2. Rechtund Zeit in der yMetaphysik der Sitten<

2.1 Kurze Einfiihrung in die Fragestellung

»Wir haben nicht die Zeit, nur die Frist« (Nordhofen 1996: 47).

Es mag auf den ersten Blick erstaunen, den Zusammenhang zwischen
Rechts- und Zeitlichkeitsvorstellungen in der MS behandeln zu wol-
len, denn offensichtlich findet sich in ihr keine ausdriickliche Thema-
tisierung zeittheoretischer Aspekte. Auch der Versuch, im Kontext
der in den Asthetik- und Analytikabschnitten der KrV entwickelten
Zeittheorie die Temporalitit im Kantischen Rechtsdenken zu analy-
steren, fiihrt nicht weit, da die in der MS verortbaren Zeitphinomene
dort nicht von besonderer Relevanz sind*.

Ich werde im Folgenden versuchen, das Verhiltnis von Recht
und Zeit in der MS vor dem Hintergrund der Kantischen Ge-
schichtsphilosophie zu erhellen. Zwar begegnet man auch hier der
Schwierigkeit, daf$ Kant sich in seinem Spatwerk nicht explizit mit
geschichtsphilosophischen Fragestellungen auseinandersetzt, doch
glaube ich zeigen zu konnen, dafl zentrale Elemente der Rechtslehre
eine teleologisch geprigte Zeitstruktur besitzen, die sich unmittelbar
aus geschichtsphilosophischen Primissen speisen?. Die MS, so die zu

1 Zu der Feststellung gelangt Brandt 1982a: 269, der deshalb den Zugang zum Zeitver-
staindnis der MS andeutungsweise iiber die Dialektik der KrV sucht. Zu Kants Zeittheo-
rie, vor allem im Kontext seiner sKritikens, s. Al-Azm 1967; Heinrichs 1968; Gent 1971
(zum vorkritischen Kant Bd. 1, 257-73; zum kritischen Kant Bd. 2, 1-89); Bshme 1974:
257-75; Henke 1978; Steinhoff 1983: 163-560; Fink 1990: 30{f.; Luckner 1994: 45-78;
Séffler 1994; vgl. ferner Sonnemann 1987 u. aus systemtheoretischer Sicht Nassehi
1993: 29-35.

2 Ich kniipfe dabei an die Einschitzungen von R. Brandt an, der bemerkt, daf in der MS
»die Geschichtsphilosophie wesentlich fiir die Begriindung sowohl des Privatrechts wie
des bffentlichen Rechts« (1974: 184) und in ihr die »Zeit der Geschichte (...) das Schema
der Rechtsverwirklichung« (1982a: 270; vgl. auch Kersting 1994: 216) sei. Schon Ende
der 50er Jahre notiert Lehmann 1969: 169{., mit Blick auf dieses Spatwerk: »Tritt hier
nicht die Geschichtsphilosophie in Wegfall? Das ist nur der duflere Schein. Denn wenn
die Rechtslehre Naturzustand und biirgerliche Verfassung, provisorische und peremto-
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2. Recht und Zeit in der >Metaphysik der Sitten<

belegende These, ruht auf einem geschichtsphilosophischem Sedi-
ment, das die Ausrichtung dieses Theoriegebdudes und das fir es
charakteristische Ineinandergreifen einzelner Theoreme erst ver-
stindlich macht®. Ankniipfungspunkt fiir die Erdrterung der ge-
schichtsphilosophischen Fundierung und damit der temporalen
Strukturen der MS sind Kants Ausfithrungen zum Verbot des akti-
ven Widerstands und der Revolution und seine Option fiir eine re-
formorientierte Politik.

Betrachtet man die Bewertungen der Kantischen Geschichtsphi-
losophie im Spiegel der einschlidgigen Sekundirliteratur, so sieht sich
obige These zu Beginn mit dem Sachverhalt konfrontiert, dafl diesem
Teil seines Werkes lange Zeit keine grofie Wertschitzung entgegen-
gebracht wurde. Zwar duflert K. Weyand schon 1964 die Ansicht:
»Eine genaue Klirung des Standortes und der Bedeutung der Ge-
schichtsphilosophie im Gesamtzusammenhang des Werkes erlaubt
zugleich ein besseres Verstindnis vieler anderer Gedanken Kants«?,
doch hat dieser Vorschlag, den Zugang zu Kants Ideenwelt iiber sein
Geschichtsverstindnis zu suchen, geraume Zeit kaum Resonanz ge-
funden. Erst in jingeren Publikationen lenkt die Kantforschung ihr
Augenmerk verstirkt auf die geschichtsphilosophischen Schriften®.

rische Erwerbung unterscheidet, von der Stiftung des Staates oder dem Ursprung der
obersten Gewalt spricht — ist sie da nicht aufs engste mit der Geschichtsphilosophie
verbunden?«. Und wenige Zeilen spiter konstatiert er, daf3 die »der Rechtslehre imma-
nente Geschichtsphilosophie (...) die teleologische der »allgemeinen Geschichte in
weltbiirgerlicher Absicht««ist.

®> Der Blickwinkel erméglicht es, die Kantische Rechtslehre als konsistenten und ge-
schlossenen Entwurf zu begreifen, innerhalb dessen die Theorieelemente, die viele In-
terpreten als widerspriichlich und unbrauchbar eliminieren (dazu zahlen etwa das Wi-
derstandsverbot, der antisozialstaatliche Wirtschaftsliberalismus), eine im Kantischen
Sinne geltungstheoretisch sinnvolle Funktion einnehmen. Meines Wissens ist diese
These in der Forschung nur von Haensel 1926: 90-92, ausfiihrlicher diskutiert worden.
* Weyand 1964: 7. Zugleich konstatiert er mit Blick auf die Kantforschung, daf8 die
Geschichtsphilosophie als »terra incognita« (ebd.) zu bezeichnen sei (ebenso schon Gal-
linger 1955: 169), und noch Lutz-Bachmann 1988: 10, meint, daf} »die Frage nach dem
systematischen Ort der Geschichtsphilosophie bei Kant weithin ungestellt bleibt.« Al-
lerdings krankt letztgenannte Studie daran, daf3 sie den bis 1988 erreichten Forschungs-
stand im englischsprachigen Raum ausnahmslos und im deutschsprachigen partiell
nicht zur Kenntnis nimmt (vgl. folgende Funote).

5 Z.B. Despland 1973: 17-96; Burg 1974; Galston 1975; Yovel 1980 u. 1989; Kittsteiner
1980: 190-221; Langer 1986: 29-54; Booth 1986; Kersting 1988a: 184 ff.; Lutz-Bach-
mann 1988: 9-104 u. 202 {f,; van der Linden 1988: 91-194; Howard 1988: 89 f,; Lyotard
1988, insb. 50-115; Castillo 1990: 7-241; Fenves 1991; Cavallar 1992, insb. 48 {f., 264 {f.,
368 ff.; Rosen 1993: 71-81; Muglioni 1993; Kleingeld 1995; Siep 1995, 1995a. S. auch die
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2.1 Kurze Einfihrung in die Fragestellung

Im Zuge dieser >Renaissance« der Geschichtsphilosophie wird auch
zunehmend ihre Bedeutung fiir die Entfaltung der Rechtstheorie
konstatiert®. Doch dominiert die von W. Kersting pointiert vorgetra-
gene Einschitzung, daf3 Kants geschichtsphilosophische Konstrukti-
on im Kontext seiner der Aprioritit verpflichteten rechtstheoreti-
schen Ausfithrungen »keinerlei theoretische Anspriiche erheben
kann, weder Erkldrungskraft besitzt noch deskriptive Prognosen
abstiitzt«”. Ich méchte im weiteren Verlauf der Argumentation die-
sen postulierten Status der Irrelevanz fiir die Rechtstheorie bestrei-
ten und zeigen, dafy Kants Geschichtsphilosophie ein unabdingbares
Interpretament der Rechtslehre darstellt.

Rezensionen von Ritter 1977, insb. 258-62, und Kleingeld 1996. Altere Literaturhin-
weise finden sich in Reinalter 1988: 196f., Anm. 2 u. 3.

¢ Unruh 1993: 211f., betont die Wichtigkeit des geschichtsphilosophischen Kontextes
fiir das Verstindnis bestimmter Theoreme der Rechtslehre, ebenso Lehmann 1969a:
169£.; Garber 1980: 256; Dreier 1980: 4, 1981: 304—06, 1986: 20{.; Deggau 1985: 336 {f,;
Bartuschat 1987a: 46f.; Howard 1988: 9; Reinalter 1988: 189; Sandermann 1989: 331;
Pawlik 1995: 450. Allerdings belassen es die Autoren bei Hinweisen, ohne die systema-
tischen Interferenzen umfassender zu eruieren. Schon Burg 1974: 268, bemerkt: »Die
Rechtsphilosophie ist in die Perspektive der Geschichtsphilosophie zu bringen, wenn ihr
Standort umfassender in den Blick geraten soll«, da »sich die Rechtsphilosophie unter
die Geschichtsphilosophie subsumieren laft« (dhnlich spiter Burg 1988: 14ff,; ferner
Lehmann 1969: 217 u. Kittsteiner 1980: 192). Insoweit Burg mit diesem Hinweis die
immense Wichtigkeit des geschichtsphilosophischen Rahmens bei der Interpretation
der Rechtsphilosophie andeuten will, ist seinem Urteil meines Erachtens zuzustimmen.
Allerdings ist es iiberzogen, die Rechtslehre in Ginze zu einem Unterpunkt der Ge-
schichtsphilosophie zu machen, da jene in einigen Passagen ein unabhingiges geltungs-
theoretisches Fundament reklamieren kann. Eine ausfiihrlichere Behandlung erfihrt die
Beziehung zwischen Rechts- und Geschichtsphilosophie bei Diinnhaupt 1927: 58—68;
Herb/Ludwig 1994: 472-77; Langer 1986: 29-54; Kleingeld 1995: 183-92. Wihrend
Diinnhaupt im wesentlichen Kant paraphrasiert und Herb/Ludwig ausschliefslich aus
der Perspektive des Staatsrechts argumentieren, liefern die beiden Autorinnen eine um-
fassende Interpretation, die aber aus noch zu erlduternden Griinden von der hier vor-
geschlagenen stark abweicht.

7 Kersting 1988a: 189; im gleichen Duktus Castillo 1990: 181 ff. Es ist nicht weiter ver-
wunderlich, daf8 Kersting die Geschichtsphilosophie aufgrund dieser Verortung nur als
smerkwiirdiges< Theorem (184) betrachten kann. In der Tat vermag seine Interpretation
diesem Element keine geltungstheoretische Funktion zuzuweisen. An anderer Stelle
jedoch konstatiert der Autor, dafy Kant »in seiner Rechtsphilosophie eine Geltungstheo-
rie positiven Rechts entwickelt« hat, »die die Verbindlichkeit staatlicher Gesetze« be-
griindet und sich »allein im Rahmen einer reformerischen Verbesserung staatlichen
Rechts« (Kersting 1981b: 321.) entfalten li3t. Nur wenn man, wie Kersting es offenbar
tut und wie ich es in dieser Arbeit bestreite, behaupten méchte, dafl Kants Option fiir
eine spezifische reformerische Praxis véllig unabhingig von seinen geschichtsphiloso-
phischen Pramissen ist, sind die beiden erwihnten Zitate miteinander vereinbar.
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Die zur Unterstiitzung der These erforderliche Begriindung
nimmt thren Ausgang in einer Analyse der methodischen Vorausset-
zungen, denen die spezifisch geschichtsphilosophischen Theoreme
entstammen. Das Kapitel erarbeitet zu dem Zweck zunichst Kants
Lehre von den regulativen Vernunftideen und eruiert thren gel-
tungstheoretischen Rang im epistemologischen Kontext. Im An-
schluf} wird der Ubergang zur Untersuchung der Geschichtsphiloso-
phie durch die kritische Darstellung des teleologischen Weltbegriffs
Kants vorbereitet. Ausgehend von dieser Basis konnen dann sowohl
die Argumentationsstrukturen als auch die zentralen Theoreme der
ausdriicklich geschichtsphilosophischen Texte erhellt werden. Ein be-
sonderes Augenmerk erfihrt dabei aus den schon angedeuteten
Griinden Kants Auseinandersetzung mit den rechtstheoretisch bri-
santen Phanomenen Widerstand und Revolution sowie seine damit
einhergehende Option fir die Reform als einzig akzeptabler politi-
scher Handlungsweise. Indem die vermittels der Geschichtsphiloso-
phie in jene Auseinandersetzung einflieflenden zeittheoretischen
Momente zum Abschluff nochmals aufgenommen und kritisch dar-
gestellt werden, miindet die Argumentationsfithrung in zwei expli-
ziten Erlduterungen des Verhiltnisses von Zeit und Recht in der MS.

Zu dieser zentralen Argumentationslinie gesellen sich drei the-
matische Exkurse. Der erste Exkurs widmet sich Kants vieldeutiger
Haltung zu Geburt, Leib und Tod, d.h. zur Sinnlichkeit des Men-
schen. Die zweite kurze Ausarbeitung untersucht am Beispiel der
nationalsozialistischen Terrorherrschaft die extrem problematischen
Implikationen der Gehorsamspflicht, die Kant fiir absolut unein-
schrinkbar halt. Der dritte Exkurs versucht schliefSlich die durchaus
heikle Aktualitit Kants anhand der Verwendung geschichtsphiloso-
phischer Motive in Texten der zeitgendssischen politischen Theoreti-
ker R. Dahrendorf und M. Kriele zu erweisen, die sich ausdriicklich
auf thn berufen. Alle Exkurse bringen somit mehr oder weniger
>dunkle« Seiten der Kantischen Rechtstheorie und ihrer Rezeption
zur Sprache. Zugleich verdeutlichen sie, inwiefern jene Elemente die-
ser Lehre theorieimmanenten Zwiingen entwachsen. Weder Kants
Haltung zu ausgewihlten Konstituenzien kreatirlicher Existenz
noch sein rigoroses Widerstandsverbot entspringen charakterlichen
Dispositionen, sondern lassen sich durch methodische und systema-
tische Implikationen des diesem Gedankengebiude zugrundelie-
genden theoretischen Ansatzes erkléren.
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2.2 Kants Lehre von den regulativen Ideen
2.2 Kants Lehre von den regulativen |deen
2.2.1 Der Status der Geschichtsphilosophie im Spiegel der Literatur

Uber den systematischen Status der Geschichtsphilosophie im Werk
Kants herrscht in der neueren Literatur weitgehend Einigkeit. Er-
schien sie der Kantforschung lange Zeit »als betréchtlicher dogmati-
scher Fehltritt«®, die Hegels eschatologische >Weltgeisttheorie« und
thren Geschichtsoptimismus antizipiert habe®, so zielen z.B. die
jiingeren Studien von M. Lutz-Bachmann, M. Castillo, J.-M. Mu-
glioni oder P. Kleingeld auf die beredte Entkriftung dieses Vorwurfs.
Im Gegensatz zu den grofien geschichtsphilosophischen Erzéhlungen
des 19. Jahrhunderts wird der Kantischen nunmehr anerkennend zu-
gestanden, dafi sie »gains a methodological advantage«™, insofern sie
auf einen konstitutiven Progressismus verzichte und stattdessen mit
einem blof3 »regulativen Fortschrittsbegriff«! arbeite. Eine in diesem
Sinne »>schwache< Theorie«', deren normative Urteile »bescheiden
anmuten«®, werde von historischen Ereignissen und empirischen
Daten in threm Geltungsanspruch allenfalls am Rande berthrt!.
Demzufolge wird von den Kommentatoren durchgehend
konzediert, daff Kants Geschichtsphilosophie primir »eine mo-
ralische Weltanschauung ist«%, daf3 sie »threr Art nach politisch-
praktisch, nicht eschatologisch«!® sei, und daf$ die ihr entspringende

¢ Kleingeld 1995: 1; dort weitere Literaturhinweise (2, Anm. 1; 4; s. auch Weyand 1964:
31-33). Sakabe 1989: 183, bemingelt, die Geschichtsphilosophie Kants sei »not fully
integrated into the system of his critical philosophy; vgl. auch Galston 1975: 269.

° Insbesondere die Studie von Yovel 1980 betont den »proto-Hegelian view« (228) der
Kantischen Geschichtsphilosophie, wobei der Autor jedoch darauf insistiert, daf3 sie He-
gels Theorie nur »in embryo and without dialectical logic« (301) vorwegnehme. Vgl.
ferner Lehmann 1969a: 170; Galston 1975: 5 u. 881f.; Burgio 1996: 58. Zur Geschichts-
und praktischen Philosophie Hegels vgl. Siep 1979: 254 f.

10 Sakabe 1989: 195.

1 Dreier 1980: 8. Auch van der Linden 1988: 116 {f,, sieht in der Betonung der Affini-
titen zwischen Kant und Hegel eine grobe MifSinterpretation der Kantischen Ge-
schichtsphilosophie, ebenso Lutz-Bachmann 1988: 63; Castillo 1990: 45 ff.; Maus 1992:
118; etwas zuriickhaltender werten Kittsteiner 1997: 247; Cavallar 1992: 2861., vgl. aber
auch Cavallar 1992a: 270f.

2 Dreier 1980: 8.

B Wittwer 1995: 194; ebenso Cavallar 1992: 266; Kleingeld 1995: 132.

¥ Das meint z. B. Dreier 1980: 8.

* Mertens 1995: 240, Hervorhebung im Original, F. Z.

6 Wittwer 1995: 193.
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Geschichtsauffassung einen »nicht konstitutiven Status«! besitze
und einen »kritisch-heuristischen Modellcharakter beanspruchen
kann«'®. Kants Theorie sage nicht, »Geschichte ist Rechtsprogrefs,
sondern Geschichte soll als Rechtsprogrefs gedacht werden«®, so
daf all thre Postulate »nach der Hermeneutik des »als ob« zu verste-
hen sind«*. Insofern trete sie in einer »epistemologisch bescheide-
nen Form, nimlich als regulatives Prinzip«™ auf, das sich »als
niitzlich und brauchbar fir die Orientierung beim Handeln er-
weist«®, wobei sich ihre Prognosen »immer nur auf Moglichkeiten
oder Hypothesen, nie auf Notwendigkeiten und Unvermeidlichkei-
ten«® bezogen. Kurzum, Kants Geschichtsphilosophie erhebe »kei-
nen theoretischen Geltungsanspruch«*, vielmehr begniige sich der
thr inhdrente Fortschrittsgedanke damit, einen »fil conducteur pro-
spectif et rétrospectif de ['histoire«® anzubieten.

Im Folgenden werde ich Bedenken gegen die vorgebliche
geltungstheoretische >Anspruchslosigkeit« des Kantischen Entwurfs
formulieren. Ich mochte belegen, daf8 sich die These von der »sym-
pathisch schwache(n) Fortschrittstheorie«?, die der Geschichtsphi-
losophie zugeschrieben wird, als sehr briichig erweist. Zwar hat sich
die einschligige Forschung offensichtlich nicht an das klare Urteil
von E. F. Fackenheim gehalten, demgemiafi Kants »construction of
the historical process is a failure«, welcher so augenscheinlich ist,

7 Lutz-Bachmann 1988: 63.

8 Lutz-Bachmann 1988: 104.

¥ Wild 1970: 275, Hervorhebung im Original, E. Z., vgl. ferner Williams 1983: 18f,;
Lutz-Bachmann 1988: 212; Kersting 1988a: 191.

2 Kaulbach 1965/66: 450; ebenso Sakabe 1989: 195.

2 Kleingeld 1995: 15; s. zudem Castillo 1990: 172. Auch Gerhardt 1995a: 114, spricht
davon, daf8 Kants Theorie fundierte Aussagen iiber Politik und Geschichte trifft, »ohne
ihr epistemologisches Konto zu iiberziehen.« Im gleichen Sinne werten z.B. Galston
1975: 218 ff,; Brandt 1982a: 271{; Langer 1986: 20ff. u. 53f,; van der Linden 1988: 98;
Sakabe 1989: 190 ff.; Guyer 1995: 62 f.

2 Kaulbach 1975: 77; ebenso Galston 1975: 6; Lyotard 1988: 83; Gerhardt 1991: 321;
Hoffe 1992: 245.

» Cavallar 1992: 383; s. zudem Kleingeld 1995: 133.

# Kleingeld 1996: 45, ebenso Kersting 1988a: 185; Pawlik 1995: 450. Laut Muglioni
1993: 57, wiire es ein »erreur totale de voir dans la philosophie de I'histoire une téléo-
logie naturelle méme simplement réfléchissante ou régulatrice. Flle est beaucoup moins:
ce n’est pas une théorie (...), elle ne propose pas ni des explications, ni une science, ni
méme une idée directrice pour une science«.

% Castillo 1990: 67.

% Dreier 1980: 13.
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2.2 Kants Lehre von den regulativen Ideen

daf »not even Kant’s most ardent followers could jugde otherwise«?,
doch ist dies nicht unbedingt ein Indiz fiir die Unangemessenheit
dieser vor 30 Jahren getroffenen Feststellung.

Kants Geschichtsphilosophie ist von ihrer Intention her nichts
geringeres als eine Verteidigung der Sinnhaftigkeit des Daseins, der
individuellen moralischen Haltung und des Weltlaufs gegen skepti-
zistische, nihilistische und misanthropische Anfeindungen. Indem
sie darauf abzielt, eine Antwort auf die Frage: »Was darf ich hoffen?«
zu finden, die sich notwendig aufdriingt, »wenn ich nun tue, was ich
soll« (4/677, KrV, A 805, B 833; s. auch 8/650ff,, Religion)}?, ist ihr
programmatischer Anspruch gewaltig. Allein schon diese Zuweisung
im Kontext des Kantischen Gedankengebiudes reicht aus, um der
These K. Weyands, daf3 der Geschichtsphilosophie eine integrierende
und damit innertheoretisch notwendige Funktion zukommt, Plausi-
bilitit zuzubilligen®. Ohne die geschichtsphilosophischen Ausfih-
rungen ist Kants kritische Philosophie nicht bloff weniger anschau-
lich, sondern systematisch unvollstindig®. Insbesondere Teile seiner

¥ Fackenheim 1956/57: 398.

% Laut Forster 1992 gelangt Kant im Opus postumum zu einer Haltung, in der die
Fragestellung ihre systematische Bedeutung verliert, was sich insbesondere an seinem
Gottesverstindnis ablesen lafit (s. 1841.). Ich werde diese interessante Wandlung Kants
im Vergleich zu seinen publizierten Schriften nicht beriicksichtigen.

» S. Weyand 1964: 103ff. u. 174; vgl. ebenfalls van der Linden 1988: 90; Fenves 1991:
86 ff.; Herb/Ludwig 1994: 472 ff.; Wood 1995: 11ff. Plastisch beschreibt von Brentano
1983: 205, den systematischen Ort der Geschichtsphilosophie in Kants Theoriegebaude.
»Erkenntnis geht auf das »was ist«, Natur. Zwecksetzung auf »das, was sein soll«, nach
Vernunftbegriffen. Philosophie als Wissenschaft von der Beziehung der Erkenntnis auf
Zwecke miiSte also Natur und Vernunft, das, was ist, mit dem, was sein soll, vermitteln.
Die geschichtsphilosophischen Schriften sind genau der Versuch dieser Vermittlung.«.
* Esist also Muglioni 1993: 13, zuzustimmen, wenn er bemerkt, dafl Kants Reflexionen
zur Geschichte »non seulement s’accordent avec la pensée critique et pratique, mais
l'accomplissent selon son essence.« Auch Terra 1993 streicht heraus, dafs Kants politi-
sches Denken, zu dem auch die Geschichtsphilosophie zu zihlen ist (50 u. 54ff.), inner-
halb des transzendentalen Systems die Aufgabe zukommt »a construire des passages
entre divers aspects du systdme«, so dafl diese Funktion im Sinne eines »terme()
moyen()« fiir das Gesamtkonstrukt »constitutif« (49) ist. Fragwiirdig hingegen der Ein-
druck von Bourgeois 1996: 18 (dhnlich Arendt 1985: 18), dafi »die Geschichtsphilosophie
wegen ihres Status in der Kantischen Gesamtlehre eine untergeordnete Stellung ein-
nimmt«. Schon in der KrV deutet Kant an, daf8 die systematische Beziehung zwischen
Geschichte und Systemgedanken eine offene Stelle sei, »die im System {ibrig bleibt und
kiinftig ausgefiillet werden mufi« (4/709, KrV, A 852, B 880; s. dazu auch Lehmann
1969a: 166££.).
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Rechtslehre sind, wie noch zu zeigen ist, ohne sie in letzter Kon-
sequenz nicht verstindlich.

Kant hat seine Geschichtsphilosophie in mehreren kleinen
Schriften in den 1780er und 90er Jahren vorgelegt. Zentrale Baustei-
ne dieser Lehre finden sich zudem in den Kritiken, vor allem in der
KU von 1790, und nimmt man die Beschéftigung mit dem Theo-
dizeeproblem hinzu, dann [d8t sich die Genese des geschichtsphiloso-
phischen Denkens bis in die frithesten Publikationen zurickverfol-
gen’l.

Angesichts dieses grofien Zeitraumes erstaunt die wiederholt
aufgestellte These, es sei kein einheitliches Theoriegebilde, sondern,
je nach Referenztext, eine heterogene, zumindest aber im stetigen
Wandel befindliche Lehre, zunichst nicht®2. Betrachtet man aber
z.B. die gingige Behauptung, Kants Haltung sei, ausgehend von
einem urspriinglich dogmatischen, »traditionell-kosmotheologi-
sche(n) Konzept« durch eine »kritische Wende« zu einem »metho-

31 Stark 1995: 1306, deutet in einer Vorstellung des Bandes XXV der Akademieausgabe,
der die Vorlesungen zur Anthropologie enthalten soll, an, daf diese Texte u.a. zeigten,
da8 Kants Interesse fiir speziell geschichtsphilosophische Fragestellungen schon vor
1780 zu erkennen sei.

* Wihrend Muglioni 1993: 221, behauptet, daf} die geschichtsphilosophischen Positio-
nen Kants »n‘aient pas varié des années 1770 a I’Opus posthumum« (Hervorhebung im
Original, F Z; spiter [238] postuliert der Autor diese Invarianz nur noch fiir die Texte
ab 1784. Letzteres meinen sinngemifl auch Illuminati 1971: 84; Fenves 1991: 851,
Anm. 3; Unruh 1993: 55; vgl. zudem Fackenheim 1956/57: 383, Anm. 4; Despland 1973:
291.), betont Castillo 1990: 27, ihre z.T. antinomische Multidimensionalitit (weitere
Literaturhinweise fiir die beiden gegensitzlichen Standpunkte finden sich bei Guyer
1995: 681., Anm. 14). Habermas 1976: 186 ff., unterscheidet deshalb zwischen zwei pa-
rallel auftretenden Versionen der Geschichtsphilosophie — eine Unterscheidung, die
Kaulbach 1965/66: 441ff. u. 1975: 68ff. mit seiner Differenzierung zwischen einem
freien und einem gefesselten Naturbegriff in der Geschichtsphilosophie aufgreift. Rie-
del 1974: 13 ff., meint, eine klare Entwicklung von spekulativ-theclogischen zu regula-
tiven Positionen von der Frith- in die Spitphase ausmachen zu kinnen, vergleichbares
vermuten Weyand 1964: 137 ff; Yovel 1980: 154ff; Booth 1983: 63ff.; Sakabe 1989:
192£,; Guyer 1995 (Kritik an Guyer iibt Ludwig 1995a); vgl. zudem die diesbeziiglichen
Bemerkungen in Howard 1988: 15 u. 183. Eine im Prinzip entgegengesetzte Genese
sicht Dreier 1980: 3. Manche Autoren bemerken ein Schwanken in Kants Theorie, das
sie durch zeithistorische Ereignisse und Kants einsetzende Senilitit erkliren (s. dazu
Fackenheim 1956/57: 383, Anm. 4). Die auferordentlich differenzierte Untersuchung
von Kleingeld 1995 versucht schliefSlich, einerseits eine den einzelnen Schriften
méglichst textgetreue Rekonstruktion der Kantischen Position mit einer vorsichtigen
Verallgemeinerung der daraus zu gewinnenden Standpunkte zu vereinen. Auf die pro-
blematischen Implikationen dieser Studie gehe ich im weiteren wiederholt ein.
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2.2 Kants Lehre von den regulativen Ideen
dischen Neubeginn«® im Sinne einer moralisch-regulativen Ge-
schichtsbetrachtung gelangt, so stellen sich bei der Ubertragung die-
ses Entwicklungsschemas auf die diversen Kantischen Texte uniiber-
windbare Schwierigkeiten ein.

Noch die spiteste geschichtsphilosophische Schrift, der zweite
Abschnitt des 1798 verdffentlichten >Streit der Fakultiten<, wird,
was ithren apodiktischen Gehalt im Hinblick auf prognostische Aus-
sagen Uber den zukiinftigen Geschichtsverlauf und deren epistemo-
logischen Status betrifft, von keinem Text aus der angeblich so dog-
matischen Friihphase iibertroffen®. Aber selbst in Aufsitzen, die
jener werkgeschichtlichen Anordnung prima facie entgegenzukom-
men scheinen, z.B. die >Idee zu einer allgemeinen Geschichte in
weltbiirgerlicher Absicht« von 1784 oder die tber ein Jahrzehnt spa-
ter publizierte Schrift »Zum ewigen Frieden<®, ist es mehr als pro-
blematisch, die geschichtsphilosophischen Theoreme umstandslos als
regulativ zu identifizieren®. Denn schliefilich entfaltet er gerade hier
seine spekulative Theorie der absichtsvollen Natur, die unter
Riickgriff auf das Mittel der List Chaos, Bosheit, Zerstorungs-,
Herrsch- und Habsucht zu Triebfedern ihres Plans macht, der sich
auch ohne absichtsvolles Zutun der Individuen, quasi hinter ihrem
Riicken, garantiert verwirklicht. Auch die zwischen diesen beiden

» Riedel 1974: 15f. Verwirrend hingegen die Position von Cavallar 1992. Er stimmt
einerseits Riedels These von einer >kopernikanischen Wende« in der Geschichtsphiloso-
phie im Sinne eines methodischen Neubeginns zu (266), betont kurz darauf jedoch, es
gibe keinen Bruch in ihrer Genese (2691.).

* Es verwundert daher nicht, daf8 sich P. Kleingeld zur Verteidigung ihrer These vom
regulativen Charakter der Geschichtsphilosophie genétigt sieht, diese Schrift als
Riickfall in dogmatische Friithzeiten Kants zu indizieren; vgl. Kleingeld 1995: 67 ff. u.
215, Anm. 1. Auch Yovel 1980, Lutz-Bachmann 1988 und Muglioni 1993 iibergehen
diese Spatschrift weitgehend.

% Nicht nur, weil sich das Erscheinen dieses Textes zum 200sten Mal jahrte, galt seit
1995 das Augenmerk der Forschung diesem schon zu Kants Lebzeiten duferst populiren
Aufsatz, s. etwa die Sammelbiande von Hoffe 1995; Bialas/Hafler 1996; Lutz-Bach-
mann/Bohman 1996 u. Merkel/Wittmann 1996, zudem die Monographie von Gerhardt
1995a u. dessen Aufsitze und Artikel von 1995b u. 1996; Habermas 1995; Hoffe 1996;
Klenner 1996; Merkel 1996. Auflerdem stand er im Mittelpunkt des achten internatio-
nalen Kant-Kongresses in Memphis, wie der grofle Anteil an einschlagigen Beitrigen in
den zweibandigen Proceedings dokumentiert (vgl. Robinson 1995). Die Flut der Publi-
kationen ist zudem ein Indiz fiir das neu aufgekeimte Interesse an Kants politischen und
rechtsphilosophischen Werk, das sich, wie vor allem Autoren und Autorinnen der Sam-
melbinde hervorheben, sicherlich auch mit der Orientierungslosigkeit im Anschluf8 an
den Epochenbruch 1989/90 erkliren laf3t.

% So aber z.B. Lutz-Bachmann 1988: 65 £f,; van der Linden 1988: 991f.
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Aufsitzen publizierte KU von 1790, hiufig Ausgangspunkt fiir die
Behauptung, in ihr sei Kant endgiiltig zu einem kritisch-bescheide-
nen Geschichtsmodell gelangt, ist nur mittels duferst selektiver
Wahrnehmung des Textbefundes in dieses Prokrustesbett zu zwén-
gen®.

Wenn ich im weiteren Verlauf der Argumentation von Kants
Geschichtsphilosophie rede, dann werde ich die relevanten Texte als
Einheit behandeln®. Das bedeutet, daf8 die hier vorgelegte Deutung,
die einen dogmatischen geschichtsphilosophischen Ansatz bei Kant
aufweisen will, einerseits den Anspruch erhebt, auf alle Schriften
anwendbar zu sein. Zum anderen gehe ich davon aus, daf3 dieser An-
satz aufgrund seines methodologischen Supremats die zweifellos
ebenfalls vorhandenen Ziige einer regulativen Geschichtsphilosophie

7 Driickt man die KU dennoch in dieses Interpretationsschema, kommt es zu so frag-
wiirdigen Deutungen wie der von Weyand 1964: 137 ff. Zu Beginn formuliert er die
These, die Geschichtsphilosophie habe in der KU »eine neue Stufe erreicht, indem jetzt
die Naturabsicht zuriicktritt, und das Erklarungsprinzip der Geschichte ausschlieflich in
der Freiheit des Menschen gesucht wird« (137). Die postulierte Exklusivitit des neuen
Erklirungsprinzips sicht Weyand paradoxerweise gerade dadurch bestitigt, dafs Aus-
driicke wie >Absicht der Natur< oder >Vorsehung< in der KU »kaum (!) noch vorkom-
men« (137, Anm. 3). Im Verlauf der Interpretation gelangt er, seiner eingangs formu-
lierten These zum Trotz, plétzlich doch zur Einsicht, daf8 die KU die » Annahme einer
Absicht der Natur qua Vorsehung, die den Gang des Menschen durch die Geschichte
leitet« (139) postuliert, d.h., wie er korrekt bemerkt, »dafl der Mensch von der Natur
hier wieder als Mittel gebraucht wird« (140). Beinahe trotzig beharrt Weyand dennoch
auf der oben formulierten These, denn »wir glauben aber nicht, daf§ Kant wieder in den
Stand der bloBen Naturteleologie zuriickgefallen ist, sondern sehen im Nebeneinander
(1) der beiden teleologischen Deutungsversuche (nachdem es zuvor hief3, Kant suche
ausschliefSlich in der Freiheit des Menschen ein Erklirungsprinzip, F. Z.) Kants Be-
mithen, beide Betrachtungsweisen in einem hoheren Prinzip zu vereinigen, was ihm
aber (...) nicht gelingt« (140). Ebensowenig gelingt es Weyand, mittels einer derartig
befremdlichen Strategie seine starke Fingangsbehauptung im Text zu belegen. Finen
analogen methodischen Fehler begehen Yovel 1980: 154ff. (kritisch zu Yovels werk-
geschichtlicher Ordnung Gerhardt 1986a: 377); Booth 1983: 58; van der Linden 1988:
98; vgl. ferner Kap. 5 in Muglioni 1993; Makkreel 1995: 126. Auch die KU ist offensicht-
lich nicht als Text zu lesen, der unmif3verstandlich eine regulative Geschichtsidee pro-
pagiert. Zwar betont die dritte Kritik, im Gegensatz zu fritheren und spateren (!) Schrif-
ten, stirker die aktive Rolle des Menschen im Fortschreiten seines Geschlechts, doch
stets vor dem Hintergrund, daf es letztlich eben doch eines objektiven Garanten der
Fortschrittstendenz bedarf, der nicht im menschlichen Handeln zu finden ist (s. 10/
388ff., KU; die Kongruenz von KU und Friedensschrift hinsichtlich ihrer Naturkonzep-
tion betont Allison 1995: 44).

3 TIch verzichte somit auf eine gesonderte Interpretation jeder einzelnen Schrift, wie sie
etwa K. Weyand und jiingst P. Kleingeld in ihren Abhandlungen vorgelegt haben.
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dominiert®. Ich interpretiere also die starken, Hegel antizipierenden
Elemente in seiner Geschichtsphilosophie nicht als sténdigen Riick-
fall hinter einen entwickelteren, eben regulativen Standpunkt, son-
dern gehe davon aus, dafl Kant aus theorieimmanenten Zwingen
nicht darauf verzichten kann, auf einem starken geltungstheo-
retischen Anspruch seiner Geschichtsphilosophie bis zuletzt zu be-
harren. Dafi ein systematischer Geschichtsdogmatismus fiir Kant
notwendig ist, wird sich vor allem im Kontext der rechtsphilosophi-
schen Erdrterungen, insbesondere bei der Bestimmung des Verhalt-
nisses von Reform und Revolution, erweisen. An dieser Stelle ver-
liert Kants Geschichtsphilosophie ihre methodologische Unschuld.
Spitestens hier sind sie und die von ihr bedingten Vorstellungen
eines wirkmiéchtigen Naturplans und einer teleologisch strukturier-
ten Gattungsentwicklung kein blofes formales Prinzip, sondern eine
ontologische Macht, insofern sie sich als wirklichkeitskonstituierend
und handlungsanweisend gerieren. So sehr Kant aus systematischen
Griinden an einer Hegelianischen Version dieses Theorieelements
festhalten muf3®®, so sehr verstrickt er sich in Aporien und inakzep-
tablen Konsequenzen, an denen nicht nur Hegel, sondern auch die
anderen grofien Geschichtsmetaphysiker des letzten Jahrhunderts
gescheitert sind*.

Ehe ich mich den einzelnen Etappen der fiir mein Erkenntnis-
interesse einschlidgigen Kantischen Theorie zuwende, méchte ich vor-
ab kurz skizzieren, vor welchem Hintergrund ich Kants Ausfithrun-
gen als dogmatisch bestimmen mochte. Ich gehe im Folgenden davon

¥ Damit méchte ich ungliickliche Interpretationsansitze vermeiden wie Habermas
1976: 186 ff., der eine offizielle, d. i. dogmatische, von einer inoffiziellen, d.i. regulativen
Version der Kantischen Geschichtsphilosophie unterscheidet. Zum einen ist es recht
unplausibel, dafs ein Autor zwei Versionen eines Lehrstiicks gleichzeitig vertritt, die sich
im Kern zudem gegenseitig ausschlieSen. Zum anderen muf auch Habermas konstatie-
ren, daf8 die geltungstheoretisch schwichere Variante nie ganz auf dogmatische Flemen-
te verzichtet, d. h., da8 Kant die Handlungsfreiheit des Menschen und den Naturzwang
zu den Motoren des historischen Fortschritts macht (187). Genau diese innere Struktur
der Argumentation ist es aber, die mich in dieser Studie davon ausgehen laft, dafs die
regulativen Flemente der Theorie von den dogmatischen Setzungen dominiert werden
und somit zweitrangig sind.

“ Die Interferenzen zwischen den Geschichtsphilosophien Kants und Hegels behandelt
Siep 1995: 3641f. (vgl. auch 1995a); ferner Galston 1975: 261-68; van der Linden: 116~
22.

1 Siep 1995: 373 ff. u. 1995a: 2691, fa3t die vielfiltigen Griinde dieses Scheiterns prig-

nant zusammen.
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aus, daf3 ein Satz nicht erst dadurch, dafl er den Anspruch erhebs,
seinem propositionalen Gehalt entsprichen unbezweifelbare sinnlich
erfahrbare Fakten, dogmatisch ist. Die noch zu erlduternde Behaup-
tung Kants, man miisse schlechterdings von Gott, Freiheit und un-
sterblicher Seele als Vernunftideen ausgehen, auch wenn dadurch
weder Gott, Freiheit, noch Unsterblichkeit als tatsichlich gegebene
Phinomene bewiesen seien, ist, was den Geltungsanspruch betrifft,
nicht weniger apodiktisch als eine Tatsachenbehauptung. Beide Be-
hauptungen beanspruchen, dafl das, was sie aussagen, unumstofilich
wahr ist, daf$ es sich bei den Aussageinhalten um denknotwendige
und somit unvermeidlich zu erhebende Vorstellungen handelt (vgl.
4/5441f., KrV, A 614ff, B 6421f.). Das Wesen eines dogmatischen
Postulats liegt demnach in seinem Absolutheitsanspruch, und genau
das ist auch der Impetus der Vernunftideen und ihres »unentbehr-
lichnotwendigen regulativen Gebrauch(s)« (4/565, KrV, A 644,
B 672). Aufgrund der Apodiktik des Anspruchs wird die strikte Un-
terscheidung zwischen Epistemologie und Ontologie fragwiirdig. Ist
sie schon in theoretischer Hinsicht nur schwer zu verteidigen, so
kommt thr beziiglich praktischer Handlungszusammenhinge jede
Plausibilitit abhanden.

Die Einschriinkung jenes Anspruchs auf eine >blofi< subjektive
Dimension ist kein Verzicht auf Dogmatik. Im Gegenteil. Insofern
Kant diese Ideen zum axiomatischen Fundament der menschlichen
Erkenntnisvermogen erklirt, ist jeder Mensch durch die Vernunft
gendtigt, mittels dieses Prismas alle Wahrnehmungen zu klassifizie-
ren und zu einer geschlossenen Einheit zu ordnen (vgl. 3/582 ff., KrV,
A 66911, B 697 ff.) — mit dem Effekt, daf3 die Scheidelinien zwischen
objektiven Daten und regulativ vermittelten Hypothesen tiber die
Realitit flieflend werden®. Die Trennung zwischen moglichen und
wirklichen Zustinden wird tendenziell unméglich, zumindest aber
hinfillig. Kant kann eben keine sinnvolle Differenz mehr zwischen
epistemologischen und ontologischen Aussagen etablieren. Der
Mensch kann nicht anders, als Sinneseindriicke unter Zuhilfenahme
der regulativen Ideen so zu ordnen, daf sie zur systematischen Ein-
heit aller Erkenntnisse beitragen. Die Wahrnehmung von Welt ist
vollstindig von Ideen strukturiert, zugleich ist die Einheit nur unter

# Vgl. dazu besonders auffillig 7/266 ff., KpV, wo Kant den Vernunftideen in prakti-
scher Absicht einen Objektbezug unterstellt und ihnen damit ontologische Relevanz
verleiht.
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threr Voraussetzung denkbar. Sie allein konnen die Wifibegierde
»zur volligen Befriedigung« (4/712, KrV, A 856, B 884) fithren. Aus-
schliefSlich in dieser Perspektive konnen wir uns die Welt begreiflich
machen. Wir miissen sie letztendlich immer als Produkt Gottes anse-
hen (vgl. 10/352, KU; 4/602 1., KrV, A 6991., B 727{.}. Diese herme-
tisch-zirkuldre Struktur wird thre problematische Dynamik ins-
besondere im Kontext der Geschichtsphilosophie entfalten. Weil die
Natur grundsitzlich unter teleologischen Gesichtspunkten betrach-
tet werden mufl und menschliche Handlungen in ihrer Erscheinung
Teil dieser Natur sind, zwingt diese Konstruktion dazu, auch histori-
sche Ereignisse ausschlieflich im Sinne der Ideen einzuordnen (vgl.
11/49, Idee), da per definitionem ja keine Ereignisse wahrgenommen
werden kénnen, die nicht entsprechend dieses systematischen Ras-
ters evaluierbar sind*. Geschichte ist damit a priori das Medium der
Realisation gottlicher Pline bzw. der Absichten einer planenden
Natur (vgl. 4/602f, KrV, A 699f, B 727{). Da wir Gott bzw. diese
Naturabsicht notwendig annehmen miissen (vgl. 10/349, KU), kon-
nen wir Phinomene in der Wirklichkeit nur so rezipieren, dafi die
Konformitit mit diesen Ideen* und der aus ihnen erwachsenen Be-
stimmungen fiir das Schicksal der Menschengattung gewahrt bleibt.

Die Geschichtsphilosophie dient daher nicht zur Erklérung his-
torischer Ereignisse, »but to show that they have value«*. Indem

# Ich werte also die Aussagen: »Es ist ein Gott«, und: wir kénnen als Menschen die
Welt »gar nicht anders denken und begreiflich machen, als indem wir sie (...) als ein
Produkt einer verstindigen Ursache (eines Gottes) vorstellen« (10/352, KU, Hervor-
hebung im Original, F Z.) beziiglich ihres Wahrheits- und Geltungsanspruchs als kon-
gruente Aussagen. Zwar ist die letzte Aussage im Vergleich zur ersten eingeschrinkt,
aber nicht beziiglich ihrer Anwartschaft auf Verbindlichkeit.

# von Brentano 1983: 208, spricht mit Blick auf diese geschichtsphilosophische Pro-
grammatik deshalb treffend vom » Versuch einer self-fulfilling prophecy«.

# Kant spricht davon, den Vernunftideen »beiliufige Bestitigung zu geben« (10/406,
KU). Daf8 Kants spezifisches Naturverstindnis systematischen Zwingen entspringt,
hebt auch Klemme 1995: 525, hervor.

% TFackenheim 1956/57: 398; s. auch Kleingeld 1995: 181. Es ist von auferordentlicher
Wichtigkeit, daf8 Kant diesen kontingenzfreien Zusammenhang konstruieren kann,
denn ansonsten, so Fackenheim, »the entire enterprise lies in shambles« (398). Ich wen-
de mich damit auch gegen Interpretationen wie die von Muglioni 1993: 54ff., die zeigen
will, da8 Kant seine geschichtsphilosophischen Theoreme nur analogisch gebrauche und
somit eine metaphorische Theorie bedinge, gleich einem »mythe raconté« (58). Diese
eingeschrinkte Deutung reduziert letztlich den Anspruch der Geschichtsphilosophie
darauf, ein epistemisch nur demonstrativ-dekoratives Element der kritischen Philo-
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Kant, wie F. Kaulbach anschaulich schreibt, »ein apriorisches Netz
tber die Dinge hinweg (wirft}« rechtfertigt er »das historisch Ge-
wordene dadurch, daf er es geradezu zu einem Sollen der Vernunft
deklariert«*. Dabei ruht sein Augenmerk vor allem auf den Er-
eignissen, die auf den ersten Blick gerade nicht als Progrefsignale
wahrgenommen werden: Tod, Leiden, Naturkatastrophen, boshafte
Leidenschaften, Kriege. Derartige Begebenheiten verwandeln sich
unterschiedslos in Wegmarken des menschlichen Fortschritts, Ge-
schichte wird zum ungebrochenen Indikator dieser linearen Tendenz.
Sie kann fiir Kant letztlich nur Heilsgeschichte® sein.

Diese bisher eher kursorisch vorgetragenen Charakterisierun-
gen der Rechts- und Geschichtsphilosophie sollen nun in einer detail-
lierten Auseinandersetzung mit Kants einschlidgigen Schriften auf
thre Stichhaltigkeit hin tiberprift werden. Zu Beginn gilt es, Hinter-
grund und geltungstheoretischen Anspruch von Kants Verwendung
des Begriffs >regulativc am Beispiel der Vernunftideen zu erldutern.

2.2.2 Das Bediirfnis und der Glaube der Vernunft

Im Oktober 1786 erschien in der >Berliner Monatsschrift ein Beitrag
mit dem Titel »Was heifit: Sich im Denken orientieren?«. In dieser
kleinen Schrift, mit der Kant seine Haltung zum Pantheismusstreit
zu kldren sucht, der infolge des umstrittenen Bekenntnisses Lessings
zum Spinozismus entbrannt war, erdrtet er ausfiihrlich das Verhilt-
nis von subjektiven und objektiven Bestimmungsgriinden des
menschlichen Verstandes. Dabei kreisen seine Ausfihrungen um
zwei Theoreme, die zum Verstindnis der Pramissen der Kantischen
Geschichtsphilosophie von grofiter Relevanz sind: Das Bediirfnis der
Vernunft® und der Vernunftglaube.

sophie zu sein (s. 152), was u.a. von einem falschen Verstindnis des Status regulativer
Ideen bei Kant herriihrt.

¥ Kaulbach 1965/66: 440.

# Das betont Burg 1974: 98. Bezugnehmend auf das Burgsche Urteil meint Fenves
1991: 171, Anm. 1, »one can only wonder what text of »Kant« he is reading«. Nun, die
Textgrundlage der Studie von Burg ist alles andere als exotisch: Akademie- und Wei-
schedelausgabe (s. Burg 1974: 18, Anm. 29). Moglicherweise kennt Fenves Schriften
Kants, die eine andere Interpretation erlauben — allerdings hat er versiaumt, das dem
interessierten Publikum mitzuteilen. Ausgehend von den in jenen Ausgaben publizier-
ten Texten ist die Finschitzung, dafl Kant Geschichte als Heilsgeschehen begreift, sehr
wohl zu belegen.

# Kleingeld 1995: 90, bemerkt, daf die Forschung trotz uniibersehbarer Wichtigkeit
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Ersteres bestimmt er als Anspruch der Vernunft, »etwas voraus-
zusetzen und anzunehmen, was sie durch objektive Griinde zu wis-
sen sich nicht anmaflen darf«. Kant bezeichnet es explizit als ihr
Recht, sich dieses Bediirfnisses bei der Suche nach dem Begriff, »mit
welchem wir uns tber alle moglichen Erfahrung hinaus wagen wol-
len«, zu bedienen, »denn die Vernunft will einmal befriedigt sein«.
Gelangt sie an die objektiven Schranken ihrer Anschauung aufgrund
des »Mangel(s) des Wissens in Ansehung der zum Urteil erforder-
lichen Stiicke«, dann, so Kant, ist »({d)ies subjektive Mittel, das als-
dann noch tbrig bleibt, (...) kein anderes, als das Gefiihl des der Ver-
nunft eigenen Bediirfnisses« (5/270f,, Denken).

Es ist offensichtlich, dafi Kant diesen Begriff vor dem Hinter-
grund seiner ersten >Kritike entfaltet. Dort hatte er wiederholt die
Bedingungen der Moglichkeit einer umfassenden, d.1i. vollstindigen
Welteinsicht untersucht, die er als »Idee (...) von der Form eines
Ganzen der Erkenntnis« (4/566, KrV, A 646, B 674) beschreibt. In
der transzendentalen Dialektik der KrV (s. etwa 3/336f, KrV,
A3351, B392f)} hatte er jedoch gezeigt, dafi die spekulative Ver-
nunft keine Erkenntnis des Ubersinnlichen erlangen kann, weil sie
aufgrund des Fehlens sinnlicher Anschauungen und der ihr korre-
spondierenden Verstandesbegriffe weder in der Lage ist, die Unsterb-
lichkeit der Seele, die Willensfreiheit, noch die Existenz Gottes zu
beweisen oder zu widerlegen. Der Aufweis der Grenzen theoretisch-
spekulativer Erkenntnis ist allerdings nicht gleichbedeutend mit der
Abweisung metaphysischer Fragestellungen. Denn Kant konstatiert
trotz dieser »Grenzbestimmung des reinen Vernunftvermégens«

dieses Theorems bislang seinen Stellenwert fiir die Geschichtsphilosophie nicht ange-
messen gewiirdigt hat (fiir Fundstellen in der Forschung s. 90, Anm. 1). Insofern kommt
ihrer Untersuchung (gemeinsam mit der allgemeiner angelegten Studie von M. Pa-
scher) das Verdienst zu, das Desiderat nicht nur benannt, sondern auch behoben zu
haben (90-109). Allerdings pladiert sie dafiir, Kants Rede vom Vernunftbediirfnis weder
wortlich noch metaphorisch, sondern als »>symbolische Darstellung«« (91) zu verstehen,
trotz des Fingestandnisses, dafs diese Lesart »nicht ausdriicklich von Kant vertreten
wird« und es in seinem Werk »nur wenig (gibt, E Z.), worauf man sich stiitzen kann«
(107), um sie plausibel zu machen. Ich werde dieser Spekulation im weiteren nicht
folgen und stattdessen von einer wortlichen Bedeutung des Begriffs Vernunftbediirfnis
ausgehen. Auch wenn, wie Kleingeld verdeutlicht (99-102), dieser Zugang nicht unpro-
blematisch ist, scheint er mir doch am ehesten Kants Absicht nachzukommen. Sein
Sprachgebrauch intendiert, die der Vernunft inhiarente Dynamik, jederzeit vollstindige
und systematisch geschlossene Erkenntnis in theoretischer wie praktischer Hinsicht zu
erreichen, auf einen Begriff — eben das Vernunftbediirfnis — zu bringen.
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(5/279, Denken, Anm.) einen »natiirlichen Hang«« (4/564, KrV,
A 643, B 671) der Vernunft zur Metaphysik, den er als unabweisba-
ren transzendentalen Fluchtpunkt ihres Strebens bestimmt und der
somit dem systematisch notwendigen Fortschreiten der Erkenntnis
zum Unbedingten entspringt®.

Der Mensch mochte folglich nicht nur die Gegenstinde begrei-
fen, »die uns vor Augen sind« sondern auch die, »die weit davon uns
im Riicken liegen« (4/565, KrV, A 644, B 672). Diese schrankenlose,
tber jede sinnliche Erfahrung hinausweisende StofSrichtung ist eine
analytische, fatalistische® Konstante reiner Vernunfttitigkeit und
zugleich notwendig, wenn wir unseren Verstand »zur grofitmogli-
chen und dufersten Erweiterung abrichten wolleng, d.i. die »absolu-
te() Vollstandigkeit« (3/332, KrV, A 329, B 385) der Erkenntnisse®.
Kant prigt hierfiir bekanntlich die Formulierung einer » Architekto-
nik aller Erkenntnis aus reiner Vernunft« (4/698, KrV, A 836,
B 864)%, die das notwendige Aquivalent der teleologischen Aktiviti-
ten der Vernunft ist.

% »Denn das, was uns notwendig iiber die Grenze der Erfahrung und aller Erscheinun-

gen hinaus zu gehen treibt, ist das Unbedingte, welches die Vernunft in den Dingen an
sich selbst notwendig und mit allem Recht zu allem Bedingten, und dadurch die Reihe
der Bedingungen als vollendet verlangt« (3/27, KrV, B XX; ebenso 4/672f, KrV,
A 798f, B 826f,; 10/353, KU). In einer Entgegnung auf die Kritik von T. Wizenmann,
ein Bediirfnis allein konstituiere noch keine objektive Realitit seines Gegenstandes,
unterscheidet Kant zwischen einem auf objektiven Bestimmungsgriinden des Willens
fuflenden Vernunftbediirfnis und jenem, was sich blof8 auf Neigung griindet. Wihrend
letzteres in der Tat keinen Objekt- und damit Wirklichkeitsbezug fiir sich reklamieren
kénne, sei es die unvermeidliche Voraussetzung des ersteren, seinen Gegenstand als
witklich vorauszusetzen (7/278, KpV, Anm.). Diese Differenzierung kann allerdings
nicht iiberzeugen, da sie axiomatisch setzt, was allererst zu beweisen wire. Indem Kant
das Vernunftbediirfnis als objektiven Bestimmungsgrund des Willens ausgibt, be-
trachtet er es wie ein klassischer Schulmetaphysiker véllig unkritisch als ontologische
SeinsgewifSheit, und all die Bedenken gegen die unreflektierten Festschreibungen des
Vernunftvermégens und die unkritisch-dogmatischen Lehrsitze iiber es scheinen ver-
gessen.

1 Erinnert sei an die Vorrede der KrV, wo Kant es als das »besondere Schicksal« der
menschlichen Vernunft bezeichnet, »daf$ sie durch Fragen belistigt wird, die sie nicht
abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie
aber auch nicht beantworten kann, denn sie {ibersteigen alles Vermégen der mensch-
lichen Vernunft« (3/11, KrV, A VII).

2 An anderer Stelle nennt er das prignant »Metaphysik als Naturanlage« (3/60, KrV,
B 21).

% S. dazu auch 4/6951f., KrV, A 832ff,, B 860ff. Andernorts nennt er dies eine »syste-
matische() Verbindung in einem Ganzen der die Menschheit interessierenden Frkennt-
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Diese unhintergehbare, quasi organische Einrichtung des
menschlichen Erkenntnisvermogens, diese »Grundkraft« (4/570,
KrV, A 652, B 680) treibt zur Annahme regulativer Prinzipien, die
die Mannigfaltigkeit der Verstandesregeln und -Begriffe »vereinigt«
und somit eine systematisch geordnete, »kollektive Einheit zum Zie-
le der Verstandeshandlungen setzt« (4/565, KrV, A 644, B 672)%.
Schon in der KrV verwendet Kant den Terminus des Vernunftbediirf-
nisses, um die oben beschriebene intrinsische Dynamik des Erkennt-
nisvermogens zu charakterisieren®. Diese »nicht zu dampfende Be-
gierde, durchaus tber die Grenzen der Erfahrung hinaus irgendwo
festen Fufs zu fassen« (4/670, KrV, A 796, B 824)%, befriedigt er also
mit der Postulierung von Vernunftideen, verstanden als regulative
Richtlinien, die die Vollsténdigkeit der Erkenntnis ermdglichen sol-
len. Das Vernunftbediirfnis rechtfertigt ihre Postulierung und erfillt
somit »eine legitimierende Funktion«¥. Gelangt die spekulative Ver-
nunft bei der Suche nach dem Unbedingten auf metaphysisches Ter-
rain, so berechtigt thr Erkenntnisdurst sie, dieses tibersinnliche Feld
durch das Einschlagen regulativer Orientierungspfeiler zu ordnen,
um so zu grofitmaglicher Transparenz und Einheit zu gelangen.

Obwohl Kant das Vernunftbediirfnis als blof8 individuelle Dyna-
mik des Erkenntnisvermogens charakterisiert, ist dessen subjektive

nis« (6/475, Logik), und er betrachtet die Verpflichtung, nach allumfassender Frkennt-
nis zu streben, als »regulative(s) Gesetz der systematischen Einheit« (4/603, KrV, A 701,
B 729).

% »So fiangt denn alle menschliche Frkenntnis mit Anschauungen an, geht von da zu
Begriffen, und endigt mit Ideen« (4/604, KrV, A 702, B 730; s. auch 4/676, KrV, A 804,
B 832).

% »Denn die menschliche Vernunft geht unauthaltsam, chne daf8 blofe FEitelkeit des
Vielwissens sie dazu bewegt, durch eigenes Bediirfnis getrieben bis zu solchen Fragen
fort, die durch keinen Erfahrungsgebrauch der Vernunft und daher entlehnte Prinzipien
beantwortet werden knnen« (3/60, KrV, B 21; s. auch 3/322, KrV, A 314, B 371; 4/523,
KrV, A 584, B 612; aber auch noch 8/6511, Religion; vgl. ebenfalls in der KrV die affine
Rede vom natiirlichen Hang der Vernunft, z.B. 4/ 564, A 643, B 671; 4/ 671, A 797,
B 825). Ansonsten verwendet die KrV eher den Begriff des >spekulativen Vernunftinter-
esses< (vgl. dazu grundsitzlich Pascher 1991), um diesen Vernunfttrieb zu bezeichnen (s.
7. B. 4/4441f., A 4671f., B 4951f; 4/568, A 649, B 677; 4/580, A 666, B 694). Wihrend
Pascher 1991: 88, die Identitit von Vernunftbediirfnis und -interesse bestitigt, meint
Kleingeld 1995: 911., daf8 es verwandte, aber nicht synonyme Termini seien. Allerdings
haben ihre Differenzierungen keine systematisch ausschlaggebende Relevanz.

% Castillo 1990: 44, spricht in diesem Zusammenhang von der Vernunft anschaulich als
»force vivante«.

7 Kleingeld 1995: 93, ebenso Pascher 1991: 73. Die Vernunft, konstatiert Kant, erbette-
le nicht, sondern gebiete die Annahme regulativer Ideen (s. 4/571, KrV, A 653, B 681).
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Komponente kein Indiz fiir seine Beliebigkeit oder fliichtige Beschaf-
fenheit. Vielmehr ist das Bediirfnis »unvermeidlich()« (7/215, KpV),
es ist die notwendige Bedingung der Moglichkeit, mittels der in ihm
fuBlenden regulativen Ideen die vollstindige systematische Einheit
aller Erkenntnisse zu erreichen. Seine Subjektivitit ist also »eine er-
kenntnistheoretische, nicht eine psychologische«®.

Kant benennt drei transzendentale Vernunftideen, die in diesem
Sinne allein als »Wegweiser oder Kompafi« (5/277, Denken) dienen
konnen und im Zentrum aller metaphysischen Abenteuer stehen,
denen sich die Vernunft ja schicksalhaft ausgesetzt sieht: »die Frei-
heit des Willens, die Unsterblichkeit der Seele, und das Dasein Got-
tes« (4/672, KrV, A 798, B 826)%. Die heuristische Verwendung die-
ser »Maximen der Vernunft« {(4/580, KrV, A 666, B 694) ermoglicht
erst totale Welterkenntnis®, sie verschaffen »der Vernunft die voll-
kommenste Befriedigung in Ansehung der nachzuforschenden
grofiten Einheit in threm empirischen Gebrauche« (4/587, KrV,
A 676, B 704). Folglich definiert Kant es als »eine notwendige Maxi-
me der Vernunft«, gemifl dieser Ideen »Ordnung in der Natur auf-

58 Pascher 1991: 18. Der Autor erértert anschaulich die zwei Grundfunktionen des Ver-
nunftbediirfnisses oder -interesses. Die eine liegt darin, »Charakteristika des endlichen
BewuBtseins iiberhaupt zu beschreiben«. Sein Streben fithrt zur Offenlegung »>anthro-
pologische(r) Konstanten«, die unabhingig von subjektiven Priferenzen bei endlichen
Vernunftwesen allgemein und immer anzutreffen sind. Das formuliert Kant aus-
driicklich, wenn er es als »anthropologisch-teleclogische Frage« bezeichnet, weshalb
infolge einer »wohltitigen Anordnung in unserer Natur« der »Hang zu mit BewufStsein
leeren Begehrungen gelegt worden« (10/86, KU, Anm.) ist. Die zweite Funktion ist eng
verwoben mit der ersten. Das Vernunftbediirfnis soll »einen Objektivititsanspruch fiir
bestimmte begriindungsbediirftige, aber nicht mehr begriindungsfihige Annahmen zur
Geltung bringen und einen jeweils umfassenden Systemzusammenhang herstellen«
(17). Diese systemimmanente Funktion fiihrt, wie im Anschluf$ zu zeigen ist, zu den
unumginglichen Ideen Gottes, der Unsterblichkeit und der Freiheit. Schon jetzt ist auf
die eigentiimliche Struktur dieser Kantischen Konstruktion aufmerksam zu machen.
Kant postuliert, »stets ad hoc« (18), ein Bediirfnis der Vernunft, das er weder erkliren
noch belegen kann, aber dennoch nicht im Belieben des Einzelnen wurzelt, um die Un-
vermeidbarkeit von Ideen zu behaupten, die wiederum nicht objektivierbar sind (vgl.
dazu exemplarisch 7/278, KpV, Anm.).

% Wenige Seiten spiter wird er die Auseinandersetzung mit diesen Vernunftideen zum
einzigen Zweck der Transzendentalphilosophie erkliren; s. 4/674, KrV, A 801, B 829;
ebenso 10/440, KU.

% Tn der KU bemerkt Kant, »daf in unserer Finbildungskraft ein Bestreben zum Fort-
schritte ins Unendliche, in unserer Vernunft aber ein Anspruch auf absolute Totalitit
(...) liegte (10/172, KU; vgl. dazu auch 3/328 £, KrV, A 323 £, B 380££.).
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zusuchen«. In diesem Sinne kommt thnen »objektive Giiltigkeit«
(3/5821f., KrV, A 669 ff,, B 697 {f.}, nicht aber objektive Realitit zu®.

Im Gegensatz zu den Verstandeskategorien bezeichnet er diese
Maximen als »subjektive Grundsitze« (4/580, KrV, A 666, B 694) der
Vernunft. Dieser Status entspringt nicht etwa dem Umstand, dafs
thre Annahme beliebig, d.i. abhéngig von individuellen Priferenzen
ist”. Er beruht darauf, daf$ er anthropologische Voraussetzungen in
Rechnung stellen muf3. Weil der Mensch als endliches Wesen nie-
mals die Objektivitit der Ideen beweisen kann, sind sie nur regulativ,
und weil sie in einem {menschlichen) Vernunftbediirfnis wurzeln,
blof subjektive Maximen. Doch ist letzteres zugleich der Grund fiir
ihre universelle Geltung. Endliche Vernunftwesen werden immer auf
regulative Prinzipien zuriickgreifen miissen®, und insofern sind sie
»der Vernunft unentbehrlich«, d. h. »objektiv, aber auf unbestimmte
Art« (4/590f., KrV, A 681f,, B 709f.).

Kant kreiert fiir dieses erkenntnistheoretische Niveau unter den
Bedingungen endlicher Vernunftwesen® den Terminus >Vernunft-

st Allerdings bezeichnet Kant die regulativen Ideen auch als »Quell von positiven Er-
kenntnissen« (4/670, KrV, A 796, B 824) — eine Formulierung, die vermuten lifst, dafl
diese Ideen durchaus als wirklichkeitskonstituierend gedacht werden (fiir diesen Hin-
weis danke ich Ch. Zeuch). Nimmt man zudem hinzy, daf} er Derivate der regulativen
Ideen wie etwa die teleologisch-zweckmifige Natureinrichtung als punktuell empirisch
erfahrbare Phanomene betrachtet, und in 10/2971{., KU sagt, daf$ jene Ideen durch sinn-
liche Zeichen begleitete Darstellungen der Welt sind, dann wird deutlich, dafs die Schei-
delinie zwischen ihnen und der Empirie durchlassiger ist, als Kant iiber weite Strecken
insinuiert (vgl. unter diesem Gesichtspunkt auch 7/266ff., KpV). Auf diesen Aspekt
gehe ich bei der Erérterung des teleologischen Weltbegriffs genauer ein. Am Beispiel
der regulativen Gottesidee erdrtert Schéndorf 1995: 1891f., dafs Kant mit ihr notwendig
auch die Existenz Gottes postuliert.

% Tn diesem Kontext hat >subjektiv< bei Kant generell nicht diese individualistische
Bedeutung. Er bezeichnet damit die grundsitzliche Unméglichkeit, mittels mensch-
licher Vernunfttitigkeit zu objektiven Wahrheiten gelangen zu kénnen; vgl. z.B.
7/279ff., KpV. Kant stellt somit die Grenzen der menschlichen Erkenntnis als »anthro-
pologisches Faktum« (zur Lippe 1984a: 130) dar.

% In der transzendentalen Methodenlehre wird diese Argumentationsfigur nochmals
sehr deutlich. Fin regulatives Prinzip beruht zwar »auf subjektive(n) Ursachen«, aber
insofern diese Voraussetzung fiir »jedermann giiltig ist, so fern er nur Vernunft hat, so
ist der Grund desselben objektiv hinreichend« (4/687, A 820, B 848; s. auch 10/353 ff,,
KU).

 Unter diesen Bedingungen fiihrt die Spekulation auf metaphysischem Gebiet zum
Glauben als héchster Form der Erkenntnis, denn im stranszendentalen Gebrauche der
Vernunft ist (...) Meinen freilich zu wenig, aber Wissen auch zu viel« (4/689, KrV,
A 823, B 851). Auch 5/276, Denken, erhellt den Zusammenhang von Vernunftglauben
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glaube®, den er folgerichtig als »Ausdruck der Bescheidenheit in
objektiver Absicht« (4/692, KrV, A 827, B 855) bezeichnet und der
»auf Vernunftgriinden beruht« (3/34, KrV, B XXXII). Es muf
moglich sein, die Inhalte dieses Glaubens »fiir jedes Menschen Ver-
nunft giiltig zu befinden« (4/688, KrV, A 821, B 849}. Der Stellung
von >Erkenntnis< und >Wissen« im Bereich der um objektive Wahr-
heiten bemiihten strengen Wissenschaften entspricht im transzen-
dentalen Kontext der Glaube der Vernunft. Er kann zwar nicht wie
jene fiir sich beanspruchen, seine Feststellungen durch den Objektbe-
zug fundieren zu konnen, doch ist er die einzig angemessene Basis
des spekulativen Erkenntnisstrebens, und fiir den praktischen Ver-
nunftgebrauch ist er schliefllich »unumginglich notwendig« (3/332,
KrV, A 329, B 385)¢.

und Anthropologie. Weil wir Menschen, also endliche Vernunftwesen sind, kénnen wir
den Vernunftglauben niemals in Wissen verwandeln. Aber gerade deshalb kommen
diesem Glauben die formalen Insignien des Wissens zu, denn er ist im Kern eine abso-
lute Seinsgewifheit. In einer Nachlaflrefelexion erliutert Kant anschaulich das Verhalt-
nis von Wissen und Glauben, wobei er erneut verdeutlicht, dafl Glauben keine defizitire
Form des Wissens ist, sondern fiir endliche Wesen die weitestgehende Anniherung an
das Wissen auf einem Gebiet darstellt, wo objektives Wissen prinzipiell nicht méglich
ist und daher regulative sHypothesis< nétig sind. »Das Maximum ist das Wissen, d.i. das
(vollstandige) Vorwarhalten, so fern es sich auf Beweise Griindet. Das mittlere, der
mindesten Fihigkeit (angemessene) und dem besten Willen angemessene ist das Glau-
ben, welches die Anerkennung der Nothwendigkeit einer solchen Hypothetis entweder
zum theoretischen oder practischen eignen Gebrauche ist (theoretischer und practischer
Glaube)« (AA XVIII, 523). Den Begriff Vernunftglaube erirtere ich genauer im wei-
teren Verlauf dieses Kapitels. Die Beziehung zwischen Meinen, Glauben und Wissen
wird zudem erldutert in 4/687ff., KrV, A 820ff., B 8481f,; 6/496ff., Logik.

% Fsist die zentrale These der Studie von C. Lacorte, dafy Kant durch diesen Begriff eine
Priparation und Zurichtung der Vernunft erméglicht, die der Autor als Kapitulation
philosophischen Denkens vor den dogmatischen Anspriichen der Religion, d.i. eine un-
heilvolle Versshnung von Religion und Philosophie in Kants Erkenntnistheorie, deutet
(s. Lacorte 1989, insb. 64ff., 711f., 86ff., 192; vgl. auch Pascher 1991: 94£.).

% S. auch 5/274, Denken; 6/498, Logik, Anm; 8/651, Religion. Die diesen Gedanken
tragende paradoxe Vorstellung, einen apodiktisch-universalen Anspruch zu erheben,
ohne die doktrindren Implikationen der alten Metaphysik mitformulieren zu miissen,
illustriert Adorno 1992: 74, indem er bemerkt, Kants kritische Philosophie wolle die
klassischen Inhalte der Metaphysik erretten »mit der Kraft dessen, was das zu Rettende

bedroht«.
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2.2 Kants Lehre von den regulativen Ideen
2.2.3 Der geltungstheoretische Status der regulativen Ideen

Fiir die zu untersuchende Fragestellung ist die argumentative Strin-
genz dieser Deduktion von sekundiarem Interesse®. Es kommt viel-
mehr darauf an, auf die Stellung der Vernunftideen und des daraus
folgenden Glaubens hinzuweisen. Denn das spiter zu kritisierende
Urteil, die Geschichtsphilosophie sei blof3 eine regulative Idee, wur-
zelt in einem unangemessenen Verstindnis dessen, was Kant dar-
unter versteht, wenn er Ideen dieser Kategorie zuordnet.

Nach Kant zihlen die Annahme Gottes, der Unsterblichkeit und
Freiheit zu den »subjektiven Bedingungen des Gebrauchs unserer
Vernunft«. Man diirfe sie gerade »nicht fiir freie Einsicht ausgebenc,
sondern miisse vielmehr darauf insistieren, daf3 es sich bei ithnen um
»abgendtigte Voraussetzung(en)« (5/273, Denken, Anm.}, um »Ge-
setze() der Vernunft« (5/282, Denken) handelt. Wolle man dies be-
streiten, verfiele man »in lauter Ungereimtheiten«, dafiir liele sich
»kein verstindlicher Grund« (5/273, Denken) angeben, man verstofle
letztlich gegen die »Maxime der gesunden Vernunft« (5/268, Den-
ken)®. Solange wir Menschen sind, betont Kant, konne man »nie-
mals einen anderen als diesen Grund erwarten« (5/277, Denken),
um die Weltbeschaffenheit vollstindig systematisch zu erfassen.

Man kann sich des Eindrucks nicht entziehen, dafi die Abwei-
sung des Vernunftglaubens und damit die Leugnung der Vernunft-
ideen einem pathologisch-autodestruktiven Akt gleichkommt. Der
Geltungsanspruch der den Vernunftglauben bedingenden Ideen ist
weder, wie die Rede vom blof$ regulativen Prinzip auf den ersten
Blick suggerieren konnte, kontingent, noch ist er abhingig von der
Wabhlfreiheit des Individuums. Vielmehr konstatiert Kant apodik-
tisch, dafi eine »Verzichttuung auf Vernunftglauben« einem »mifs-
liche(n) Zustand des menschlichen Gemiits« entspringt. Wer meine,
der »Maxime der Unabhingigkeit der Vernunft von ithrem eigenen

¢ Fiir Strawson 1981: 27, ist die These von der Notwendigkeit der Vernunftideen »of-
fensichtlich ganz unplausibel« (ebenso 291. u. 1381.), ebenfalls kritisch zu ihrer Funk-
tion insbesondere im Kontext der KpV Pascher 1991: 92f. Finen Uberblick iiber die
Diskussion um den Stellenwert der Ideen vermittelt Bondeli 1996, dort auch weitere
Literaturhinweise (166f, Anm. 1).

% Dieser biologistische Sprachgebrauch, der sich in dieser Schrift wiederholt findet
(268, 2751.), unterstiitzt den Eindruck, das ein Abweichen von der Kantischen Konzep-
tion als krankhaft zu interpretieren ist. Vernunftglaube ist ein Synonym fiir gesunde
Vernunfttitigkeit (vgl. auch 10/413, KU, Anm. u. ff).
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Bediirfnis« folgen zu miissen und derart dem »Vernunftunglau-
be(n)« huldige, der gebe sich nihilistischer Freigeisterei hin. Diese
aber »zerstort Freiheit im Denken, wenn sie so gar unabhingig von
Gesetzen der Vernunft verfahren will, endlich sich selbst« (5/282,
Denken).

Vor diesem Hintergrund ist Kants Verwendung des Terminus
sregulative zu verstehen, und zugleich gewinnt er dadurch einen Stel-
lenwert, der der in der Literatur favorisierten Lesart entgegensteht.

Es wire ein Mifiverstindnis, epistemische Zuriickhaltung als
Ursache fiir Kants Ausdrucksweise anzunehmen®, ihr zuzubilligen,
dafl mit dem Terminus >regulative Idee« primér Funktionalitit bean-
sprucht wiirde”, dafd mithin diese Theorie als blofles Orientierungs-
angebot auf spekulativem Terrain zu interpretieren sei”. Regulativ
heifst fir Kant gerade nicht fakultativ. Mit Hilfe der Vernunftideen
wird nicht der besten, sondern der einzig moglichen Art und Weise
der Weltbetrachtung das Wort geredet. Sie sind nicht als Vor-
schlag”™, sondern als alternativlose, obligatorische Vernunftimpera-
tive anzusehen”. Und in dieser Hinsicht kommt ihnen sogar der
Rang von ontologischen Aussagen tiber das menschliche Erkennt-
nisvermogen zu. Ausdriicklich unterstreicht Kant, daff zum Wesen
des Vernunftglaubens, der sich aus der Giiltigkeit der Vernunftideen
speist, »das BewuBtsein seiner Unverdnderlichkeit« zihlt, was sich
insbesondere dadurch auszeichnet, daf8 es unmoglich (1) ist, »daf3
Beweise zum Gegenteil aufgefunden wiirden« (5/277, Denken,
Anm.). Wenn er schreibt, dafl der Mensch in bezug auf die Inhalte
der regulativen Prinzipien »nicht wdihlt, sondern einem unnachlaf3-
lichen Vernunftgebote gehorcht« (7/277, KpV), dann verdeutlicht
er, daf3 sie sich auf dem hochsten geltungstheoretischen Niveau™

% Vgl. Lutz-Bachmann 1988: 26 {.

™ So aber Strawson 1981: 192{.

7t S. dazu z. B. Hoffe 1992: 2411. Bondeli 1996: 1711f., verweist auf die Aporien, die sich
ergeben, wiirde man den Anspruch der Vernunftideen primar unter dem Gesichtspunkt
ihrer Niitzlichkeit interpretieren oder ihnen eine blof3 schwache Form von Notwendig-
keit (was immer man darunter verstehen mag!) zugestehen.

7”2 Kleingeld 1995: 161, spricht von »eine(r) mogliche(n) Vorstellung« (Hervorhebung
im Original, E Z.); vgl. auch Galston 1975: 264; van der Kuijlen 1995: 840ff.

7 Im Nachlaf8 bezeichnet er, ganz auf der zuvor skizzierten Linie, die regulativen Ideen
im Sinne einer axiomatischen Struktur des Erkenntnisvermégens auch als »intuitive
Vorstellungen« (AA XXI, 79).

74 Kant spricht diesbeziiglich davon, daf8 die regulativen Prinzipien die Zusammenstim-
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bewegen, das der Apodiktik einer dogmatischen Lehre in nichts
nachsteht”.

Dieser totale Anspruch impliziert zwingend die Feststellung,
dafl es endlichen Vernunftwesen unméglich ist, thn jemals abzu-
weisen oder zur Uberzeugung zu gelangen, er werde zu Unrecht er-
hoben. Es ist vielmehr ein unabdingbares Kriterium dieses An-
spruchs, »dafs ich gewif$ bin, das Gegenteil konne nie bewiesen
werden« (6/496, Logik), so daf3 das Firwahrhalten der Vernunft-
maximen »dem Grade nach keinem Wissen nachsteht« (5/277, Den-
ken), zumal man, ausgehend von dem Bild, das »wir uns von dem
Vermogen eines endlichen verniinftigen Wesens tiberhaupt machen
kénnenc, zur absoluten Gewifsheit gelangen mufs: »nicht anders als
so kénne und miisse gedacht werden« (10/354, KU)7.

Es hiefe, den doktrinéren Kern dieser Ausfiihrungen zu verken-
nen, wollte man Kants Rede von nur regulativen Vernunftideen als
Indiz fiir eine tolerierte Perspektivenvielfalt oder als blof8 werbendes
Pladoyer fiir eine maogliche Sicht der Dinge verstehen. Der regulative

mung mit dem Bediirfnis nach groftméglicher Transparenz der Erkenntnis »durch sys-
tematische Einheit zum héchsten Grade bringen« (4/604, KrV, A 702, B 730).

5 Bondeli 1996: 1761, stellt fest, dafl Kant mit der Deduktion der Vernunftideen »das
Einlosen eines Objektivititsanspruchs« (Hervorhebung im Original, E Z.) beabsichtige,
der auch nicht dadurch bescheidener wird, daf8 man ihn als »restringierte Objektivitit,
eine als-ob-Objektivitit« bestimmt.

76 Zu dieser Gewifsheit, bemerkt er in anderen Texten, gelangt man letztlich deshalb,
weil die regulativen Ideen die einzigen Welterklirungsformeln sind, die die Vernunft
nach Untersuchung aller anderen Méglichkeiten »iibrig la3t« (9/163, Prinzipien). Somit
ist etwa die Annahme eines weisen Schopfergottes und damit die Vorstellung der
ZweckmiaBigkeit der Schopfung »die einzige Art, wie wir in der Reflexion {iber die
Gegenstinde der Natur in Absicht auf eine durchgingig zusammenhingende Erfahrung
verfahren miissen« (10/93, KU). Die Gottesidee ist »formale Bedingung unseres Den-
kens«, und wir sind gar »unvermeidlich« genétigt, uns »dieses formale Prinzip als kon-
stitutiv vorzustellen« (4/457 £, KrV, A 6191, B 6471.). Angesichts dieses Befundes, der
nochmals unterstreicht, dafl Kant keine nachvollziehbare und trennscharfe Differenz
zwischen epistemologischen und ontologischen Aussagen aufbauen kann, ist der Hin-
weis von Diising 1968: 67, dieses Theorem sei »nur eine Idee« und »nur als Bedingung
der Moglichkeit des Reflektierens« zu betrachten, irritierend. Was kann dieses >nur< hier
besagen? Der damit angezeigte Geltungsanspruch ist zwar eingeschrinkt, aber nicht im
geringsten bescheiden, und keinesfalls riumt er die Moglichkeit verniinftigen Denkens
unter Verzicht auf dieses Theorem oder Riickgriff auf andere Denkfiguren ein. Viel-
mehr entspringt die Konstruktion einer Figenart des menschlichen Frkenntnisvermé-
gens und ist in dieser Hinsicht eine ontologische Festschreibung, oder, wie Kant in der
KrV wiederholt bemerkt, sie stellt eine Aussage {iber die »Natur der Vernunft« (3/11,
AVII; zudem 3/340, A 340, B 398 u. 4/634, A 744, B 772) dat.
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Status der Vernunftmaximen ist keinesfalls eine Konzession an einen
Theorienpluralismus, sondern die maximale Entfaltung der dogmati-
schen Apodiktik theoretischer Wahrheiten auf spekulativem Terrain
unter den Erkenntnisbedingungen endlicher Vernunftwesen. Regu-
lativ besagt hier, daf Erkenntnis in diesem Bereich »nicht weiter ge-
bracht werden kann, als zu dem Grade der, fiir uns Menschen, aller-
verninftigsten Meinung« (7/276, KpV}”, nicht aber, daf es sich bei
diesen Vernunftmaximen um zwar brauchbare, aber prinzipiell re-
versible Theoreme handelt. Im Gegenteil: noch absoluter als in Kants
>Ideenpostulatenc ist der Verbindlichkeitsanspruch nicht formulier-
bar. Insofern er einerseits die fundamentalen Grenzen allen Erkennt-
nisstrebens festlegt, verleiht er den regulativen Ideen andererseits
innerhalb dieses Rahmens im Sinne einer »schlechterdingsnotwendi-
gen Voraussetzung« (4/686, KrV, A 819, B 847) den anspruchsvoll-
sten Rang, den Postulate tiberhaupt einnehmen kénnen. Niemand
kann, ohne sich dem Vorwurf der Hybris auszusetzen™, diese Priiten-
tion iibersteigen, und ebensowenig ist sie zu unterbieten oder gar
verzichtbar”, da diese defitistisch-krankhafte Absicht zerstorerische,
die Basis jeder moralisch-praktischen Haltung aufhebende Folgen
zeitigen wiirde. Eine regulative Idee ist demnach nichts anderes als
ein dogmatisches Postulat, daf3 die anthropologischen Voraussetzun-
gen des Erkenntnisstrebens reflektiert und seinen Geltungsanspruch
bis an die duflersten Schranken dieser Voraussetzungen getrieben
hat®.

Somit wird die Frage danach, ob den regulativen Ideen Phéno-

77 Insofern Kant also einerseits auf einen strengen Objektivititsanspruch verzichten
mufB, den regulativen Ideen jedoch einen objektivititsanalogen Rang einrdumt, verleiht
er ihnen das Fluidum einer »Illusion, die gar nicht zu vermeiden ist«. Die Ideen besitzen
somit »géanzlich das Ansehen objektiver Grundsitze« (3/310f, KrV, A 297f, B 3531).
Diese >Entdeckung« einer unvermeidbaren, quasi naturgegebenen Illusion miindet, wie
Lacorte 1989: 94, bemerkt, in der Vorstellung, daf} Kants Lehre »bestindig und unve-
randerbar« sei. »Wenn aber die in Vergangenheit und Zukunft immer neu entstehende
lusion ewig ist, dann stirbt die Lehre von der Illusion (...) nie, die endlich und ein fiir
allemal die ewige Natur der Vernunft offenbart«.

78 Fin solches Unterfangen wire ebenso anmaflend wie sinnlos, denn es »iiberschreitet
die Grenzlinie allen Wissens« (AA XXI, 75).

7 Die Unabweisbarkeit der regulativen Ideen unterstreicht Kant durch die Feststellung,
es sei »eine notwendige Maxime der Vernunft, nach dergleichen Ideen zu verfahren«
(4/584, KV, A 672, B 700).

% Weyand 1964: 174, bemerkt, daf8 z. B. der Glaube an einen Schépfergott »kein regu-
latives Prinzip zur Beurteilung der Natur, sondern eine letzte existenziell-praktische
SeinsgewifSheit« ist.
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mene in der Empirie korrespondieren, unwichtig. Sie hat, sagt Kant,
»gar keine Bedeutung« (4/600, KrV, A 696, B 724). Ob z.B. Gott
wirklich existiert, ist allenfalls von akademischen Interesse, denn die
Notwendigkeit, ihn unabhingig von sinnlichen Bestitigungen an-
nehmen zu miissen, lif3t einen Gottesbeweis im klassischen Sinne
schlichtweg berflissig werden. Die Idee bleibt grundsitzlich
»immer richtig« (4/599, KrV, A 694, B 722).

Diese Konstruktion ermdglicht die im Grunde paradoxe und in
threm Geltungsanspruch kategorische Feststellung, dafy tiber Gott
keine Aussagen getroffen werden konnen — aufler der, dafl jeder
Mensch zur Annahme seiner Existenz im Sinne eines regulativen
Prinzips genotigt ist. Gerade weil es sich bei dieser Idee um ein un-
verzichtbares »Regulativ in der Nachforschung der Natur und ein
Prinzip der systematischen und zweckmafligen Einheit derselben
nach allgemeinen Naturgesetzen« handelt, ist ihre empirische Nicht-
beweisbarkeit »vollig einerlei«. Da die Vernunft apodiktisch nach
Gott als zugrundeliegendem Prinzip »verlangt(}«, ist jeder »berech-
tigt(), die Idee einer hochsten Intelligenz als ein Schema des re-
gulativen Prinzips zum Grunde zu legen«, mehr noch, da das »regu-
lative Gesetz der systematischen Einheit will, da8 wir die Natur so
studieren sollen, als ob allenthalben ins Unendliche systematische
und zweckmaifiige Einheit {...) angetroffen wiirde« (4/602f., KrV,
A 6991, B 7271, wird die Frage nach dem wirklichen Dasein Gottes
unerheblich, weil man sowieso genétigt ist, thn als »Unvermeidbar-
keit« (4/544, KrV, A 615, B 643)}* anzunehmen. Wir konnen uns die
Welt »gar nicht anders denken und begreiflich macheng, als wenn
wir sie uns »als ein Produkt einer verstindigen Ursache (eines Got-
tes) vorstellen« (10/352, KU, Hervorhebung im Original, F. Z.)®. In-
folge dieser Festschreibungen wird die Unterscheidung zwischen
moglichen und wirklichen Naturkonfigurationen, letztlich zwischen
Epistemologie und Ontologie, hinfillig. Es kommt, so bemerkt Kant

1 Die unabweisbare Stringenz dieser Deduktion betont Kant unablissig. Deshalb ist es
mehr als eine semantische Ungenauigkeit, wenn Kleingeld 1995: 122, die Feststellung,
»daB wir die Gottesidee als regulative Idee zur Existenz der Welt hinzudenken diirfen«
(Hervorhebungen z.T. im Original, E Z.), als Paraphrase der Kantischen Position aus-
gibt. Die Differenz zwischen diirfen und miissen ist eine ums Ganze, und an ihr hingt
auch die geltungstheoretische Gewichtung des Begriffs sregulativ<. Einen analogen Feh-
ler begeht Diising 1968: 119.

8 Sehr klar wird dieser Gedankengang in 10/349f., KU. Vgl. dazu die erhellende Deu-
tung in Tuschling 1995: 206 ff.
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konsequent, »nicht darauf an, was die Natur ist, (...) sondern wie wir
sie wahrnehmen« (10/293, KU). Und diese Rezeption ist mittels der
Vernunftideen axiomatisch und vollstindig strukturiert.

Vor diesem Hintergrund entwickelt sich auch die Geschichts-
philosophie, die in gewissem Sinne eine Modulation der Gottes-
und Unsterblichkeitsidee darstellt und deren Verbindlichkeitsniveau
ungebrochen transponiert.

2.3 Kants Geschichtsphilosophie
2.3.1 Zweckmifigkeit und Teleologie

Diente der vorhergegangene Abschnitt der grundsitzlichen Klarung
des Status der regulativen Vernunftideen im erkenntnistheoreti-
schen Kontext, so soll im Folgenden der Ubergang zwischen ihnen
und der Geschichtsphilosophie erdrtert werden. Wie schon zuvor
werde ich auch im weiteren vor allem die Genese der Kantischen
Argumentation nachzeichnen und auf eine kritische Befragung der
einzelnen Schritte weitgehend verzichten. Im Rahmen des Erkennt-
nisinteresses dieses Kapitels, der Herausarbeitung des Stellenwertes
der Geschichtsphilosophie und damit eines spezifischen Zeitver-
stindnisses im rechtsphilosophischen Werk Kants, kann und muf8
ich mich an dieser Stelle mit diesem reduzierten Anspruch begniigen.

Aus den Primissen Gott, Willensfreiheit und Unsterblichkeit
deduziert Kant weitere Postulate®, die mit diesen regulativen Ideen

® Jch werde im Folgenden das ZweckmiBigkeits- und Teleologieprinzip nicht isoliert
voneinander betrachten. Insofern Kant, wie noch zu erldutern, die Position verteidigt,
alles in der Welt sei zweckmiBig eingerichtet und nichts umsonst (10/328, KU; s. schon
in der KrV 4/564, A 643, B 671; 4/6341f., A 7441f., B 7721f.), ist die Vorstellung einer
teleologischen Welteinrichtung das notwendige Komplement zu dieser apodiktischen
These. Diising 1968: 125f., bezweifelt dies. Er meint, nur die ZweckmifSigkeit sei eine
subjektiv notwendige Bedingung unserer Erkenntnis, nicht aber die Teleologie. Aller-
dings kann er nicht plausibel machen, wie diese Reduzierung des Geltungsanspruchs zu
begriinden ist. Kant betont ausdriicklich, daf3 die Idee der ZweckmiBigkeit der ganzen
Natur »was ihren Grund betrifft, iiber die Sinnenwelt hinausfithrt«, namlich zur An-
nahme eines »Systems der Zwecke der Natur«. Diesem Systemgedanken ist die Idee
eines teleologischen Weltbegriffs inhirent, so daf8 »die Finheit des {ibersinnlichen Prin-
zips nicht blof fiir gewisse Spezies der Naturwesen, sondern fiir das Naturganze, als
System, auf diesselbe Art als giiltig betrachtet werden mufi« (10/329f., KU). Der
Mensch muf8 daher notwendig der Natur den Begriff einer Absicht im Sinne einer
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obligatorisch einhergehen. So impliziert die Gottesidee® die Annah-
me einer zweckmaifSigen, teleologisch ausgerichteten Einrichtung der
gesamten Natur®. Kant begriindet dies erneut mittels Rekurs auf das
Interesse der Vernunft an geschlossener Welteinsicht®. »Die hochste
formale Einheit, welche allein auf Vernunftbegriffen beruht, ist die
zweckmifliige Einheit der Dinge, und das spekulative Interesse der
Vernunft macht es notwendig, alle Anordnung in der Welt so anzu-
sehen, als ob sie aus der Absicht einer allerhdchsten Vernunft ent-
sprossen wire. Ein solches Prinzip eréffnet namlich unserer auf das
Feld der Erfahrungen angewandten Vernunft ganz neue Aussichten,
nach teleologischen Gesetzen die Dinge der Welt zu verkniipfen, und
dadurch zu der grofiten systematischen Einheit derselben zu gelan-
gen« (4/594, KrV, A 687, B 715)¥. Die systematische Einheit der Er-
kenntnis verlangt allerdings nicht nur die regulativen Annahmen
einer obersten Intelligenz als Grund der Weltordnung und einer
zweckmaifligen, in teleologischen Prinzipien wurzelnden Naturein-
richtung®. Sie setzt ebenso voraus, dafd die Natur selbst eine solche

schlechterdings notwendigen Maxime unterlegen (10/349f, KU). Es ist also nicht
méoglich, die ZweckmiBigkeit zu einem transzendentalen Erkenntnisprinzip zu erkla-
ren, ohne damit zugleich die Teleologie auf ein analoges Niveau zu heben (das betont
Kant auch in 10/333, 352 u. 397, KU; vgl. zudem die richtigen Ausfiihrungen in Bartu-
schat 1972: 244ff. u. Zanetti 1993: 343). Ohne sie ist das Bediirfnis der Vernunft nach
Vollstindigkeit und systematischer Einheit aller Erkenntnisse nicht zu befriedigen.

# TFolgerichtig bezeichnet Weyand 1964: 60, die Annahme Gottes als »die tragende
Grundvoraussetzung der ganzen Kantischen Geschichtsphilosophie«.

% Die systemimmanenten Motive, die zu dieser Annahme fiihren, erliutert ausfithrlich
Diising 1968: 102 ff.; vgl. ferner Siep 1995: 356{. Ich werde bei der Erorterung des Te-
leologie- und Naturverstindnisses nicht zwischen der KrV und der KU unterscheiden,
weil sich im Hinblick auf mein Darstellungsinteresse aus dem Umstand, daf diese Ge-
danken von der KrV zur KU Modifizierungen erfahren haben, keine systematisch be-
deutsamen Konsequenzen ergeben. Es finden sich im Grunde alle relevanten Motive
schon in der KrV. Ebenso werde ich aus Ubersichtlichkeitserwigungen Kants Unter-
scheidung zwischen innerer und dufSerer ZweckmiBigkeit nicht eigens diskutieren. Die
Genese des teleologischen Denkens zeichnet Diising 1968 minutiés, aber nicht immer
mit Gespiir fiir seine problematischen Implikationen nach, fiir den geschichtsphiloso-
phischen Kontext s. z.B. Weyand 1964: 40£f.; Yovel 1980: 125 ff,; Castillo 1990: 43 {f,;
Kleingeld 1995: 110£f.

% Conrad 1992 arbeitet in ihrer Studie die erkenntnistheoretischen Schwiichen dieser
einseitig vernunftorientierten Weltwahrnehmung heraus, s. dazu auch Pleines 1991:
142f.

¥ Vgl. auch 4/357, KrV, B 425€; 4/6911., KrV, A 826f., B 854 1.

% Laut van der Linden 1988: 321, Anm. 26, plidiert Kant fiir eine »critical teleology, not
a dogmatic one«, und Lutz-Bachmann 1988: 47, betont, daf} Kant »die teleologische
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Einheit ermdglicht, daf3 sie als objektivierbares Phinomen, »den Ob-
jekten selbst anhéingend« (4/569, KrV, A 651, B 679), erfahrbar ist®.
Kant verweist auf geologische und biologische Phinomene zur Be-
kriftigung dieser Vermutung®, beharrt jedoch darauf, daf3 sie im

Betrachtung der Natur als ein blof regulatives Prinzip deutet« (ebenso Weyand 1964:
173; Sanger 1982: 99). Aber auch in diesem Kontext gleicht, was die Autoren iibersehen,
der Status der Teleologie als regulativer Idee der bereits zuvor herausgestellten dogma-
tischen Verwendung (Muglioni 1993: 57 nennt dies »practico-dogmatique«). Die Postu-
lierung des Teleologie- und ZweckmifBigkeitsprinzips als Voraussetzung der systemati-
schen Natureinheit ist »notwendig«, »schlechterdings an(zu)nehmen«, wir haben
Veranlassung, sie »a priori« (10/17, KU; ferner 10/373ff., KU; 9/139, Prinzipien) vor-
auszusetzen. In Analogie zu den Vernunftideen ist namlich auch dieses Prinzip »der
eigentiimlichen Beschaffenheit meiner Erkenntnisvermégen« geschuldet und somit in
bereits erliuterter Konsequenz »eine schlechterdings notwendige Maxime« (10/349f.,
KU; s. zudem 10/368£., KU) der Vernunft. Worin also liegt die epistemische Bescheiden-
heit jener Position, die die Interpreten durch den Hinweis auf die »bloB« regulative
Verwendung der teleologischen Naturbetrachtung gewihrleistet sehen? Diese innere
Struktur verkennt ebenso Kleingeld 1995: 113 {. Da83, wie Kleingeld bemerkt (114), Kant
keine Phinomene benennt, die gegen die Brauchbarkeit von Teleologie und Zweckmi-
Bigkeit bei der Einordnung von Naturerscheinungen sprechen, ist nicht so zu verstehen,
da8 Kant im Grunde davon ausgehe, es gibe solche Phinomene. Auch hier sind die
regulativen Ideen nicht niitzliche, sondern obligatorische Prinzipien zur Systematisie-
rung aller Naturerscheinungen. Tertium non datur.

® Kant erhebt die These, »daf8 die Natur der Dinge selbst zur Vernunfteinheit Stoff
darbiete« (4/571, KrV, A 653, B 681), folgerichtig in den Rang eines Naturgesetzes, so
da8 die Annahme der ZweckmiBigkeit in der Natur »nicht blof ein 6konomischer
Grundsatz der Vernunft, sondern inneres Gesetz der Natur« (4/569, KrV, A 651, B 679)
darstellt.

% Vgl. in der KrV 4/5701.,, A 6521., B 6801,; 4/574, A 657, B 685; 4/595, A 688, B 716;
4/6011f., A 698f, B726f; 4/684f, A 816f, BB844f; 4/691, A 826, B854; zudem
10/281f.; 313ff; 328ff, KU. Auch in 11/217, Frieden, duBert Kant, dal am mecha-
nischen Lauf der Natur »sichtbarlich ZweckmifBigkeit hervorleuchtet«. Fr treibt diese
Strukturierung der Natur so weit, daf er die ZweckmiBigkeit eine » Technik der Natur«
(10/28, KU) nennt, deren Wirken wir sogar als »Riicksicht auf unser Frkenntnisvermé-
gen« (10/104, KU; s. auch 10/58f., KU) zu deuten haben. Kleingeld 1995: 114 u. 118f.,
bemerkt, dafy Kant in der KU die Bestitigung der Teleologie als regulativem Prinzip
durch empirische Findriicke als Zufall bezeichnet, was die Autorin im Sinne einer un-
erklatlichen, gliicklichen Schicksalsfiigung deutet. Damit verkennt sie jedoch das spezi-
fische Verstiandnis des Zufallsbegriffs bei Kant. Zufall hat fiir ihn nichts mit Kontingenz
zu tun. Unbegreiflich Zufilliges kennt Kant nicht. Wiirde er diese Méglichkeit einge-
stehen, wiire eine systematische Finheit aller Erkenntnis ja unméglich. Deshalb nennt er
den Satz: »Alles Zufillige hat eine Ursache« eine »reine() Erkenntnis a priori«« (9/169,
Prinzipien). Zufall bezeichnet einen provisorischen Zustand, in dem man die Bedingun-
gen, die zu einem Freignis gefithrt haben, noch nicht kennt bzw., wie es typisch ist fiir
den menschlichen Verstand, aus den bekannten Griinden niemals kennen kann. Insofern
gibt es nichts absolut, sondern nur bedingt Zufilliges. Der endliche Mensch erfihrt also
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Grunde der Vernunft selbst und nicht der Erfahrung entspringt und
daher eine »transzendentale Voraussetzung« (4/570, KrV, A 652,
B 680) ist.

Die aus dem Vernunftinteresse hervorgehende teleologische Be-
trachtungsweise der Natur dient nicht als blof8 heuristisch niitzli-
che®, sondern als unabdingbare Anleitung bei der Suche nach Natur-
gesetzlichkeiten jenseits mechanisch-kausaler Erklarungsmuster (s.
10/369, KU). Nur unter Zuhilfenahme teleologisch-zweckmafSiger
Parameter” ist die systematische Vollstandigkeit aller Erkenntnisse

durchaus gliickliche, ungliickliche und unbegreifliche Zufille, doch wurzeln diese Wahr-
nehmungen notwendig in seinem eigentiimlich-beschrankten Erkenntnisvermégen,
sind aber keine >Eigenschaften< der Ereignisse selbst (s. 10/361f,, KU). Zum Begriff des
Zufalls bei Kant s. Bauer-Drevermann 1965/66; Koch 1991.

%t Auch in diesem Zusammenhang kommt es auf das richtige Verstindnis von >heuris-
tisch, sregulative, skonstitutiv< oder sobjektiv< an. Kant behauptet nicht im Sinne eines
theoretisch stringenten Beweises, daf} Teleologie in der Welt objektiv anzutreffen ist. Da
dies aber niemand jemals wird beweisen kisnnen, »so lange wir Menschen sind« (5/276,
Denken), ist der Status der Teleologie in bereits erlauterter Weise >regulativ-dogma-
tisch. Nur in der von ihr vorgezeichneten Perspektive ist die hochste systematische
Einheit in der Naturerklarung méglich. Der regulative oder heuristische Charakter ist
kein Indiz fiir den bescheidenen Anspruch, sondern ausschliellich anthropologischen
Erkenntnisgrenzen geschuldet. Es ist daher nicht richtig, wenn Kleingeld 1995: 113f.
(Hervorhebung im Original, E. Z.), schreibt: »Man darf der Natur in heuristischer Ab-
sicht teleologische Zusammenhinge unterstellen: ob man auch tatsichlich Fakten vor-
finden wird, die diese Unterstellung bestitigen, ist damit aber nicht garantiert«. Laut
Kant darf man aber nicht nur, man muf diese Unterstellung machen. Die empirische
Bestitigung ist dabei irrelevant, weil prinzipiell ausgeschlossen. Zudem wird der weitere
Verlauf der Arbeit zeigen, dafs es in Kantischer Perspektive gar keine Fakten geben kann,
die sich seinem Systematisierungsmodell entziehen und ihm somit widersprechen
kinnten. So schreibt er schon in der KtV in bezug auf die Idee der Zweckmifigkeit aller
Natureinrichtungen, daf es »ginzlich unméglich ist, in einem Falle zu beweisen, dafl
eine Natureinrichtung, es mag sein, welche es wolle, ganz und gar keinen Zweck habe«
(4/595, KrV, A 688, B 716). Ich bezweifle daher die These von Diising 1968: 64, der zu
bedenken gibt, daf} die Idee der ZweckmiBigkeit in der Empirie »in manchen Fillen auch
enttduscht werden kann«. Allenfalls ist denkbar, dafs der Zweck (noch) nicht ersichtlich
ist.

% Kant nennt sie daher »synthetische Sitze a priori«, die »objektive, aber gleichwohl
unbestimmte Giiltigkeit haben« (4/578, KrV, A 663, B 691). Laut Weyand 1964: 173,
kann auf die Teleologie »fiir die theoretische Erkenntnis der Natur (...) nicht verzichtet
werden, sie ist, so Kant, »eine schlechterdings notwendige Maxime« (10/350, KU; s.
auch 10/368f., KU). Wie man angesichts dieses Befundes einerseits behaupten kann,
Kant sei zur Uberzeugung gelangt, es sei fiir Menschen »unmdglich (...), die Erzeugung
des Organischen anders als nach finaler Kausalitit verstindlich zu machen«, und zu-
gleich die Meinung duflern, daf8 nach Kant »das teleologische Prinzip mit grofler Be-
scheidenheit, nimlich nur als regulatives Prinzip, angewandt werden« (Kleingeld 1995:
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erreichbar. Die Idee der zweckmifSigen Einheit aller Naturphéinome-
ne »ist die Schule und selbst die Grundlage der Moglichkeit des
grofiten Gebrauchs der Menschenvernunft« und deshalb, wie Kant
betont, »mit dem Wesen unserer Vernunft unzertrennlich verbun-
den« (4/5991, KrV, A 6941, B 722f.). Auch in diesem Kontext treibt
er den Geltungsanspruch dieses Erklarungsmodells im Sinne eines
regulativen Prinzips bis an die duferste Grenze. Kategorisch stellt er
fest, daf3 niemals eine andere als diese Kombination aus kausalen und
teleologischen Vorstellungen in der Lage sein wird, die Syntax der
Weltanordnung zu dechiffrieren. »Es ist nidmlich ganz gewifs, daf3
wir die organisierten Wesen und deren innere Moglichkeit nach blof3
mechanischen Prinzipien der Natur nicht einmal zureichend kennen
lernen, viel weniger uns erkliren konnen; und zwar so gewifs, daf3
man dreist sagen kann, es ist fiir Menschen ungereimt, auch nur
einen solchen Anschlag zu fassen, oder zu hoffen, dafd noch etwa der-
einst ein Newton aufstehen konne, der auch nur die Erzeugung eines
Grashalms nach Naturgesetzen, die keine Absicht geordnet hat, be-
greiflich machen werde: sondern man muf{ diese Einsicht den Men-
schen schlechterdings absprechen« (10/352, KU)*.

Schon in der kleinen Schrift >Uber den Gebrauch teleologischer
Prinzipien in der Philosophie« von 1788 betont Kant, er habe gezeigt,
daf die Vernunft »auf dem theoretischen Natur-Wege (...) ihre gan-
ze Absicht«, ndmlich vollstindige Welterkenntnis, »nicht nach
Waunsch erreichen konne, und ihr also nur noch der teleologische
tbrig sei«, der folgerichtig »den Mangel der unzulénglichen Theorie
ergianzen miisse« (9/139, Prinzipien)®. Dieses Interpretament ist bei

129) soll, muf ritselhaft bleiben. Richtig beurteilt hingegen diesen Zusammenhang
Siep 1995: 358; s. auch 356; vgl. zudem Lempp 1910: 334; Horkheimer 1987: 107; Koch
1991: 40; Pleines 1991: 142; Gil 1993: 531 1f.

% Diese unumstdBliche Gewiheit postuliert Kant wiederholt, so z.B. 10/3371,, 349f.,
358ff., KU. Es ist daher kaum anzunehmen, daf$ der regulative Status der Teleologie, wie
Diising 1968: 47, meint, der immerwihrenden Méglichkeit geschuldet ist, dafs der Fort-
schritt der Frkenntnis » Verschiedenheiten und Unvereinbarkeiten der Natur auftun«
kénnte, »die wir unter kein besonderes Gesetz zu bringen vermégen«. Der Fall ist aus-
driicklich ausgeschlossen.

* Der Zugriff auf teleologische Frklarungsmuster erfolgt also auch in dieser Schrift
nicht, wie Kleingeld 1995: 117, meint, »in heuristischer Absicht« (ebenso Bickmann
1996: 6 £f. u. 15f£.). Wenn Lutz-Bachmann 1988: 47, darauf verweist, daf} Kants Theorie
»von der Natur keine absichtliche, geplante Ursichlichkeit als objektives Prinzip theo-
retisch behauptet«, dann ist dem entgegenzuhalten, daf8 das, was Kant stattdessen be-
hauptet, sich im Geltungsanspruch graduell von einem objektiven Prinzip eben nicht

PRAKTISCHE PHILOSOPHIE Franco Zotta

https://dol.org/10.5771/9783495007413-145 - am 17.01.2026, 14:44:37. https://www.Inllbra.com/de/agh - Open Access - I Tmmm.


https://doi.org/10.5771/9783495997413-145
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2.3 Kants Geschichtsphilosophie

der Suche nach einem System von Endursachen fiir die Beschaffen-
heit der Welt das einzige, was die »menschliche() Vernunft (,} tibrig
laBt« (9/163, Prinzipien).

Wie schon in der KrV bezeichnet Kant die Annahme einer
zweckmiflig eingerichteten Natur als transzendentales Prinzip, das
als apriorische Struktur der menschlichen Erkenntnisquellen®, ana-
log zu den Verstandeskategorien, anzusehen ist. Die symbiotische
Beziehung zwischen dem Zweck-, Teleologie- und Gottestheorem
verdeutlicht er durch die Feststellung, dafs dem Zweckbegriff die Vor-
stellung eines intelligenten Welturhebers inhériert, da er mittels me-
chanischer Kausalitit allein nicht erkldrbar ist (s. 10/88f, 361ff,
4041, 4194f, KU). Man diirfe nicht einmal hoffen, »die Erzeugung
auch nur eines Grischens aus bloff mechanischen Ursachen zu ver-
stehen« (10/364, KU). Insofern wird die Annahme eines »nach
Zwecken handelnden Wesens« zur Erklirung der Welt »zu einem
konstitutiven Prinzip« (10/358, KU), wir haben es folglich, so Kant,
»unentbehrlich nétig, der Natur den Begriff einer Absicht unterzule-
gen«. Dies ist, gemidf3 der immer wiederkehrenden Argumentations-
figur, eine »schlechterdings notwendige Maxime« (10/349f,, KU; vgl.
auch 10/368£., KU) unserer Vernunft®. Eine solche teleologische Na-

unterscheidet. Somit bestitigt der Hinweis von Diising 1968: 69, die ZweckmiBigkeit
der Natur (die, wie bereits erldutert, notwendig zu einem teleologischen Weltbegriff
fiihrt) gelte »nur (!) fiir den in der Welt befindlichen Menschen«, implizit den exklusi-
ven und universalen Geltungsanspruch dieser Konstruktion.

% Vgl. 10/90ff.,, KU. Im Gegensatz zur KrV ordnet Kant nun das regulative Prinzip
nicht mehr der Vernunft generell, sondern »lediglich« (10/89, KU; s. auch 10/358, KU)
der reflektierenden Urteilskraft zu. Wie Kleingeld 1995: 117, Anm. 6, richtig konsta-
tiert, hat Kant weder die Griinde fiir diese Anderung, noch die Konsequenzen fiir den
Status der drei regulativen Ideen expliziert. Allerdings gibt es keine Veranlassung an-
zunehmen, daf3 diese Neuordnung ihren geltungstheoretischen Anspruch tangiert, zu-
mal die Urteilskraft, ebenso wie die spekulative Vernunft, ein a priori gesetzgebendes
Vermégen ist (s. 10/87ff., KU; vgl. dazu Makkreel 1995: 124 ff.). Beide Vermégen bean-
spruchen unumstéfliche Wahrheit (wenn auch nicht im Sinne einer empirischen Be-
hauptung) fiir ihre Postulate und regulativen Annahmen und erméglichen es somit
nicht, eine sinnvolle Unterscheidung zwischen epistemologischen und ontologischen
Aussagen zu etablieren. In diesem Kontext reproduziert sich die erkenntnistheoretische
Inkonsequenz, die die Lehre von den regulativen Vernunftideen generell begleitet (eine
kontrire Deutung findet sich hingegen in Bartuschat 1972: 208 f£.).

% Tm §85 der KU findet sich eine Begriindungsfigur fiir die regulative Annahme einer
véllig zweckmifSigen Natureinrichtung und eines teleologischen Weltbegriffs, die iden-
tisch ist mit der Strategie, die bereits aus der KrV im Zusammenhang mit den regulati-
ven Vernunftideen bekannt ist. Erneut ist es das »in uns a priori zum Grunde« liegende
Vernunftbediirfnis, das uns antreibt, die Systematisierung aller Erkenntnis »bis zum
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turbetrachtung impliziert zwingend die Vorstellung von Endzwecken
und letzten Zielen, in die alle Naturprozesse letzten Endes miinden®”.
Was beabsichtigt nun nach Kant die Natur bzw. Gott® mit der
Schépfung?

Begriffe einer Gottheit zu erginzen«. Da dieser Konstruktion aufgrund der Eigen-
tiimlichkeit unseres Frkenntnisvermégens niemals objektive Realitit zuerkannt werden
kann, ist sie nur regulativ, doch zugleich ist das der Grund dafiir, da8 wir »die Natur, in
ihren uns bekannt gewordenen zweckmifSigen Anordnungen, nicht anders als das Pro-
dukt eines Verstandes, dem diese unterworfen ist, denken kénnen« (10/398ff., KU).
ZweckmiBigkeit und Teleologie sind demnach, wie schon am Beispiel der Vernunftideen
gezeigt wurde, ebenfalls dogmatische Postulate. Wenn Kleingeld 1995: 38f., schreibt,
daB Kant die Teleologie als Leitfaden betrachte, mit dessen Hilfe die Natur als »System
betrachtet werden kann, so verfehlt sie erneut die Pointe des Kantischen Konstrukts,
weil sie nicht geniigend zwischen den unterschiedlichen geltungstheoretischen Kon-
notationen des Verbs skénnenc< unterscheidet.

% Tm §67 der KU wird der Ubergang von der Zweckmifigkeit einzelner Naturdinge zur
zweckmifigen Einrichtung des Weltganzen durch Einfithrung des Terminus »Idee der
gesamten Natur als eines Systems nach der Regel der Zwecke« vorbereitet, die auf der
apodiktischen Annahme beruht: »Alles in der Welt ist irgend wozu gut; nichts in ihr ist
umsonst«. Diese letzte Annahme, zu der wir nicht nur berechtigt, sondern sogar »beru-
fen« sind, ist wiederum dem unabweisbaren Bediirfnis der Vernunft nach systemati-
scher Einheit der Frkenntnisse und der regulativen Idee Gottes geschuldet. Denn die
Idee eines Welturhebers bedingt die Vorstellung, daf3 es einen Zweck der Natur gibt,
der »ganz auflerhalb der physisch-teleologischen Weltbetrachtung liegt«. Kant stellt
hier die Frage nach dem »Zweck der Existenz der Natur selbst« (10/327f., KU), die sich
nur durch eben diese regulativ-dogmatische Annahme eines Schépfergottes erkliren
laBt. Sie ist der Grund fiir die eingangs zitierte These, daf} alles in der Welt zweckmifBig
und damit sinnvoll eingerichtet ist. ZweckmifSigkeit und Teleologie sind somit notwen-
dige Bedingungen der Erkenntnis und zugleich symbiotisch miteinander verschmolzen.
Deshalb spricht Kant schon im §80 »von der notwendigen Unterordnung des Prinzips
des Mechanisms unter dem teleologischen in Erklirung eines Dings als Naturzwecks«,
und einige Paragraphen spiter erklirt er unmifverstindlich, daf8 infolge der Zweckmi-
Bigkeit aller Natureinrichtungen die Vernunft »kein anderes Prinzip der Méglichkeit
des Objekts ihrer unvermeidlichen teleologischen Beurteilung in ihrem Vermégen hat,
als das, den Mechanism der Natur der Architektonik eines verstindigen Welturhebers
unterzuordnen« (10/397, KU). Er greift an dieser Stelle auf Motive zuriick, die er bereits
1755 im Sinne der KU entwickelt hat: s. 1/390ff., Natur.

% 4/6021., KrV, A 6991, B 7271, erliutert den Zusammenhang zwischen der Gottes-
idee und der Vorstellung einer absichtsvollen Natur. Insofern die Idee eines héchsten
Wesens notwendig impliziert, daf es auch Ursache der Natureinrichtung ist, mufl die
ZweckmifBigkeit der Natur als Resultat des Willens dieses Weltschopfers betrachtet
werden. Kant nennt das die »Kausalitit des Urwesens« (10/405, KU). Die Existenz Got-
tes zu postulieren verbietet sich aber aus den bekannten Griinden, also ist diese Kon-
struktion im Kantischen Verstindnis keine ontologische, sondern eine regulative, die
nétig ist, »um nach der Analogie einer Kausalbestimmung die Erscheinungen als syste-
matisch unter einander verkniipft anzusehen« (s. auch 10/402, KU).
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In den §§82-84 der KU entwickelt er zur Beantwortung dieser
Fragestellung die Vorstellung eines Endzwecks der Natur, der orga-
nisch aus dem bereits erorterten Gedanken, alles in ihr sei zweck-
mafig eingerichtet, erwichst und sich in Parallelitit zur und als Fa-
cette der Gottesidee entfaltet”. Dank dieses Theorieelements biindelt
Kant die Ketten relativer Zwecke in einem allseits sinnstiftenden
Punkt. Der Endzweck der Natur erlaubt die vollstindige Strukturie-
rung der gesamten Schopfung gemif3 der apriorischen Bedirfnisse
unserer Erkenntnisvermogen'®.

Weder in der organischen Pflanzen-, noch in der Tierwelt findet
sich etwas, das als ein solcher Endzweck angesehen werden konnte.
Alles in ihnen ist, wie Kant an Beispielen illustriert, nur als relativer
Zweck zu identifizieren. Nicht einmal der Mensch als homo phaeno-
menon kann die Dignitit dieser Zuschreibung fiir sich reklamieren,
obwohl nur er, da er infolge seiner Verstandesleistungen die Erschei-
nungen systematisieren und Zweckmafliigkeit erkennen kann, als
letzter Zweck der Natur betrachtet werden mufs'™. Aber als End-
zweck kann er nicht fungieren, denn ein solches intrinsisch-geschlos-
senes Prinzip »muf3 von der Art sein, dafy es in der Ordnung der
Zwecke von keiner anderweitigen Bedingung, als blof3 seiner Idee,
abhéngig ist«. Diesen vollstindig autonomen und irreduziblen Status
kann nur dem Menschen, »aber als Noumenon betrachtet« (10/394,
KU), zugebilligt werden. Er allein kann Endzweck der Natur sein,
weil er »keines andern als Bedingung seiner Moglichkeit bedarf«
(10/393, KU) und den absoluten Wert seiner Existenz in sich trigt.
In Anbetracht dieser noumenalen Dimension kann nicht mehr sinn-
voll mit Zweck-Mittel-Reihen gearbeitet werden'®. Der Mensch, in-

% Das diese Prinzipien genuin aufeinander verweisen, verdeutlichen zahlreiche Stellen
insbesondere im §84.

1% Ohne einen solchen Endzweck »wire die Kette der einander untergeordneten Zwek-
ke nicht vollstindig gegriindet« (10/395, KU), er komplettiert im Kontext des finalen
Weltbegriffs die teleclogische Unterordnung der ganzen Natur.

% Der letzte Zweck der Natur ist der Punkt, »in Beziehung auf welchen alle iibrigen
Naturdinge ein System von Zwecken ausmachen« (10/387, KU). Insofern ist der Zweck-
begriff notwendig anthropozentrisch, weil nur der Mensch qua Verstand und Willen
dieses Strukturierungsschema auf Naturdinge applizieren kann. Dennoch ist er als sinn-
lich-leibliches Wesen »immer nur Glied in der Kette der Naturzwecke« (10/389, KU), da
er unter diesem Blickwinkel nicht die vollstindige Autonomie seines Daseins fiir sich
beanspruchen kann.

12 Ausfithrlich erértert die Verbindung von Teleologie, Endzweck und Kultur Langtha-
ler 1995: 827-34. Kant setzt hier zentrale Elemente seiner sethischen< Schriften voraus,
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soweit er als iibersinnliches, und das meint bei Kant, als freies, zweck-
setzendes »moralisches Wesen« (10/405, KU) bestimmt wird, ist fi-
naler Fluchtpunkt des Schopfungsgeschehens. Der historische ProzefS
der Emanzipation des Menschen von inneren und dufSeren Naturpro-
zessen dient der Realisation der Bedingungen, unter denen der homo
noumenon zu seiner vollen Entfaltung gelangt. Kant fafdt das Ensem-
ble dieser Bedingungen unter dem Begriff der »Kultur« zusammen,
die er dementsprechend als »Hervorbringung der Tauglichkeit eines
verninftigen Wesens zu beliebigen Zwecken tiberhaupt« (10/390,
KU) definiert und so als letzten Zweck der Natur vorstellt.

Schon in dieser Anordnung schimmert durch, was in der Ge-
schichtsphilosophie seine deutlichste Ausprigung erfahren und im
Anschluf8 ausfiihrlich zu diskutieren sein wird: Um die Kongruenz
zwischen dem Schopfungszweck und dem empirischen Weltenlauf
im Rahmen seines Theoriegebdudes denken zu konnen, gerit die
sinnliche Sphire des menschlichen Daseins primir als zu iiberwin-
dende Gréfe in den Blick. Die Betrachtung des Menschen als Gat-
tungswesen wird es Kant schlieflich erlauben, die Ubereinstimmung
von sittlicher und wirklicher Welt als moglich zu postulieren, oder,
negativ formuliert: die Kantische Konstruktion erwirbt sich Ko-
hirenz und Realititsbezug durch selektive Ausblendung zentraler
Charakteristika menschlichen Daseins. Der Leib und die Endlichkeit
des Individuums werden aufgrund tibergeordneter systematischer
Zwiinge zum Verschwinden gebracht. Zugleich ist in dieser Anord-
nung der Impetus der Geschichtsphilosophie im engen Sinne gelegt.
Die reale Welt ist das Medium der Verwirklichung des zuvor be-
schriebenen teleologischen Prozesses. Alle empirischen Ereignisse,
ob sie personen- oder naturbewirkt sind, miissen als Mittel zur Errei-
chung des letzten Zwecks betrachtet werden. Genauer gesagt, sie sind
notwendig im Sinne des regulativen Aufbaus einer teleologischen
Weltverfassung zu interpretieren'®.

in denen er den axiomatisch-irreduziblen Charakter des Sittengesetzes und damit der
Moralitit herausarbeitet, das zugleich Wesensmerkmal des Menschen als homo phae-
nomenon, d.h. »als Subjekt() der Moralitit« (10/395, KU) ist.

1% Tch widerspreche damit Deutungen wie der von Bickmann 1996, die Kants teleologi-
sches Denken insgesamt als »gegenstandsneutral« (6, Hervorhebung im Original, F. Z.)
bezeichnet und meint, die Idee des Ganzen sei fiir ihn »nicht Ableitungsgrund der viel-
faltigen, nur empirischer Erfahrung zuginglichen Erscheinungen« (17). Natiirlich er-
schafft Kants Theorie weder Erscheinungen, noch vermag sie, einem Naturgesetz ver-
gleichbar, den Weltenlauf zu strukturieren. Sie legt, wie Gerhardt 1991: 321, zu Recht
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2.3 Kants Geschichtsphilosophie
2.3.2 Geschichte und Anthropologie

Vor dem Hintergrund der zuvor erarbeiteten Skizze der Kantischen
Theorie regulativer Vernunftideen und des teleologischen Welt-
begriffs sollen nun die geschichtsphilosophischen Vorstellungen
Kants konkretisiert werden. Sowohl ihr systematischer Stellenwert
als auch ihr theoretischer Geltungsanspruch speisen sich aus obigen
Pramissen'®. Indem zugleich Kants Reform- und Revolutionsver-
stindnis in die von der Geschichtsphilosophie strukturierte Perspek-
tive gehoben wird, mochte ich anschlieflend sowohl die daraus resul-
tierende Spannung im Sinne eines notwendigen Interpretaments zur
Erdrterung dieses Verstindnisses fruchtbar machen und dartiber den
Kreis hin zu Kants Rechtsphilosophie, dem zentralen Thema dieser
Untersuchung, wieder schlieflen.

Nachdem Ausgangs- und Endpunkt der teleologischen Archi-
tektonik bestimmt sind, wendet sich Kant der Frage zu, was daraus
fir die Beurteilung sowohl der menschlichen als auch aulermensch-
lichen Natur zu folgern ist. Wie fiigen sich Naturprozesse und an-
thropologische Wesensziige in obige Konstruktion ein? In welchem
Verhiltnis stehen Intentionalitit und Kontingenz bei der Realisation
des Schopfungsziels? Und schliefSlich: gibt es historische Phanomene,
die per se nicht der Verwirklichung dieses Zieles dienen, die also mit
Blick auf es grundsitzlich inkompatibel sind®?

anmerkt, die Geschichte »nicht auf einen objektiven Lauf der Dinge« fest. Aber, so viel
sei hier nur angedeutet und im weiteren Verlauf des Kapitels detailliert zu belegen,
indem sie exklusiv die Art und Weise bestimmt, wie der Mensch iiberhaupt die Welt
wahrzunehmen vermag und zudem ein Ziel der Geschichte postuliert, werden nicht nur
alle zukiinftigen Ereignisse der Form nach a priori als fiir dieses Ziel zweckdienlich
bestimmt, zugleich konstituiert sie derart das Verhalten der Menschen und damit auch
mittelbar die infolge dieses Verhaltens sich ergebenen Ereignisse. Nicht die objektive
Festlegung des Laufs der Geschichte, sondern die Rechtfertigung aller historischen Er-
eignisse und weitestgehende Pridetermination der Handlungsoptionen und -weisen ist
Kants Absicht.

1% Diesen Konnex mifinterpretiert Guyer 1995: 64, wenn er bemerkt, die Geschichts-
philosophie sei nicht vor dem Hintergrund der Vernunftideen zu lesen.

195 Es hiefle, das Ineinandergreifen der einzelnen Theoriestringe innerhalb des Kanti-
schen Systems zu verkennen, wiirde man die Geschichtsphilosophie, die die Beantwor-
tung jener Fragen intendiert, als nur dekorativen Aspekt des Systems, als »blofe(n)
sZusatz«« (Bourgeois 1996: 21) betrachten. In einer Reflexion betont Kant nochmals
ausdriicklich, daf8 die Frage nach Sinn und Richtung der Geschichte »nicht blos in prac-
tischer Absicht, um guthmiitigerweise vermittelst einer Hypothese einen solchen
(Gang) Lauf der Dinge anzunehmen und darnach wenigstens fiir sich selbst zu verfah-
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Kants Geschichtsphilosophie erwichst aus basalen transzenden-
talphilosophischen Priamissen und anthropologisch-axiomatischen
Setzungen, die den Menschen als >Wesen zweier Welten< bestimmen.
Wihrend er als Teil der Sinnenwelt sich von den Tieren nicht we-
sentlich unterscheidet, ist es seine Zugehorigkeit zur intelligiblen
Welt, die ithn die Erhabenheit der »eigenen tibersinnlichen Existenz
spiiren lafit« (7/211, KpV). Die Fahigkeit, sich frei und unabhingig
von Naturmechanismen als autonomes Vernunftwesen zu begreifen,
ist das, was »das Substantiale« (3/358, KrV, B 427)% im Menschen
ausmacht, sie bedingt seine eigentliche »Personlichkeit«, [&8t thn
teilhaben an der »Menschheit in seiner Person« (7/210, KpV). Will
der Mensch zu umfassender Welterkenntnis und zum Verstindnis
seiner Rolle in der Natur gelangen, dann ist es, wie bereits erldutert,
»unentbehrlich nétig, der Natur den Begriff einer Absicht unterzule-
gen« (KU, 10/349) — und »dies anzunehmen berechtigt keine Theo-
rie, aber wohl die reine praktische Vernunft, welche nach einer sol-
chen Hypothese zu handeln dogmatisch gebietet« (6/647, Leibniz).

Insofern der Mensch in Analogie mit der Natur [ebender Wesen
zweckvoll eingerichtet ist, bedeutet dies, dafs es die dogmatisch anzu-
nehmende Absicht der Natur ist, den Menschen zur vollstindigen,
d.i. zweckmifigen Entwicklung seiner Anlagen anzuhalten, wozu
aber »kein verniinftiges Wesen der Sinnenwelt, zu keinem Zeitpunk-
te seines Daseins, fahig ist« (7/252, KpV).

Ehe Kants Lehre vom Fortschritt der Gattung und die damit ein-
hergehende Verhiltnisbestimmung zwischen Individuum und Spe-
zies erldutert wird, sind zwei Theoreme genauer zu analysieren, die
die Grundlage fiir diese Konstruktion bilden und zugleich zentrale
Stiitzen der geschichtsphilosophischen Konzeption sind: die eben er-
neut angefiihrte Absicht der Natur und die sich in empirischen Ereig-
nissen materialisierenden Wirkungen einer gottlichen Vorsehung.

ren, sondern auch in theoretischer (Betracht) Riicksicht: ob das Bése oder das Gute
Princip in der urspriinglichen Anlage des Menschen iiberwiegend sey, und welchen Be-
griff man sich von der Bestimmung des Menschen zu machen habe« (AA XV. 2, 651),
von Bedeutung sei.

1% Tn seinem Spatwerk bezeichnet er die noumenale Dimension entsprechend als »Sub-
stanz« (8/576, MS) oder »Idee eines Menschen« (8/602, MS). Schon in der KrV betont
er, da3 das Substantiale des Menschen sich durch die Unabhingigkeit von Zeitrestrik-
tionen auszeichnet (4/493, KrV, A 540, B 568) — ein Motiv, das in der Geschichtsphi-
losophie im Kontext der Verhiltnisbestimmung von Individuum und Gattung seine
problematischen Implikationen entfaltet.
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2.3 Kants Geschichtsphilosophie
2.3.3 Naturplan, Naturabsicht und gottliche Vorsehung

Ich habe bereits mehrmals erwiihnt, daf fiir Kants Geschichtsphi-
losophie die Vorstellung einer absichtsvoll handelnden Natur und
einer von gottlicher Vorsehung beeinflufiten Entwicklung des Wel-
tenlaufs zentrale Triebfedern der Historie darstellen. Diese nun ni-
her zu erlauternden Gedanken sind insbesondere fiir den gerade be-
schriebenen Zusammenhang von grofier Wichtigkeit. Die Ideen einer
Naturabsicht und einer Vorsehung korrespondieren der Teleologie
als erkenntnistheoretischem Prinzip ebenso, wie erst ihre Vorausset-
zung es Kant ermdglicht, ohne logische Briiche die Gattung und eben
nicht das Individuum zum eigentlichen Geschichtssubjekt zu ma-
chen'”.

In allen geschichtsphilosophischen Texten findet sich der Ge-
danke, daf3 die Natur eine zwecksetzende, handlungsfihige und letzt-
lich gar eigen- und allméchtige Instanz ist, die ihre Ziele zu realisie-
ren vermag und sich dazu der anthropologischen Ausstattung des
Menschen ebenso bedient wie threr ureigensten Potentiale. Erneut
mufs diese Vorstellung in threr symbiotischen Verflechtung mit der
teleologischen Naturordnung und der Notwendigkeit der Annahme
eines Welturhebers betrachtet werden'®.

Kants Anstrengungen auf dem Gebiet der Geschichte dienen
einzig und allein dem Zweck, die von historischen Abldufen mit Kon-
tingenz und Sinnlosigkeit bedrohte Idee eines zielgerichteten, gott-
gewollten' Projektes der Natur- und Menschheitsentfaltung gegen

197 Es sei hier bereits angemerkt, daf3 die Gattung im strengen Sinn des Wortes nicht als
Subjekt der Geschichte betrachtet werden kann, da ihr zentrale Attribute eines hand-
lungsfahigen Subjekts abgehen. Weder verfiigt sie iiber einen Leib, noch besitzt sie
einen Willen oder diesen Merkmalen korrespondierende Charakteristika. In der Erset-
zung des Subjekt- durch den Gattungsbegriff wendet sich das im letzteren hypostasierte
transzendentale Subjekt gegen das empirische Subjekt und geht dabei aller Wesensziige
eines solchen verlustig. Wenn Kant die Gattung als Kollektivsubjekt mit bestimmbaren
Charaktereigenschaften beschreibt (12/683, Anthropologie) oder davon spricht, daf$ die
Spezies hoffen kann (11/41, Idee, Anm.), dann betrachtet er die Folge der menschlichen
Generationen, »als sei sie ein identischer Mensch, der ununterbrochen existiert und im
Zusammenhang einer einzigen Erfahrung steht« (Blumenberg 1986: 177). Die Bezie-
hung zwischen Subjekt und Gattung wird im weiteren Verlauf des Kapitels eingehend
thematisiert.

195 Laut Kleingeld 1995: 123, sind in diesem Zusammenhang Natur und Vorsehung »als
Modifikationen der (...) Idee eines héchsten weisen Welturhebers, d.h. der Gottesidee
zu verstehen«. Vgl. dazu allgemein § 88 der KU; ferner Langthaler 1995: 838£.

199 Zwischen Gott und Natur ist im Kantischen Werk nicht eindeutig zu unterscheiden.

Immanuel Kant. Legitimitat und Recht A 181

https://dol.org/10.5771/9783495007413-145 - am 17.01.2026, 14:44:37. https://www.Inllbra.com/de/agh - Open Access - I Tmmm.


https://doi.org/10.5771/9783495997413-145
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

182

2. Recht und Zeit in der >Metaphysik der Sitten<

derartige Fatalititen resistent zu machen. Insofern er einerseits die
Zweckhaftigkeit aller Natureinrichtungen und die teleologisch anvi-
sierte Zielvorstellung postuliert, gilt es nun andererseits, diese Postu-
late gegen den auf den ersten Blick »widersinnigen Gang« (11/34,
Idee} der Empirie zu verteidigen'. Kant mufs das Problem [6sen,
wie das apriorische Modell der Weltverfassung und der Bestimmung
der Menschheit mit dem realen Lauf der Geschichte zur Deckungs-
gleichheit gebracht werden kann!. Sein Versuch, diese aporie- und
kontingenzgefihrdete Konstellation aufzuldsen, fufst auf einem ein-
fachen, aber folgenreichen methodischen Vorgehen.

Kant behauptet, dafl die Geschichte als Realisationsmedium
eines »bestimmten Planes der Natur« (11/34, Idee) betrachtet wer-
den konne, der die vollstindige und zweckmiflige Auswicklung aller
Naturanlagen intendiert, die sich wiederum nur im Kontext einer
»duflerlich vollkommene(n) Staatsverfassung« (11/45, Idee) abspie-
len kann. Die Annahme dieses Plans erméglicht es, historische Fak-
ten so zu begreifen, dafi sie als funktionale Elemente eines »regelma-

In der KrV betont er; daf3 es einerlei sei, ob man von géttlicher Vorsehung oder Naturfii-
gung rede (vgl. 4/6021., KrV, A699f.,, B 727{.). Insofern Gott aber ebendort als Urheber
der Welt und somit auch als Schépfer der Naturordnung betrachtet wird (vgl. 4/594ff.,
KrV, A 6861f., B 714ff), ist es naheliegend, an den Stellen, wo Kant die Natur als ab-
sichtsvolles und handlungsfahiges »Subjekt« personifiziert, darin ein Synonym zu Gott
und den ihm zugeschriebenen Attributen zu sehen.

10 S dazu Lutz-Bachmann 1988: 45; Castillo 1990: 45. Kant betont ausdriicklich, dafl
aus der Annahme, der Mensch sei ein zweckmifBig eingerichtetes Wesen, sich notwen-
dig Folgerungen fiir die Empirie ergeben. Denn »eine Anordnung, die ihren Zweck nicht
erreicht, ist ein Widerspruch in der teleologischen Naturlehre« und fithrt zur unakzep-
tablen Idee »eine(r) zwecklos spielende(n) Natur«, die einem »trostlose(m) Ungefiahr«
(11/35, Idee) gleichkame. Die a priori festgelegte Daseinsstruktur des Menschen ver-
langt nun nach den ihr einzig angemessenen Komplementirvorstellungen auf dem Feld
der Geschichte. Das Kantische Modell nimmt damit die Form einer self-fulfilling pro-
phecy an.

M Daf das Fortschreiten der Gesellschaft hin zur bestméglichen Republik ein vollstin-
dig kontingentes Unterfangen sein soll, war fiir Kant, wie Sassenbach 1992: 111, an-
merkt (s. auch Unruh 1996: 197), ein unertriglicher Gedanke. Seine Konzeption sieht
sich mit dem Problem konfrontiert, die reformerische Verinderung von Gesellschaft
und die Zufilligkeit des Reformprozesses in Einklang bringen zu miissen (darauf ver-
weisen u.a. Garber 1980: 262 u. Castillo 1990: 55). Kant gerit in enorme Legitimie-
rungsnot, wenn er nicht zeigen kann, daf8 es a priori und a posteriori méglich ist, ein
bestandiges Fortschreiten der Geschichte anzunehmen. Deshalb finden sich in praktisch
allen wichtigen Schriften Kants zahlreiche Reflexionen iiber die Méglichkeit der Pro-
gnostizierbarkeit zukiinftiger Entwicklungen.
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2.3 Kants Geschichtsphilosophie

Bigen Gang(es)« (11/33, Idee) des Weltenlaufs auffafibar sind, wobei
das Bediirfnis nach einer derart sich entfaltenden Geschichte unmit-
telbare Konsequenz der Gottesidee ist (5. 11/166f., Gemeinspruch),
und mit der Vorstellung eines teleologischen Weltbegriffes kor-
reliert.

Die Natur kann sich bei der Umsetzung ihrer Absicht nicht da-
rauf verlassen, dafl der Mensch ein dieser Intention angemessenes
Verhalten an den Tag legt. Da jener in den Augen Kants aus krum-
mem Holz geschaffen ist, kann aus thm »nichts ganz Gerades gezim-
mert werden« (11/41, Idee), so dafl zur Verwirklichung des Natur-
plans auf die bewufdte Mitarbeit des ungeselligen, torichten, bosen,
eitlen und zerstorungssiichtigen Menschen weitgehend verzichtet
werden muf3*?. Doch ist dieser Befund keineswegs Anlaf3, iiber die
inadéquate anthropologische Ausstattung in Anbetracht der Planvor-
gaben zu lamentieren. Denn die listige Natur bedient sich bei der
Durchfiihrung threr Absicht des Menschen so, dafy dessen auf den
ersten Blick schidlichen Wesensziige gerade in ihrer anscheinenden
Kontraproduktivitidt zum ausschlaggebenden Movens werden. So-
wohl der Fortschritt der Menschheit als auch die Entfaltung der indi-
viduellen Anlagen werden dem Menschen »abgedrungen()« (11/43,
Idee), indem die Natur ihren Willen in einer Art dialektischen Bewe-
gung durch die Konfrontation der divergierenden Potentiale durch-
setzt. Geradezu enthusiastisch dankt Kant der Natur »fiir die Unver-
tragsambkeit, fiir die mifigiinstig wetteifernde Eitelkeit, fir die nicht
zu befriedigende Begierde zum Haben, oder auch zum Herrschen«.
Denn diesen Dispositionen ist es letztlich geschuldet, dafl sich die
Menschheitsgeschichte in den teleologisch strukturierten Bahnen be-
wegt!®. Ausdriicklich betont er, daf3 der Fortschritt der Menschen-
gattung gerade nicht als Akt bewuf3ter und gewollter Entscheidungen
des Einzelnen zu verstehen ist, sondern ihm durch die >bewuf3tlose«
Produktivitit jener Neigungen aufgenotigt wird. »Der Mensch will
Eintracht; aber die Natur weif8 besser, was fiir seine Gattung gut ist:

2 Das bestitigt Kant immer wieder, s. z.B. 8/753, Religion; 11/34, Idee; 11/169, Ge-
meinspruch; 11/223ff,, Frieden; 11/367, Streit.

13 Es st also nicht etwa, wie van der Linden 1988: 177, schreibt, so, dafl Kant nur
behaupten wolle, »that good can result from evil«. Der Clou dieser Theorie ist ja gerade,
dafs das Bise als eine zentrale Quelle des Guten betrachtet werden muf (s. z.B. 12/6831,
Anthropologie), denn ansonsten liefSe sich mit Blick auf die menschlichen Naturanlagen
keine linear-konsistente Fortschrittsperspektive entwickeln. Eine gute Darstellung die-
ser Argumentationslinie findet sich bei Weyand 1964: 83 ff.
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sie will Zwietracht« (11/38f, Idee)*™. Die im Rahmen des Natur-
plans gesetzten Zwecke und Zielvorgaben der Schopfung werden ge-
rade deshalb garantiert realisiert, weil thre Verwirklichung mit der
Dignitit einer naturgesetzlichen Entwicklung von geradezu mecha-
nistischen Prozessen bestimmt und von den Vorsitzen des Individu-
ums losgelost wird™®. Der Zweck der Natur, »wenn es gleich nicht
unser Zweck ist, wird doch hiebei erreicht« (10/391, KU)™. Folge-
richtig degradiert Kant den Menschen zur blofen Marionette'” die-
ser allgewaltigen Macht. Denn nur wenn die Kontingenzanfilligkeit
des menschlichen Freiheitsgebrauchs bei der Umsetzung des Natur-
zwecks vollstindig ausgeschaltet wird, ist seine Verwirklichung ge-
wihrleistet. »Wenn ich von der Natur sage: sie will, daf8 dieses oder
jenes geschehe, so heif3t das nicht soviel, als: sie legt uns eine Pflicht
auf, es zu tun (...), sondern sie tut es selbst, wir mégen wollen oder
nicht (fata volentem ducunt, nolentem trahunt)« (11/223, Frie-
den)™®. Passive Uberantwortung an die Weisheit der Natur wird zur

4 Vgl. ebenso 12/6731., Anthropologie; AA XV. 2, 6471, 7791f., 785 {f., 885, 894. Kant
formuliert hier im Anschluf8 an den Topos der Smithschen sinvisible hand< einen Ge-
danken, der in seiner Epoche und schon davor sehr populir war; s. dazu Hirschman 1987:
251f.

15 Esist somit Sutter 1988: 216, zuzustimmen, wenn er die Affinititen zur Maschinen-
metaphorik als Kehrseite der teleologischen Denkfigur bezeichnet. Kants unbedingter
Wille zum allumfassenden System zwingt das erkennende Subjekt sowohl dazu, »die
Natur als Mechanismus zu denkenc, als auch dazu, »sich den Vorschriften des anony-
men Frkenntnisapparates gemifs (zu, F Z.) verhalten« (175). Der Systembegriff bei
Kant ist »das in den Begriff gebrachte Maschinenmodell« (169). Diese Vorstellung im-
pliziert eine vollstindige Frfalbarkeit aller Naturprozesse, die sich in ein vom Prinzip
der Zweckmifigkeit strukturierten Ganzen zusammenbringen lassen. Geschichte als
Teil der Natur unterliegt damit konsequenterweise eben diesen Kategorisierungs-
anspriichen.

16 In der KU wirkt, wie Weyand 1964: 177, richtig konstatiert, die Teleologie »mit einer
fast an mechanische Kausalitit erinnernden Notwendigkeit«. Daf der Autor dieser Fest-
stellung den Satz folgen laft: »Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, daf$ die freie
Entscheidung nicht aufgehoben ist, fiihrt, wie die folgenden Ausfithrungen zeigen, in
eine Aporie. Es sei hier schon angemerkt, daf Freiheit, Naturabsicht und Teleologie in
Kants Theorie nicht zusammen bestehen kénnen, da das Supremat der Natur Freiheit
letztlich aufhebt, ja aus systematischen Zwingen aufheben muf.

W Damit verfillt Kant in seiner Geschichtsphilosophie genau den fatalistischen Be-
griindungsmustern, gegen die er in seiner Moralphilosophie polemisiert, wenn er sich
gegen die Vorstellung wehrt, die Idee Gottes impliziere, den Menschen zur »Marionet-
te« oder zu einem »denkenden Automate« (7/227, KpV) zu machen.

% Die Behauptung von Wittwer 1995/96: 190: »Die Naturabsicht verbiirgt keinen
Fortschritt«, beruht auf einer Ausblendung der soeben zitierten, eindeutig ihr wider-
sprechenden Sitze Kants. Habermas 1995: 301, verkennt hingegen die Systematik der
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Haltung, die eine solche Vorstellung evoziert, weil sie der Freiheit
des Subjektes allenfalls eine hinreichende, aber keine notwendige
Funktion mehr zuweisen kann'. Das Fortschreiten zum Besseren
hingt nicht mehr entscheidend davon ab, »was wir tun (...}, und nach
welcher Methode wir verfahren sollen, um es zu bewirken; sondern
von dem, was die menschliche Natur in und mit uns tun wird, um
uns in ein Gleis zu notigen, in welches wir uns selbst nicht leicht
fiigen wiirden« (11/169, Gemeinspruch). Nichts kann der Mensch
erreichen, was die >weise Natur<'*® nicht will, sie wiederum verwirk-
licht all thre Absichten, auch wenn der Mensch sich mit seinen gan-
zen Kriften dagegen wehren wiirde, weil ithre Mittel die Wirkung
menschlicher Handlungsmoglichkeiten bei weitem tiberschreitet'.
Angesichts dieser systematischen Depotenzierung der Rolle des
Menschen dringt sich die Einbettung dieses Natur- und Geschichts-
modells in schicksalsergeben-religiose Weltdeutungsmuster gerade-
zu auf. Kant legt nahe, die durchgehende Zweckmifigkeit im Lauf
der Welt als Resultat der Vorsehung Gottes zu betrachten, »als tief-
liegende Weisheit einer hoheren, auf den objektiven Endzweck des
menschlichen Geschlechts gerichteten (...) Ursache« (11/217, Frie-

Argumentation an dieser Stelle, wenn er schreibt, Kants Theorie wire auch ohne das
Naturabsichtstheorem konsistent. Die gleiche Fehldeutung findet sich bei Langer 1986:
52. Richtig dagegen die Finschitzung von Weiper 1996: 70, daf3 die Naturabsicht »das
einzig zum realen Erfolg fiihrende Mittel« ist; vgl. ferner Mulholland 1990: 360.

1 Bourgeois 1996: 19, meint in einer fiir weite Teile der Kantforschung charakteristi-
schen Weise (vgl. z. B. noch Weyand 1964: 177; van der Linden 1988: 117 u. 145; Lutz-
Bachmann 1988: 73{.,; Cavallar 1992: 294; Wood 1995: 9; Anderson-Gold 1995: 690),
daf} die »als Werkzeug dienende Beihilfe seitens der Natur immer die Selbstbetitigung
der Werkmeisterin Vernunft, die freie Selbstbetitigung der Freiheit« voraussetzt, Maus
1992: 184, sieht eine » Verbindung von normativen und systemischen Momenten unter
Dominanz der ersteren« am Werk, und Howard 1988: 17, meint dementsprechend, Kant
argumentiere »from the side of »politics first(,)««. Das aber stellt, wie gesehen, die
Kantischen Hierarchisierungsstrukturen auf den Kopf. Das Supremat bei der Realisie-
rung des Endzwecks liegt bei der Natur, wihrend die Freiheit des Menschen von der
Architektonik des Systems geschluckt wird. Allenfalls 148t sich konstatieren, daf3 die
Konfrontation eines emphatischen Freiheitsbegriffs mit Kants Naturabsichtsideen in
einer aporetischen Konstellation miindet. Keinesfalls aber erlauben es die ausfiihrlich
dokumentierten Textpassagen, der Freiheit im Verhiltnis zur Natur eine dominierende
und fiir den Fortschritt entscheidende Rolle zuzuschreiben. Die Willkiirfreiheit des In-
dividuums ist fiir Kants gegen die Tatsache der Kontingenz gerichtetes Theoriegebiude
eine auszuschaltende Gréfse.

1205 AAXV. 2, 894.

2 Vgl dazu auch 8/674, Religion; 11/37, Idee; 11/99, Anfang; 11/226, Frieden; AA
XV. 2, 647, AA XXIII, 179.
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den). Von ihr allein »konnen wir einen Erfolg erwarten, der aufs
Ganze und von da auf die Teile geht« (11/169, Gemeinspruch), so
daf alles, was war, ist und sich ereignen wird immer schon im Lichte
des Endziels und der Vorsehung zu betrachten und als funktional
dienlich zu interpretieren ist.

In einer frithen Reflexion macht Kant deutlich, weshalb es so
wichtig ist, Vertrauen in einen von Gott gefiigten Weltenlauf zu ha-
ben. »Die Ursache, eine solche fiigung anzunehmen, ist, daff man
sich nicht vorstellen kan, wie sonst alle einzelne Begebenheiten in
der Welt zwekmiif$ig ausfallen kénten, indem wir uns keinen Begrif
davon machen konnen, wie Gott in den Zweken vom Gantzen (...)
und dessen Zwek zu den Theilen gehe. Der Concursus Gottes zur
Freyheit (...) um die Natur mit ihr und dem sittlichen Gesetze der-
selben einstimmig zu machen, kan auch als in der Ordnung der Na-
tur liegend betrachtet werden und muf so betrachtet werden« (AA
XVIII, 479). Erst die Annahme eines >gottlichen Concursus« erlaubt
es schliefllich, »in der Entwikelung der Menschlichen Natur auch
hintennach eine Weisheit (zu, F. Z.) bemerken, die nicht die Unsrige
ist, die selbst durch unsere Thorheit ihre Zwecke beférdert« (AA
XV. 2, 636). So schliefit sich der Kreis erneut: was auch immer ge-
schieht, es ist entweder offensichtlich oder >hintennach« zu deuten als
zweckdienliches Ereignis im Kontext eines gottlichen Planes'®. Die-
ses hermeneutische Zugestéindnis an eine »Weisheit von oben herab«
ist die »positive() Bedingung« (11/367, Streit), unter der der Lauf der
Welt als liickenlose Fortschrittsgeschichte zu lesen ist. Vor dieser Fo-
lie verlieren alle scheinbar zweckwidrigen Ereignisse ihre theoriede-
stabilisierenden Implikationen.

Es ist von aulerordentlicher Wichtigkeit, sich die in diesem ge-
schichtsphilosophischen Geftige fuflenden Hierarchisierungsstruktu-
ren zu vergegenwirtigen'®. In diesem Fortschrittsmodell koinzidie-

22 Vgl. zur Vorsehung im Kantischen Werk auch AA 11, 39ff; X, 175ff.; XXIII, 155£.;
12/6831., Anthropologie; falsch daher die gegenteilige Einschitzung von Hoéffe 1995: 14.
Noch in der Schicksalsergebenheit neoliberaler Okonomen, die den Markt als sakrales
Gebilde bezeichnen, dessen Rhythmen und Imperativen man mit sDemut« (E v. Hayek)
zu begegnen habe, findet sich ein sikularisiertes Moment des Vorsehungstheorems. Vgl.
dazu Hinkelammert 1994: 891f.

12 Verkennt man hingegen die innertheoretischen Motive fiir diese Konstruktion, dann
werden selbst abwegige Erklirungsmuster zu ihrer Erliuterung herangezogen. So be-
hauptet Unruh 1993: 55, Anm. 103, die Geschichtsphilosophie verfolge die Absicht, den
Menschen zu zweckmifigem Handeln anzuregen. Daf3 dieser Aspekt in Kants Texten
»nicht klar herausgehoben wird und nur erschlossen werden kann, liegt (...) in einer
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ren Vernunft und Natur lediglich deshalb, weil den supraindividuel-
len und von menschlichen Beeinflussungen nicht tangierbaren Na-
turprozessen die Macht zugesprochen wird, die verwirrende Vielfalt
menschlicher Handlungsmoglichkeiten und die unberechenbaren
Krifte von Naturereignissen'** so zu koordinieren, daf8 dieses im
Grunde undurchschaubare Ensemble sich als teleologisch-stringenter
Ablauf verstehen laflit. Nur wenn der Natur das Supremat bei der
Steuerung der Geschichte gewihrt wird, kann die Kantische Kon-
struktion aus dem Nebel blof8 hypothetisch-fiktionaler Mutmaf3un-
gen heraustreten und sich als wirklichkeitskonstituierend gerieren;
das, »was diese Gewihr (Garantie) leistet, ist nichts Geringeres als
die grofle Kiinstlerin Natur« (11/217, Frieden)'®. Wire dieses Vor-
haben hingegen primir angewiesen auf die zielgerichtete Zuarbeit
des Menschen, stiinden »das Widersinnische der Naturanlagen«
ebenso wie »selbstersonnene Plagen« (10/388, KU, Hervorhebung
im Original, F. Z.) als untiberbriickbare Hindernisse bei der Umset-
zung in tatsichliche Ablaufe im Wege'®. Deshalb kommt die Natur

auch hier wohlbegriindeten Riicksicht auf die Zensur begriindet«. An die Stelle text-
naher Interpretation tritt pure Spekulation, die zudem die von Kant selbst angebotenen
Griinde fiir die Ausrichtung seiner Theorie zur bloflen Strategie degradiert. Ebenso
unplausibel ist die von van der Linden 1988: 106, geduflerte Ansicht, Kants List der
Vernunft, dergemifl durch das Bisse das Gute entstehe, sei »with a touch of irony« zu
betrachten, weil im Grunde die Grausamkeiten dieser Welt nicht wirklich gutzuheifen
seien.

4 Bezeichnenderweise unterscheidet Kant nicht zwischen bésen Leidenschaften der
Menschen, gesellschaftlich produzierten Ubeln und zerstérerischen Naturereignissen.
Herrsch- und Habsucht werden ebenso wie Pest, Hunger, Erdbeben und Kriege zu Mo-
toren des Fortschritts, zugleich sublimiert er durch diese Funktionszuweisung selbst die
grausamsten Ereignisse zu prinzipiell sinnstiftenden Phinomenen (s. 10/388ff., KU;
11/99ff., Anfang; 11/219ff,, Frieden; AA XV.2, 892ff; vgl. ferner Lempp 1910: 335;
zur Lippe 1984a: 1351f.). Es ist hier keine Rede davon, dafs Kant diese Phinomene nur
dann als Triebfedern akzeptiert, wenn sie sich in den Limits eines Rechtssystems ereig-
nen, wie Wood 1995: 14, behauptet.

5 S auch 10/418, KU.

% Die Probleme, die diese Gedankenfigur vielen Interpreten bereitet, demonstriert
symptomatisch Lutz-Bachmann 1988: 73f. (vgl. ebenso van der Linden 1988: 145; Bur-
gio 1996: 581f.). So behauptet er, das Endziel der Geschichte sei »nur durch den bewuf3-
ten und freien Finsatz der Menschen erreichbar«, um dann fortzufahren: »Doch solange
die Menschen noch nicht diesen Zustand herbeigefiithrt haben (...), ist Kant veranlaft,
die Geschichte der menschlichen Praxis unter der Perspektive der Naturteleologie zu
betrachten. Das Telos ihrer Absicht erreicht die Natur nicht anders als vermittels eines
blinden Mechanismus, an dessen Ende der Mensch sich selbst als miindig und verniinf-
tig Handelnder konstituiert«. Zum einen ist das angefiihrte Zitat selbstwiderspriichlich.
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dem Menschen »zu Hiilfe«, und das so, da3 der »Mechanism der
Natur (...) an Menschen benutz(t)« (11/223f.,, Frieden) wird, damit
er gezwungen ist, sich den Naturabsichten angemessen zu verhalten.
Wenn dieser es also »verabsiaumte, sich gemifS der Plan- und Ziel-
erfordernisse zu betitigen, dann realisiert die teleologisch verankerte
Natur thre Zwecke »zuletzt selbst, obzwar mit viel Ungeméchlich-
keit« (11/225, Frieden) fiir den unwilligen oder unfihigen Men-
schen®. Kants Zugriff auf ein spezifisches Naturverstindnis ent-
springt demnach nicht dem schlichten Wunsch, »einen weiteren
realisierungsfreundlichen Gesichtspunkt«®® ins Spiel zu bringen,
sondern folgt konsequent den systematischen Erfordernissen, die sei-
nem Modell entspringen. Kontingenzausschluf3, Kants zentrales An-
liegen, miindet notwendig in einem derartigen Naturverstindnis.
Nun betont Kant wiederholt™?, daf8 diese Erklarung lediglich ein

Kame es tatsichlich nur auf den freien Einsatz der Menschen an, wire der Naturmecha-
nismus véllig diberfliissig. Desweiteren ist das hier zugrundeliegende Freiheitsverstand-
nis gleich aus mehreren Griinden hichst problematisch. Wenn der blinde Naturmecha-
nismus den Menschen priparieren muf, damit er das Telos der Geschichte erreichen
kann, dann ist der Mensch so lange kein selbstbestimmt-miindiges Subjekt, so lange er
blofs das Objekt dieses ihn vorantreibenden Hilfsmittels ist. Lutz-Bachmann unterstellt
also einen evolutiven Freiheitsbegriff: der Mensch ist nicht a priori, sondern erst ab
einem bestimmten historischen Stadium witklich frei, d.i. autonom, denn zuvor bewegt
er sich ja in den naturmechanistisch geprigten Bahnen. Nach Kant wire der Mensch also
nicht schon immer frei, sondern wird ohne eigenes Zutun irgendwann von der Natur in
den Zustand der Freiheit gesetzt (und dieser Prozefl wire damit nicht etwa, wie Lutz-
Bachmann schreibt, ein aktiver, selbstkonstituierender Akt des Menschen). Ein derarti-
ges Freiheitsverstindnis steht im eklatanten Widerspruch zum gesamten moralphiloso-
phischen Werk Kants! Daf, wie der Autor betont, Kant veranlaft ist, der Natur die
Funktion einer geschichtsgestaltenden Kraft zuzuschreiben, ist doch deutliches Indiz
fiir die sich verselbstindigende Architektonik des Kantischen Systems. Damit die Kon-
struktion als geschlossenes und nichtfiktionales Gebilde betrachtet werden kann, muf3
die Natur funktional eingebunden werden. Sie wird zu einer selbsttitigen und allmach-
tigen Instanz, die den Boden fiir die zutiefst zirkuldre Argumentationskette der Kanti-
schen Lehre von Endzweck, Freiheit, Naturabsicht und Teleclogie bereitet.

27 S dazu auch in den Vorarbeiten AA XXIII, 171, 179f. u. 192. Ein Verhalten der
Menschen, das der Bestimmung ihres Geschlechts gemaf3 wire, bezeichnet Kant als
»Weisheit, d.i. praktische Vernunft in der Angemessenheit ihrer dem Endzweck aller
Dinge (...) vdllig entsprechenden Maf3regeln«. Zu einem solchen Verhalten ist aber nur
der Welturheber fihig, deshalb trifft man Weisheit nicht bei den Menschen an; sie
»wohnt allein bei Gott«, wihrend bei den Angelegenheiten, die »durch der Menschen
Hinde gehen (...) Torheit« (11/185, Ende) regiert. Eine meiner Interpretation wider-
sprechende Deutung des Naturabsichtstheorems findet sich u.a. bei Ludwig 1995a.

25 Hpffe 1995: 19.

29§ z.B.11/101, Anfang; 11/168ff., Gemeinspruch.
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mogliches, regulatives Modell zur Ordnung der Weltwahrnehmung
ist, daf mithin diese Theorie nur »ein Gedanke« (11/50, Idee), nur
eine blof3e Idee sei, die »zum Leitfaden dienen« konne, um »ein sonst
planloses Aggregat menschlicher Handlungen, wenigstens im gro-
Ben, als ein System darzustellen« (11/48, Idee). Derartige AufSerun-
gen sind fir den tiberwiegenden Teil der Kantforschung Veranlas-
sung genug, erneut den bescheidenen Geltungsanspruch dieser
heuristischen Verfahrensweise hervorzuheben und ihr den Status
einer allenfalls niitzlichen Perspektive zu attestieren, die auf den em-
pirischen Gang der Geschichte applizierbar sei mit der Absicht, sich
vom diesem nicht desillusionieren und zur Untitigkeit verleiten zu
lassen®?.

Doch auch diese Einschitzung beruht, in Analogie zu dem im
Kontext der Debatte um den Status der Vernunftideen und des teleo-
logischen Weltbegriffs diskutierten Vorgehen, auf einer Miflachtung
des dogmatischen Anspruchs, mit dem Kant seine regulativen Deu-
tungsstrategien versieht.

Ausgehend von der apodiktischen Behauptung, daf3 das, was aus
Vernunftgriinden fir die Theorie gilt, auch fir die Praxis gilt (s.
11/172, Gemeinspruch), verteidigt Kant sein Geschichtsmodell als
einzig angemessene und zugleich durch empirische Fakten unirritier-
bare Sicht auf den Gang der Welt. Liefe sich die Geschichte nur als
stagnierender Prozef3 oder gar absurdes Trauerspiel begreifen, wire
dies unseren Begriffen »eines weisen Welturhebers und Regierers
zuwider« (11/167, Gemeinspruch), der wiederum, wie gesehen, be-
reits als Vernunftdogma gesetzt worden war. Sowohl die theoretische
als auch die praktische Vernunft verpflichten demnach das Erkennt-
nisvermogen zur Annahme einer Fortschrittsgeschichte, und deshalb
sind die empirischen Befunde ausschlieflich im Sinne dieser Ver-
pflichtung zu interpretieren®. Die sich verselbstindigende systema-

1307 B. Wild 1970: 2711.; Kaulbach 1975: 68 u. 76{.; Lutz-Bachmann 1988: 103; van der
Linden 1988: 5, 100, 117, 179; Castillo 1990: 232; Gerhardt 1991: 321; Kleingeld 1995:
123£. u. 161. Bei Lehmann 1969a: 1671, findet sich hingegen die nicht weiter explizierte
Andeutung, dies sei »eine merkwiirdige »blosse Idee«, die Absichten hat und Revolu-
tionen veranlasst«, und er empfiehlt, diese Konstruktion »nicht von der »Idee«, sondern
von der »Natur« aus« zu lesen — mithin das Verfahren, das in vorliegender Studie fa-
vorisiert wird.

11 Kant meint sogart, es sei beweisbar und somit eine Tatsache, »dafl das menschliche
Geschlecht, im ganzen, wirklich in unserm Zeitalter, in Vergleichung mit allen vorigen,
ansehnlich Moralisch- zum selbst Besseren fortgeriickt sei (kurzdauernde Hemmungen
kinnen nichts dagegen beweisen)« (11/168, Gemeinspruch). Kaulbach 1975: 69, besti-
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tische Architektonik®? der Kantischen Theorie erlaubt keinen ande-
ren Blick auf die Empirie, sie zwingt, in einer vergleichbaren Argu-
mentationsfigur wie bei der Begriindung des Vernunftglaubens, zur
alternativiosen Anwendung auch dieses Interpretationsschemas'®.
»Denn, man mag noch so schwergldubig sein wie man will, so mufS
man doch, wo es schlechterdings unmoglich ist, den Erfolg aus ge-
wissen nach aller menschlichen Weisheit (...} genommenen Mitteln
mit Gewif$heit voraus zu sehen, eine Konkurrenz gottlicher Weisheit
zum Laufe der Natur auf praktische Art glauben, wenn man seinen
Endzweck nicht lieber gar aufgeben will« (11/186, Ende). Zufrieden-
heit mit seinem individuellen Schicksal kann der Mensch sich »nur
dadurch, dafl der Endzweck endlich einmal erreicht wird, denken«
(11/184, Ende)***, so dafl die zuvor skizzierte Pflicht, die Geschichte
als unabwendbar progressive Bewegung zu begreifen, ein Vernunft-
imperativ ist. Auch Vergangenheit und Zukunft sind so zu deuten,
daf sie »zum Behuf der moralischen, auf den Endzweck aller Dinge
gerichteten, Grundsitze« (11/182, Ende) dienen, die Verfaf3theit der
Erkenntnisvermogen ist von der Art, daf8 »nichts iibrig bleibt, als sich
eine ins unendliche (in der Zeit) fortgehende Verdandrung, im bestin-
digen Fortschreiten zum Endzweck, zu denken« (11/183, Ende). Die
Menschen »kénnen und miissen« die offensichtliche ZweckmifSig-
keit im von der Naturabsicht strukturierten Geschichtsverlauf als
»tiefliegende Weisheit einer hoheren, auf den objektiven Endzweck
des menschlichen Geschlechts gerichteten, und diesen Weltenlauf
prideterminierenden Ursache« betrachten, um sich dberhaupt,

tigt, daf3 die Kantische Methodik zwingt, jedes historische Phinomen »durch ein not-
wendiges apriorisches Prinzip eines welthaften Geschichtszusammenhanges (zu)
(Jrechtfertig(en).«.

2 Die von der Programmatik hervorgebrachte Verselbstindigungstendenz dieses
selbstreferentiellen Modells veranschaulicht Kant sehr klar in einer spiten Reflexion
zur Metaphysik: »Durch Erfahrung 1a8t sich nicht beweisen, daf} diese Welt die beste
sey, also daraus auch nicht auf héchste Vollkommenheit des Urhebers schlielen. Man
muf diese zum Grunde legen, um auf jene zu schlieflen; aber denn lafSt sich dieser Satz
durch Erfahrung, vornemlich teleologie, wohl rechtfertigen« (AA XVIII, 466).

133 Sutter 1988: 175, bezeichnet in diesem Zusammenhang die in der KtV geschaffene
Systematik aus Vernunftbediirfnis und ihm korresponierenden regulativen Ideen pla-
stisch als » Weltbildapparat« (...}, an dem es nichts zu riitteln gibt, der vielmehr nur als
Befehlsmaschine in Erscheinung tritt«. S. ferner Weyand 1964: 106.

1% Die Vernunft sagt den Menschen, »daf3 die Dauer der Welt nur sofern einen Wert
hat, als die verniinftigen Wesen in ihr dem Endzweck ihres Daseins gemif3 sind, wenn
dieser aber nicht erreicht werden sollte, die Schopfung selbst ihnen zwecklos erscheint«
(11/179, Ende).
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»nach der Analogie menschlicher Kunsthandlungen, einen Begriff zu
machen, deren Verhiltnis und Zusammenstimmung aber zu dem
Zwecke, den uns die Vernunft unmittelbar vorschreibt (dem mora-
lischen), sich vorzustellen eine Idee ist, die zwar in theoretischer Ab-
sicht tiberschwenglich, in praktischer aber (...} dogmatisch und ihrer
Realitit nach wohl begriindet ist« (11/217 {f., Frieden).

Diese Konstruktion ist, und darauf kommt es mir in diesem Zu-
sammenhang vor allem an, nicht eine blofle Idee, gemdfs derer die
Welt theoretisch zu erfassen ist, sondern sie impliziert eine Hand-
lungstheorie. Die Art und Weise, wie ich die Welt betrachte, be-
stimmt unmittelbar auch die Art und Weise, wie ich mich in und zu
ithr verhalte; sie »bindet fiir die Zukunft«*. Aus dieser Perspektive,
so viel sei hier nur angedeutet und in der noch folgenden 2. Annihe-
rung an das Verhiltnis von Zeit und Recht ausfithrlich erdrtert, wird
politisches Handeln bestimmt. Der Optimismus bei der Weltbetrach-
tung bedingt ja nicht nur eine gefihlsmifiige Haltung zur Welt, son-
dern zugleich schrinkt er das Feld moglicher Handlungsoptionen
stark ein.

Vor diesem Hintergrund gewinnt auch Kants Erwiderung auf
die geschichtsphilosophischen Thesen des Moses Mendelssohn ihren
eigentiimlichen Charakter. Dieser hatte, so Kant, behauptet, daf3 das
Menschengeschlecht »im ganzen kleine Schwingungen mach(t)«, so
dafl Fort- und Riickschritte sich bestindig neutralisieren und die
Menschheit »in allen Perioden der Zeit ungefihr dieselbe Stufe der
Sittlichkeit, dasselbe Mafs von Religion und Irreligion, von Tugend
und Laster, von Gliickseligkeit {...) und Elend« behilt. Nun wiirde
man vermuten, dafl ein Gegner Mendelssohns dartun miifte, dafs
die historischen Phinomene, die dieser anfiihrt, eine solche Zu-
standsbeschreibung nicht belegen konnen. Kant jedoch reagiert an-
ders. Er diskutiert nicht auf der Phinomenebene, sondern kritisiert
die Methode Mendelssohns und die ihr beiwohnenden Konsequen-
zen. Wiirde Geschichte tatsdchlich so verlaufen, wie Mendelssohn
sagt, wire dies fir einen »wohldenkenden Menschen (ein, F. Z.)
hochst unwiirdiger Anblick, sie gliche einem »Possenspiel«, wire
»ein ewiges Einerlei« und wire der Vorstellung einer von Gott ge-
wollten Welt zuwider. Deshalb mufd der Blickwinkel auf die Ge-
schichte immer so sein, daf§ sie die »angeborne Pflicht« (11/166f.,
Gemeinspruch) zur positiv-hoffnungsvollen Weltbetrachtung befrie-

135 Psychopedis 1980: 71.
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digt. Damit aber wird diese Form des Zwangsoptimismus eine sowohl
wirklichkeitskonstituierende als auch letztlich ontologische Macht.
Weil reale Geschichte immer als Ausdruck sinnvoller Prozesse gese-
hen werden muf3, kann die Kantische Theorie nie iiber ein blofS affir-
matives Verhiltnis zur Wirklichkeit hinauskommen, und zugleich,
wie sich bei der Debatte um Reform und Revolution noch zeigen
wird, verpflichtet sie den Menschen zur Passivitit, zum Erdulden
der listigen Naturprozesse und zum bedingungslosen Vertrauen in
die Vorsehung. Insofern reden Mendelssohn und Kant aneinander
vorbei. Wihrend ersterer auf der Basis einer Art »soziologischen Er-
hebung« ein dem Datenmaterial adéiquates Urteil tiber die Geschichte
abzugeben sucht, definiert letzterer ein Raster, geméfl dem Geschich-
te immer als Bestitigung einer vorab postulierten Stofrichtung des
Weltenlaufs zu deuten ist. Pointiert formuliert, kann man sagen:
Kants Anliegen ist es nicht, die Ursachen fiir Leid und Elend zu ver-
stehen, um sie dann gegebenenfalls abzuschaffen. Es geht ihm viel-
mehr darum, selbst das groteskeste Geschichtsereignis im Sinne
einer Theodizee noch als Heilszeichen begreifen zu konnen. Diese
Argumentation gleicht einem umgekehrten naturalistischen Fehl-
schlufl: Geschichte ist immer schon das, was sie sein soll.

Aufgrund dieser Methode gibt es fiir Kant auch keinen Anlaf3, ja
nicht einmal die Moglichkeit, am Fortschritt zu zweifeln, weil weder
apriorisch noch aposteriorisch irgend etwas als Indiz fiir eine anders
geartete Stoffrichtung der Geschichte gedeutet werden kann'*. Kants

16 Vor dem Hintergrund ist die versuchte Differenzierung von Lutz-Bachmann 1988:
212, Kant gehe es in seiner Geschichtsphilosophie um die verniinftige »Begriindung
eines notwendigen Zieles, nicht Verlaufes, der Geschichte als ganzer« (s. auch 102ff. u.
117 £f,; van der Linden 1988: 100), unhaltbar. Wer ein notwendiges Ziel der Geschichte
als ganzer zu begriinden sucht, der muf$ notwendig auch den Verlauf der Geschichte im
Sinne einer »bereits im vorhinein interpretierte(n) Geschichte« (Flores d’Arcais 1995:
12) betrachten, und der muf daher — und die diesbeziiglichen Anstrengungen Kants sind
folgerichtig uniibersehbar — gerade den faktischen Gang der Geschichte als genuin ziel-
gerichtet betrachten. Daf diese Betrachtungen einen regulativen Status besitzen, kann
aus den schon bekannten Griinden gerade keinen Unterschied etwa zu Hegelschen Ge-
schichtsinterpretationen etablieren. Weil wir philosophisch genétigt sind, Geschichte als
Fortschrittshistorie zu analysieren, wird es unméglich, eine kritische Distanz zum fak-
tischen Weltenlauf zu etablieren, zumal das Kantische Analyseinstrumentarium keine
Kriterien benennen kann, die historischen Regrefs als solchen erfaflbar machen wiirde
(vgl. dazu Psychopedis 1980: 68 ff.). Wer, wie Kant, gerade dort Sinn zu finden vorgibt,
wo intuitiv Sinnlosigkeit vorherrscht, macht die Geschichte a priori und a posteriori zur
Heilsgeschichte. Wer in Anbetracht dieser Methode sich verwundert dariiber zeigt, daf3
Kant in seiner Geschichtsphilosophie »eigentlich nur nach Bestitigung, nach >Spuren
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Theorie gleicht einer allseits sinnstiftenden Apparatur, in der die
Welt in ihrer formalen Beschaffenheit »a priori als bestimmi«
(6/647, Leibniz) angesehen werden muf3. Wenn weder die bosen Lei-
denschaften der Individuen, natur- und menschenverursachte Kata-
strophen, noch Schmerzen, Kriege'® und Tod Wegmarken einer re-
gressiven Geschichtstendenz sind'®, dann ist ein solcher Regrefs
nicht mehr denkbar; er kann realiter gar nicht mehr stattfinden. Da
Kontingenz und Sinnlosigkeit in diesem Modell der Welt'® vollstin-
dig eliminiert sind und alles, was ist, war und sein wird im Rahmen
der von der Natur garantierten und der Vorsehung pristrukturierten
historischen Entwicklung immer schon notwendig als Fortschritts-
indikator oder -motor zu sehen ist, ist jene eben auch immer schon
Heilsgeschichte.

Die Endzweckhaftigkeit des Menschen, dem »die ganze Natur
teleologisch untergeordnet ist« (10/395, KU) und der deshalb als
»Giinstling der Natur« zu betrachten ist (s. 10/329f, KU), hat eben
genau diesen ausschliefSlich heilsgeschichtlichen Blick auf die Welt
und die sich in ihr ereignenden Prozesse zwingend zur Folge, den
Kant auch auf die Vergangenheit ausdehnt (s. 11/357, Streit). Inso-
fern leuchtet ein, dafl die Geschichtsphilosophie keine wirklichen

der Anniherung< sucht und mégliche widerstreitende Fakten {iberhaupt nicht in Be-
tracht zieht«, die bemerkt richtiges, um es falsch zu interpretieren. Kant hat es eben
nicht »versaumt« (Kleingeld 1995: 1151, s. auch 133), widerstreitende Fakten ge-
schichtsphilosophisch zu behandeln. Vielmehr hat er ein Modell konzipiert, in dem sie
nicht mehr widerspriichlich sind, da er a priori annimmt, daf8 die Vernunft »sich gewifs
in der Geschichte durchsetzt« (Brandt 1993: 207).

7 Weyand 1964: 157, Anm. 77, formuliert den Zusammenhang zwischen géttlichem
Plan und der Notwendigkeit, die Empirie gemif3 dieses Plans zu bewerten, sehr klar,
wenn er mit Bezug auf den Krieg schreibt: »Kant toleriert den Krieg auch darum, weil
sich hier die Andeutung einer Theodizee zeigt. Kant kann so die Giite Gottes und seinen
weisen Plan in Einklang bringen mit der Duldung des Grauens und der Not der Kriege
auf Erdenc. In einer rechtsphilosophischen Reflexion geht Kant sogar so weit, Grad und
Ausmaf der Kriegsgreuel in ein direkt proportionales Verhiltnis zu ihrem Nutzen zu
setzen. Danach kénnen »Greuelthaten (...) nicht ausbleiben (...), weil (aus) der affect-
vollesten Mishelligkeit die leidenschaftlichste Einhelligkeit hervorgehen soll« (AA XIX,
608).

1% Zwecks Garantierung des Fortschritts »bedient sich die Natur des Schmerzens und
der Ubel, die sie uns anthut, noch mehr: die wir uns selbst zuziehen. Dieser Bestimmung
der Menschengattung miissen wir folgen« (AA XV. 2, 636).

13 Wenn Kant einen »maschinenmifligen Gang der Natur« (8/682, Religion, Anm.) am
Werk sieht, dann ist das die zutreffende Metapher fiir diese mechanistisch-omnipotente
Weltformel.
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Riickschlige, sondern allenfalls Unterbrechungen kennt** — wobei
selbst diese letzte Kategorie im Kontext des dargestellten Systems
nur schwerlich inhaltlich zu fassen sein dirfte. Was konnte der
Grund daftir sein, eine historische Periode als Unterbrechung des hi-
storischen Kontinuums zu begreifen? Schliefilich kann Kant niemals
ausschlieflen, daf prima facie destruktiv-widersinnige Phasen sich
langfristig als Mittel der listigen Natur und Medium gottlicher Vor-
sehung erweisen — ja, er muf dies aus den bereits diskutierten sys-
temimmanenten Imperativen generell gerade angesichts solcher
Phasen voraussetzen {vgl. dazu die schon erwihnte, besonders drasti-
sche Formulierung in AA XIX, 608). Kant »muf$ also«, wie P. Klein-
geld richtig schreibt, »auch das scheinbar Zweckwidrige in der Ge-
schichte, d.h. diejenigen Ereignisse, die den Fortschritt zu leugnen
scheinen, in seinen geschichtsphilosophischen Entwurf inkorporie-
ren«'™. Es ist seine Absicht, »der Situation so, wie sie ist, einen Sinn
zu verleiheng, ebenso, wie er »dem Bosen und Ubel einen Sinn zu
verleihen« sucht. Dies ist aber nicht, wie die Autorin vermutet, der
bloff »muotivationale() Hintergrund«*? der Geschichtsphilosophie
Kants. Vielmehr folgen diese Absichten aus den dargelegten system-
immanenten Imperativen. Schon in den friihesten Versffentlichun-
gen antizipiert dieser in nuce die spiteren geschichtsphilosophischen
Motive. In der 1755 publizierten Schrift >Geschichte und Natur-
beschreibung der merkwiirdigsten Vorfille des Erdbebens an dem
Ende des 1755sten Jahres< betrachtet er das Beben von Lissabon als
sinnvolle Manifestation einer hochsten Weisheit, ebenso wie das
menschliche Leben primér in der Perspektive der Gattung wahr-
genommen wird (AA 1, 460). Im gleichen Zeitraum fordert Kant ent-
sprechend dieses Vertrauens in eine transzendente und weise Macht,
man solle das »Auge an diese erschrecklichen Umstiirzungen als an
die gewohnlichen Wege der Vorsehung gewshnen, und sie sogar mit
einer Art von Wohlgefallen ansehen« (1/340, Natur).

Derart ausgerichtet zahlt dieses Konzept aber einen hohen Preis.
Systematische Geschlossenheit und Wirklichkeitsbezug werden er-
kauft durch totalen Positivismus, der distanzlos alle empirischen
Phénomene nur deshalb, weil sie sich ereignen, zu Etappen auf dem

0 Vgl 7.B. 11/167, Gemeinspruch; s. auch Weyand 1964: 74, Anm. 133.
1 Das verkennen Wild 1970: 274; Lutz-Bachmann 1988: 103.
9 Kleingeld 1995: 23 u. 181.
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Weg zum Ziel der geschichtlichen Entwicklungen erkliren muf3*%,
damit aber zugleich sowohl die Richtung der Geschichte als auch die
in ihr wirkenden Krifte als kritisch gesichertes Endergebnis vor-
stellen kann. Wiirde Kant ernstlich eine untiberwindbare Differenz
zwischen sinnvollen und sinnlosen Phinomenen, zwischen Notwen-
digkeit und Zufilligkeit einrdumen, dann stiinde sein Entwurf ohn-
maichtig vor der Frage, ob er mehr sei als blofle Fiktion™.

So aber betrachtet er das Projekt einer »a priori méglichen Dar-
stellung der Begebenheiten, die da kommen sollen« (11/351, Streit)
als durchfihrbar, so dafl die prognostische Aussage, »dafi das
menschliche Geschlecht im Fortschreiten zum Besseren immer gewe-
sen sei, und so fernerhin fortgehen werde« in den Rang eines »auch
fir die strengste Theorie haltbare(n) Satz« (11/362, Streit) erhoben
wird, ebenso, wie Kant es aufgrund der oben beschriebenen Mecha-
nismen als garantiert ansieht, daf8 die Geschichte, selbst wenn sie
ausschlieBSlich von Teufeln bevolkert wiirde, jene progressive Ten-
denz aufweist und in einem ewigen Friedenszustand miinden wird
(s. 11/217 {f,, Frieden)**.

% Brandt 1982a: 282, Anm. 46, resiimiert diese methodische Vorgehensweise korrekt,
wenn er schreibt, daf3 fiir Kant »letztlich jede Veranstaltung der Vorsehung oder Natur
(,) ein public benefit der Weltgeschichte« ist. Fiir Klemme 1995: 525, ist deshalb die
Naturabsichtslehre der »vielleicht schwichste Punkt in der Kantischen Systematik«.

4 Von daher ist es fiir Kant von grofiter Wichtigkeit, daf8 er den in der Welt wahr-
nehmbaren Kontingenzphinomenen, die er bezeichnenderweise als empérende Unre-
gelmafigkeit qualifiziert, ihren systemsprengenden Charakter nimmt, indem er die un-
mittelbare Wahrnehmung und Bewertung zu einer vorlaufigen und letztlich nicht
haltbaren degradiert und zugleich eine kontingenzaufhebende Finschitzung in Aussicht
stellt, die sich aus den systematischen Zwingen seines teleclogischen Konzeptes erge-
ben. Weil fiir die Vernunft der Menschen »ein als Pflicht aufgegebener Endzweck in
ihnen, und eine Natur ohne allen Endzweck, aufer ihnen, in welcher gleichwohl jener
Zweck wirklich werden soll, im Widerspruch stehen« (10/423, KU), muf3 im Sinne der
Kontingenzbewiltigung das Weltwahrnehmungsraster so ausgerichtet werden, daf3
Kontingenzen und Unzweckmifigkeiten keine Rolle mehr spielen, daf8 sie in erwihnter
Manier »weggeraumt« (10/420, KU) werden.

Vgl dazu Psychopedis 1980: 72; Mulholland 1990: 359f. Laut Brandt 1995: 146,
fiihren die Naturmechanismen innerhalb des Geschichtsprozesses »die Menschheit in
einer Parallelaktion zum gesollten moralischen Ziel«. Dieses Bild (s. dazu auch die
Metapher des >concursus< zwischen Gott/Natur und Mensch in AA XVIII, 474{f.) ver-
deutlicht nochmals, daf8 schon die Aktivititen der Natur allein geniigen, um das Ge-
schichtstelos zu erreichen. In den Vorarbeiten zur >Friedensschriftc ist dieser Gedanke
noch klarer ausgedriickt (s. AA XXIII, 458). Der Boden fiir diese starke Behauptung
findet sich, als weniger problematischer Konjunktiv formuliert, schon in 4/678f., KrV,
A 8071, B 835f,; vgl. weiterhin die mit eben dieser Einschrinkung versehenen Passagen
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Kants Projekt beabsichtigt demnach nichts weniger als eine
»Rechtfertigung der Natur« (11/49, Idee)*¢, indem er zeigt, daf3
Mensch und Umwelt trotz ihrer vordergriindig unangemessenen
Ausstattung dennoch so, wie sie sind, die Fortschrittsidee und damit
das teleologische Weltverstindnis tragen konnen. Weder der Mensch
noch die Umwelt sind per se (auch) kontingenzproduzierende Syste-
me. Vielmehr ist es, wie Kant mutmaflt, der »Wahl des Standpunkts«
geschuldet, »aus dem wir den Lauf menschlicher Dinge ansehen, daf3
dieser uns so widersinnisch scheint« (11/355, Streit). Sein Bestreben
ist also nicht, in naiver Weise kontrafaktisch historische Daten zu
erfinden, die seine optimistische Geschichtsprognose bestitigen
konnten. Stattdessen nimmt er einen Standpunkt ein, dessen metho-
dische Implikationen es ihm ermoglichen, eine bruchlos affirmative
Haltung zum Bestehenden einzunehmen durch eine Art Neujustie-
rung der rezeptiven Kompetenzen, die ihm eine Synchronisation von
Empirie und Vernunft erlauben'”.

in 12/615 u. 6831, Anthropologie. Die dieser Begriindungsfigur inhirente Sehnsucht
nach >Sicherheit¢, die das Individuum bei Kant in Anbetracht der chaotischen Materie
iiberkommt und die er im Terminus des >Erhabenen< aufgreift, diskutiert Briese 1996;
allgemeiner zum Topos der Sicherheit als Folge des Gewahrwerdens der eigenen Hinfal-
ligkeit Gronemeyer 1993: 26 ff.

146 Andernorts bezeichnet er ein derartiges Projekt als Programm einer jeden Theodizee
(11/115£,, Theodizee)! Dafs die Natur {iberhaupt unter Rechtfertigungsdruck steht, ist
alles andere als naheliegend. Die Natur wird erst in dem Augenblick begriindungs-
bediirftig, in dem sie konfrontiert wird mit einem intrinsisch geschlossenen, apriori-
schen Schema, das auf sie aufgrund der eigentiimlichen Beschaffenheit der mensch-
lichen Vernunft appliziert werden muf3. Kants Methode ist demnach nicht mimetisch;
er zwingt die Natur in ein Vernunftraster, so daf} sie, betrachtet als an sich amorphe
Verfiigungsmasse, vollstindig als funktionale Materie in dieses Raster integrierbar wird
(das wird besonders klar 4/499, KrV, A 548, B 576). Diese Problematik ist umfassend
behandelt bei Conrad 1992.

¥ Nicht, wie van der Linden 1988: 142, meint, »although exploitation, avarice, ambiti-
on, lust for power, war« sind wir »justified in hoping that sooner or later humanity will
turn the skills and discipline acquired in this process toward higher ends«. Die Kantische
Standpunktwahl erméglicht es nicht nut, diesen Phinomenen ihre regressiven und kon-
traproduktiven Dimensionen zu nehmen, dieses >katalytische Verfahren« verwandelt sie
derart, dafl sie nunmehr als konstruktive Elemente in den Geschichtsprozef3 integriert
sind. »Die Geschichte ist also ein bestimmter Anblick der antagonistischen Welt
menschlicher Willkiir. Dieser Anblick ist geleitet von der praktischen Vernunftabsicht,
den Austrag der Antagonismen teleologisch als Hervorbringung einer Welt dufSerlicher
Freiheit zu verstehen« (Wild 1970: 270; s. dazu ferner von Sydow 1976). Es ist nicht
fakultativ, die Geschichte durch dieses Prisma wahrzunehmen, sondern ein obligatori-
sches, praktisch-apodiktisches Vernunftgebot. Marramao 1989: 86f. (Hervorhebungen
im Original, F Z.), bemerkt, daf3 ein derartiges vom Telos her sich speisende Vertrauen
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Was sich bereits u.a. bei der Analyse der von Kant als heuri-
stisch ausgewiesenen Vernunftideen gezeigt hat, findet sich nun in
der Auseinandersetzung mit der Geschichtsphilosophie bestitigt.
Sein Versuch, ein der transzendentalen Ausstattung des Menschen
angemessenes Modell zum Verstindnis historischer Abldufe zu ent-
werfen, ohne damit zugleich behaupten zu wollen, daff Mensch und
Natur sich tatsichlich geméfd diesem Modell entwickeln, bietet keine
Ankniipfungspunkte, um ihn gegen den Vorwurf des Hegels Theorie
antizipierenden Geschichtsdogmatismusses zu verteidigen. Wieder-
holt unterlduft Kant die bedeutsame Trennung zwischen Epistemolo-
gie und Ontologie, zwischen regulativen und konstitutiven Aussagen
tber die Welt gerade durch den rigorosen Absolutheits- und Ewig-
keitsanspruch, mit dem er die regulativen Theorieelemente ver-
sieht!4.

2.34 Die Beziehung zwischen Individuum und Gattung

Die zuvor erorterte Notwendigkeit, Kontingenzen u.a. zugunsten
systematischer Geschlossenheit zu eliminieren, l@fit sich auch an
einem weiteren zentralen Topos der Kantischen Geschichtsphiloso-
phie demonstrieren: der Verhiltnisbestimmung von Individuum
und Gattung.

Da der Endzweck des Menschen in der umfassenden Entfaltung
seiner Potentiale liegt'*, angesichts der Endlichkeit des je einzelnen
Individuums dieser grundsitzlich asymptotische Prozef$ aber immer

in den Sinn der Geschichtszeit »ein Schema fortschreitender Ordnung und Sinnhaftig-
keit bereitstellt, da8 die antike Furcht vor fatum und fortuna tiberwinden konnte«.
Derart erfiillt die Geschichtsphilosophie, wie zuvor angedeutet, »die Zeitdimension mit
Sinngliederungen. Und nur mit dieser Erfiillung und Sinngebung erlangt die Zeitlich-
keit einen Wert an sich: sie ist nicht mehr Szenerie oder Rahmen, sondern Weise der
geschehenden Phinomene«. Der weitere Verlauf des Kapitels wird zeigen, inwiefern
sich mit dieser Wesenhaftigkeit der Kantische Reformgedanke in unheiliger Allianz
verschrinkt.

¥ Daran scheitert auch der Versuch von Kaulbach 1965/66: 441 ff. u. 1975: 68 £f., durch
Riickgriff auf die in der KrV verwandte Doppelperspektive homo noumenon/homo phi-
nomenon eine Unterscheidung zwischen zwei unterschiedlichen Naturkonzeptionen
(freie versus gefesselte Natur) zu etablieren, der letztendlich zwei Geschichtsphiloso-
phien korrespondieren. Auch die auf der Basis einer nicht gefesselten Natur enwickelte
Geschichtsphilosophie bedarf einer zwecktitigen Natur, d.i. eine externe und ge-
schichtskonstituierende Gréfe, die dem Menschen als eigenmichtiger Akteur gegen-
iibertritt.

¥ Vgl 10/418, KU.
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wieder unterbrochen wird, bedarf es zur Vollziehung des Naturplans
einer anderen korrespondierenden Grofie als die »Klasse verniinf-
tiger Wesen, die insgesamt sterben«. Kant findet sie in der Vorstel-
lung der Menschengattung, die »unsterblich ist« und somit der
Menschheit erlaubt, »dennoch zu einer Vollstindigkeit der Entwick-
lung ihrer Anlagen (zu, F. Z.} gelangen« (11/37, Idee}*™.

Kant wird nicht miide, zu betonen, daf8 nur in dieser »teleologi-
schen Beurteilung unseres Daseins« (10/426, KU) dem endlichen In-
dividuum, seinem Wesen angemessen, eine dem Plan der Natur ent-
sprechende Sinnhaftigkeit zukommt. Erst die Verortung des
Menschen als Glied in der Kette der Gattungsfortschritte’ hebt die
Perspektivlosigkeit des durch den Tod limitierten Lebenshorizonts
kreattirlicher Existenz auf und erdffnet seinen ansonsten vergeb-
lichen und kontingenten Bemiihungen neue Sinnareale', d.h. sie
kénnen nun »als Beitrag zum einen Endzweck«'™ begriffen werden.
Das Individaum, diese »Kleinigkeit« (11/362, Streit) in Anbetracht
der allgewaltigen Natur, soll »durch die Idee des Ganzen (...), seiner
Stelle und Funktion nach, bestimmt sein« (10/323, KU, Anm.). Was
fiir Kant bedeutet, daf3 die Qualitit des Daseins allein dadurch be-
stimmt wird, daf3 der Einzelne sich als Teil dieses Naturzwecks be-
greift, und lernt, ithn zum einzigen Maflstab der Bewertung des je
eigenen Lebens zu machen. Der Mensch muf3 sich also »bearbeitenc,
um anschlieffend den Lebenshorizont »tber die Privatbestimmung
zur Absicht der Spezies erweitern« (AA XV. 2, 646) zu kénnen, so

150 Brakemeier 1985: 56, merkt zu Recht an, daf3 der Rekurs auf die Idee der Menschheit
als » Produkt dieses gottlichen Heilsplanes« zu sehen ist.

11 Laut Weyand 1964: 74, Anm. 133, ist innerhalb dieser Konstruktion »der Einzelne
fiir den Fortschritt des Ganzen nur dienendes Glied, so daf3 schlieSSlich »die einzelnen
Generationen nur fiir die letzte existieren sollen« (73). »(E)mpirische Gestalten« wer-
den so, wie Kittsteiner 1980: 63 in Anlehnung an ein Diktum von Marx ausfiihrt, »zu
>GefiaBen< der Verwirklichung der Vernunft«.

152 Das menschliche Geschopf »wiirde auch das verachtungswiirdigste unter allen, zum
wenigsten in den Augen der wahren Weisheit, sein, wenn die Hoffnung des Kiinftigen
ihn nicht erhiibe, und denen in ihm verschlossenen Krifte nicht die Periode einer volli-
gen Auswickelung bevorstiinde« (1/383, Natur). Vgl. aus dieser Perspektive zudem
7/238€., KpV. Auch Gallinger 1955: 164, bestitigt, dafl der Naturplan die Vorstellung
erzwingt, dergemif3 »die Gattung erreicht, was das Individuum nicht schaffen kann«
(s. zudem Arendt 1985: 80). Durch diesen Kunstgriff entdramatisiert Kant jedoch, wie
am Ende dieses Kapitels ausfiihrlicher zu erértern ist, die paradoxale und substantielle
Beschaffenheit der menschlichen Existenz, die sich ja gerade aus dem Umstand ergibt,
daB der Tod unvermeidbarer Fluchtpunkt des individuellen Lebensvollzugs ist.

15 Kleingeld 1995: 139.
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daf der »Naturmensch alsdenn mit dem Vernunftmenschen stimmt«
(AA XV. 2, 888)%* durch Reduzierung des Individuums auf die »Gat-
tung am Menschen« (AA XV. 2, 887), oder, wie mit einem auf Hegel
gemiinzten Diktum von Marx gesagt werden kann, wenn das Indivi-
duum »zu einer bestimmten Inkorporation eines Lebensmoments
der Idee«'®, d.1. hier der Spezies, geworden ist.

Der Wert des Lebens ist laut Kant »nach dem Zwecke, den die
Natur mit uns hat«, zu beurteilen, und es »bleibt also wohl nichts
tbrig, als der Wert, den wir unserem Leben selbst geben, durch das,
was wir nicht allein tun, sondern auch so unabhingig von der Natur
zweckmiflig tun« (10/393, KU}, zu bestimmen. Auf diese Weise
l6scht diese Theorie alle Spuren von Individualitat. Leben wird zur
austauschbaren Chiffre einer Existenz im Allgemeinen, ist nicht
mehr als vollige Verkorperung der Spezies im Individuum. Es ist be-
zeichnend, daf8 Kant den Einzelnen dazu verpflichtet, diese radikale
Ersetzung seiner Existenz durch die Gattung als parteiloses Urteil zu
betrachten, »gleich als von einem Fremden gefillet, doch zugleich fiir
das seine anzuerkennen sich durch die Vernunft genétigt fithlen({d)«
(8/652, Religion). Zufriedenheit mit dem Dasein ist ausgeschlossen,
denn »die Vorstellung eines unendlichen Fortschreitens zum End-
zweck ist doch zugleich ein Prospekt in eine unendliche Reihe von
Ubeln, die {...) doch die Zufriedenheit nicht Statt finden lassen«
(11/184, Ende). Und dennoch (oder besser: gerade deshalb) muf die
ersatzlose Substitution der eigenen Lebens- durch die Gattungsper-
spektive verstanden werden als »unentbehrliches Ergéinzungsstiick
der Unvollkommenheit der menschlichen Natur« (111/188, Ende)**.
Damit aber verliert Kant alle Spezifika einer leiblichen und endlichen
Existenz aus dem Blick. Die Kategorie der Individualitit ist fir thn

15 Wortreihenfolge des Originals verindert, F Z. In 12/685, Anthropologie, formuliert
Kant dementsprechend, daf sich die Menschen als Teil der Spezies »veredelt fiithlen,
namlich zu einer Gattung zu gehéren, die der Bestimmung des Menschen (...) ange-
messen ist«. Andernorts bringt Kant das auf die Formel von der »Erkenntnis der Gat-
tung« (AA XVIII, 478). Vgl. dazu auch Burg 1974: 79; Arendt 1985: 71 {f,; Briese 1996:
346f.

155 Marx 1983a: 241. Die obigem Verdikt innewohnende strikte Unterscheidung zwi-
schen einem noumenalen und einem phinomenalen Wesen blendet aus, dafl chne den
Leib auch die Rede vom intelligiblen Substrat des Menschen im wahrsten Sinne des
Wortes haltlos wiirde. Vgl. dazu den ausgezeichneten Aufsatz von Bshme 1995; ferner
Castoriadis 1990: 74.

1% Vgl. auch die apokalyptische Vision, mit der Kant ein derartiges Selbstverstindnis in
8/576, MS identifiziert.
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eine nicht mehr konkretisierbare, eine leere Grofle, weil er alle para-
doxalen Spannungen zwischen dem Menschen und der Menschheit
durch die totale Identifizierung dieser beiden Spannungspole aus-
blendet'. Zugleich notigt dieser Synchronisationsakt, alle asynchro-
nen und inkommensurablen Phinomene, die noch als Indiz fiir die
fehlende Deckungsgleichheit von Mensch und Gattung zu begreifen
sind und sich somatisch als Schmerz duflern, konsequent abzuwerten
oder ihr Auftreten gar sublimierend der Habenseite dieses Substitu-
tionsprozesses zuzuschlagen. Derartige Leiderfahrungen, die der
Mensch als »Verlust« erlebt, sind niamlich »fiir die Natur, die ihren
Zweck mit dem Menschen auf die Gattung richtet, (...) Gewinn.«
Das Individuum »hat daher Ursache, alle Ubel die es erduldet (...)
seiner eigenen Schuld zuzuschreiben, zugleich aber auch als ein Glied
des Ganzen (...} (einer Gattung) die Weisheit und Zweckmifligkeit
der Anordnung zu bewundern und zu preisen« (11/93, Anfang)®.
Die menschliche Natur habe somit auf dem Weg zu ihrer finalen
Bestimmung »die hirtesten Ubel« (11/44, Idee)™ zu ertragen, wobei
der Einzelne nicht erwarten darf, diesen Endzweck als realistisches
Ziel seines eigenen Lebens zu betrachten. »Zuvorderst mufl man an-
merken: daf$ bei allen @brigen sich selbst tiberlassenen Tieren jedes
Individuum seine ganze Bestimmung erreicht, bei den Menschen
aber allenfalls nur die Gattung: so, daf sich das menschliche Ge-

157 Lacorte 1989: 66, macht auf das latente Motiv christlicher Religiésitit dieses Theo-
rems aufmerksam.

1% 5 Der einzelne Mensch«, erkennt Kant entsprechend in einer Nachlafreflexion, »ver-
liert, aber gewinnt als ein Glied im Ganzen, ist ietzt im Fortschritt zur Vollkommenheit«
(AA XV. 2, 783; vgl. auch 11/171, Gemeinspruch; im vergleichbaren Duktus 10/3281f.,
KU). Will man ein prignantes Bild der Autorin R. Rossanda auf diese Argumentations-
strategie anwenden, so kann man sagen, daf$ fiir Kant die Menschen fungieren als »Re-
servearmee der groflen Initiativen und als die Blutbank, bei der der Fortschritt seine
schwindenden Krifte erneuert« (Rossanda 1982: 55). Weyand 1964: 183, konstatiert,
daB3 der Wert des Individuums in der Geschichtsphilosophie »eine empfindliche Ein-
bufle« erleidet, »da das Schwergewicht nicht mehr auf der Personalitit des in der Ge-
schichte Handelnden, sondern auf der Anonymitit der Gattung liegt. Das Individuum
ist nur noch insofern beachtenswert, als es die weltbiirgerliche Entwicklung weiter-
treibt« (vgl. auch Galston 1975: 228ff,; Frdmann 1986: 7; kontrar dazu Ritter 1977:
2601.). Im Opus postumum bezeichnet Kant in Analogie zum zuvor skizzierten Bild
der Natur und ihrer Absichten Gott wiederholt als Despoten, der bei der Realisierung
seiner Plane keine Riicksicht auf die individuelle Gliickseligkeit nimmt und genommen
hat. S. dazu Férster 1992: 179.

1% S zur positiven Rolle der Ubel im Sinne einer gerechten und anspornenden Strafe
8/7281f., Religion.
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schlecht nur durch Fortschreiten, in einer Reihe unabsehlich vieler
Generationen, zu seiner Bestimmung empor arbeiten kann; wo das
Ziel thm doch immer noch im Prospekte bleibt, gleichwohl aber die
Tendenz zu diesem Endzwecke zwar wohl ofters gehemmt, aber nie
ganz riickldufig werden kann« (12/676, Anthropologie). Man konne
deshalb, so Kant, »die Geschichte der Menschengattung im GrofSen
als die Vollziehung eines verborgenen Plans der Natur ansehen, um
eine innerlich- und, zu diesem Zwecke, auch duferlich-vollkommene
Staatsverfassung zu Stande zu bringen, als den einzigen Zustand, in
welchem sie alle ihre Anlagen in der Menschheit véllig entwickeln
kann« (11/45, Idee), wobei dieser Fortschritt »nicht vom Individuum,
sondern nur {von, F. Z.} der Gattung geleistet werden« (AA XIV, 887)
kann'®.

Zweifel an diesem Modell der endlosen Progression der Spezies
sind nicht erlaubt, da die empirischen Daten im Sinne »erwiinschter
Bestatigung« (10/448, KU) nur so weit zur Kenntnis genommen wer-
den, »als notig ist, an diesem ihrem Fortschreiten zum Besseren nicht
zu verzweifeln« (12/683, Anthropologie)'®. Kant betrachtet also
»das Daseyn eines jeden« als »eine Stufe in der Leiter der Fortschrit-
te« (AA XXI, 345)%, nur als »Werkzeug« (10/390, KU), »copula«
oder »Medius Terminus« {AA XXI, 27} zwischen Ausgangs- und an-
visiertem Endpunkt des Naturplans geridt der Mensch in den Blick*®.

1 Das Moment der selbstzerstorerischen Gewalt, welches der Argumentation eigen ist,
benennt Kant explizit. So nennt er die »Zusammenstimmung des Willens eines Wesen
zum Endzweck« den Anfang »aller menschlichen Weisheit«, doch er betont, daf3 fiir
diesen Synchronisationsakt »zu allererst die Wegrdumung der inneren Hindernisse«
erforderlich ist. Diese Selbstreinigung versinnbildlicht Kant in einem apokalyptischen
Motiv: »nur die Hollenfahrt des Selbsterkenntnisses bahnt den Weg zur Vergétterung«
(8/576, MS).

161 Tn 12/6891., Anthropologie schreibt Kant entsprechend, es sei »eine angeborne Auf-
forderung der Vernunft (...) die Menschengattung nicht als bése, sondern als eine aus
dem Bésen zum Guten in bestindigem Fortschreiten unter Hindernissen emporstreben-
de Gattung verniinftiger Wesen darzustellen«. Im gleichen Duktus AA XV. 2, 628. Die-
ses methodische Vorgehen ist beziiglich ihrer Selbstreferentialitit schon bei der Deduk-
tion der Vernunftideen zu beobachten gewesen; vgl. Lempp 1910: 274f.

162 »Ganze lange Reihen von generationen haben ihren werth in der Weltverinderung
nur durch die Beforderung der kiinftigen vollstandigen Entwickelung« (AA XV. 2, 891;
vgl. auch 7821.), und der Mensch ist »jederzeit nur ein Theil zum vollkommenen Gan-
zen« (AA XXIII, 151). Vgl. ferner die Ausfithrungen zum Wesen eines Naturzwecks in
10/3201f., KU.

1® In diesem Zusammenhang bezeichnend ist eine schon teilweise zitierte Stelle in der
sIdeec-Schrift. »Befremdend (!) bleibt es immer hiebei: daf die dlteren Generationen nur
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Der Bedeutungsgehalt der Geschichte keimt auf amorphem Boden,
da jedes »somatische Moment«*** bei der Formulierung von Bediirf-
nissen, Erwartungshaltungen und Sinn durch die Identifizierung des

scheinen um der spiteren willen ihr miihseliges Geschift zu treiben, um namlich diesen
eine Stufe zu bereiten, von der diese das Bauwerk, welches die Natur zur Absicht hat,
héher bringen kénnten; und das doch nur die spitesten das Gliick haben sollen, in dem
Gebidude zu wohnen, woran eine lange Reihe ihrer Vorfahren (zwar freilich ohne ihre
Absicht) gearbeitet hatten, ohne das selbst an dem Gliick, das sie vorbereiteten, Anteil
nehmen zu kinnen. Allein so ritselhaft dies auch ist, so notwendig ist es doch zugleich,
wenn man einmal annimmt: eine Tiergattung soll Vernunft haben, und als Klasse
verniinftiger Wesen, die allesamt sterben, deren Gattung aber unsterblich ist, dennoch
zu einer Vollstindigkeit der Entwickelung ihrer Anlagen gelangen« (11/37, Idee). In
dieser kurzen Passage finden in nuce alle Elemente der Kantischen Geschichtsphiloso-
phie inklusive der bereits im Ansatz aporetisch-selbstreferentiellen zentralen Gedan-
kenfigur. Der Mensch wird bestimmt als vernunftbegabtes Gattungswesen, das der Ver-
pflichtung unterliegt, seine Anlagen vollstindig zu entfalten, aufgrund seiner
Kreatiirlichkeit und der Schwiiche des Charakters jedoch prinzipiell nicht dazu in der
Lage ist. Diese Bestimmung aber, die Kant axiomatisch setzt, zwingt nun zu einer De-
duktion, die die Bedingungen entwickelt, die dieses Axiom mit sich fithrt. Das Resultat
dieser logischen Ableitung wird schlieSlich mit den historischen und anthropologischen
Realititen konfrontiert. Die hierbei konstatierten Widerspriiche, die Kant ja aus-
driicklich als befremdlich und ritselhaft charakterisiert, verlieren ihre systemsprengen-
de Aura, weil die einzig relevante Perspektive zur Beurteilung des Daseins und des
menschlichen Schicksals diejenige ist, die mit jenem deduktiven Verfahren und seinen
Implikationen vereinbar ist. In diesem Sublimierungsakt verschwindet somit der end-
liche Mensch vollstindig. Besonders deutlich wird der fundamentale Paradigmenwech-
sel, den diese bruchlose Ersetzung des leibhaftigen Individuums durch die Gattung und
die primir als BewufBtseinsakt konzipierte Betrachtung des Daseins darstellt, in einer
Stelle aus dem Opus postumum. »Fs ist ein Leben der Menschen nach dem Tode. Den
die Natur hat als organisirt ein Gesetz der Beharrlichkeit der menschlichen Species so
daB3 diese bleibt obgleich die Individuen durch Zeugungen wechseln, (...) zum Theil in
Vollkommenheit weiter fortriicken (der Species nach) und so auch nach jedes seinem
Tode dennoch das BewufStsein der Species iibrig bleibt« (AA XX, 346).

16 Adorno 1992: 203; s. zu Adornos expliziter Kritik an Kants Leibvergessenheit 225—
30, insb. 228f. Laut Marramao 1989: 41 ist die genuine Unsicherheit, die die vielschich-
tige und heterogene Kreatiirlichkeit des Menschen fiir den Versuch einer klar und ein-
deutig strukturierten politischen Theoriebildung im Sinne einer stetigen Provokation
birgt, nicht zu beseitigen, »sondern nur (zu, F. Z.) kontrollieren«. Die Kontrolle wird,
wie an Kant exemplarisch nachweisbar ist, durch die >Erfindung« eines den konzeptio-
nellen Uniformititserfordernissen angemessenen, aber eben auch lebensfernen Theo-
rems erméglicht: zum Handlungssubjekt wird anstelle des im Kern nicht fixierbaren
Individuums die von jeglicher kreatiirlicher Dimension sbefreite< und damit substantiell
reduzierte Spezies erhoben. Diese auf der »Idee der Kiinstlichkeit« basierende Vorstel-
lung steht aber letztlich »im umgekehrten Verhiltnis zur Idee der sinnlichen Fvidenz
und der kérperlichen Erfahrunge.
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leiblich-endlichen Individuums mit der Gattung ausgetrieben ist'®®
und stattdessen die Bestimmung des Menschen »so wie die Vernunft
sie thm im Ideal vorstellt« (12/685, Anthropologie), d.i. unter Aus-
blendung aller kreatiirlichen Dimensionen, entworfen wird*$. Wenn
Kant das Leben in augenfillig distanzierter Metaphorik als Spiel be-
zeichnet, dem er gleich einem interessierten, aber im Grunde unbe-
teiligten Forscher beiwohnt'’, dann indiziert auch diese Wortwahl,
dafl Kant die Dramatik einer endlichen Existenz durch den Primat der
gattungsgeschichtlichen Perspektive um den Preis eines nur noch
beildufig gelebten Lebens aufhebt.

2.3.5 Die Funktion des Staates in
geschichtsphilosophischer Perspektive

Dies ist nun der Punkt, an dem die Rechtsphilosophie ihren systema-
tischen Ort hat. Ich hatte bereits angedeutet, dafs es zur Entwicklung

165 Kant betont ausdriicklich, daB8 auf seine Konstruktion »das Gesetz des Gebohrenwer-

dens und Sterbens nicht pafit« (AA XXI, 346), sein Bestreben gilt einer »Zeit fiir die kein
Maasstab ist« (AA XXIII, 151). Galston 1975: 190, kritisiert, daf der Kérper in Kants
Geschichtsphilosophie »as entirely nonhuman« betrachtet und »in an accidental relation
to the mind« gesetzt wird. Vgl. zur generellen Geringschitzung lebensweltlicher Kon-
texte in Kants Philosophie Kersting 1994: 951.

1% Das Vorwort zu AA XIX hat zu Beginn den Charakter eines Nachrufes auf E. Adik-
kes, der sich um die Edition des Kantischen Werkes verdient gemacht hat. Die dort von
E Berger gewihlten Worte zur Wiirdigung dieser Verdienste weisen eine eigentiimlich-
befremdliche Nihe zum Duktus der zuvor erérterten Topoi der Kantischen Philosophie
auf, der sich der Autor durchaus bewuf3t ist. So lobt Berger, daf Adickes fiir die Editions-
arbeit »in mehr als dreiffig Jahren seine beste Kraft geopfert hat. In riicksichtsloser
Hiirte gegen sich selbst vollendete sich hier ein heroisches Leben im Dienste der Wis-
senschaft. Wer Erich Adickes kannte, wer insbesondere die letzten Monate seines
schweren Leidens miterlebte, der verspiirte etwas von der Kraft Kantschen Geistes und
der Macht Kantscher Pflichtgesinnung, die auch das schwerste kérperliche Gebrechen
siegreich iiberwinden hilft. Kantscher Geist der Lebensmeisterung war es, der die Klein-
arbeit seines Alltags adelte und der auch seinem Sterben eine erhabene Wiirde verlieh.
Hingabe an die Sache war ihm alles« (AA XIX, V). Man mag ein derartiges >Kantisches
Lebensverstindnis, wie Berger oder auch van der Linden 1988: 18, als idealtypisch
betrachten — man kann aber ebenso, wie etwa Bohme/Bshme 1983: 427-95, seine ge-
nuin autodestruktiven Momente herausarbeiten und Kant wegen einer solchen Lebens-
fithrung bedauern (469). Man kann — was ich allerdings nicht glaube — in den gesamten
geschichtsphilosophischen Ausfithrungen Kants zum Verhiltnis Individuum/Gattung
einen Widerspruch zu seiner Moralphilosophie sehen (vgl. dazu z. B. Arendt 1985: 46
1102 f; Klemme 1995: 525 ff,, einen solchen Widerspruch bestreitet hingegen Ander-
son-Gold 1995).

167 Vgl. 11/243, Frieden; 11/357, Streit.
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der menschlichen Anlagen eines speziellen, von ihm selbst geschaf-
fenen >Biotops« bedarf, welches die Konditionen bereithilt, unter de-
nen dieser Prozef sich ereignen kann. Kant schreibt: »Die formale
Bedingung, unter welcher die Natur diese ihre Endabsicht allein er-
reichen kann, ist diejenige Verfassung (...), welche() biirgerliche Ge-
sellschaft heifst (...); denn nur in ihr kann die grofite Entwickelung
der Naturanlagen geschehen« (10/391, KU)™®. Im Kontext der teleo-
logischen Mensch- und Naturbetrachtung wird der Rechtsstaat zum
unverzichtbaren Medium, der die Menschen zu immer hoheren Stu-
fen der Vergesellschaftung fiithrt'®. Er wird zur zentralen Nahtstelle
zwischen den geschichtsphilosophischen Vorhersagen und den em-
pirischen Bedingungen, die dem prognostizierten Verlauf den als
notwendig erachteten institutionellen Unterbau verleihen. Der Staat
ist eine unentbehrliche »Kunsteinrichtunge, er ist die »Triebfeder«
und das »Schwungrad {...), welches alles in Ordnung halt« (AA XTX,
513f.). Die Verwirklichung einer biirgerlichen Rechtsordnung ist,
wie L. Siep bemerkt, somit »ein kategorischer Imperativ, und die Ge-
schichte muf3 also zumindest bis zum Beweis des Gegenteils als
mogliche Vorbereitung dieses Ziels betrachtet werden«*L,

Vor dem Hintergrund ist nun im Folgenden Kants Widerstands-
verbot und die unmittelbar damit zusammenhingende Option fiir
eine reformorientierte Politik zu thematisieren, um abschlieflend in
einer kritischen Auseinandersetzung mit seinem prozeduralistischen
Reformkonzept die charakteristischen Zeitstrukturen der Rechtsleh-
re herauszustellen. Zuvor aber soll im 1. Exkurs spezifiziert werden,
inwiefern die erorterten geschichtsphilosophischen Theoreme in
Kants Vorstellungen tber bestimmte Konstituenzien menschlichen
Daseins — Geburt, Leib und Tod — ihren Niederschlag gefunden ha-
ben. Zugleich veranschaulicht der Exkurs besonders drastisch, mit
welchem geradezu pathologischen Eifer Kant die Kreattirlichkeit des
Menschen bekidmpft, weil sie in ithrer unsystematisierbaren Inkom-
mensurabilitit all das in sich birgt, was seinem geschichtsphilosophi-

165 Ebenso AA XV. 2, 608; 647; 779.

1 Diese Argumentationskette bestitigt die These von Reinalter 1988: 189 (ebenso
schon Erdmann 1970: 186): »Geschichtsphilosophie bei Kant bedeutet demnach primir
Staatsphilosophie«.

70 Zum Terminus >Vorhersage« s. 11/3611., Streit.

71 Siep 1995: 360. Ich habe bereits ausgefiihrt, welche innertheoretischen Schwierig-
keiten sich ergeben, aus Kantischer Perspektive sBeweise des Gegenteils< iiberhaupt fest-
stellen zu kénnen.
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schem Systemdenken zuwiderlduft. Dieses System erwirbt somit sei-
ne hermetische Geschlossenheit durch die umfassende Degradierung
und Miflachtung der Leibhaftigkeit des Humanen.

1. Exkurs: Geburt, Leib und Tod bei Kant

Schon die Leiblichkeit, die die Quelle der Erzeugung mensch-
lichen Lebens ist, verstort Kants saseptische« Begrifflichkeit
vom Menschen. So schreibt er am 30.3.1795 mit einem deut-
lichen Unterton des Bedauerns in einem Brief an F. Schiller: »So
ist mir ndamlich die Natureinrichtung: dafl alle Besaamung in
beyden organischen Reichen zwey Geschlechter bedarf, um ihre
Art fortzupflanzen, jederzeit als erstaunlich und wie ein Ab-
grund des Denkens fiir die menschliche Vernunft aufgefallen,
weil man doch die Vorsehung hiebey nicht, als ob sie diese Ord-
nung gleichsam spielend, der Abwechslung halber, beliebt habe,
annehmen wird, sondern Ursache hat zu glauben, daf sie nicht
anders moglich sey« (AA XII, 11}172.

Bereitet ihm der Zeugungsakt offenbar u.a. aufgrund sei-
ner korperlich-geschlechtlichen >Kruditit< schon Akzeptanzpro-
bleme, so steigern sich Kants Aversionen gegen das Phéinomen
des Todes als wesentlichem Moment der menschlichen Krea-
tiirlichkeit hin zur vélligen Verweigerung, es tiberhaupt als na-
turgegebenes Element zu betrachten. Schon frith charakterisiert
er den Tod, d.i. die Zurtickwerfung in den »Schlund des zweck-
losen Chaos der Materie« (10/416, KU), als Unregelmafiigkeit
im Plan der Natur, die irritierend ins Auge falle (vgl. 2/944ff,
Traume). Ein analoger Gedanke findet sich spéter in der
>Ideec-Schrift. Dort bezeichnet er es als »(b)efremdend« und
rratselhaft« (11/37, Idee), daf im Naturplan, der doch angelegt
ist auf eine unendliche Progression und dem daher »die Zeitbe-
dingung nichts ist« (7/253, KpV), der Tod des Menschen tber-
haupt vorkommt!'”®. Er gelangt daher zur Einsicht, dafy ange-

172 Kants diesbeziiglicher Unmut hat ihre Ursache letztlich erneut in seiner Furcht vor

unkontrollierbaren, kontingenten Prozessen. Wire niamlich diese Natureinrichtung
unabinderlich und alternativlos, dann wiirde dadurch »eine Aussicht ins Unabsehliche
erdfnet, woraus man aber schlechterdings nichts machen kann« (AA XII, 11).

7 Kleingeld 1995: 172, betont die Ausrichtung der Kantischen Geschichtsphilosophie
am Entwicklungsbegriff der Biologie unter Verzicht auf »die Periode der Verlang-

Immanuel Kant. Legitimitat und Recht A

https://dol.org/10.5771/9783495007413-145 - am 17.01.2026, 14:44:37. https://www.Inllbra.com/de/agh - Open Access - I Tmmm.

205


https://doi.org/10.5771/9783495997413-145
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

206

2. Recht und Zeit in der >Metaphysik der Sitten<

sichts der inneren Struktur dieses Plans die anthropologische
Beschaffenheit des Menschen sehr kiinstlich (11/41, Idee,
Anm.), weil unangemessen im Hinblick auf den Auftrag der
Natur sei'’*. Denn schliefSlich ist diese der Sinnlichkeit geschul-
dete Dimension »der Vernunft (...) in threm Glauben an die
Zukunft sehr lastig« (8/793, Religion, Anm.). Auch eine Be-
merkung im 3. Abschnitt der Schrift >Streit der Fakultiten< ver-
deutlicht, daf3 Kant den Tod aus der Perspektive intelligibler
Verniinftigkeit nur als absurden, extravaganten Einfall der
Schépfung betrachten kann. Dort bezeichnet er die Sterblichkeit
des Menschen als »demiitigendsten Ausspruch, der tiber ein
verninftiges Wesen nur gefillt werden kann«. Und apodiktisch
stellt er fest, dafl man die »Ursache eines natiirlichen (1) Todes
(...) nicht anders als Krankheit nennen« (11/374, Streit) kann.
Der Tod ist somit aus dem Kanon der das humane Leben bestim-
menden Phinomene exiliert und in das Feld der Abnormalitit,
des Jenseits der Anthropologie verbannt. Stattdessen wird »das
intelligibele Substrat in uns« (7/225, KpV), verstanden als die
Kreatiirlichkeit und damit »den Tod iiberdauernde Substantiali-
tit des [ch«' zum Pendant der reinen Vernunft, die sich nun-
mehr als entbunden von allen als Restriktion begriffenen Leib-
momenten versteht'’®. Der sinnliche Mensch wird letztlich

samung, oder gar des Verfalls, auf den der Tod folgt«. Diese fiir Kant spezifische Form
der Todesverdringung mifsdeutet Puder 1973: 24 ff. u. 37ff. Zur Todesverdringung als
gingigem Topos der Aufklirungsepoche vgl. Briese 1996: 3351.

7+ Daf in Kants Theorie u.a. die Negation des Todes Bedingung der Méglichkeit ist,
Vernunft und Natur zur Deckung zu bringen, betont ebenfalls Galston 1975: 230£,; vgl.
zudem Bohme/Béhme 1983: 477 ff. Andernorts (11/168, Gemeinspruch) scheint Kant
sich hingegen mit der Absurditit des Todes, d.i. die »schlecht angemessene Kiirze des
Lebens« in »Riicksicht auf die vortreffliche Ausstattung der menschlichen Natur«
(4/692, KrV, A 827, B 855), arrangiert zu haben und hilt die Uneigenniitzigkeit der
Haltung, sich trotz des Todes tugendhaft zu verhalten, fiir besonders ehrenwert. In
11/100, Anfang, bewertet er den Tod schliefSlich als sinnvolles Detail des Naturplans.
Weitere Auerungen Kants zum Tod finden sich in Malter 1990: 3461, 416, 445; Jach-
mann 1993: 1511, 171; Wasianski 1993: 208 1.

75 Schulte 1994: 45. Laut Briese 1996: 343 f. (Hervorhebung im Original, F. Z.), betreibt
Kant hier primir keine Todesverdringung, sondern vielmehr seine bewufSte »direkte
Suspension, die schliellich »den Tod praktisch besiegt«.

76 Schulte 1994: 21, bemerkt, daf3 dieser Blickwinkel bei Kant »zur Verkiirzung und
auch Verfilschung der menschlichen Situation« fiihrt, insofern die »sinnliche Dimen-
sion des Lebens als die des Todes erscheint, der wir durch den reinen Geist oder durch
die reine Vernunft entkommen kénnen sollen« (vgl. dazu weiterhin 41-63 u. 108ff.).
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»ersetzt durch das reine Wesen, dafd die Existenz verschluckt«'”,
oder, wie Kant in einer Anmerkung zur Religionsschrift be-
merkt, »dem Geiste nach« (8/793, Religion, Anm.} gedacht.
Diese Motive sind im Grunde riickfiithrbar auf Kants spezi-
fisches Verstindnis dessen, was menschliche Natur bedeutet und
welche Rolle fiir sie der Leib, der sogenannte »Ursprung des
Ubels« (AA XV. 2, 675), spielt”. Das Physische des Lebens ist,
so Kant, »von keiner Bedeutung, weil es nur die zufillige Ver-
bindung mit der Korperwelt betrift, welche nicht (1) unser
natiirliche Zustand ist« (AA XVII, 473). Der Korper in seiner
Gesamtheit scheint fiir Kant eine derart vernachldssigbare
Grofle zu sein, dafl er thn reduziert auf eine Ansammlung von
amputierbaren Teilen, die wiederum in keinem substantiellen
Verhiltnis zum intelligiblen Substrat stehen. Drastisch formu-
liert er in einer Vorlesung tber Metaphysik: »Es kann ein
Mensch, dem sein Leib aufgerissen worden ist, seine Eingeweide
und alle seine inneren Theile sehen; also ist dieses Innere blos
ein korperliches Wesen, und von dem denkenden Wesen ganz
unterschieden. Es kann ein Mensch viele von seinen Gliedern
verlieren, deswegen bleibt er doch, und kann sagen: Ich bin.
Der Fufl gehoret thm. Ist er aber abgesiget, so sieht er ihn eben-
so an, als jede andere Sache, die er nicht mehr gebrauchen kann,
wie einen alten Stiefel, den er wegwerfen mufS. Er selbst aber
bleibt immer unverdndert, und sein denkendes Ich verliert
nichts. Es sieht also jeder leicht ein, auch durch den gemeinsten
Verstand: daf3 er eine Seele habe, die vom Kérper unterschieden
ist«'”. Die »korperliche Maschine«, die das Proprium des Men-
schen gefangen halt'®, ist charakterisiert durch »die Grobheit

Daf} Kant im Sinne der vorgenannten selektiven Perspektive meint, man miisse sich
als Mensch qua Verniinftigkeit wesentlich als Teil einer intelligiblen Welt begreifen
(s. 4/681, KrV, A 811, B 839), kommentiert Schulte mit dem Satz, Kant habe damit
»ein anderes Leben erfunden« (21) als das, was Menschen fiihren.

77 Adorno 1992: 119.

78 Daf} Kant das menschliche Dasein primir als intellektuelles begreift, bezeugt er in-
direkt auch, wenn er Leben als »Vermégen eines Wesens, seinen Vorstellungen gemif3
zu handeln« (8/315, MS; vgl. ferner 7/114, KpV, Anm. u. sehr klar 2/934, Triume,
Anm.), definiert.

7% 1. Kant: Vorlesungen iiber die Metaphysik, Darmstadt 1975, 1321, zit.n. Schulte
1994: 41.

S auch AA XV.2, 619. Zur Maschinenmetapher bei Kant vgl. grundsitzlich Sutter
1988: 163-216; zur Identifizierung von Organismus und Maschine vor allem in der KU
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der Materie« und deshalb zugleich »die Ursache der Hindernis-
se«, die »die menschliche Natur in einer so tiefen Erniedrigung
halten« (1/383, Natur)®!. Geburt und Tod sind »Anfang und
Ende eines auftrittes, in dem nur die moralitaet erheblich ist«.
Das irdische Leben gehort »blos zu dem fliichtigen Zustandec,
daf »nach seiner kurzen Dauer allen Werth verliert. Daher
miissen wir dieses Leben gringe schitzen«. Es ist blof »eine
Kleinigkeit« (AA XVII, 473). Folglich ist es »der Vernunft giins-
tiger«, wenn sie sich von der Idee des »Materialism der Person-
lichkeit des Menschen« verabschiedet und an seine Stelle »die
Hypothese des Spiritualismus verniinftiger Weltwesen treten
laBt, wo der Kérper tot in der Erde bleiben, und doch dieselbe
Person lebend da sein« (8/7931,, Religion, Anm.) kann. Auf die-
se Weise entledigt sich Kant der fir ihn unertriglichen Vorstel-
lung, es gibe einen notwendigen Zusammenhang zwischen dem
denkenden Substrat im Menschen und dem aus blofler »Kalk-
erde« bestehenden Korper, die thn gar dazu zwingen wiirde, die-
sen »gewissen Klumpen(} Materie« bis »in Ewigkeit mit zu
schleppen« (8/794, Religion, Anm.). Daran aber kann die Ver-
nunft (1), wie er in dieser Anmerkung weiter betont, unmoglich
ein Interesse haben.

Kants Abneigung gegen den Leib, den er unverkennbar »im

und dem Opus postumum 194ff.; vgl. zudem Béhme/Bshme 1983: 335 ff. Es mag ange-
sichts dieser leibfeindlichen Einstellung zunichst verwundern, wenn ein enger Freund
Kants feststellt: »Es hat vielleicht nie ein Mensch gelebt, der eine genauere Aufmerk-
samkeit auf seinen Kérper und auf alles, was diesen betrifft, angewandt hat als Kant«
(Jachmann 1993: 171). Die geradezu besessene Hinwendung zum Leib (s. Jachmann
1993: 164ff.) entspringt jedoch zum einen Beweggriinden, die letztlich wohl nur psy-
chologischen Deutungen zuginglich ist. Zum anderen entspricht sie auf einer anderen
Ebene genau der dokumentierten Haltung, die den Leib ausschliefSlich als funktionale
Apparatur und damit als Objekt der wissenschaftlichen Neugierde betrachtet. Jachmann
schreibt: Kant »sah mit kaltem Beobachtungsgeiste den Experimenten zu, welche die
Natur mit seinem kérperlichen Organ anstellte« (171). Und er konstatiert, daf jener
sich lebhaft freute »iiber sein gliickliches Experimentieren mit seinem Kérper und (er,
E Z.) setzte groen Wert in das Kunststiick, was er in Erhaltung seiner Krifte und
Gesundheit an sich machte. Man muf$ doch sehen, sagte er bisweilen, wie lange das
Zeug hilt«.

18 Vgl unter dem Blickwinkel auch 7/300f., KpV; 8/568ff., MS; 8/793f., Religion,
Anm.; 11/3271{, Streit; s. zudem Antonopoulos 1991: 482 ff. Auch wenn Kant sagt, er
wolle nicht behaupten, das Gesagte entspreche der Wahrheit, findet man in der KtV
einen lingeren Absatz, der zahlreiche Flemente der Kantischen Position aufgreift; vgl.
4/6581f., KrV, A 778, B 806 ff. Fiir diesen Hinweis danke ich Ch. Zeuch.
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Leben nie recht lieb gewonnen hat« (8/794, Religion, Anm.),
geht sogar so weit, Hunger- und Durstempfindungen »fir ein
krankhaftes Gefiihl« zu halten. Dieser lastigen Beeintriachtigun-
gen entledigt man sich »durch einen festen Vorsatz«, so dafd man
»Meister werden kann« tiber sie und damit letzten Endes »nicht
mehr verspiirt« (11/385, Streit)**2. Es entbehrt nicht einer ge-
wissen makabren Ironie, dafs Kants eigener Tod durch Austrock-
nung eingetreten ist’*® — der Kampf gegen die als einengend
empfundenen Bedingungen der eigenen Leiblichkeit hat in letz-
ter Konsequenz die Selbstzerstérung zur Folge. Ist der Mensch,
etwa durch die Gebrechlichkeiten des Alters, blof8 noch in der
Lage, sein Leben »nur in einer niedrigen Stufe (als vegitierendes
Wesen) zu leben (...), nimlich essen, gehen und schlafen zu
konnen, dann ist seine Existenz tiberfliissig, weil er zur Gat-
tungsvervollkommnung nichts mehr beitragen kann. Sein Tod
wird wiinschenswert. Kant schreibt: » Dahin fiihrt die Kunst, das
menschliche Leben zu verlingern: daff man endlich unter den
Lebenden nur so geduldet wird, welches eben nicht die ergotz-
lichste Lage ist. Hieran aber habe ich selber schuld. Denn war-
um will ich auch der hinanstrebenden jiingeren Welt nicht Platz
machen, und, um zu leben, mir den gewohnten Genuf des Le-
bens schmilern: warum ein schwichliches Leben durch Entsa-
gungen in ungewdhnliche Linge ziehen, die Sterbelisten, in de-
nen doch auf den Zuschnitt der von Natur Schwiicheren, und
thre mutmafiliche Lebensdauer mit gerechnet ist, durch mein
Beispiel in Verwirrung bringen, und das alles, was man sonst
Schicksal nannte (dem man sich demiitig und andichtig unter-
warf), dem eigenen festen Vorsatze unterwerfen« (11/391,
Streit)®.

Zwar verabscheue jeder Mensch den Tod, »aber das Gemei-

8 Tnsofern ist es konsequent, dafl Kant, wie bereits erwihnt, das klaglose Ertragen
kirperlichen Schmerzes fordert und das Leiden an einem solchen Zustand fiir »weich-
lich oder thérigt« (AA XVII, 474) hilt.

18 S Wasianski 1993: 270. Es fiigt sich in das zuvor gezeichnete Bild, da8 Kants enger
Freund und Biograph Jachmann Kants Tod als die » Trennung von seinem kérperlichen
Organ« oder als »ginzliche Auflésung seiner korperlichen Hiille« (Jachmann 1993:
178£.) beschreibt.

8 Tn den Vorarbeiten zu dieser Schrift bezeichnet Kant das Alter, zumal, wenn es von
Krankheiten, d.i. Dasein ohne Nutzenvorteil fiir das Geschlecht, begleitet wird, als
»eine grofe Siinde, die daher auch unerlaflich mit dem Tode bestraft wird« (AA XXIII,
463).
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ne Wesen, welches sich erhalten will, hat doch Ursach, der ein-
zelnen Tod zu wiinschen, so dafi »das besondere Ubel« gemif3
der bereits hinlénglich erdrterten Gedankenfigur »ein Gut im
Ganzen« (AA XV. 2, 611) wird.

2.4 Naturzustand, Rechtsunsicherheit, Gewaltmonopol

Um die Begriindungsfigur fiir das Verbot eines rechtmifiigen Wider-
standes gegen die Obrigkeit'® in threr Genese transparent zu ma-
chen, ist es hilfreich, sich nochmals die wesentlichen Merkmale des
Kantischen Naturzustandtheorems'® zu vergegenwirtigen.

Kant konzipiert den status naturalis als blofle Idee ohne jede
Absicht auf die korrekte Nachzeichnung historischer Prozesse. Er
stellt eine rechtstheoretische Konstruktion dar, die den Anspruch er-
hebt, frei von allen empirischen und anthropologischen Setzungen'®
aus der Analyse des Rechts unter vorstaatlichen Bedingungen die
Notwendigkeit der Herbeifilhrung biirgerlicher Zustinde mittels
Unterwerfung aller unter zwangsbewehrte 6ffentliche Gesetze zu be-
griinden'®. Kants Naturzustandstheorem ist ein blofles Gedanken-

185 Im weiteren werde ich auf eine Unterscheidung zwischen dem Widerstands- und
Revolutionsverbot verzichten, da Kant selber nicht generell die beiden Ebenen trennt,
was im wesentlichen daher riihrt, daf} die jeweiligen Begriindungen im Kern koinzidie-
ren.

18 Zur Funktion des Naturzustands in Kants Rechtsphilosophie s., trotz einiger Mangel
bei der Interpretation der MS, Harzer 1994: 81-111. Aulerdem Ritter 1971: 136-54;
Hofmann 1982: 24 ff.; Brakemeier 1985: 14—30; Diesselhorst 1988: 55—79; Rémpp 1988;
Herb/Ludwig 1993: 292 ff,; Kersting 1994: 185 ff.

187 Daf$ Kant dem Anspruch nicht geniigt, habe ich bereits im 1. Kapitel zu demonstrie-
ren versucht. S. dazu auch Zotta 1994: 21 {f.

18 Herb/Ludwig 1993: 295, meinen hingegen, das Naturzustandstheorem habe eine
weitaus geringere Bedeutung bei der Begriindung des Ubergangs zum status civilis
und werde begriindungstechnisch durch eine privatrechtlich fundierte, am aufleren
Mein und Dein orientierte Argumentationsfigur ersetzt (s. 307, Anm. 54). Meines Er-
achtens iiberzeugt diese Rekonstruktion des Kantischen Gedankengangs nicht, weil die
Autoren irritierenderweise die Eigentumstheorie von der Naturzustandslehre abkop-
peln und so den Eindruck erwecken, es gibe keine systematisch notwendige Beziehung
zwischen ihnen (s. 307 f£.). Es macht keinen Sinn, ein privatrechtliches gegen ein natur-
zustandstheoretisches Modell bei der Begriindung des sexeundum est e statu naturalic
gegeneinander auszuspielen. Das Privatrecht in der MS ist vorstaatliche Theoriebil-
dung, d.i. Recht im Naturzustand, und im Mittelpunkt dieses Rechts befindet sich die
Lehre vom dufleren Mein und Dein.
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experiment, das die Aufgabe zu [sen sucht, die Realisationsbedin-
gungen der bereits erwidhnten Definition des Rechts'® zu bestim-
men. Wodurch nun ist dieser status naturalis charakterisiert?

Fiir Kant ist er ein latenter Kriegszustand™, weil er, selbst wenn
er nur von Engeln bevolkert wiirde, strukturell anarchisch, oder, wie
Kant formuliert, mit dem Makel der »Regierungslosigkeit« (11/299,
Streit, Anm.) behaftet ist'!. Das Fehlen eines Gewaltmonopols, das
im Streitfall, und sei er nur hypothetisch anzunehmen'?, allein in
der Lage wire, den Konflikt rechtsférmig einer Losung zuzufiihren,
macht den Naturzustand, »in dem jedermann wider jedermann
bestiindig gertistet sein mufi« (8/756, Religion, Anm.}, zu einem Ge-
bilde »volliger Gesetzlosigkeit« (11/158, Gemeinspruch). Er ist,
schreibt Kant, »der Zustand der Anarchie mit all ithren Greueln«
(11/159, Gemeinspruch, Anm.). Im Kontext der Kantischen Rechts-
lehre nimmt der status naturalis »die summum-malum-Funktion«!*
ein, weil die Form des Zusammenlebens in diesem Zustand der volli-
gen Negation jeder Vorstellung von Recht gleichkommt.

Insofern ist es ein unbedingtes Vernunftgebot, dieses anarchi-
sche Gebilde zu verlassen und eine Vergesellschaftungsstruktur zu
finden, in der die Rechtsférmigkeit des Zusammenlebens erst gesi-
chert werden kann. Kants Naturzustand ist (das unterscheidet thn

18 »Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkiir des einen

mit der Willkiir des andern nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen
vereinigt werden kann« (8/337, MS).

¥ »Im Zustande des Friedens bin ich sicher durch mein Recht. Im natiirlichen durch
nichts als meine Gewalt; ich muf8 iederzeit in der Kriegsriistung seyn, bin jederzeit
bedroht durch andere; also ist dieses ein Zustand des Krieges« (AA XIX, 476). Inwiefern
in diese Bestimmung des Naturzustandes unausgewiesen mittels der rechtstheoreti-
schen Figur des Figentiimers subtile anthropologische Voraussetzungen integriert wur-
den, habe ich im 1. Kapitel diskutiert.

¥ In dem Sinne definiert Kant sehr klar den status naturalis als Kriegszustand. »Der
Zustand, wenn iedermann nur nach seinem eigenen Urtheil und durch eigne Gewalt
sein vermeintlich recht Sucht, ist der status belli« (AA XIX, 476).

9 Daf} die Beschreibung des status naturalis als status belli in vélliger Unabhingigkeit
von tatsichlichen Konflikten erfolgt, erhellt eindriicklich eine weitere rechtsphilosophi-
sche Reflexion. »Ich bin von andern Menschen, die im natiirlichen Zustande sind, laesus
per statum. Denn ich habe keine Sicherheit und das Eigentum ist immer in Gefahr« (AA
XIX, 476/77). Das betonen auch Herb/Ludwig 1993: 304: »Der Naturzustand ist fiir
Kant allein ein rechtlicher Notstand, nicht aber auch, wie fiir Hobbes, ein zivilisatori-
scher Tiefstand«.

1% Kersting 1993: 483.
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z.B. wesentlich von Hobbes” Vorstellungen®*) — und das ist bedeut-
sam fiir sein Verstindnis des staatlichen Gewaltmonopols — trotz der
status belli-Bewertung primir kein status »iniustus«, sondern ein
»status iustitia vacuus« (8/430, MS)™. Ahnlich wie Locke betrachtet
Kant den Naturzustand als Gesellschaft mit giiltigen privatrecht-
lichen Strukturen, die jedoch aufgrund der mangelnden Rechts-
sicherheit als Vereinigung »in Erwartung« (8/366, MS) des staatli-
chen Gewaltmonopols beschreibbar ist.

2.4.1 Das unbedingte Verbot aktiven Widerstands

Da Kant den biirgerlichen Rechtsstaat strukturell aus den Mangel-
erscheinungen des Naturzustandes erwachsen [aft, kann man seine
Staatstheorie als Idee eines Nicht-Naturzustandes lesen. Zentrales
Merkmal des status naturalis war, wie erwihnt, das Fehlen einer ver-
nunftrechtlichen Instanz zur Losung von Konfliktsituationen. Also
ist der biirgerliche Rechtsstaat wesentlich durch das Vorhandensein
einer »mit Macht begleiteten Gesetzgebung« (8/366, MS) gekenn-
zeichnet, die in der Lage ist, die Befolgung von verniinftigen Geset-
zen im Notfall durch Zwangsmafinahmen erwirken zu konnen. Aus-
gehend von diesem Gedankengang erschlief3t es sich von selbst, wieso
Kant keinen rechtmifliigen Widerstand gegen die Staatsgewalt akzep-
tieren kann®®. Aus dem Begriff des Gewaltmonopols folgt schon ana-
[ytisch die Unmoglichkeit einer durch die Verfassung garantierten
Befugnis zum Widerstand™. Fiir Kant liegt das Prinzip der »Macht-

1% Zu Hobbes’ Naturzustandstheorie vgl. u.a. Macpherson 1973: 30-61; Diesselhorst
1988: 3-54; Kersting 1994: 64—-83; Harzer 1994: 19-79.

% In einer Reflexion findet sich dementsprechend: »Der status naturalis ist der Zustand
der (...) Freyheit ohne Rechtszwang« (AA XIX, 477). S. dazu auch Hofmann 1982: 25.
1% Uber die Genese der Kantischen Widerstandstheorie informieren u.a. Ritter 1971:
304 ff; Berkemann 1972; Burg 1974: 201 {f.

197 Unruh 1993: 1991f,; Nagler 1991: 45—64 und Deggau 1983: 26873, geben eine
Ubersicht iiber die diversen Argumente gegen das Recht auf Widerstand und ihre
rechtstheoretische Genese, in deren Mittelpunkt aber ohne Zweifel die Frage des »Quis
judicabitc steht. Die griindlichste Studie zur Widerstandslehre stammt von Berkemann
1972. Gerade weil er seine erschépfende Analyse der Argumentation in den Druck-
schriften und im handschriftlichen Nachlafl darauf sbeschrianktc, die in der Tat vor-
handenen »staatsrechtlich theoretische(n) Schwichen« (Berkemann 1972: 235) des
Widerstandsverbots herauszuarbeiten, gelangt er beim Versuch, Kants Haltung nach-
zuvollziehen, letztlich nur zu psychologisierenden Deutungsmustern. Fs ist »(j)ener
ungreifbare Rest der Irrationalitit jeder Personc, der den »Niveauverlust« (232, s. auch
201ff; dhnlich auch Burg 1974: 208{.) in Kants Auseinandersetzung mit der Wider-
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vollkommenheit« schon »a priori in der Idee einer Staatsverfassung
tberhaupt« (8/498f., MS), so daf3 zwingend daraus folgt: »Es ist kei-
ne Moglichkeit, sich eine Constitution zu denken, worin das Volk
gesetzmifig ein Recht bekime, den Souverain zu beurteilen, zu rich-
ten und ihn abzusetzen, ja auch nur ihn im Mindesten einzuschrin-
ken. Denn da mufiten sie auch dazu eine Gewalt haben, und da nur
ein Souverain seyn kann, so wiire der erstere nicht souverain« (AA
XIX, 575).

Wer iiber das Recht auf Ausrufung des Ausnahmezustandes
herrscht, ist fiir Kant die »unwiderstehliche Obergewalt« (11/246,
Frieden), der Souverin. Die vernunftrechtliche Notwendigkeit, den
Naturzustand zu verlassen, setzt auch die rechtsformige Autorisie-
rung zum Widerstand aufler Kraft'®. Der rechtliche Zustand ver-
langt eine irresistible » Allgewalt« (AA XIX, 593), jede auch nur for-
male Relativierung der »heilige(n) Pflicht« (AA XIX, 513) zum
unbedingten Gehorsam ist gleichbedeutend mit dem Riickfall in die
Anarchie. »Quis judicabit, also die Frage, »wer denn in diesem Streit
zwischen Volk und Souverin Richter sein sollte« (8/440, MS) und
entscheiden kann, »auf wessen Seite das Recht sei« (11/156, Gemein-
spruch), wird zum neuralgischen Punkt der gesamten Konstruktion.

Kant l6st das Problem auf formale Weise. Die Zubilligung eines
Rechtes auf Widerstand wiirde zwangslaufig in den anarchischen Re-
gref einer ewig unentscheidbaren, aporetischen Pattsituation miin-
den, die nur durch die Einfithrung eines »Oberhaupt(es) iiber dem

standsfrage bedingt. Damit versperrt sich der Autor jedoch z.B. den Blick fiir die
Interferenzen zwischen Kants Behandlung der Widerstandsfrage und seinen geschichts-
philosophischen Ausfithrungen (vgl. 234), die es prima facie erméglichen, dem Wider-
standsverbot durch Einordnung in die geschichtsphilosophisch geprigte Zukunftsper-
spektive die apodiktische Hirte zu nehmen — ohne daf8 damit die Theorie an dem
Punkt akzeptabler wiirde.

% Dieses formal-vernunftrechtliche Argument verdeutlicht nochmals, warum der
Staatsvertrag in Kants Rechtsdenken keine wirkliche Vereinbarung zwischen Souverin
und Untertanen ist (»nicht als Faktum«), sondern eine als regulative Idee konzipierte,
snur als Vernunftprinzip der Bewertung aller 6ffentlichen rechtlichen Verfassung«
(11/159, Gemeinspruch) zu betrachtende Vernunftsurkunde, die dem obersten Befehls-
haber keine justitiablen Bindungsverpflichtungen auferlegt (vgl. dazu z.B. AA XIX,
583). Deshalb ist mittels Rekurs auf etwaige Verstéfe gegen den Inhalt des Sozialkon-
trakts kein Widerstand der Biirger legitimierbar. »Zwischen dem Souverain und dem
Volk findet kein pactum statt, welches eine Bedingung enthielte, deren Nichthaltung
einen theil berechtigte, dasselbe aufzuheben. Denn in der Uberlassung der Allgewalt
ist schon die renunciation auf alle Befugnisse der Wiedersetzung enthalten« (AA XIX,
593).
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Oberhaupte« aufzuheben wire, »welches zwischen diesem und dem
Volk entschiede; welches sich widerspricht« (11/156, Gemeinspruch),
weil die Widerstandsbefugnis des Volkes erneut den Status des omni-
potenten Oberhauptes unterlaufen wiirde. Also kann das Souverani-
titsvakuum nur durch die vernunftrechtlich geforderte Installation
einer unwiderstehlichen Rechtsentscheidungsinstanz geftillt werden,
was allein mittels Eliminierung eines Widerstandsrechts erfolgen
kann. Das ist der Hintergrund, vor dem Kant sagen kann: »Der Herr-
scher im Staat hat gegen den Untertan lauter Rechte und keine
(Zwangs-) Pflichten« (8/438, MS) und fiir das Volk ist »nichts zu tun,
als zu gehorchen« (11/154, Gemeinspruch).

Schon unter formalen Gesichtspunkten ist es allerdings fraglich,
ob Kants Modell tatséichlich eine Losung der antinomischen Macht-
konstellation des Naturzustandes sein kann, oder ob er nicht viel-
mehr, wie H. Mandt zu Bedenken gibt, »in der Frage des Wider-
standsrechts >den Knoten zerhauen< (habe, F.Z.) statt ihn zu
[6sen«'®. Kant unterbindet den infiniten Regrefl, den das Fehlen
eines Machtmonopols in der Anarchie evoziert, indem er abrupt eine
oberste Entscheidungsinstanz installiert und vernunftrechtlich sank-
tioniert. Thre Legitimitit beruht jedoch nicht auf einer der Natur-
zustandsbeschreibung immanenten Logik — was auch nicht méglich
ist, da der beschriebene Regref per definitionem keiner intrinsischen
Authebung zufihrbar ist. Somit [8st Kant aber mit seiner Generali-
sierung des Widerstandsverbotes das Problem des Souverinitits-
vakuums im Naturzustand nicht wirklich. Er transformiert den Kon-
fliktgehalt in einen neuen, nicht minder problematischen Dualismus.
Die dogmatische Setzung einer unwiderstehlichen obersten Gewalt
durch die Negation des Widerstandsrechts a3t nun namlich »das
Problem zuriick, wie das faktisch Giiltige auf rechtlichem Wege in
Ubereinstimmung mit dem Normativen gebracht werden kann«*®.
Kants >Aufhebung« des Anarchiedilemmas miindet also erneut in
einem Dilemma. Die Losung eines Konfliktes zwischen faktischer
Macht und naturrechtlich-normativen Anspriichen der Untertanen

19 Mandt 1976: 314. Ebendas hatte auch schon der Kant-Schiiler J. A. Bergk verbittert
angemerkt (s. Garber 1980: 266).

2 Burg 1974: 196. S. auch Kéhler 1973: 42; Linares 1975: 139; Mandt 1976: 313; Fet-
scher 1976: 283. In der neoliberalen Wirtschaftstheorie findet sich eine augenfillig
Kant-analog begriindete und ebenso problematische Option fiir die Notwendigkeit der
absoluten Staatsgewalt, s. dazu Hinkelammert 1994: 126 {f.
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ist im Kantischen Modell nicht formulierbar?® — es sei denn, man
betrachtet die uneingeschrinkte Gehorsamspflicht des Volkes, die
im Extremfall, wie im noch folgenden 2. Exkurs in extenso diskutiert,
zu »ethisch und politisch unannehmbaren Konsequenzen () fihrt«*?,
tatsichlich als zufriedenstellende Antwort.

Da in Kants Theorie die Form und eben nicht die Qualitit der
Vergesellschaftung zum Maf3stab fiir die Beurteilung wird*® und so-
mit der status naturalis aufgrund seiner genuin anarchischen Struk-
tur die schlimmste aller vorstellbaren Vergesellschaftungsformen ist,
ist fir Kant innerhalb des einmal gebildeten Staatsgefiiges keine
Realitit denkbar, die den status naturalis an Rechtlosigkeit tbertrifft.
Deshalb kann er schreiben, es sei falsch, »einen fehlerhaft und rechts-
widrig eingerichteten Staat durch Revolution umformen zu wollen
bei welcher gewaltsamen Operation derselbe ginzlich in Anarchie
aufgeloset zu werden Gefahr lduft, so dafy es »fir den Untertan
Pflicht ist, sie so lange beharren zu lassen bis die Herrschergewalt
sich selbst allméhlich zu Reformen durch die Natur der Sachen und
die Vorstellungen der Untertanen bewegen wird« (11/230, Frieden,
Anm.)®. Reform, verstanden als allein legitime »Praxis des Staats-
rechts« (AA XXIII, 163), ist somit der einzig rechtskonforme Weg,
um gesellschaftliche Realititen im Hinblick auf den Endzweck der
Geschichte, eine »nach Rechtsgesetzen beste() Verfassung« (11/233,
Frieden) zu verandern®.

™S, dazu die richtigen Einwinde von Berkemann 1972: 106 ff.

22 Vyillemin 1991: 45. Es wird im weiteren Verlauf der Arbeit zu zeigen sein, daf} die
Einfiigung dieses letztgenannten Dilemmas in eine geschichtsphilosophische Perspekti-
vierung in Kants Sicht tatsichlich systematisch notwendiger Bestandteil eines umfas-
senderen Losungsversuches ist, der allerdings ebenfalls nicht {iberzeugt.

2% »Der Souverain mag seyn, welcher er wolle, so ist es nicht die Materie sondern die
Form des Willens (...), was Recht oder Unrecht ist« (AA XIX, 480).

% Im gleichen Tenor AA XIX, 591 u. 11/156, Gemeinspruch.

%5 Zudem ist die Reformpflicht auch dem bereits mehrfach behandelten systemima-
nenten Kontingenzbewiltigungsimperativ geschuldet. Fine andere Form der Praxis
wiirde namlich eine gute Verfassung »nur durch blinden Zufall zu Stande kommen«
(8/498, MS) lassen. Weitere Thematisierungen der Reformoption finden sich u.a. in
8/441 u. 479, MS; 11/541., Aufklirung; 11/207{. u. 234, Frieden, Anm.; 11/366f., Streit.
Der Versuch von Maus 1992, in Kants Rechtsidee eine Gleichrangigkeit von Revolution
und Reform zu verankern (119) und die Option fiir reformorientierte Politik »rein
pragmatischen Erwigungen« (118) entwachsen und mit Blick auf Preuflen gar durch
den geostrategischen »Hinweis auf die geographische Mittellage« (119) begriindet zu
sehen, geht, um einen Ausspruch der Autorin aufzunehmen, »um Lichtjahre an Kants
witklicher Auffassung vorbei« (113). Maus miflachtet den geltungstheoretischen und
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Im weiteren Verlauf sollen die eingangs dieses Kapitels bereits
erwidhnten und danach wiederholt angedeuteten subkutanen Zeit-
strukturen der Kantischen Rechtslehre durch die Konfrontation ihrer
zuvor herausgearbeiteten Kategorien >Reforms, >Revolutions, >Indi-
viduum« und >Gattunge in zwei Anniherungsversuchen explizit ge-
macht werden. Zuvor jedoch méchte ich in dem schon angekiindigten
Exkurs die duferst problematischen Implikationen des Widerstands-
verbots vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus diskutieren.

2. Exkurs: Extremismus der Mifligung, oder: Widerstand und
Despotismus. Ein Anwendungsfall fiir Kants Geschichtsphi-
losophie

»To threaten a man with persecution unless he submits to a life in
which he exercises no choices of his goals; to block before him every
door but one, no matter how noble the prospect upon which he opens,
or how benevolent the motives of those who arrange this, is to sin
against the truth that he is a man, a being with a life of his own to live«
(Berlin 1969: 127).

Kants Negation eines Widerstandsrechts des Volkes gegen ty-
rannische Herrschaft® hat in der Literatur wiederholt die Frage
aufgeworfen, ob dieses Verbot auch unter der Nazidiktatur

handlungskonstituierenden Status der Geschichtsphilosophie ebenso, wie sie der Vor-
stellung einer von Naturabsicht, natur- und menschenbedingten Antagonismen und
Vorsehung strukturierten Geschichtsverlauf keine angemessene Beachtung schenkt
und die vernunfttheoretischen Argumente fiir die Reformoption und gegen die Revolu-
tion durchgingig unterschitzt. In letzter Konsequenz muf3 der Interpretin ritselhaft
bleiben, warum Kant {iberhaupt entsprechende theoretische Anstrengungen unternom-
men hat, wenn sein Verhiltnis zu Reform und Revolution derart simpel zu erkliren ist,
wie Maus insinuiert. Die theoretischen und zeitgeschichtlichen Hintergriinde von Kants
sreformkonservativen Konzept« erliutern anschaulich Fetscher 1971 u. Brandt 1982a:
2491f.

%% Gerhardt 1995a: 179, Anm. 39 (Hervorhebung im Original, F Z.), meint, Kant habe
sich iiber ein verfassungsrechtlich abgesichertes Widerstandsrecht »nicht geduSert« und
»nur das Recht auf Revolution bestritten«. In seine Rechtsauffassung sei jedoch »ohne
Widerspruch« ein »(begrenztes) Recht auf Widerstand« integrierbar, verstanden als
»Abwehr verfassungswidriger Akte«. Nach Lektiire der einschligigen Passagen im
Werk Kants muf3 ein solcher Leseeindruck erstaunen. Die folgenden Ausfithrungen
werden zeigen, daf8 Kant unter keinen Umstinden ein aktives, von der Verfassung ga-
rantiertes Widerstandsrecht anerkennt, ausdriicklich (!) auch nicht im Falle des Verfas-
sungsbruchs. Fiir ihn ist schon der Wunsch nach einer Verfassungsianderung hochgradig
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wirksam gewesen wire und ob damit z.B. die nationalkonser-
vativen Widerstiandler des 20. Juli 1944 aus Kantischer Sicht zu
verurteilen seten®”. W. Kerstings Hinweis, es sei »miifiig, Kants
Widerstandslehre auf den Hintergrund des Hitlerstaates zu pro-
jizieren«, weil die geschichtlichen Erfahrungen, die seine Hal-
tung reflektierten, »der aufgeklirte Wohlfahrtsabsolutismus
der heimischen Fiirstenstaaten und zum anderen die franzési-
sche Revolution«®® seien, geht am Geltungsanspruch der ver-
nunftrechtlichen Begriindung des Widerstandsverbots vorbei.
Kants mit apriorischer Dignitit vorgetragenen Argumente ba-
sieren nicht auf historischen, sondern ausschliefSlich auf grund-
sitzlichen Uberlegungen, die unabhingig von gegebenen Kon-
texten Relevanz reklamieren®®.

Die Konfrontation dieses prinzipientreuen Verbots mit den
Verhiltnissen im Nationalsozialismus hat Kant den Vorwurf
eingetragen, er habe Obrigkeitsgesinnung und Kadavergehor-
sam gefordert und somit indirekt das intellektuelle und mora-
lische Versagen der Deutschen im 3. Reich vorbereitet®®. Gegen
diese Kritik ist er wiederholt und auf unterschiedliche Weise in
Schutz genommen worden. Ich méchte im Folgenden die gin-
gigsten zur Verteidigung vorgebrachten Argumentationsstrate-

verwerflich (vgl. 10/358, Streit, Anm.), so daf3, ausgehend von dieser Einschitzung,
sowohl ein Widerstands- als auch ein Revolutionsrecht konsequenterweise diesem Ver-
dikt zum Opfer fallen. Wie Gerhardt zu der Einsicht gelangt, Kant habe zu einem recht-
lich garantierten Widerstandsrecht nichts gesagt, bleibt allerdings ritselhaft, zumal er
an anderer Stelle feststellt, dieser habe aus seinem Revolutionsverbot »ein Verbot des
Widerstandsrechts ab(ge)leitet« (Gerhardt 1988: 47; vgl. auch 25 u. 36).

%7 Das Kantische Widerstandsverbot thematisieren u.a. vor dem Hintergrund der Na-
zidiktatur z.B. Murphy 1970: 136f,; Atwell 1971: 435f,; Berkemann 1972: 110; Ger-
hardt/Kaulbach 1979: 94f.; Scheffel 1982: 212, Anm. 10, 214{, Anm. 20, 217, Anm. 29;
Losurdo 1983: 34; Schmidt 1985: 315 £,; Dreier 1986: 27 f.; Wetzel 1987: 139 {f,; Kersting
1988: 1291, 1988a: 169, 1992: 163, 1993: 488ff; van der Linden 1988: 184f; Kriele
1988: 136 ff.; Burg 1988: 23; Reiss 1989: 301{.; Mulholland 1990: 385; Nagler 1991: 63,
Anm. 70; Riickert 1991: 1831f,; Vuillemin 1991: 46 {,; Silber 1991; Cavallar 1992: 423 {f,
1992a: 275; Maus 1992: 112£,; Unruh 1993: 208; Arntzen 1996: 422.

2% Kersting 1993: 490, Anm. 253; s. ders. 1988: 130; ebenso Losurdo 1983: 24 {f.; Wetzel
1987: 139; kritisch dazu Westphal 1993: 277 .

% Das bestitigt auch Hoffe 1992: 232.

20 Kersting 1993: 489f, Anm. 253, dokumentiert die entsprechenden Thesen in der
Literatur. Cavallar 1992: 423 {., verweist auf Autoren, die vergleichbare Urteile formu-
lieren, ebenso Losurdo 1983: 22. S. auch Wetzel 1987: 125, Anm. 2. Insofern ist die
Anmerkung von Dreier 1981a: 316: »zu keiner Zeit stand der Kantianismus unter Tota-
litarismusverdacht«, nicht zutreffend.
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gien im Hinblick auf ihren Riickhalt in der Kantischen Theorie
dberpriifen.

Es ist zweifellos richtig, daf8 Kants rechtstheoretisches
Werk nicht zur Affirmation von Despotien und Diktaturen die-
nen kann. Insofern wire es unsinnig, seine Philosophie im Sinne
einer Prifiguration faschistischer Ideologien zu lesen®. Die zu
erorternde Frage hat jedoch einen anderen Schwerpunkt. Kann
eine oppositionelle Bewegung ihre gegebenenfalls militanten
Handlungen unter einem derartigem Regime durch Rickgriff
auf Kants Lehre rechtfertigen?

Diejenigen Kommentatoren, die eine solche Legitimation
aus seinen Ausfihrungen herauslesen, setzen das unbedingte
Widerstandsverbot aufler Kraft, indem sie, etwa am Beispiel
der Akteure des 20. Juli zeigen, dafs deren Taten gar nicht von
diesem Verdikt erfafit werden. Insofern die nationalsozialisti-
sche Herrschaft nicht einmal als pervertierter Rechtsstaat, son-
dern nur noch als Rickfall in den vorstaatlichen Naturzustand
zu erfassen sei, finde das Kantische Verbot keine Anwendung.
Im status naturalis eriibrige sich die Frage nach der Rechtmifig-
keit des Widerstands, da er »gegeniiber der Billigung oder Mif3-
billigung eines Widerstandsrechts indifferent ist«*?. In dieser
Sicht sind die Vorbereitung und Durchfilhrung des Attentats
auf Hitler nicht als militante Oppositionshandlung gegen die
staatliche Obergewalt, sondern vielmehr als Versuch der Been-
digung eines rechtlosen Naturzustandes zu verstehen — ein Un-

M-S dazu Silber 1991: 192£. u. 194, Anm. 27. Und dies gilt, obwohl Kants Werk nicht
arm an rassistischen, antisemitischen und auch sexistischen Elementen ist. Uber seine
frauenfeindliche Haltung informieren Mendus 1992; Unruh 1993: 147 ff. (mit Verweis
auf eine einschligige Monographie zur Geschlechterdifferenz bei Kant von U. P. Jauch);
Kleingeld 1995: 32-35; vor dem Hintergrund der MS Marcil 1995; allgemeiner im Kon-
text der Aufklirung Weigel 1987; Frevert 1988, insb. 20 ff,; vgl. auch AA XV. 2, 555-84.
Zu Kants zumindest grob verzeichnender und in der Tradition des christlichen Antise-
mitismus stehenden Charakterisierung des Judentums s. Kleingeld 1995: 201£.; zudem
AA XXIII, 440f. In der Anthropologie-Schrift erdrtert und bekriftigt er das altbekannte
Vorurteil, Juden, »eine Nation von lauter Kaufleuten«, seien »durch ihren Wuchergeist
(...) in den nicht unbegriindeten Ruf des Betruges gekommen« (12/517 f,, Anthropolo-
gie, Anm.). Kants Rassismus (insb. mit Blick auf dunkelhdutige Menschen) und Europa-
zentrizitit erhellen Sutter 1989 u. Serequeberhan 1996. In dem letztgenannten Text
finden sich weitere einschligige Literaturhinweise (351, Anm. 5).

22 Sandermann 1989: 322.
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terfangen, das Kant unter ausdriicklicher Billigung der damit
einhergehenden Gewalt explizit rechtfertigt?”.

Die Schwierigkeit dieser Deutung®* beruht darauf daf3
Kants Rechtslehre keine Anknitipfungspunkte daftir bietet, den

S, 8/430, MS; 11/203, Frieden, Anm. Fiir Kant ist sogar »der Krieg in dieser Absicht
allein gerecht« (AA XIX, 503). Rosen 1993: 122, bemerkt, diese Befugnis »implied only
that it is not wrong in the state of nature to force others to enter civil society«. Kants
Argument ist aber stirker. Will man nicht allem Rechtsbegriff entsagen, muf der Natur-
zustand unter zwingendem Finsatz aller notwendigen Mittel verlassen und der biirger-
liche Rechtszustand gegriindet werden.

™ Fine andere Auslegung findet sich bei Kersting 1993: 493ff. Fr versucht, tiber den
Rekurs auf ein, so der Autor, bei Kant angelegtes sMenschenrecht auf Staat< (ein der-
artiges Recht bei Kant bestreitet Kénig 1994: 246) zu zeigen, daf$ die Gehorsamspflicht
des Untertans da aufhért, wo ein Staat, etwa in Form der Diktatur, gegen dieses Men-
schenrecht verstéft (so auch schon Kersting 1981b: 32ff.). Die Unhaltbarkeit dieses
Unterfangens, eine Ausnahme zum Unbedingtheitsanspruch des Widerstandsverbots
zu formulieren, endet spitestens in Kerstings eigener Feststellung, daf3, sobald »ein
durch Rechtssetzungs- und Gewaltmonopol ausgezeichneter Herrschaftsverband ent-
steht, (...) dieser als Darstellung der Vernunftidee einer Verfassung zu akzeptieren« ist,
und das »ohne jeden Vorbehalt« (498). In einem spiteren Text gelangt der Autor zu
einer kritischeren Finschitzung dieser Kantischen Theorie, insofern er sie, trotz kon-
statierter Konsistenz beziiglich der vernunftrechtlichen Argumentation, als »naiv und
hausbacken« (Kersting 1988: 130; shnlich 1992: 163) bezeichnet. Fine iiberzeugende
Kritik an Kersting findet sich bei Sandermann 1989: 324-30. Andere Kommentatoren
méchten belegen, daf das Widerstandsverbot unvereinbar ist mit anderen, vor allem
moralphilosophischen Theoremen des Kénigsbergers (z.B. Axinn 1971: 424; Dreier
1986: 271; Hoffe 1989: 101, 1992: 233; Atkinson 1992: 242f; Arntzen 1995; inner-
rechtstheoretische Widerspriiche konstatieren Westphal 1993, Rosen 1993: 1431.), dafl
die gesamte Konstruktion einem Dualismus zwischen liberalen und absolutistischen
Elementen geschuldet ist (z. B. Williams 1983: 52 ff. u. 201 ff.; Rosen 1993: 116 f.), dafl
er Widerstand und Revolution nur als Rechts-, nicht aber als Geschichtsphilosoph abge-
lehnt hat (etwa Frdmann 1970: 190ff.; Klenner 1974: 228, 1988: 583; Nicholson 1992;
Cavallar 1995a: 82£; vorsichtiger wertet Garber 1980: 284, Anm. 24; vgl. auch Weyand
1964: 191), oder dal seine Argumentation z.T. gewissen psychischen Dispositionen
ihres Urhebers geschuldet ist (5. Burg 1974: 208 ff. u. 1981: 9041.). Fine ginzlich andere
Interpretation stammt von D. Losurdo (Losurdo 1983). Er méchte zeigen, dafl die Wi-
derstandslehre von einer »ambiguiti« und »doppiezza« (72) gekennzeichnet sei, die
primir strategisch motiviert und aus der »necessita dell’autocensura« (250) angesichts
méglicher Repressionsmafinahmen durch die preufischen Behérden zu erklaren sei (die
gleiche These vertritt Westphal 1991: 361ff; vgl. zudem Unruh 1993: 36). Betrachte
man Kants Schriften durch das Prisma von »persecuzione e arte dello scrivere« (252),
so werde deutlich, dafl Kant in Wirklichkeit als geradezu militanter Revolutionstheo-
retiker zu bezeichnen ist (123 ff; dhnlich Puder 1973: 28 ff.; Dietzsch 1990: 75 u. 80£f;
vgl. ferner van der Linden 1988: 138 u. 168). Zwar behauptet Losurdo, daf$ seine Studie
»non ha inteso scoprire un Kant ssegreto« (250), doch fithrt der gewihlte Blickwinkel
dazu, alle Aussagen Kants in suggestiver Weise als verschliisselte Botschaften zu lesen,
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>Hitlerstaat< als Naturzustand zu beschreiben®’. Die Charakte-
risierungen des Nationalsozialismus als »institutionalisierte(r)
Biirgerkrieg«®s, als totalitire Herrschaft, die »die Gesellschaft
mit Krieg tiberzieht«*” und »in den Naturzustand zurtickge-
kehrt«®® sei, in der demnach »gar kein Recht herrscht«** und
die einem Erdbeben oder anderen Naturkatastrophen gleich
tber Deutschland hereingebrochen sei®, sind nicht nur irre-
fithrend, weil sie den Nationalsozialismus in bedenklicher Weise
und unter Miffachtung seiner Entstehungsgeschichte zu einem
vollstindig irrationalen Ereignis erklaren®!. Diese Beschreibun-

die nicht das intendieren, was prima facie ihnen zu entnehmen ist. Zudem entwertet der
Autor ohne iiberzeugenden Grund permanent den rechtstheoretischen Geltungs-
anspruch der Kantischen Texte, wertet stattdessen aber u.a. Aussagen von Zeitgenossen,
Freunden und Biographen in nicht nachvollziehbarer Weise auf (z. B. 203ff.), indem er
sie als unmittelbare Abbildung authentischer Kantischer Positionen liest. Schon Haen-
sel 1926: 74-78, widerspricht {iberzeugend der These, Kants Lehre sei Zensureinfliissen
und damit strategischen Uberlegungen geschuldet.

25 Interessanterweise gelangt Reiss 1989: 302, bei der Erérterung des Widerstands-
rechts vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Greuel zur Einsicht, man miisse,
gegen Kant, ein Recht auf »Riickkehr in den Naturzustand, in dem Gewaltanwendung
durch den Einzelnen erlaubt ist, postulieren«, um diese Barbarei, etwa durch Tyrannen-
mord, beenden zu kénnen. Damit aber bestitigt der Autor indirekt die These, daf} der
Nationalsozialismus mit Kant nicht als Naturzustand zu fassen ist.

26 Kriele 1991: 206. Im {ibrigen ist anzumerken, dafl Kant den Biirgerkrieg explizit
rechtfertigt, insofern er einem abgesetzten Monarchen das Recht (!) zubilligt, mit Ge-
walt seine urspriingliche Position wiederzuerlangen, mithin die Befugnis zur Konter-
revolution einrdumt (8/443, MS). Zwar lehnt er an anderer Stelle ein solches Recht ab
(8/442, MS; 11/2331,, Frieden), aber der Kontext legt nahe, daf} das Verbot konterrevo-
lutiondrer Aktivititen nur fiir die Untertanen, nicht aber fiir den gestiirzten Monarchen
gilt (vgl. dazu Burg 1974: 2001.). Daher irrt Klenner 1974: 228, mit seiner Feststellung,
Kant habe Konterrevolution generell fiir unrechtmiflig angesehen. In diesem Punkt
miBverstandlich auch Fetscher 1971: 76 u. 78, 1976: 284; Reiss 1989: 299.

27 Kersting 1993: 489.

28 Maus 1992: 113. So auch Scheffel 1982; Kriele 1988: 140f.; Sandermann 1989:
322 ff; Cavallar 1992: 424; Kersting 1993: 486. Vgl. ferner Bartuschat 1987a: 46 u. 48;
Mulholland 1990: 343 ff. u. 385; Klemme 1995: 530, Anm. 18.

29 Cavallar 1992: 424.

20 Sp Kriele 1988: 1181.

1 Die Nazidiktatur als Regime zu bezeichnen, das einen Biirgerkrieg institutionalisiert
und das eigene Land mit Krieg iiberzogen hat, blendet den Umstand aus, daf8 Hitler zum
Reichskanzler gewihlt wurde, sich wihrend der gesamten Zeit auf eine iiberwiltigende
Unterstiitzung durch die Bevolkerung verlassen konnte (das streicht Silber 1991: 191 ff.,
deutlich hervor, und diese Zustimmung beruhte nicht, wie Kriele 1988: 67 ., nahelegt,
auf dem beinahe debil zu nennenden Geisteszustand der iiberzeugten Nazis) und primar
das Ausland tiberfallen und terrorisiert hat. Wire Nazideutschland eine Nation im
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gen negieren vielmehr, daff Kants Widerstandsverbot aus-
driicklich auch angesichts extremster Rechtsverstéfie durch die
herrschende Autoritit Geltung beansprucht. Weder »wenn
Verfassungen verunartet« (8/477, MS), und »mit grofien Min-
geln und groben Fehlern« (8/498, MS) behaftet sind, die
»driickende Gewalt eines so genannten Tyrannen« (11/245,
Frieden), die willktirliche Authebung der Gewaltenteilung durch
einen Staatsstreich des obersten Befehlshabers?®?, noch der Ver-

Biirgerkrieg gewesen, hitte es kaum einen Weltkrieg fithren und die systematische Ver-
nichtung des europaischen Judentums mit derartiger Akribie betreiben kénnen, und es
wire auch nicht notwendig gewesen, Deutschland durch externe Intervention zur
Aufgabe zu zwingen. Die Einschitzung, diese Diktatur sei ein Riickfall in den status
naturalis, suggeriert zu Unrecht, es hitte keine rechtlichen Strukturen in diesem Staat
gegeben. »Quis judicabite, fiir Kant neuralgischer Punkt bei der Bestimmung eines Na-
turzustandes, war in Nazideutschland zweifellos zu beantworten. An einem Souverini-
titsvakuum, das einer Anarchie im Kantischen Sinne entspriche, litt diese Diktatur
wahrlich nicht, und die Namen des Staatsrechtslehrers Th. Maunz und des Richters
H. Filbinger stehen nicht fiir die anarchische Legislative und Judikative des 3. Reiches.
Die Rassengesetze waren nunmal Gesetze, die Mitarbeit an der Vernichtung der politi-
schen Opposition und der Juden verdankt sich nicht irrationalen Leidenschaften oder
unkontrollierbaren Biirgerkriegswirren, sondern die Verpflichtung dazu war Rechts-
gebot eines jeden Untertans. Dabei soll hier nicht bestritten werden, daf die nationalso-
zialistische Herrschaft mit zunehmender Dauer durchaus anarchische Ziige aufwies, die
in der Forschung z.B. unter dem Stichwort >Polykratie der Ressorts< diskutiert worden
ist (s. dazu Saage 1983: 148 ff. u. 1987) — ohne allerdings jemals eine Anarchie im Kan-
tischen Verstiandnis dieses Begriffs gewesen zu sein. Zum Verhiltnis von Recht, Rechts-
philosophie und Nazionalsozialismus vgl. Rottleuthner 1983; Miiller 1987 veranschau-
licht das Verhalten der Justiz wihrend des 3. Reiches und das Ausbleiben einer
Aufarbeitung in der Nachkriegszeit.

2 »Es kan aber der, so die Oberste Gewalt hat, Unrecht thun, indem er sie ganz an sich
reifst, aber, weil er nun das Oberhaupt der Gerechtigkeit ist, so thut jedermann unrecht,
der wieder ihn Gewalt braucht. Also hat er als Staatsoberhaupt immer recht, obzwar als
Mensch unrecht« (AA XIX, 574; s. auch AA XIX, 523 u. 575). Maus 1992: 98ff., glaubt
durch eine von Kant vorgegebene Binnendifferenzierung zeigen zu konnen, daf3 fiir ihn
unter bestimmten Umstinden Revolution »gegen die Exekutive erlaubt ist, was gegen
die Legislative verboten ist«, weil das aktive Opponieren gegen den Gesetzgeber eine im
Kantischen Verstindnis prinzipiell »gesellschaftsauflssende Gewalt« darstellt. Kommt
es, wie oben von Kant diskutiert, zu einer Aufhebung der Gewaltenteilung, so ist der
aktive Widerstand gegen einen solchen Despoten nicht erlaubt, weil in letzterem eine
srealexistierende() Personalunion von gesetzgebender Souveranitit und exekutivischer
Spitzenposition« vorliegt. Daraus folgert Maus, Kants Argumentation paraphrasierend:
»Insofern ergibt sich die Unangreifbarkeit des monarchischen Regenten nur aus seiner
gleichzeitigen Funktion als Gesetzgeber«. Diese rein formale Deduktion ist jedoch of-
fensichtlich kontraintuitiv und -produktiv: in dem Augenblick, wo der Regent die Tren-
nung der Gewalten und so die Grundlage der Republik zerstort, wird er mit einer recht-
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fassungsbruch des Potentaten infolge »der Ubertretung der
Konstitutionalgesetze« {8/438, MS) sind Anwendungsfille fir
ein Recht auf aktive Opposition gegen eine derart sich gebir-
dende Obergewalt?. Selbst wenn der Ursurpator »jederzeit Un-
recht« hat, besitzt »das Volk kein Recht gegen ihn« (AA XIX,
509). Willkiirherrschaft, Diktaturen und Tyranneien®*, Mif3-
achtung der » Fundamentalgesetz(e)« (11/246, Frieden)™, Erlas-
se, die »den Gesetzen zuwider verfithre(n)« (8/438, MS)*, »fiir
unertriglich ausgegebene(r) Mifsbrauch der obersten Gewalt«
(8/440, MS) — all das sind keine Griinde, aus dem »blofs pas-
siv(en) Verhiltnisse (zur Obrigkeit)« (8/436, MS)* heraus-
zutreten und dieser mehr als »negative(n) Widerstand, d.i. Wei-

mifigen sImmunitit< in bezug auf die ihrer Rechte beraubten Untertanen ausgestattet.
Der Akt der Regression erfihrt eine Absolution, an die Stelle der rechtlichen Verurtei-
lung des Agressors tritt schliefslich die Verdammung der Opfer zur Passio.

2 Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sieht, ebenso wie die Verfassun-
gen einiger US-Bundesstaaten (s. Rosen 1993: 167, Anm. 160), im Artikel 20, Abs. 4, im
Gegensatz zur Kantischen Position im Falle des Verfassungsbruchs ausdriicklich ein
Widerstandsrecht vor. Fine dem Verfassungsgericht vergleichbare Institution lehnt
Kant ab (8/4381{., MS; AA XIX, 594; vgl. dazu Henrich 1976; s. auch Haensel 1926: 70£.).
Westphal 1993: 272 ff. sieht hierin eine zentrale systematische Liicke in Kants Theorie-
gebdude (ebenso Unruh 1993: 180). Er glaubt aber, ohne daf8 die vorgetragene Argu-
mentation {iberzeugen konnte, daf8 Kant auch gemif seiner eigenen Primissen einen
sconstitutional courtc akzeptiert hitte. Ebenso hilt Rosen 1993: 146 ff., Kants Argumen-
tation fiir »defective« (148), weil sie seinem eigenen Konstitutionalismus widerspreche,
insofern sich mit ihm, wie der Autor meint, nur ein »limited souvereign« (148, s. auch
167 {.) vereinbaren lafit.

2+ Ebenso AA XIX, 523. Kant riumt sogar ein: »die dictatur kann in Nothfillen wohl
statt finden« (AA XIX, 516).

25 Vgl. auch AA XIX, 5901.

26 Selbst bei despotischen Fingriffen in religiése Fragen hinsichtlich der Freiheit der
Religionsmeinungen — laut Kant Probleme, in » Ansehung welches Zustandes man nicht
passiv seyn soll« — gilt unmifiverstindlich: »Wenn nun aber gleichwohl summus impe-
rans alle die Schranken iiberschreitet, so ist kein Wiederstand erlaubt« (AA XIX, 569).
Diesen Zusammenhang iibersieht Wetzel 1987: 144{. bei ihrer Auseinandersetzung mit
Kants Widerstandsverbot, wenn sie davon ausgeht, dieser betrachte bei der Diskussion
des Widerstandsrechts Gesetze immer als Ausdruck vernunftrechtlicher und mora-
lischer Uberlegungen. Ausdriicklich bemerkt Kant, dafl es »licherlich wire, sich dem
Gehorsam gegen einen dufleren und obersten Willen, darum, weil dieser, angeblich,
nicht mit der Vernunft iibereinstimmt, entziehen zu wollen. Denn darin besteht eben
das Ansehen der Regierung, dafl sie den Untertanen nicht die Freiheit lifit, nach ihren
eigenen Begriffen, sondern nach Vorschrift der gesetzgebenden Gewalt iiber Recht und
Unrecht zu urteilen« (11/287, Streit; ebenso 8/437{, MS).

27 Wortreihenfolge des Originals geindert.
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gerung des Volks (im Parlament)« (8/441, MS)* entgegen-
zubringen. Selbst wenn »kein Zweifel« daran besteht, dafi dem
Tyrannen »kein Unrecht durch die Enthronung« geschieht und
die Rechte der Untertanen durch die Tyrannei »gekrankt« wer-
den, ist es »im héochsten Mafle unrecht«, wenn sie durch aktives
Opponieren beabsichtigen, »ihr Recht zu suchen« (11/245, Frie-
den).

Da Kant Rebellion fiir das »hochste und strafbarste Verbre-
chen im gemeinen Wesen« (11/156, Gemeinspruch) halt, selbst
wenn die Herrschaftsausiibung auflerordentlich ungerecht wire
und aufgrunddessen ein ganzes Volk sich erheben wiirde, ist die
Todesstrafe fir alle Rebellen zu verhéingen. Folgerichtig schreibt
Kant, daf3 in einem solchen Extremfall gemafs der Idee der prin-
zipiellen Strafgleichheit die gesamte rebellische Bevélkerung
hinzurichten sei! Aber weil das aus der Sicht des Herrschers die
Konsequenz hitte, »keine Untertanen mehr zu haben« und so
der Staat aufgelost wiirde, muf8 der Souverén, damit »die Volks-
menge noch erhalten wird« (8/456, MS), die Moglichkeit haben,
per Notdekret die Todesurteile in mildere Strafen zu verwan-
deln. Die vollstindige Vernichtung des Volkes wire demnach
zwar gerecht, aber aus pragmatischen Uberlegungen unklug.

Zwar konzediert Kant, daf3 das Volk »seine unverlierbaren
Rechte gegen das Staatsoberhaupt habe«, allerdings unter der
entscheidenden Einschrinkung, daf8 »diese keine Zwangsrechte
sein konnen« (11/161, Gemeinspruch)®’, »nur eine Idee« (11/

28 Schwarzschild 1985: 353, meint hingegen falschlicherweise, das Widerstandsverbot
beziehe sich »not only of revolution but even of popular reform-movements« (im glei-
chen Sinne miflverstandlich Westphal 1993: 270). Kant legitimiert ausdriicklich Re-
formbestrebungen und raumt explizit ein passives Widerstandsrecht ein (s. dazu Ker-
sting 1993: 81f, Anm.53). Allerdings findet sich in einer rechtsphilosophischen
Reflexion die (singuldre) Bemerkung, daf8 das » Recht der remonstration (...) kein stren-
ges Recht ist, und vom Souverain auch genommen werden kann« (AA XIX, 574).

2 Vgl. auch 11/1591., Gemeinspruch; AA XXIII, 128. In einem Brief an H. Jung-Stil-
ling aus dem Jahr 1789 betont Kant, daf8 sich Recht nur dadurch aus dem Zustand, wo es
»blos Idee war«, zu l6sen vermag, indem es sich »als blofses Befugnis zu zwingen ()
realisirt« (AA XXIII, 495). Nimmt man daher Kants eigene Definition von Recht zum
Mafstab, in der also die Identitit von Recht und Zwangsbefugnis postuliert wird (8/340,
MS; s. auch AA XIX, 5821.), dann wird der Euphemismus, den die Rede von den unver-
lierbaren Rechten des Volkes beinhaltet, iiberdeutlich. Im Grunde befinden sich die
Untertanen in bezug auf ihre fundamentalen Grundrechte selbst in der demokratischen
Republik strukturell im permanenten Naturzustand gegeniiber dem summus imperans.
Ein Recht ohne Zwangsbefugnis ist letztendlich eben kein Recht (»es ist kein Recht ohne
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360, Streit, Anm.) darstellten und somit letztendlich »nicht
wirkliche rechte« (AA XIX, 504)* sind, und umgekehrt gilt fir
den Regenten, dafd er »gegen den Untertan lauter Rechte und
keine (Zwangs-) Pflichten« (8/438, MS) hat®!, d.h. daf »seine
rechtliche Verbindlichkeit und Beobachtung frey« (AA XIX,
499) ist. Bezugnehmend auf dieses klare Diktum Kants meinen
einige Autoren, dennoch festhalten zu konnen: »Herrschende
und Beherrschte sind identisch«, weil das »normativ-staats-
rechtliche Pendant der Gehorsamspflicht« des Volkes »die dem
empirischen Souverdn auferlegte Verpflichtung« sei, »seine
Herrschaft den Prinzipien der reinen Republik zu unterwerfenc.
Derart entspriche dem Gehorsamsgebot des Untertans die Re-
formverpflichtung des Souverins, »wobet beiden Pflichten ent-
sprechende Rechte auf der anderen Seite korrespondieren, das
Herrschaftsrecht des Souverdns und das Recht der Biirger auf
Gerechtigkeit«®2. In dieser Deutung wird jedoch die entschei-
dende Pointe der Kantischen Position ausgeblendet. Es kann kei-
ne Rede davon sein, daf3 die Relation Herrschende und Be-
herrschte symmetrisch ist (s. 8/424, MS) und ihre Rechte und
Pflichten einander entsprechen. Zwar spricht Kant von der
»Pflicht des Monarchen« (11/364, Streit)®®, im republika-

eine Unwiederstehliche Gewalt« [AA XIX, 482]), und der in diesem Sinne rechtlose
Zustand ist der status naturalis. Folgerichtig definiert Kant den Untertanen als jeman-
den, der in Relation zum Oberherrn »kein Zwangsrecht gegen ihn hat u. daher seinen
Befehlen gehorcht« (AA XXIII, 134). In ein derartiges Verstindnis von >Volksrechtenc
fiigen sich auch weitere Reflexionen. »Es ist keine Méglichkeit, sich eine Constitution
zu denken, worin das Volk gesetzmiBig ein recht bekime, den Souverain zu beurtheilen,
zu richten und ihn abzusetzen, ja auch nur ihn im Mindesten einzuschrinken. Denn da
mufBten sie auch dazu eine Gewalt haben, und da nur ein Souverain seyn kann, so wire
der erstere nicht souverain« (AA XIX, 575), und Kant stellt eigens fest: »Die Untertha-
nen haben Recht aber keine erlaubte Gewalt« (AA XIX, 487). Daher griindet sich die
unbedingte Gehorsamspflicht darauf, »daf3 der Wille des Unterthanen an sich chnmich-
tig und mithin vor sich selbst nichts ist. Ein solcher Wille kan sich nicht entziehen« (AA
XIX, 484). Die Probleme dieser Position bemerkt auch Westphal 1993: 272, Anm. 49.
» Der Gedanke wird prizisiert im Fortgang der erwdhnten Reflexion. »Es scheint
nichts natiirlicher, als daf}, wenn das Volk rechte hat, es auch eine Gewalt habe; aber
eben darum, weil es keine rechtmiflige Gewalt etabliren kann, hat es auch kein strictes
recht sondern nur ein ideales.«.

»1 Ebenso AA XIX, 414; 445; 508; 518; 5231.; 549.

2 Kersting 1988a: 166 (so auch Kant in AA XIX, 505; 512). Analoge Einschitzungen
finden sich bei Bien 1976: 83£.; Castillo 1990: 196f.; Arntzen 1995: 11 ff.

¥ Vgl. ebenso 11/233, Frieden u. 11/366, Streit, Anm.
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nischen Geist zu regieren, doch ist eine Zuwiderhandlung gegen
diese Obliegenheit gesetzlich nicht sanktionierbar. Der Souve-
rin ist daher nur gehalten, sich durch »Selbstzwang«®* um die
Befolgung seiner Aufgaben zu bemiihen, allein von »dem Wil-
len des Souverins« (AA XXIII, 134) ist abhingig, ob im Geiste
des Republikanismus regiert wird oder nicht. Der Unterschied
zwischen hypothetischen und realen Befugnissen und Oblie-
genheiten ist an dieser Stelle der ums Ganze. Versto3t der Un-
tertan gegen seine Pflichten, verliert er seinen Kopf (»nicht
minder als mit dem Tode bestraft«, 8/440, MS), der Souverin
bei gleichem Vergehen hingegen allenfalls sein Gesicht®®.

Die Konsequenzen dieser eindeutigen Ausfithrungen in be-
zug auf die zuvor erdrterte Fragestellung sind offensichtlich.
Mit Kantischen Kategorien ist der Nationalsozialismus zwar als
»status iniustus¢, hingegen nicht als >status iustitia vacuus« ana-
lysierbar. Aber nur, wenn letztgenannte Bedingung erfuillt ist,
kann man mit Kant vom Naturzustand reden. Fiir ihn ist eine
»noch viel drgere, aller duleren Gerechtigkeit entbehrende«
(8/456, MS) Agglomeration von Menschen denkbar, die schlim-
mer ist als jede imaginierbare Form diktatorischer Herrschaft —
die Anarchie®. Weil apodiktisch feststeht, dafs »irgend ein ob-
gleich durch viel willkiirliche Gewalt verkiimmertes Recht bes-
ser ist als gar keines« (11/230, Frieden)}, beraubt Kant sich der
Maoglichkeit, die Konsequenzen eines total regredierenden Herr-
schaftsapparates in Form eines Rechts auf Widerstand gegen ein
solches Machtmonopol vernunftrechtlich einzuholen®. Vor
dem dargestellten Hintergrund ist deshalb der Versuch von
W. Kersting, Kants Widerstandsverbot in Konfrontation mit
dem Nationalsozialismus durch den Hinweis zu verteidigen,
ein Zustand, der von Massenmérdern regiert wiirde, sei nicht
rechtmiflig, zum Scheitern verurteilt. Das Analyseinstrumen-

= Ludwig 1988: 173.

5 Das konstatieren auch Deggau 1983: 275f; Langer 1986: 73; Reinalter 1988: 189f;
Ludwig 1993: 240{.; Baumann 1994: 157.

2% In diesem Punkt weicht z. B. Locke von Kant ab; vgl. dazu Fetscher 1991: 140f. Zum
wenig komplexen Anarchiebegriff Kants, der im iibrigen allenfalls oberflachliche Par-
allelen zu den durchaus differenzierten Vorstellungen anarchistischer Theoretiker hat,
s. Klug 1993; Joerden 1995, insb. 256 ff,; vgl. zudem allgemeiner Bohme/Béhme 1983:
339ff.

»7 Vgl. auch 11/234, Frieden, Anm.; ferner Spaemann 1976: 348.
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tarium Kants ermdglicht nicht, wie der Autor glaubt, ent-
scheidend zu differenzieren zwischen »betrichtlichen Recht-
mafligkeitsmingeln« einer Verfassung und staatlichem »Terror,
Gewalt und Massenmord«®®. Da das deutsche Volk diese Mas-
senmorder selber gewdhlt hat und Kant zudem weder Verfas-
sungsbruch noch den Erlaf8 grob rechts- und sittenwidriger Ge-
setze zum Anlafl nimmt, aktiven Widerstand zu legitimieren,
kann er innerhalb seines Gedankengebiaudes keine systematisch
verankerbaren Kriterien benennen, die Kerstings Unterschei-
dung zwischen >blofien< Despoten und Staatsterroristen tragen
wiirden. Schlichtweg alles, was ein Staatsterrorist tun kann, ist
bereits der Form nach abgedeckt von den Fillen, an denen Kant
die Unmoglichkeit eines Widerstandsrechts demonstriert™.
Seine Argumentationsweise erlaubt es somit nicht, in den
Handlungen eines Staatsterroristen einen qualitativen Sprung
zu sehen, der fiir diese Argumentation eine vollig neue Situati-
on schaffen wiirde.

Es liegt vielmehr in der Logik dieses theoretischen Ent-
wurfs, anstelle des militanten Widerstandes, der fiir Kant »je-
derzeit ungerecht ist« (11/360, Streit, Anm.), ganz im Geiste
eines >Extremisten der Mafligung«* das bis zur vélligen Selbst-
aufgabe gehende Martyrium zu fordern*!, mithin trotz der
massiven und willkirlichen Gewaltverhiltnisse »alles (zu, F. Z.)

#8 Kersting 1988a: 169.

2 Vermutlich konnte er sich das Aufkommen von Rassengesetzen nicht vorstellen —
obwohl er immerhin keine Probleme damit hatte, Frauen wegen ihres Geschlechts alle
aktiven Biirgerrechte abzusprechen und mit Blick auf Menschen mit schwarzer Haut-
farbe sehr wohl rassistische und sogar eliminatorische Ideen entwickelte; s. dazu Sutter
1989 u. Serequeberhan 1996.

* Diese Formulierung entlehne ich dem Roman von Meneghello 1990: 206.

1 Kants sterile Prinzipienreflexion fithrt ihn in der MS wiederholt zu einer Gering-
schitzung von Haltungen, denen ein somatisches, nicht der Apathie verpflichtetes Mo-
ment beiwohnt, zumal, wenn sich daraus sirrationalec Handlungsdispositionen und
Bediirfnisse ergeben, die im Widerspruch zu den apriorisch gewonnen Einsichten ste-
hen. So verlangt Kant im Strafrecht von den zum Tode Verurteilten eine geradezu em-
phatisch-heroische Zustimmung zur Todesstrafe, insofern sich darin die Uberlegenheit
des menschlichen Geistes {iber das Leibhafte dokumentiert (8/455f., MS). In der Tu-
gendlehre verhéhnt er, in Verlingerung dieser Haltung, Menschen, die ihr Schmerz-
empfinden nicht véllig unter Kontrolle haben (8/571, MS. Im gleichen Duktus 7/292ff.,
KpV; 8/724 u. 730, Religion, Anm.; 10/392f.,, KU; AA XV. 2, 625{,; vgl. ferner die latent
masochistische Figur, die Unterwerfung aller sinnlichen Neigungen unter das Pflicht-
gefiihl als katharsisch-lustvollen Akt vorzustellen in 7/209, KpV).

PRAKTISCHE PHILOSOPHIE Franco Zotta

https://dol.org/10.5771/9783495007413-145 - am 17.01.2026, 14:44:37. https://www.Inllbra.com/de/agh - Open Access - I Tmmm.


https://doi.org/10.5771/9783495997413-145
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2.4 Naturzustand, Rechtsunsicherheit, Gewaltmonopol

erdulden« (AA XIX, 487) und »alles tiber sich ergehen zu las-
sen« (AA XIX, 569). Das Volk habe, so Kant, die Pflicht, im
unertriglichen Unrechtszustand so lange zu beharren und ihn
zu erleiden, bis die Herrschergewalt sich selbst dazu entschliefit,
thn zu verdandern*?. Der »geduldige Gehorsahm« (AA XIX, 487)
wird zur unhintergehbaren Biirgerpflicht. Und nicht einmal an-
gesichts der Gefahr, das eigene Leben zu verlieren, legitimiert
Kant ein aktives Opponieren des potentiellen Opfers gegen den
Despoten?®. Vielmehr verkiindet er in einer von G. Feyerabend
tberlieferten Naturrechtsvorlesung aus dem Jahr 1784: »Wenn

2§ 11/230, Frieden, Anm. u. 8/440, MS. In einer Reflexion formuliert er daher: »Der
blos passive Gehorsam geht auf das erdulden nicht auf das Thun« (AA XIX, 524; s. auch
AA XIX, 523). Zu Recht stellt Grab 1989: 70, fest, dafi Kants Betrachtungsweise »in
ihrer Konsequenz nicht zum Handeln, sondern zur Kontemplation fithren muf3te« (vgl.
ferner Rogoginski 1989: 370ff.). In den Gedankengang fiigt sich auch Kants Gering-
schitzung der Erfolge revolutionirer MaBnahmen. Durch sie kénnte blof3 ein » Abfall
von persénlichem Despotism und gewinnsiichtiger oder herrschsiichtiger Bedriickung,
aber niemals wahre Reform der Denkungsart zu Stande kommen« (11/55, Aufklirung).
Was fiir einen teleologischen Geschichtsphilosophen allerhischstens ein nicht weiter zu
beachtender Nebeneffekt menschlichen Handelns ist, ist fiir leidende Subjekte hingegen
durchaus anstrebenswert — namlich eine das individuelle Uberleben erméglichende
Sphire ohne sDespotism< und >Bedriickung«!.

* »Der Casus necessitatis ist kein Recht sondern eine physische (subjectiv practische)
Unméglichkeit nach der regel des Rechts zu verfahren, weil man dadurch ganz un-
gliiklich werden wiirde. Es ist aber unméglich anzuzeigen, worin das ginzliche Ungliik
bestehen konne. Der tod ist es nicht« (AA XIX, 397; s. auch 11/156f., Gemeinspruch).
Ehe das Volk also, etwa durch Tyrannenmord, in den verderblichen status naturalis
zuriickgeworfen wird, ist das Ableben des leidenden Untertanen zu akzeptieren. Vgl.
dazu auch Kersting 1993: 4801, Anm. 238, der zur Illustration dieser Kantischen Hal-
tung eine Passage aus >De jure naturae et gentium libric von S. Pufendorf zitiert, in der
dieser feststellt: »Wenn die Moglichkeit der Flucht nicht gegeben ist, soll der Biirger
lieber sterben als den Herrscher téten, nicht wegen des Herrschers Person, sondern
wegen des ganzen Staates, der bei der Gelegenheit in schwere Wirren gestiirzt zu wer-
den pflegt« (481; das Verbot des Tyrannenmords bei Kant, das dieser zumindest implizit
in 11/157, Gemeinspruch, Anm. formuliert, bestitigen Beck 1971: 420; Atkinson 1992:
240). Trotzdem behauptet Kersting, Kant habe nicht die Idee des leidenden Gehorsams
als Pflicht gedacht, sondern vielmehr die Rechtswidrigkeit einer Revolution aufzuzeigen
versucht (4811.). Es ist allerdings unméglich, das eine zu wollen ohne das andere impli-
zit (bei Kant sogar explizit) zu behaupten. Wer das Revolutionsrecht kategorisch ver-
weigert, subordiniert in letzter Konsequenz auch das Lebensrecht des Individuums der
Gehorsamspflicht unter (das iibersieht auch Rosen 1993: 149 ff.). Der Beigeschmack des
Skandalon, den diese extreme Passivititsverpflichtung mit sich fithrt, verfliichtigt sich
scheinbar, wenn man Kants Ausfithrungen zur Funktion der Naturabsicht und der Vor-
sechung in Erinnerung ruft. Freilich verlagert sich dadurch nur das Problem, weil die
Futurisierung der Lebensperspektiven die der Widerstandsproblematik inhirente Ver-
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der Mensch am hochsten das Recht der Menschheit schiitzt, so
wird er lieber alle Tyranney erdulden, als sich widersetzen« (AA
XXVI1.2.2,1392), und in der KpV findet sich nicht von ungefihr
ein Lobpreis fiir die Gestalt des Mirtyrers?*. Da Kant seine pa-
radigmatische Diagnose der Qualitit von Vergesellschaftungs-
typen durchgingig und ausschliefSlich an ithrer formalen Er-
scheinungsform orientiert, ist fiir thn das faktische Erleben der
Individuen niemals ein verallgemeinerbares Bewertungskriteri-
um. Im Gegenteil: wenn die Selbstaufopferung des Einzelnen
der Stabilisierung einer noch so minimalistischen Rechtsfor-
migkeit dient, dann ist dieses Leiden »fiir nichts zu achtenc,
und folgerichtig ist grenzenloses Erdulden des Unrechts »ver-
dienstlich wenn man hoffen darf dafd eine solche Toleranz den
Muthwillen zu beleidigen nicht noch verstirken diirfte« (AA
XXII, 302)**,

Es ist deshalb irrefithrend, wenn etwa, stellvertretend fiir
viele Interpreten, S. Konig betont, daf8 der Mensch fiir Kant »nie
der Verwirklichung irgendwelcher Zwecke und Ziele unterge-
ordnet oder gar geopfert werden darf«**. Zwar entspricht die
Kantische Argumentationsstrategie der Figur eines frei gewahl-
ten und somit verniinftigen Selbstopfers. Doch kéime es Sophis-
terei gleich, hierin ein Argument gegen den prinzipiellen Opfer-
status des Individuums in diesem Kontext zu sehen. Schlief3lich
wird der Revolutionir, auch wenn er nur in Gedanken ein sol-
cher ist, Objekt der Strafverfolgung, sobald er sich gegen die
Verpflichtung zum passiven Gehorsam erhebt. Die Abweisung
des Martyriums hat fiir Kant notwendig und zu Recht die Hin-
richtung des renitenten Biirgers zur Folge. Zur Aufrechterhal-
tung eines Minimalrechtszustandes im Kantischen Sinne darf
sehr wohl ein solcher Mensch geopfert werden, oder, wie Kant

hiltnisbestimmung von individuellen Anspriichen und gesellschaftlich-strukturellen
Zwingen ausblendet, nicht aber aufhebt.

= 7/295£, KpV.

* Gallinger 1955: 168, irrt insofern mit seiner Bemerkung, Kant habe »die Frage nicht
beantwortet, ob, falls alle Mittel, dem (Fehler im Original, E. Z.) MifSbrauch (der Macht,
E Z.) zu steuern, versagen, ein Bruch des formalen Rechts aus sittlichen Motiven not-
wendig werden kinne«. Da Kant ein Notrecht kategorisch ablehnt und die Selbstauf-
opferung der Untertanen explizit fordert, ist obige Frage eindeutig beantwortet. Dieses
Verdikt der Rechtslehre impliziert ganz offensichtlich, »Millionen zum Martyrium zu
ermutigen« (Henrich 1976: 362; ebenso Beck 1971: 420).

6 Koénig 1994: 257.
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es formulieren wiirde, mufs jener sich im Dienst dieses Zustan-
des selbst opfern wollen und derart die gegebenenfalls daraus
resultierenden »tddlichen Folgen in Kauf nehmen«*. Damit
iberbietet Kant in der Konsequenz den schon extrem etatisti-
schen Leviathan des Hobbes. Dieser hatte alle Gehorsamsver-
pflichtungen des Untergebenen wenigstens dort enden lassen,
wo sie den Motiven des Eintritts in die biirgerliche Gesellschaft
zuwiderlaufen — der Sicherung der Unversehrtheit des Leibes
und der Erhaltung des eigenen Lebens?®.

Die systematische, im wahrsten Sinne des Wortes tddliche,
»rigorous consistency«*? dieser Begriindungsfigur kann imma-
nent nicht durchbrochen werden. Solange man bereit ist, die
Kantische Trennung von Anarchie und Gewaltmonopol inklusi-
ve der damit einhergehenden rechtstheoretischen Beschreibung
dieser Zustinde als Bewertungsmaf3stab zu akzeptieren, ist die
logische Kohirenz dieses Argumentationsgangs unbestreitbar.
Thr notwendiges Fundament, auf der die gesamte Konstruktion
letztlich ruht, gewinnt sie zudem aus geschichtsphilosophischen
Theoremen, die im Kantischen Verstindnis den Rigorismus als
blof3 scheinbaren entlarvt. Weil a priori feststeht, daf3 selbst die
schlimmste Diktatur nur ein retardierendes Moment in einer in
der Tendenz bereits vorab gewufSten historischen Entwicklung
zur rechtmafigen Republik ist, kann Kant derartige Staatsgebil-
de immer als vernunftrechtlich legitimierbare Minimalrechts-
zustinde betrachten, die deshalb, im Gegensatz zur Anarchie,
trotz ihres »defiziente(n) Modus« allein durch Reformen »zum

¥ Brandt 1995a: 337. Dieses Selbstopfer ist fiir Kant mitnichten pejorativ besetzt. Wie
schon mehrmals angedeutet, ist dieser Theorie die vollstindige Negation aller soma-
tisch-lebensweltlichen Momente humanen Daseins zugunsten einer abstrakten Ver-
nunftkohirenz derart inwendig, dafl ihr Urheber in einer Reflexion wie selbstverstand-
lich den absurden, mit Blick auf die Leiblichkeit des Menschen geradezu totalitiren Satz
formulieren kann: »Die Selbstzufriedenheit der Vernunft vergilt auch den Verlust der
Sinne« (AA XIX, 283). In diesen Kontext fiigt sich, daf8 Kant die Selbsterhaltung nur als
bedingte Pflicht betrachtet, es hingegen als unbedingte Pflicht ansieht, sich freiwillig
dem Tode zu iiberliefern, wenn das die Verteidigung des bedrohten Staates erforderlich
macht (11/156 f., Gemeinspruch, Anm.). In bemerkenswertem Kontrast zu dieser em-
phatischen Mirtyrerpose in der Theorie stehen Kants hiufig devoten Verhaltensweisen
in seiner eigenen sozialen Praxis (s. dazu B6hme/Bshme 1983: 86 £.).

5 Es fithrt zu einer Verwischung dieser bedeutenden Differenz, wenn man, wie Ger-
hardt 1988: 36, die Identitit der Kantischen und Hobbeschen Widerstandslehre betont.
* Hutchings 1996: 46.
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Ausgangspunkt des Weges in die Republik«*® gemacht werden
konnen®'. »In der grifiten Tyranney ist«, so Kant, »doch eine
Gerechtigkeit« (AA XXVII12.2, 1392}. Und deshalb ist sie vor
dem Hintergrund der jegliches Recht verschlingenden Anarchie
immer schon ein Schritt in die richtige, vom Geschichtsoptimis-

2 Unruh 1993: 201; vgl. auch Rosen 1993: 128f; falsch hingegen Luf 1978: 181,
Anm. 157. Kant muf also, wie Kersting 1981b: 36, richtig bemerkt, »jeden Staat« als
»Erméglichungsbedingung« der anvisierten Republik anerkennen (s. dazu auch Burg
1974: 198f; Nagler 1991: 61ff.). Die Anarchie gewinnt die »Bedeutung eines aus-
schliellich negativen Grenzbegriffs, gegen den sich jede Form staatlicher Herrschaft
positiv abhebt. So defizitir sich faktischer staatlicher Zwang mit Blick auf die Idee des
Rechts im einzelnen auch realisieren mag, so reprisentiert er doch als solcher immer
schon ein Minimum an Rechtsgesetzlichkeit und realisiert damit, wenn auch noch so
unvollkommen, die Idee des status civilis« (Herb/Ludwig 1993: 315. Hervorhebungen
z.T. im Original, F Z.), so daf§ Schmidt 1985, 315{. folgerichtig bemerken kann: »Der
faktische Staat, gegen den Kant konsequent kein Widerstandsrecht gestattet, behilt da-
mit die Aura als Instrument, ja Medium der Vernunft, unter der seine perennierende
Gewalthaftigkeit und Rechtsursupation verschwindet. (...) Noch der faschistische Staat
der Schwarz- und Braunhemden partizipiert an diesem Glanz«.

»1 Affirmativ dazu Langer 1986: 74f; vgl. ferner Kénig 1994: 233{. In ihr genaues
Gegenteil verkehrt Maus 1992: 112, diese Kantische Logik, wenn sie schreibt, dafs gera-
de seine Geschichtsphilosophie fiir den »Widerstand gegen konterrevolutionire Syste-
me eine starke normative Rechtfertigung« bereithilt, weil ihr zufolge »jede postdemo-
kratische Regierung absolut ins Unrecht gesetzt« wird, da die in ihr herrschenden
Zustinde »einer historisch bereits erreichten Rechtserzeugungsregel widersprachen«
und somit die gewaltsame Beseitigung dieses Atavismusses nach Kant gerechtfertigt ist.
Maus’ Deutung mag Riickhalt in den Theorien der revolutiondren Kantschiiler E. G.
Morgenbesser (s. Schild 1982), J. B. Erhard (Erhard 1976; zum Verhiltnis Kant-Erhard
s. Batscha 1981a: 77ff.) oder J. A. Bergk (s. Garber 1980: 266—81 u. 1982: 131ff.) finden,
nicht aber in Kants Schriften. Seine Geschichtsphilosophie legitimiert eher den fakti-
schen Gang der Geschichte, als daB8 sie ein normatives Raster vorgibt, demgemiSs sie zu
verlaufen habe, Abweichungen bestimmbar und revolutionir-aktive Handlungsanwei-
sungen fiir die Geschichtssubjekte formulierbar sind. Der Clou dieser Konstruktion ist
ja gerade Kants Bestreben, ob er »nicht eine Naturabsicht in diesem widersinnigen
Gange menschlicher Dinge entdecken kénne« (11/34, Idee) — und nicht etwa, die Tor-
heit, kindische Eitelkeit, Bosheit und Zerstérungssucht (ebd.) als allererst zu beseitigen-
de Wurzeln gesellschaftlicher Regression auszumachen. Kants Geschichtsphilosophie
ist, wie Erdmann 1970: 194, richtig bemerkt, »ein Leitfaden zur Darstellung des realen
Geschichtsverlaufs«. Auch Sandermanns Einwurf, das Widerstandsverbot kranke daran,
daB es nicht geniigend gesellschaftliche Zustinde reflektiert habe, in denen historisch-
evolutionire Umsetzungen freiheitsgesetzlicher Bestimmungen »endgiiltic unter-
driickt« und jeder » Reformismus aussichtslos blockiert« (Sandermann 1989: 326) seien,
verkennt die geltungstheoretische Bedeutung der Geschichtsphilosophie. Fiir Kant ist es
aus erkenntnistheoretischen und geschichtsphilosophischen Griinden unméglich, einen
historischen Zustand im Sinne des Abderitismus (vgl. 11/353 ff., Streit; dazu auch Ro-
goginski 1989) als definitiv blockiert anzusehen, zumal er die BezugsgréfSe, vor der ein
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mus geebnete Richtung®?. Die »daurende Regierungsform ist
die conditio sine qua non des Rechts- und Gattungsfortschritts,
und da »durch die Emporung ein status naturalis geschiehte, so
»muf3 also der passive Gehorsam seyn« (AA XXVII2.2, 1392),
der zumindest den Kern einer Regierungsform sichert und als
Garant der ungestorten Wandels auf dem endlosen Weg der
Gattung zu threm Endzweck fungiert. Das Bild des Staates als
eines »diinnen Mantels¢, der die friedliche Koexistenz zwischen
Menschen zu sichern hat, verselbstindigt sich und mutiert zur
Vorstellung eines »stahlharte(n) Gehduse(s)«*, an dem jene
sich den Kopf blutig schlagen.

Damit aber gewinnt die Geschichtsphilosophie auch in die-
sem Zusammenhang einen geltungstheoretischen Status. In
letzter Konsequenz sind es ihre Postulate, die die Reform immer
und in jeder Situation der revolutiondren Verinderung gesell-
schaftlicher Mifistinde iiberlegen machen®*. Nur jenes ge-
schichtsphilosophische Sediment dieses Politikmodells, durch
Vorsehung und Naturabsicht mechanistisch abgestiitzt, recht-
fertigt eine Argumentation, in der »eine Berufung auf Naturge-
setzlichkeit erfolgt«®, und die damit das Feld relevanter Hand-
[ungsoptionen und -spielrdume a priori engfiihrt auf die eine
Maoglichkeit, die sich verschrinkt mit diesen von der Vernunft
vorgegebenen, naturgesetzanalogen Richtlinien.

derartiges Urteil Sinn machen wiirde, die endliche Lebenszeit der Individuen, aus-
driicklich fiir irrelevant erklirt. Wenn jemand behauptet, eine Gesellschaft sei endgiiltig
unreformierbar, »so sagt er mehr als er beweisen kann« (11/230, Frieden, Anm.). In
seiner der endlosen Gattungsgeschichte verpflichteten Theorie kann eine aus subjekti-
ver Sicht formulierte Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit, etwa in Anbetracht diktato-
rischer Verhiltnisse, keine Wirkung entfalten und keine revolutioniren Taten legitimie-
ren. »(R)ebellische Selbsthilfe« ist fiir Kant immer illegitim, denn sie »wirkt lediglich
rechtsnegierend« (Garber 1980: 2631.).

22 Deshalb verfingt der Hinweis von Westphal 1991: 366, nicht, dafs, wenn »a regime is
so corrupt, that it degrades its citizen’s character more than anarchy or the grave hazards
of revolt, than Kant has no grounds for contending that anyone is obligated to obey it«
(Hervorhebung im Original, F Z.). Fiir Kant ist eben kein Regime denkbar, daf3 die
Rechtlosigkeit einer Anarchie iiberbietet.

% Marramao 1989: 159, der diese Metapher M. Weber entlehnt.

% Richtig daher das Resiimee von Kénig 1994: 289: »Das Problem des ungerechten
Staates wird so von Kant durch Geschichtsteleologie gelést.« Den de facto konstitutiven
und eben nicht blof§ regulativen Status der Geschichtsphilosophie habe ich zuvor bereits
erortert.

5 Burg 1974: 44.
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Berticksichtigt man die zuvor erdrterte Verzahnung von
Rechts- und Geschichtsphilosophie, dann ertibrigt es sich auch,
Kant gegen den Vorwurf des Rechtspositivismus zu verteidi-
gen®®. Nur wenn man die geschichtsphilosophische Perspektive
vernachlassigt, vor der die Option der unbedingten Gehorsams-
pflicht gegentiber dem Souverin sich entfaltet, gerit die Rechts-
lehre ins Fahrwasser eines Theoriestrangs, der die Geltung po-
sitiven Rechts ausschlieflich an seine Durchsetzbarkeit bindet.
Auf der rechtstheoretischen Begriindungsebene sind Kants Vor-
stellungen nicht konform mit derartigen Positionen, aber auf
dem Feld der praktischen Handlungskonsequenzen sind sie dek-
kungsgleich®’.

Auch der Versuch von Autoren wie I. Maus, D. Scheffel
oder H. Arendt™®, tiber Kants Publizititsargument einen mogli-
chen Fall rechtmifligen aktiven Widerstands zu konstruieren,
scheitert am eindeutig anders gearteten Textbefund. Zwar
schreibt Kant unmifiverstindlich, daf jedem Biirger angesichts
von Weisungen durch den Herrscher die Befugnis zustehen
miisse, »seine Meinung tiber das, was von den Verfiigungen des-
selben thm ein Unrecht gegen das gemeine Wesen zu sein
scheint, dffentlich bekannt zu machen, und er bezeichnet diese

2% S, 7.B. Kersting 1981b: 34ff. u. 1993: 502 ff. Dagegen argumentieren u.a. Fetscher
1976: 276; Langer 1986: 451. u. 74; Hoffe 1992: 233.

%7 So Scheffel 1982: 202: »Im Ergebnis stimmt Kant daher mit dem Rechtspositivismus
iiberein, in der Begriindung weicht er aber von ihm ab« (vgl. dazu auch Burg 1974:
1961; Klenner 1974: 226; Dreier 1981: 312f., Anm. 77 u. 1986: 25 ff.; Castillo 1990:
187 £f,; allgemeiner Kaehler 1993). Allerdings vermag Scheffel gerade in der Frage eines
Rechtes auf Revolution auch im Frgebnis einen Unterschied zwischen Rechtspositivis-
mus und Kant auszumachen (204). Aus den schon angefiihrten Griinden halte ich das
nicht fiir iberzeugend.

258 Maus 1992: 961.; Scheffel 1982: 203£,; Arendt 1985: 69. Auch Volkmann-Schluck
1974: 125, schreibt, die Meinungsfreiheit bei Kant sei ein »unentreifbares Recht des
Staatsbiirgers« (vgl. auch Weyand 1964: 109; Luf 1978: 1811f.; Busch 1979: 123 {; Kiihl
1984: 171; analoges deuten Mulholland 1990: 340 u. Selbach 1994: 351{. an; s. auch den
entsprechenden Hinweis auf den ebenso argumentierenden R. Hancock in Arntzen
1996: 410f. u. 4221, dem sich Arntzen schliefSlich tendenziell anschliefst). Erdmann
1986: 4 u. Reinalter 1988: 193 verweisen darauf, dafl Kant sie in den Rang eines Ver-
fassungsgrundsatzes heben wollte. Aus dem zuvor Gesagten ist jedoch eindeutig zu
entnehmen, daf8 damit fiir das Problem eines moglichen Widerstandsrechts nichts ge-
wonnen wire. Verfassungsbruch ist kein Widerstandsgrund. Blesenkemper 1987: 215 ff.
u. insb. 334 ff. erlautert Wichtigkeit und Funktion der Publizitit bei Kant, thematisiert
aber nicht die hier interessierende Frage, ob Zensur aktives Opponieren legitimieren
wiirde.
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Publizititsfreiheit aulerdem als »das einzige Palladium der
Volksrechte«. Aber zum einen diirfen die Untertanen sie aus-
driicklich nur »mit Vergiinstigung des Oberherm selbst« (11/
161, Gemeinspruch) beanspruchen. Zum anderen findet sich nir-
gends der Hinweis, daf3 ein Verbot der Austibung dieses Frei-
heitsrechts die unbedingte Gehorsamspflicht autheben wiirde®*.
Obwohl Kant schreibt, daf$ ein Vertrag, der die Verhinderung
der Aufklirung des Menschengeschlechts — etwa durch eine to-
tale Zensur — zum Inhalt habe, »schlechterdings null und nich-
tig« sei, auch wenn er »durch die oberste Gewalt, durch Reichs-
tige und die feierlichsten Friedensschliisse bestitigt sein« (11/
57, Aufklarung)®® sollte, ist dieser Passus gerade nicht als Indiz
fir die Berechtigung zum aktiven Opponieren gegen rechtswid-
rige Vertrige, Gesetze oder Befehle zu lesen. Denn Kant be-
zeichnet auch die zuvor diskutierten Verstofie gegen die Verfas-
sung unmifiverstindlich als grobe Unrechtsakte?!, ohne dafs
daraus mehr als ein passives Widerstandsrecht erwichst. Inso-
fern zeichnet die Unterdriickung der freien Meinungsiufierung

2 So Unruh 1993: 211. Vgl. auch Vuillemin 1991: 45 u. Burg 1991: 900. Hoffe 1992:
233, gibt zu bedenken, dafl das Widerstandsverbot in Aporien gerit, wenn es sich mit
zensierenden Regierungen konfrontiert sieht. Nicholson 1992: 252, behauptet sogar: »If
a state abuses his authority and refuses to permit freedom of speech and publication,
none the less the subjects must obey; they should not resist, and they should not protest
publicly«. Obwohl dies der Kantischen Haltung sicherlich nahe kommt, findet sich in
seinen Schriften nicht, wie Nicholson meint (s. 263, Anm. 10; dhnlich Silber 1991: 191,
Anm. 23), eine direkte Diskussion der Gehorsamspflicht angesichts von Zensurmaf3-
nahmen, sondern nur (z.B. 11/162f., Gemeinspruch) eine Gehorsamsverpflichtung des
Untertanen trotz offensichtlich rechtswidriger Gesetzgebung.

20 S auch schon 3/13, KrV, A XI, Anm. und 4/640, KrV; A 752f., B 780f.

%1 Sehr klar 11/245, Frieden; AA XIX, 486f., 523, 533, 574f, 590f.,, 593f. Zudem
schrankt Kant die Meinungsfreiheit durch den Hinweis ein, sie diirfe nicht »der 6ffent-
lichen Ruhe nachteilig sein« (8/448, MS) und miisse sich »in den Schranken der Hoch-
achtung und Liebe fiir die Verfassung« bewegen. Kant meint damit jedoch nicht einen
Verfassungspatriotismus im Sinne Habermas’. Denn der geforderte Respekt gebiihrt
nicht etwa einer idealen Staatsordnungsidee, sondern ausdriicklich der Verfassung,
»worin man lebt« (11/161, Gemeinspruch, vgl. auch AA XXIII, 131). Folgerichtig pli-
diert Kant bei Versttflen der 6ffentlichen MeinungsiufSerung gegen erwihnte Hoch-
achtungs- und Liebespflichten ausdriicklich fiir Zensurmafinahmen (s. 8/653, Religion.
Vgl. auch Kants Bemerkungen iiber Toleranz in AA XXVII.1, 76, sein bedingtes Plidoy-
er fiir Pressefreiheit in AA XV.2, 626 u. die Zubilligung grenzenloser dirigistischer
Befugnisse zugunsten des Oberhauptes, wenn er glaubt, der Staat sei in den Grund-
festen bedroht in 11/155, Gemeinspruch). Hier triagt die Theorie deutlich rechtspositi-
vistisch-willkiirliche Ziige (s. dazu auch Linares 1975: 145ff.; Busch 1979: 104).
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sich nicht dadurch aus, daf8 sie aufgrund ihrer Widerrechtlich-
keit die oben erwithnten prinzipiellen Argumente fiir die Gehor-
samspflicht aufler Kraft setzt. Die Moglichkeit des passiven Wi-
derstands inklusive der damit einhergehenden Konsequenzen
des personlichen Mirtyrertums werden den Untertanen durch
ein Publizititsverbot nicht genommen??, denn auch in der
durch die Zensur erzwungenen Passivitit »kann man tiber sich
disponiren« (AA XIX, 569).

Zum anderen legen vor allem die weiteren Ausfithrungen
der >Aufkldrungs«Schrift nahe, dafd angesichts einer Einschrén-
kung der Meinungsfreiheit durch den Potentaten kein aktiver
Widerstand zu leisten, sondern grundsétzlich an dessen »Ehr-
begierde« (AA XV. 2, 629) und »eigenen Vorteil« (11/47, Idee)
zu appellieren ist?. Kant schreibt: »Es tut selbst seiner Majestit
Abbruch, wenn er sich hierin mischt, indem er die Schriften,
wodurch seine Untertanen ihre Einsichten ins reine zu bringen
suchen, seiner Regierungsaufsicht wiirdigt, sowohl wenn er die-
ses aus eigener hochsten Einsicht tut, wo er sich dem Vorwurfe
aussetzt: Caesar non est supra grammaticos, als auch und noch

% Die kategorische Gehorsamsverpflichtung: »Gehorchet der Obrigkeit« hat ihre
Grenze »in allem, was nicht dem inneren Moralischen widerstreitet« (8/497, MS). Soll-
ten die Gesetzgeber dem Untertanen etwas gebieten, »was an sich bose (dem Sittenge-
setz unmittelbar zuwider) ist«, so darf und soll »ihnen nicht gehorcht werden« (8/758,
Religion, Anm.; s. auch AA XIX, 487) — was eben bedeutet, daf3 die positiv-rechtlichen
Folgen der Gehorsamsverweigerung vom einzelnen zu tragen sind. Auf Schwierigkei-
ten, selbst ein passives Widerstandsrecht im Kontext der Kantischen Theorie zu be-
griinden, verweist Ludwig 1988: 175; s. auch Mulholland 1990: 338 f. Es kann auch kein
ethisch begriindetes Revolutions- oder Widerstandsrecht geben, weil die Ethik keine
dulleren Zwangsmechanismen kennt, vgl. dazu Rosen 1993: 169f. u. 170, Anm. 170.
An der fehlenden Beriicksichtigung dieses Zusammenhanges scheitert der Versuch von
Arntzen 1996, aus Kants moralphilosophischer Lehre der Pflicht gegen sich selbst einen
rechtmifligen Widerstandsfall zu extrahieren. Zudem iibersieht Arntzen, dafl gerade im
passiven Martyrium fiir Kant die Pflicht gegen sich selbst erfiillt wird und somit die
einzig angemessene Haltung in einer Despotie sein kann.

% S auch AA XIX, 534, 580; AA XV. 2, 629. Das entspricht ja partiell auch Kants
eigenem Verhalten angesichts seiner Konflikte mit der Preuflischen Zensurbehérde.
Uber diese Auseinandersetzung informieren Miiller 1954: 43—47; Burg 1974: 213f;
Gulyga 1985: 262-72; Hoffe 1992: 37-40; Cavallar 1992: 13-15; Unruh 1993: 34-36;
Borowski 1993: 59; weitere Literaturhinweise finden sich bei Ritter 1971: 199,
Anm. 536; Reinalter 1988: 196, Anm. 1. Dafl Kant immer groflen Wert darauf gelegt
hat, nicht einmal in den entfernten Verdacht zu geraten, er und seine theoretischen
Erwidgungen wiirden Untertanen zur Widersetzlichkeit anregen, belegen u.a. 11/3581.,
Streit, Anm.; AA XXIII, 127. Vgl. auch Jachmann 1993: 154f.
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weit mehr, wenn er seine oberste Gewalt so weit erniedrigt, den
geistlichen Despotism einiger Tyrannen in seinem Staate gegen
seine ibrigen Untertanen zu unterstiitzen« {11/59, Aufkli-
rung). Die Aufgabe des Volksaufklirers ist es, sich »ehrerbietig
an den Staat« zu wenden in der Absicht, dafd dieser des Volkes
»rechtliches Bediirfnis zu beherzigen angeflehet wird« (11/363,
Streit). Auch wenn es »ihrer Selbstsucht Aufopferungen kos-
ten« sollte, ist den Staatsoberhduptern bestindig in Erinnerung
zu rufen, darauf bedacht zu sein, »sobald wie moglich« die Ver-
fassung der Idee der Vernunft angemessen zu machen. Zumin-
dest aber soll der Untertan darauf vertrauen, »dafd wenigstens
die Maxime der Notwendigkeit einer solchen Abéinderung dem
Machthabenden innigst beiwohne« (11/233, Frieden). Es ist
demnach dem Selbstverstindnis eines aufgeklarten Herrschers
unwiirdig, wenn er die Volksrechte miflachtet und z. B. zu Zen-
surmafinahmen greifen oder gebotene Reformen unterlassen
wiirde, nicht aber ein justitiables Vergehen. Das Volk kann die
Achtung seiner Rechte nur erbetteln, nicht aber vor Gericht ein-
klagen. Selbst wenn man konzediert, dafs der paternalistisch-de-
vote Unterton dieser Zeilen angesichts moglicher Zensurdro-
hungen strategisch motiviert ist, verdeutlichen sie dennoch,
daf sich selbst im Falle einer potentiellen Unterdriickung der
>Freiheit der Feder< Kants hoffnungsvoller Blick paradoxerweise
dem zensurverhéingenden Regenten und nicht den derart ihrer
Elementarrechte beraubten Untertanen zuwendet**. Auch ein

%+ Zudem beschrinkt er die Méglichkeiten der &ffentlichen Kritik ausdriicklich nur auf
die »Freiheit der Feder« (11/161, Gemeinspruch), so daf3 des Lesens und Schreibens
nicht Michtige von vornherein aus dem Kanon méglicher Reformtriiger ausgeschlossen
sind. Maus 1992: 97 hingegen meint durch Hinweis auf 11/154, Gemeinspruch, Anm.,
wo Kant davon spricht, ein ganzes Volk habe unter Umstinden das Recht, gegen unrech-
te Anweisungen des Staatsoberhaupts »wenigstens Vorstellungen zu tun, belegen zu
kinnen, daf8 Kants Option fiir die sFreiheit der Feder« »keineswegs (...) als elitire Ne-
gation massenhafter Kritik gelesen werden kénne« (so auch Unruh 1993: 130). Nebst
der Tatsache, da8 Kants Formulierung an erwihnter singularer Stelle in bezug auf die
tatsichlichen Publizititsrechte des ganzen Volkes eher nebulss bleibt, ist Maus ent-
gegenzuhalten, dafi er wiederholt sehr deutlich macht, daf} das Recht der freien Mei-
nungsiulerung denjenigen vorbehalten bleibt, die ihren Unmut schriftlich niederlegen
kionnen. So betont er, daf gegen Verfiigungen der obersten Gesetzgebung »nie (...)
wortlicher oder titlicher Widerstand (...) aufgeboten werden« (11/162, Gemeinspruch)
diirfe. Und unter dem &ffentlichen Gebrauch der Vernunft versteht er unmifiverstind-
lich »denjenigen, den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publikum der Leser-
welt macht« (11/55, Aufklirung; s. auch 11/3621, Streit). Und wenn Kant in einem
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Verbot der Meinungsfreiheit begriindet kein Recht auf aktiven
Widerstand®®. Vielmehr hat sich das Volk letzten Endes grund-
sitzlich »dem Guten Willen threr Oberherrschaft (zu, F Z.)
tberlassen« (AA XIX, 591}, im Vertrauen darauf, dafl stetige
Aufklirungsarbeit, wie schon der junge Kant schreibt, irgend-
wann dazu fihren werde, »den Fiirsten auch gut zu machen«
(AA XX, 41), um dann schliefilich »alles von seiner Gnade er-
warten« (AA XIX, 520} zu konnen. Eindeutig stellt Kant fest,
dal »gute Regirungen durch eigne Bewegungen der guten
Fiirsten entspringen« (AA XV. 2, 627)%¢. Dieses geschichtsphi-

bekannten Verdikt apodiktisch festhilt: »Die Weisheit muf3 den Héfen aus den Studier-
zimmern kommen« (AA XV. 2, 628), dann wird deutlich, dafl er wohl nicht als Theo-
retiker der breiten Volksmasse zu reklamieren ist. Vorsichtiger und damit angemessener
als Maus ist die Wertung von Brandt 1993: 40; s. ferner Weyand 1964: 111{; Ludwig
1995a: 821. u. 87, Anm. 25.

%5 Zu diesem Ergebnis kommen ebenfalls Burg 1974: 197, 1988: 16f. u. 20; Linares
1975: 148; Reiss 1989: 301; Fetscher 1991: 139; Vuillemin 1991: 45; vgl. auch zur Lippe
1984a: 151; Kersting 1992: 162.

% Ebenso 11/46 1., Idee; 11/366 £, Streit; 8/441 u. 463f., MS; AA XV. 2, 628; AA XXII,
6201.; AA XXIII, 134 u. 1401{. Diese bedingungslose Fixierung auf den guten Willen des
Potentaten als Verfassungsgaranten und Motor der Reformen ist verwunderlich, inso-
fern Kant durchaus um die Korrumpierbarkeit der Machthabenden wufte. In einer
NachlaSreflexion stellt er gar fest, daf3 die Greuel des Verfalls der Moralitit und des
Staates »nicht von unten nach oben sondern von oben [herab abwerts] herabkommen
und die Kriegssucht der Beherrscher, nicht die Wiederspenstigkeit des Unterthans, sie
herbey fithrte« (AA XIX, 611). Daf3 die optimistischen geschichtsphilosophischen Pra-
missen die Realititswahrnehmung strukturieren und somit geltungstheoretische und
handlungsrelevante Bedeutung entfalten, betont Burg 1988: 20: »Die Republikanisie-
rung des preufSischen Staates war in der Perspektive dieser Geschichtsphilosophie nur
eine Frage der Zeit — fiir Kant ein Argument mehr, sich mit den gegenwirtigen Ver-
hiltnissen zu arrangieren<. Wenn Gerhardt 1988: 27, feststellt, Kant sei »nicht der
Theoretiker des Obrigkeitsstaates, fiir den ihn viele halten, sondern ein Reformist aus
politischer Uberzeugung«, dann konstruiert er eine ungliickliche Antinomie. Ganz of-
fensichtlich ist Kant Theoretiker des Obrigkeitsstaates, aber u. a. gerade deshalb, weil er
sich als politischer Reformist begreift, und sein spezifisches Reformverstindnis sein
Komplement in jenem Staatsmodell findet. Ebenso bezeichnend wie kurios mutet in
diesem Kontext Kants Bemerkung an, daf8 die UnrechtmiBigkeit aktiven Widerstands
sich u.a. daran zeige, daf3 seine Akteure kein 6ffentliches Bekenntnis zu ihren Absichten
ablegen wiirden und heimlich im Untergrund agierten (s. 11/246, Frieden). Diese for-
malistische Prinzipienreflexion vermag weder ein angemessenes Verstindnis konkreter
Machtverhiltnisse in Diktaturen, geschweige denn ein realistisches Bild der Be-
weggriinde fiir politisches Handeln zu entwickeln. So unsinnig es ist, auf gute Herrscher
zu hoffen, so naiv ist es, die Bedingungen der Méglichkeit, Widerstand in repressiven
Systemen zu leisten, an der Frage der Klandestinitit aufzuhingen. Diese Herangehens-
weise findet ihre gelungene Karikierung in dem bonmot, demgemifs die Deutschen, ehe
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losophisch unterlegte Votum birgt letztlich die fatale Kon-
sequenz, daf dem Gros der Gesellschaftsmitglieder zugemutet
wird, Rechtsfortschritt im Grunde als kontingentes Ereignis, zu-
mindest aber als primir von Eliten gemachten Prozefl zu be-
trachten, der zudem generell wesentlich von Komponenten de-
terminiert wird, die sich auflerhalb der Einfluffmoglichkeiten
menschlicher Praxis befinden®®.

So verbindet sich auch mit der Behandlung der Wider-
standsfrage im Kontext der Zensurdebatte eine Begriindungs-
figur, die in diesem Kapitel wiederholt aufgetaucht ist. Am Ende
seines Aufsatzes formuliert Kant die geschichtsphilosophisch
unterlegte Gewifsheit, daf sich der »Geist der Freiheit«, allen
Zensurmafinahmen zum Trotz, ausbreitet, »selbst da, wo er mit
dufleren Hindernissen einer sich selbst mifiverstehenden Regie-
rung zu ringen hat« (11/60, Aufklirung)®®. Erneut sind es die
Verheiflungen der Geschichtsphilosophie, die es thm erlauben,
die Realititen einer Despotie durch eine Art Futurisierung der
gesellschaftlichen Zustinde perspektivisch zu durchbrechen®® —
und die zugleich verhindern, eine realistische Sicht der indivi-
duellen Schicksale zu erlangen, die eine auf das Martyrium hin-
auslaufende Durchhaltegesinnung hervorbringt®®. Durch die

sie in revolutionirer Absicht den Bahnhof stiirmen, eine Bahnsteigkarte kaufen wiirden.
Kant hat, nebenbei bemerkt, diese Obrigkeitsfixierung als charakteristische Geisteshal-
tung der Deutschen bezeichnet (s. 12/667, Anthropologie).

7 Es ist daher nicht vollstindig, wenn Selbach 1994: 21, sagt, daf} Kants Option fiir
reformerische Veranderung im Staat diesen »zu einer sicheren und inkontingenten Ent-
wicklung befihigt«, denn erst durch die Hinzunahme der geschichtsphilosophischen
Priamissen ist die Kontingenzbewiltigung umfassend.

%% Im gleichen Duktus 11/461., Idee. Zur Rolle der Geschichtsphilosophie in diesem
Kontext s. ebenfalls Habermas 1976: 180f. u. 186 ff.

% Diesen Zusammenhang betonen ebenfalls Williams 1983: 207f. u. Burg 1991: 900£;
vgl. ferner Klemme 1995: 524f. Daf8 Kant reale gesellschaftliche Verhiltnisse vor dem
Hintergrund einer optimistischen Geschichtsprognose und der Hoffnung auf gute Herr-
scher betrachtet und jene damit tendenziell sentscharfte, verdeutlicht auch folgende Be-
merkung, die zudem die Unterfiitterung dieser Haltung mit Motiven christlicher Nah-
erwartungslehren deutlich macht. »Wenn drey wohlgesinnete und gut instruirte
(michtige) Regenten zugleich in Furopa herrschen werden, wenn ihre Regirung von
eben solchen nur ein paar Zeugungen durch gefolgt wird, welcher Fall sich einmal
erdugnen kan: so ist die Erfiillung da. Vorietzt leben wir in der Unsichtbaren Kirche,
und das Reich Gottes ist gleichwohl in uns. Die Zuriikhaltung ist ietzt noch nothig;
alsdenn aber offenherzigkeit, die aber giitig ist und davor aufgenommen wird« (AA
XV. 2, 614).

7% Cavallar 1992: 2831, erwidert auf den plausiblen Finwand von A. Rosen, demgemif3
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Deutung der empirischen Wirklichkeit in Funktion des anvisier-
ten Ziels werden mittels dieses geschichtsphilosophischen Inter-
pretationsrasters die gegenwirtigen diktatorischen Zustinde
funktional legitimiert. In letzter Konsequenz ist es allein Kants
»feste(r) Glaube an die innere Reformfihigkeit von Rechts- und
Staatssystemenc, die ithn »ein Widerstandsrecht ablehnen«??
lassen, wobei, wie im Anschlufi genauer zu erldutern ist, der
geschichtsphilosophisch getrinkte Reformbegriff, den Kant zu-
grundelegt, weder einen materialen noch einen temporalen In-
dex besitzt.

Fokussiert man die Argumentationsmuster der Kantischen
Widerstandslehre auf die zu Beginn dieses Exkurses formulierte
Fragestellung, so a3t sich sagen, dafy mit Hilfe dieser Theorie
weder unter nationalsozialistischer noch unter irgend einer an-

Kants geschichtsphilosophisch unterlegte Hoffnung auf einen gut- und reformwilligen
Fiirsten blaudugig sei und nicht das Problem lése, wie die Republikanisierung der Ge-
sellschaft tatsichlich gedacht werden kénne, da8 Kant diesem Problem durch den Hin-
weis begegnet sei, auch aufgeklirte Despoten wiirden von Dynamiken iiberrollt und
letztlich entmachtet, die sie mit ihren Reformansitzen nicht beabsichtigt hitten. Unge-
achtet der Frage, wie iiberzeugend es ist, diese >List des Schicksals< als geschichtskon-
stituierende Grofe zu betrachten, verfehlt diese Konstruktion zumindest eine wesentli-
che Facette des Finwandes von Rosen. Indem die Verianderung gesellschaftlicher
Realititen in entscheidende Abhingigkeit von derartigen Triebfedern gebracht wird,
lost sich der Reformprozefs im Kern vom Lebenshorizont menschlicher Subjekte und
konstituiert sich als supraindividuelle und durch bewufte Entscheidungen politischer
Akteure im Grunde nicht mehr tangierbare Bewegung. Kant richtet vor diesem Hinter-
grund sein Rechtsverstindnis, wie dargelegt, innertheoretisch durchaus konsequent an
der von Naturabsicht und Vorsehung getriebenen Gattung aus. In den noch folgenden
zwei Anniherungen an das Verhiltnis von Recht und Zeit in der MS wird dieses Theo-
rem unter dem Blickwinkel der ihm innewohnenden Zeitverstindnis nochmals proble-
matisiert.

71 Sandermann 1989: 330; ebenso Unruh 1993: 2111, Fiir van der Linden 1988: 179, ist
die Hoffnung, »that progress in general can take place through reform from above (...) a
hope again all odds. Kants condemnation of revolution and active resistance and his
thesis of progress are at loggerheads, if not textually, then certainly in effect«. Das aber
ist genau eines der grundsitzlichen Probleme der gesamten Kantischen Rechtsphiloso-
phie. Wie im 1. Kapitel, so zeigt sich auch hier, daf} die konsequente Nichtbeachtung der
Empirie im Rahmen strikt apriorischer Theoriebildung zu inakzeptablen, aber mit der
Dignitit reiner Verniinftigkeit versehenen FErgebnissen fiihrt. Infolge dieses metho-
dischen Vorgehens entstehen Antinomien, die nicht zu vermitteln sind, weil sie nicht
mehr als lebensweltlich konstatierbare Friktionen zwischen Theorie und Praxis auftre-
ten, sondern als falsche Umsetzung einer konsistenten theoretischen Deduktion erfafSt
werden. Derart immunisiert sich der theoretische Entwurf gegen alle lebensweltlich
ermittelten Infragestellungen.
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deren Form despotischer oder diktatorischer Herrschaft ein
rechtmifliger Widerstandsfall bestimmbar ist. Dieser fatale De-
fekt ist innertheoretisch zu erkléren und verdankt sich nicht et-
wa der Tatsache, daf3 Kant die desastrosen Ereignisse des 20.
Jahrhunderts nicht vorhersehen konnte. Schon die bis in Kants
Zeitalter an entsetzlichen Unrechtszustinden wahrlich nicht ar-
me Geschichte ist mit seinen rechtsphilosophischen Kategorien
nicht zu erfassen, so daf8 nicht erst vor dem Hintergrund der
Nazibarbarei diesem uneingeschrinkten Widerstandsverbot
eine obszone Facette eigen ist.

2.5 Erste Anndherung an das Verhiltnis von Zeit und Recht —
Temporalitit, Gattung und der endliche Mensch

»Diese Entfernungen, die irgendwo in Lichtjahre iibergehen, schaffe ich
nie« (Duden 1995: 14).

»Die Uhren stimmen nicht iiberein, die innere jagt in einer teuflischen
oder diimonischen oder jedenfalls unmenschlichen Art, die iiufere geht
stockend ihren gewdhnlichen Gang« (Kafka 1994: 285).

»Betrachten wir den Menschen nur auf dieser Welt, so ist er ein object
zum Lachen« (AAXV. 2, 622).

Die fiir Kants geschichtsphilosophischen Darlegungen so zentralen
Gedanken eines kontinuierlichen Gattungsfortschritts, der eingebun-
den ist in eine teleologisch vorgeprigte Natur- und Menschheits-
geschichte??, griinden nicht zufillig auf temporalen Vorstellungen,
die menschliches Zeitempfinden tberformen. Die weiteren Aus-
fihrungen beabsichtigen, sowohl die Widerspriichlichkeit als auch
die auflerst heiklen Implikationen dieses rechtsphilosophischen Mo-
dells im Hinblick auf eben diese Zeitstrukturen darzustellen. Dabei
wird sich zeigen, daf$ Kants weitergehender Versuch, die Rechtstheo-

72 Daf} diese Motive iiber das Kantische Werk hinaus zentrale Topoi des ausgehenden
18. Jahrhunderts sind, legt u.a. Kodalle 1995 nahe, der in Fichtes Geschichtsphilosophie
Argumentationsfiguren findet, die den zuvor an Kants Texten eruierten z. T. bis in die
Details frappierend dhneln. Vgl. ferner die an Hegels Rechts- und Geschichtsphilosophie
geiibte Kritik von Siep 1979: 2781f.
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rie im engen Sinne durch eine geschichtsphilosophische >Zeitstrek-
kung« von ithren formalistisch-rigorosen Ziigen zu befreien, sie nicht
rettet, sondern umso tiefer in Aporien verstrickt, die sich aus seiner
signifikanten Behandlung der Verhiltnisbestimmung Individuam —
Gattung und damit der Relation von individueller und objektiver
Zeit speisen.

Kants Rechtsphilosophie richtet ihre Grundsiitze, so ist im Laufe
der vorstehenden Abschnitte deutlich geworden, offenkundig am
Ideal der homogenen und leeren Zeit aus??. Die ungebrochene Linea-
ritdt seiner Geschichtsphilosophie, der es um die Zukunft der Spezies
geht und die deshalb die Interessen- und Bedirfnislagen einzelner
Menschen, Gruppen oder Generationen unterdriicken muf, ist radi-
kal antiindividualistisch. Sie basiert auf der methodisch erzwunge-
nen Negation menschlichen Zeiterlebens, fiir das ein Anfang und
ein Endpunkt, d.h. Endlichkeitserfahrungen konstitutiv sind?*. Da
Kant durch den Rekurs auf die Geschichte als zeitlosem System eine
»Futurisierung«*® seines Konzeptes betreibt, die auf jener Negation
beruht, hebt er die »irreduzible Dyskrasie von Existenz und Ent-
wurf«¥® auf. Er entzerrt das agonale Spannungsverhiltnis zwischen
der Logik der evolutionir entfristeten Geschichtszeit und der >Heils-
erwartung« eines >Seins zum Tode, indem er die empirische Existenz
durch die Neutralisierung ihrer finalen Grundverfafitheit*” entsub-
stantialisiert, indem er also, wie K. Psychopedis richtig bemerkt,
»zeitliche Verhiltnisse intellektualisiert«¥.

Reform erscheint nun deshalb als einzig méglicher Umgang mit

7 Noch im Urteil von Lutz-Bachmann 1988: 69: »Das Paradigma dieser systematischen
Geschichte liegt in Linearitit, zielstrebigem Fortschritt und Entwicklung zum Besseren
beschlossen«, schimmert dieses stemporale Gewebe< hervor. Das wird ebenfalls deutlich
bei Kaulbach 1975: 82 ff.

7+ Vgl. dazu Marquard 1993: 366f. Obwohl Sassenbach 1992 die entsprechenden Pas-
sagen Kants zum Verhiltnis von Individuum und Gattung zur Kenntnis nimmt (77 ff.),
gelangt er zur nicht nachvollziehbaren Einschitzung, Kants Rechtsphilosophie sei eine
mit Blick auf die Implikationen der begrenzten Lebenszeit des Individuums sensible
Theorie (157 ff.). Er reproduziert damit nur die Fehleinschitzung seines Lehrers V. Ger-
hardt (s. z.B. Gerhardt 1991: 321). An Guzzoni 1988: 6470 lif3t sich ablesen, dafs Kants
Uberlegungen zur Sterblichkeit mafigeblich Hegels spitere Positionen antizipieren; vgl.
auch Siep 1979: Kap. V.

75 Marramao 1989: 112. Kaulbach 1975: 78ff. thematisiert die Geschichtsphilosophie
unter dem Aspekt der ihr inhirenten »Futurologie« (78).

6 Marramao 1989: 109.

77 Vgl. dazu Guzzoni 1988: 711f.; Siep 1988: 911,; Stroker 1993: 211.

78 Psychopedis 1980: 113, Wortreihenfolge des Originals verindert.
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gesellschaftlichen Strukturen, weil der Reformgedanke nicht einmal
mehr den Anspruch erhebt, Verinderungen iiberhaupt noch in
menschlichen Zeitvorstellungen buchstabieren zu kénnen. Das
»Maas« der Geschichtsphilosophie ist, wie Kant bestitigt, »nicht die
Zeit, nach iahren gemessen« (AA XV. 2, 633), das ihr korrespondie-
rende Handlungssubjekt entsprechend »ein Daseyn ohne Endec, also
eines, das »von den Zeitbedingungen abstrahirt«, wo »mithin Anfang
und Ende wegfillt« (AA XXIII, 460). Diese Entbindung von jeder
existentiellen temporalen Eingrenzung ist in ihrem Selbstverstind-
nis ein Akt der Emanzipation von zeitlichen Restrinktionen, versteht
sich als selbstbewuf3te Demonstration der souverinen Beherrschung
der Zeit, ohne zu realisieren, dafs thre MafSlosigkeit das Individuum
der zernichtenden Fatalitit der Ewigkeit preis gibt, es der >schlechten
Unendlichkeit« iiberantwortet.

Kants Rechtsphilosophie »entsorgt« nicht nur, wie W. Kersting
konstatiert, »das Problem der Realisierbarkeit ihres hochsten Gegen-
standes (gemeint sind innerstaatliche Gerechtigkeits- und zwischen-
staatliche Friedensordnung, F. Z.), indem sie geschichtsphilosophisch
wird«*”, auf diese Weise gibt sie es aulerdem auf, Gerechtigkeit,
Freiheit und Gleichheit als Bedingungen der Méglichkeit mensch-
lichen Zusammenlebens und damit als Themen individueller oder
kollektiver Handlungsvollziige zu denken. Das, was zumindest als
Moment im Mittelpunkt revolutioniren Pathos steht — der Verweis
auf das schmerzliche Paradoxon, daf§ das Individuum seine Lebens-
spanne im Verhiltnis zur Zeit des Universums als asymmetrisch er-
fahrt, so daf3 die Frage nach Sinn und Qualitit des eigenen Daseins
existentielle Bedeutung bekommt*® — ist in Kants Konzeption nicht

79 Kersting 1993: 86.

0 Burg 1974: 50 u. 62, deutet das Gliicksstreben der Revolutionire von 1789 als
emphatischen Wunsch, die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der Le-
benswelt auszugleichen. Sie waren geleitet von der Erwartung, daf3 die Schaffung der
rechtlichen Neuordnung es ermégliche, die materiellen menschlichen Interessen ange-
messener zu befriedigen (in diesen Dispositionen hat im {ibrigen Kant selber die Trieb-
federn fiir revolutionires Handeln gesehen; s. dazu Linares 1975: 134 ff.). Kant hingegen
versieht, wie Burg anmerkt, eine derartiges »Gliicksstreben immer mit einem negativen
Akzent und sieht in der Rechtsordnung lediglich ein Mittel der Disziplinierung des
Strebens. Ein anerkennenswertes Motiv zur Verfassungsanderung ist das Streben nach
Kant nicht« (120). Auch Bohrer 1989 thematisiert im Werk der Dichter Schlegel und
Heine deren revolutioniren Pathos im Sinne einer » Absage an die Teleclogie«, an deren
Stelle »statt dessen eine emphatische Hermeneutik der Gegenwart« (152) tritt, die sich
ganz wesentlich speist aus einem kreatiirlichen, d.i. eminent gegenwartsbezogenen
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mehr zugegen, verschwindet in den Untiefen einer theoretischen
Konstruktion, die allenfalls denkbar, aber nicht mehr lebbar ist. An
die Stelle eines »Eingedenkens der Natur im Subjekt«*! im Sinne
einer Vergegenwirtigung des Menschen als hinfilligem Wesen®?
tritt seine Ersetzung durch die unsinnliche und deshalb unsterbliche,
aller existentiellen Paradoxien entledigte Gattung. Derart vollendet
sich der diesem Rechtsdenken substantielle Prozefs »der Formalisie-
rung-Depersonalisierung«*, der quasi nach eben jenen Kategorien
der Reform und Gattung verlangt.

Der Preis der Kantischen >Harmonisierung« von Eigen- und
Weltzeit ist hoch. Es ist in letzter Konsequenz der Verlust des realen
Menschen als Bezugsgrofie und Bedeutungszentrum von Politik und
Recht durch die Fixierung auf den transindividuellen Geschichts-
gang, zu dem die Subjekte blofy mittelbar »als Rest, als Schlacke des
kollektiven Prozesses«** wahrgenommen werden. Das ist die Kon-
sequenz eines Denkens, welches aus Griinden der Selbstlegitimie-

Zeitverstindnis, und einem ihm entsprechenden Begriff vom Leben, der sich »aus dem
Schema geschichtsphilosophischer Determination« (142 £.) zu l&sen sucht. Sehr deutlich
wird dieses Moment revolutiondren Selbstverstindnisses in einem Heinezitat: »das Le-
ben ist ein Recht. Das Leben will dieses Recht geltend machen gegen den erstarrenden
Tod, gegen die Vergangenheit, und dieses Geltendmachen ist die Revolution« (zit.n.
143; vergleichbares findet sich auch in den Dramen und Revolutionsaufrufen von
G. Biichner). Vgl. auch die diesbeziiglich aufschlufireiche Selbstbeschreibung des hinge-
richteten Jakobiners G. Babeuf (Babeuf 1988: 54ff., 68, 70, 84f., 96, 98) und die Aus-
fithrungen des revolutioniren Kantianers J. B. Erhard (Erhard 1976: 40ff,; dazu auch
Batscha 1981a: 801.); ferner Moore 1985 (zur Zeitproblematik Kap. 14, insb. 654 ff.; dazu
auch Fachinelli 1981: 128-30). Der semantischen Polyvalenz und kulturellen Polysemie
des Revolutionsbegriffs geht Marramao 1989: 59ff. nach. Die politiktheoretischen Be-
griindungsfiguren militanter Oppositioneller, die das Gemeinwesen radikal vom Indivi-
duum her denken, erliutern am Beispiel der Englischen Revolution Saage 1981: 137 ff.,
254-58; Hill 1990, am Beispiel eines anarchistischen Theoretikers und Aktivisten der
mexikanischen Revolution Hinkelammert 1994: 108ff. Freilich ist in diesem Zusam-
menhang auch auf die Schattenseiten zu verweisen, die sich aus der Anbindung der
Sinnerfiillung an die beschrinkte Lebenszeit ergeben und zu einer Pathologie der Be-
schleunigung fithren konnen (s. dazu Blumenberg 1986, insb. 80ff; Nowotny 1990:
135 ff.; Gronemeyer 1993).

1 Horkheimer/Adorno 1988: 47.

% »Nichts anders« als diese Selbstvergewisserung, so wird Adorno an anderer Stelle
bemerken, »aber heifst Humanitit« (zit.n. Schmid Noerr 1990: 230: vgl. ferner Schwep-
penhiuser 1993: 102£. u. Kap. 6).

# Marramao 1989: 76.

4 Fachinelli 1981: 120; vgl. dazu auch Sollbach 1995: 924f. u. allgemeiner Adorno
1993: 90f.
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rung gezwungen ist, in erster Linie an der Richtung des Geschichts-
verlaufs zu arbeiten und deshalb aufgegeben hat, die paradoxale Ab-
griindigkeit zwischen den Anforderungen, die sich aus »jener alltig-
lichen Existenz des hic et nunc«*® speisen, und der normierenden
Eigendynamik gesellschaftlicher Institutionen und Regeln zum im-
mer wieder neu zu gestaltenden hermeneutischen Ausgangspunkt
rechts- und politiktheoretischer Erwigungen zu machen. Kants Ge-
schichtsphilosophie ist eine Art >Opium der Vernunft<*¢. Der end-
liche Mensch muf sich mit diesem lebensfernen Surrogat betduben,
um die Entsubjektivierung seiner Wiinsche und theoretische >Ent-
Leibung, d.i. Degradierung der Kreatiirlichkeit zum bloflen Ap-
pendix des Daseins, ertragen zu konnen. Zugleich bereitet dies den
Boden fiir eine passgenaue Rekonstruktion eines Bildes menschlicher
Existenz, das die Imperative, die die gattungsgeschichtliche Strategie
aufdringt, inkorporiert® und auf diese Weise Raum, Zeit und

# Marramao 1989: 146.

% In einer Rezension zu Kersting 1993 mutmafSt Hiining 1995: 477, daf3 der Autor
Kants Geschichtsphilosophie im Sinne eines »geschichtsphilosophische(n) Opium(s)«
interpretiert habe.

7 Die Verschmelzung von Vernunft und Weltzeit basiert auf dem »Abschneiden des
Inkommensurablen« (Marramao 1989: 91), d.i. die sinnlich-endliche Dimension jedes
Einzelnen, und der Fixierung auf die Gattung, die »nicht sterben kann, weil (sie, E Z.)
von der individuellen Existenz unabhingig gemacht wurde« (104). Vgl. dazu ferner
Pleines 1991a: 178£f.

% Diese Gedankenfigur 18t sich mit Marramao 1992: 121, als Pathogenese der Mo-
dernitit< bezeichnen, verstanden »als symbolische Umkehrung des Verhiltnisses zwi-
schen perspektivischer Dimension (oder »Erwartungshorizont«) und »Erfahrungs-
raumc (...). Die Folge dieser Umkehrung ist, dafy die Perspektive zunehmend dazu
tendiert, die Erfahrung aufzusaugen. Bedienten wir uns eines Riickgriffs in Analogie
zum Perspektive-Begriff, wiren wir also geneigt zu sagen, daf§ in den Entwicklungen
des modernen Projekts, das Sich-Ausdehnen und -Verdichten der perspektivischen
sWechselbeziehungens, sich zum Nachteil der konkreten Physiognomie und >Kérper-
lichkeit< der Figuren ereignet, die zu reinen Stellungsmarken reduziert werden«. Zu-
gleich, so ein weiterer dem Gesagten korrespondierender pathologischer Befund, legt
diese Entmachtung des Menschen, wie gezeigt, den Rechtsfortschritt in den Schof3 der
allgewaltigen Natur. Jener »ist naturbewirkt, nicht der Mensch ist der Protagonist der
Kantischen Geschichte, sondern eine absichtsvolle Natur« (Kersting 1993: 85). Es ist
daher nur konsequent, wenn Kant explizit behauptet, da8 der Mensch als handelndes,
begehrendes und endliches Individuum mit seinen Bediirfnissen und Hoffnungen nur
insoweit Beriicksichtigung findet, wie sie sich in den kategorialen Vorgaben des Natur-
plans entfalten, und jede Rebellion gegen diese Determinierung und Verzweckung ist
absurd (s. etwa 10/391, KU).
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Korper einer an der Ewigkeit orientierten rhythmischen Neuord-
nung unterzieht.

»(N)ur die Bezichung auf die Zukunft rettet«, wie R. Brandt
schreibt, »den Gegenwartsanspruch«® der Kantischen Theorie.
Doch meines Erachtens verhalt es sich umgekehrt. Dadurch, dafs
Kant die Inhalte seiner Rechtstheorie durch die Anbindung an eine
Idee des evolutiondren Rechtsfortschritts von der individuellen Le-
bensspanne entkoppelt, rettet er nicht, sondern vernichtet er viel-
mehr jeden Gegenwartsanspruch. Seine Rechts- und Staatsvorstel-
[ungen sind nur noch in Kategorien formulierbar, die die Eckpfeiler
des Lebens kreatiirlicher Existenzen vollig tibersteigen. Die beabsich-
tigte Kontinuitit der Rechtsordnung fufit auf der Subordination des
lebendigen Menschen unter seine blofle Form, das Gattungswesen®°.
»Der Vorrang des Begriffs >Mensch«, schreibt G. Marramao mit
Blick auf derartige Konzepte, ist »nichts anderes als der Vorrang des
Menschen als Begriff«®*.

Derart werden zwar die formalen Systembestandteile, d.h.
staatliches Ordnungssystem und Gattung zueinander in Harmonie
gebracht. Das Individuum aber wird gezwungen, seinen Platz im
Weltlauf zwischen diesen ihn transzendierenden und in letzter
Konsequenz negierenden Polen zu suchen. Diese entanthropomor-
phisierte Argumentationsfigur durchweht ein >Todeshauch von
Ewigkeit**. Sie verhindert das Denken einer legitimen, d.1i. anthro-
pologisch sensiblen Ordnung, weil sie sich aller Ankniipfungspunkte
an die Lebenswelt beraubt hat. Insofern dieses Konzept Legitimitit
als vollstindige Verinnerlichung des Paradigmas des »unendlichen
Fortschreitens zum Endzweck« (11/184, Ende) und damit seiner
entfristeten Bewegungsmomente begreift, ersetzt es die klassische
Legitimititsidee, die sich als Gestaltung eines existentiell einge-
grenzten sozialen Raums und einer sozialen Zeit verstand. Dieser

2% Brandt 1982a: 269.

*® Dieses Modell der Ich-Negation findet sich auch in der Kantischen Moralphiloso-
phie. »Das moralische Gefiihl ist kein urspriingliches Gefiihl. Es beruht auf einem not-
wendigen inneren Gesetz, sich selber aus einem duferlichen Standpunkt zu betrachten
und zu empfinden. Gleichsam in der Persénlichkeit der Vernunft: das man sich im All-
gemeinen fiihlt und sein Individuum als ein zufilliges Subjekt wie eine accidens des
Allgemeinen ansieht« (AA XIX, 103; vgl. auch Gerhardt 1995: 596 u. 603).

1 Marramao 1989: 81.

#2 Ich entlehne diese Metapher Kleinschmidt 1995: ZB 3, der sie mit Blick auf die Zeit-
anschauung Kafkas verwendet.
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fundamentale Paradigmenwechsel im Begriff der Legitimitit geht
notwendig einher mit den schon genannten temporalen Mustern,
die das Individuum nunmehr notigen, Leben als »Opfer der Gegen-
wart ohne Gegenleistung, als »Verlustzeit, Zeit der reinen Sub-
straktion«*® zu betrachten, die »die Gegenwart verbrennt«®*. Die
wesentlich zukunftsfixierte Ausrichtung erweist sich »nicht mehr
als befreiende Perspektive, sondern dagegen als notigender und re-
striktiver Faktor«?*, da mit dem evolutioniren Rechtsfortschritt und
dem ihn hervorbringenden Topos »einer aggressiven Zuversicht«*®
die Degradierung ganzer Generationen und Epochen zur blofien
Etappe auf dem Weg zum »Heil des Staats« {(8/437, MS), zur »Idee
einer reinen Republik« (8/464, MS) einher geht. Briiche zwischen
Fortschritt der Spezies und individueller Entwicklung kann es nicht
geben, weil jede historische Begebenheit, wie ausfiihrlich dargelegt,
durch eine quasi metaphysische Neuinterpretation mit Geschichts-
sinn gefiillt werden kann.

In letzter Konsequenz mufl Kants Rechtslehre philosophisch
kollabieren, weil sie nicht verhindern kann, daf8 sich ihre elementa-
ren Topoi Reform, Kontinuitdt, Gattung, evolutionirer Rechtsfort-
schritt in der Konfrontation mit der anthropologischen Grundbefind-
lichkeit realer Menschen in Aporien verstricken®”.

** Marramao 1989: 141.

#* Marramao 1989: 248.

¥ Marramao 1992: 122.

6 Gronemeyer 1993: 25.

7 Insofern steht vorliegende Studie mit ihrer Kritik an Kant in der Tradition der Kriti-
schen Theorie, da sie sich in einem negativen Bezug zu Entwiirfen bewegt, die »die
Verneinung individueller Lebensanspriiche zum Angelpunkt der Sinngebung erkliren«
(Schmid Noerr 1990: 233). Die Postulierung von Sinn, verstanden als Legitimitit und
Notwendigkeit gesellschaftlicher Strukturen, hat meines Erachtens daher bei ihrer Be-
griindung die »Perspektive der Endlichkeit« als »eine notwendige Bedingung der Kon-
stitution von Sinn« (267 f.) zu beriicksichtigen. Dabei streite ich reformerischer Politik
keineswegs ihre Legitimitit ab, aber ausgehend von dem Diktum: »Immanenter Refor-
mismus ist nur dort angemessen, wo die Verhiltnisse im groflen und ganzen akzeptabel
sind« (Reese-Schifer 1995: 38), méchte ich, wo letzteres nicht der Fall ist, andere For-
men der gesellschaftlichen Verinderung in ihrer Rechtmifigkeit verteidigen (ein ana-
loges Anliegen formuliert van der Linden 1988: 187. Im Unterschied zu ihm glaube ich
aber nicht, daf} in Kants Werk hierfiir Riickhalt zu finden ist).
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2.6 Zweite Anndherung an das Verhiltnis von Zeit und Recht —
Kritik am Prozeduralismus

»(Dn der Tat zeugt der Glaube, dafl eine Kultur sich auf der Grundlage
einer rein linearen Zeitauffassung konzipieren und fortpflanzen kionne,
von purem Wahnsinn. Dieser Vorstellung von Zeit ist die Idee der Be-
freiung als endloser Prozefs eigen, die das Opfer der Gegenwart in der
Funktion einer von der Figur des Projekts/Entwurfs geprigten »Per-
spektive« legitimiert« (Marramao 1992: 116).

»Nur in einer Perspektive, wo die Zeit auf die Ewigkeit bezogen ist,
kénnen sich Gesellschaften verabsolutieren. Die Gesellschaft zu ver-
absolutieren ist ein Synonym dafiir, sie auf die Ewigkeit zu beziehen«
(Hinkelammert 1985: 209).

»Die Tyrannei einer zeitlosen Betrachtung des eigenen Lebens kann ob-
jektiv alles andere als weise sein« (Nagel 1992: 229).

»(...) der Schmerz hat ein feineres Zeitmafi, er zerlegt eine Tertie«
(Biichner 1990: 59).

Vor dem Hintergrund der in der ersten Anniherung erarbeiteten
aporetischen Konstellationen der Kantischen Rechtsphilosophie er-
scheinen die zahlreichen Versuche der einschligigen Forschung,
konstruktiv an Kants Rechtsmethodik festzuhalten, in eigentiimli-
chem Licht.

Gemifd der dominierenden Interpretation ist Kants originérer
rechtsphilosophischer Beitrag vor allem in der Option fiir eine pro-
zedural verfafite Rechtsmethodik zu veranschlagen®®, deren Geltung
auch nicht von den partiell problematischen inhaltlichen Ausfor-
mungen, die er ihr in der MS verleiht, beeintrichtigt werde. Kant
habe somit eine »Theorie der Verwirklichung der Rechtsvernunft«*”
formuliert, die, »reformistisch domestiziert(}«*®, es erlaube, »die
klassischen Staatsformen zu historischen Durchgangsstadien, zu
zeitbedingten Hiillen des voranschreitenden, auf die Emanzipation
von jeder personengebundenen Herrschaft zielenden republika-
nischen Gedankens«*® zu machen. Der elementarste Ertrag dieser

% So Maus 1992: 10 u. Unruh 1993: 214; vgl. ferner Langer 1986: 70£f.
99 Kersting 1993: 431.
0 Kersting 1994: 203.
o Kersting 1993: 431.

3
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»prozedurale(n) Regulierung«®? des evolutionir-progressiv verlau-
fenden Zu-sich-Kommens der Rechtsvernunft liege in der ihr inne-
wohnenden (Denk-)Moglichkeit, »das Spannungsverhiltnis zwi-
schen nicht legitimierbarer Wirklichkeit und legitimer >Republik«
(...) (als, E. 2.} verzeitlicht und so auflosbar<*® betrachten zu kon-
nen.

Kants Konzept einer >Reform nach Prinzipien<® hebt somit aus
der Sicht dieser Interpreten »den Gegensatz zwischen der reinen Re-
publik und der geschichtlichen Herrschaftsordnung reformistisch in
einen zielgerichteten Prozef der Realisierung der freiheitsgesetzli-
chen Ordnung menschlichen Zusammenlebens auf«®®, so daff am
Ende die »Reformpolitik die Staatsklugheit mit der Staatsweisheit
versohnt«®® und sich ein »kritisch-entspanntes Verhiltnis«*” zwi-
schen Recht und Geschichte einstellt®.

Hinter dieser harmonisierenden Rezeption der Rechtslehre, fiir
die oben beschriebenes Prozeduralismusverstindnis zum universalen
Vermittlungsbegriff wird®”, verschwinden zum wiederholten Male
alle basalen Dichotomien und Paradoxien, anhand derer in diesem
Kapitel Kants Theorie kritisiert worden ist. Dafi der evolutive
Rechtsfortschritt auf dem Ideal der linearen und endlosen zeitlichen
Erstreckung des geschichtlichen Prozesses fufit, aber eben dieser von

2 Lyotard 1988: 85.

3% Maus 1992: 23.

% So der programmatische Titel der Studie von C. Langer.

% Kersting 1993: 431; ebenso Kersting 1988a: 153 1.

% Castillo 1995: 218; vgl. ferner Gerhardt 1995a: 181 ff.

%7 Herb/Ludwig 1994: 477, der gleiche Wortlaut findet sich schon bei Kersting 1992:
150 u. 1993: 363; vgl. ferner Gerhardt 1988: 47 {,; Castillo 1990: 45.

% Vor dem Hintergrund wird Kant auch als ein dem prozeduralen Naturrecht sich
verpflichtend wissender Diskursethiker reklamiert, so z.B. Blesenkemper 1987, insb.
279ff. u. Maus 1992, insb. 148f.. Auch Kersting 1994: 209, betont die genuine Ver-
wandtschaft zwischen Kants Rechtstheorie, dem »demokratischen Prozeduralismus«
und der »Kommunikations- und Diskursethik«, und an anderer Stelle resiimiert er:
»Die Diskursethik bietet die zeitgentssische Variante eines kantischen Verfassungs-
patriotismus« (Kersting 1994a: 102, Anm. 33; vgl. ferner Unruh 1993: 214). Daf8 mit
K.-O. Apel ausgerechnet einer der profiliertesten Diskursethiker in der Kantischen
Theorie das Fehlen einer eben solchen Diskursethik als wesentlichen Defekt ausmacht
und deshalb glaubt, daf3 »eine postkantische Diskursethik die Liicke« (Apel 1987: 63)
schlieBen muf, ist bekannt. Zur Debatte um Kant und die Diskursethik s. weiterhin
Wellmer 1986: 211£f,; Sandermann 1989; Brandt 1993; Pawlik 1995; Apel 1996; Kuhl-
mann 1996; Hoffe 1990: 331 £f. u. 1996; Unruh 1993: 1691f. u. 1996.

% Das betont mit Nachdruck Kersting 1991: 133.

w

w

w
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geradezu gottlicher Elastizitit zeugende temporale Index es bedingt,
da Kants »dynamische(r) Reformismus«™?, fiir den die historische
Zeit ebenso wie der Raum immer von derselben Qualitit sind, von
einer >starren Leblosigkeit« tiberformt wird, gerit vollig aus dem
Blick, wenn man einseitig auf den allseits verschnlichen Impetus
des Reformprozesses rekurriert.

Kants Prozeduralismus, konzipiert als strukturierender Ausblick
auf eine Zukunft ginzlich »unbestimmt in Ansehung der Zeit«
(11/357, Streit), beinhaltet und legitimiert zugleich aufgrund der
Orientierung am endlosen evolutiven Gattungsfortschritt, um die
eingangs dieser zweiten Annaherung zitierten Worte G. Marramaos
aufzunehmen, >das Opfer der raumlich-leiblich geprigten Gegenwart
in der Funktion einer von der Figur des Projekts geprigten Perspek-
tive«. Die prozedurale Eschatologie der Rechtslehre sakralisiert die
biirgerliche Vergesellschaftungsform, insofern sie jede noch so mini-
male Ausformung dieses Gesellschaftstypus als embryonale Ver-
gegenstandlichung der einzig guten Sozietit ansieht. Dieses »hei-
ligle) und unwiderstehlich(e}« (8/498, MS) Fundament, dessen
vollige Ausbildung nur als allméhlicher TransformationsprozefS hin
zur »Ordnung der Vernunft« (AA XXIII, 169) vorstellbar ist, impli-
ziert notwendig, daf3 die Bedingungen menschenwiirdigen Lebens
nur soweit berticksichtigt werden, soweit sie sich als kompatibel mit
dieser keimhaften Anlage und der ihr inhirenten Entwicklungschrit-
te und -geschwindigkeiten erweisen®!. Wo dies nicht moglich ist,
erwartet den Menschen im Extremfall das Martyrium. Darin ver-
birgt sich der totalitire Zug des entanthropomorphisierten und sleib-
vergessenen« Prozeduralismus.

Wenn V. Gerhardt daher mit Blick auf Kants Revolutions- und
Widerstandsverbot schreibt, »dafy Kant selbst eine politische Inter-
pretation dieses Verbots gibt, nach der es zwar strikt eingehalten
werden muf8 und dennoch dynamisch iiberspielt werden kann« durch

30 Miiller 1991: 102.

1 Aus diesem Blickwinkel wiren auch Luhmanns Rede von >Gerechtigkeit als Ver-
fahrenslegitimitit< oder Habermas< Option fiir ein prozeduralistisches Rechtsparadigma
(s. Kap. IX in Habermas 1992) kritisch beziiglich ihrer temporalen Rhythmik zu befra-
gen. Das Problem, weshalb prozedurale Gerechtigkeitsprinzipien fiir konkrete, sozial
situierte Subjekte verbindlich sein sollen, bleibt in diesen rechtstheoretischen Entwiir-
fen ebenfalls in vielsagender Weise unbehandelt. Zur Bedeutung des Leibes und der
Endlichkeit bei der Bestimmung der Kriterien richtigen Handelns vgl. Siep 1988: 911.
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die »implizite Reformprogrammatik der Kritischen Philosophie«®?,
dann verkennt er genau den zuvor erdrterten Zusammenhang. Kants
Reformidee >spielt« vielmehr mit dem Leben der Rechtssubjekte,
nicht mit den politischen Strukturen. Auch die ihr inhirente Dyna-
mik kann leidende Kreaturen vor dem Martyrium nicht retten. Im
Spiel der Gattung sind jene als »vetoberechtigte« Teilnehmer elimi-
niert. Nicht die humane Kreatur ist das Subjekt der Kantischen
Rechtslehre, sondern die fetischisierte Struktur und die ihr innewoh-
nenden Systemimperative. Der evolutiv ablaufende Prozef wird zum
Selbstzweck; Leben in Freiheit und Gleichheit wird nicht als Bediirf-
nis konkreter Individuen, sondern als Resultat eines endlosen Flusses
historischer Ereignisse konzipiert?.

Die dieser Theorie innewohnende »prozedurale Ewigkeitsklau-
sel«®™ ist nicht vereinbar mit einer sinnstiftenden, qualitativen Zeit-
vorstellung, weil die Kategorien >Qualitit< und >Sinn¢ in ihrer Sub-
stanz auf limitierte und durch Trreversibilitit gekennzeichnete
Zeitspannen verweisen, innerhalb derer sie sich allererst abgrenzen
und entfalten konnen®®. Durch die Fixierung auf den unendlichen
Prozefy der Realisierung der Rechtsvernunft nimmt sich jener Pro-
zeduralismus jede Mdoglichkeit der existentiellen Einbindung in
menschliche Handlungsvollziige. In der Perspektive der Ewigkeit ver-
liert die Rede vom Sinn jeden Sinn*¢, weil sie sich eines Geschichts-
bildes von solch schrankenloser Grofiraumigkeit bedient, dafi das
einzelne Leben darin nichts mehr zu bedeuten hat®”.

Die mit dieser teleologischen Strukturierung einhergehende
Verzeitlichung des Geschichtsverlaufs und das damit verbundene Vo-
tum fiir eine ausschliefSlich prozedural-reformorientierte politische
Praxis konnen folglich nicht als adiquate Authebung des Hiatus zwi-
schen faktischen gesellschaftlichen Strukturen und dem anvisierten
Ideal der demokratischen Republik verstanden werden. Kants

2 Gerhardt 1995a: 180; Hervorhebungen z. T. im Original, E Z.

2 In den Theorien neoliberaler Okonomen wie F v. Hayek oder M. Friedman kehrt
exakt diese Argumentationsfigur bei der bedingungslosen Verteidigung des Ideals des
totalen Marktes wieder; s. dazu Hinkelammert 1994: 1011{.

¢ Maus 1992: 163.

15 Vgl dazu Wulf 1987, insb. 272-74; Hinkelammert 1994: 170, 222 ff,, 235 {,; Giinther
1995; insb. 23. Vgl. auch AA XX, 37, wo Kant einen »Zeitbegriff, der auf Phinomene
abgestellt ist«, ablehnt.

35 Vgl. zu diesem Problem Braun 1996: 121.

37 Jch entlehne dieses Bild Blumenberg 1986: 225.
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Rechts- und Geschichtsphilosophie ist keine prozedurale (Auf-)L&-
sung, sondern eine immanente Ausblendung und Nichtwahrneh-
mung strukturell-anthropologisch gegebener Dualismen. Der dieser
Konstruktion zugrundeliegende Zeitbegriff, der glaubt, »eine Aus-
sicht in eine unabsehliche Zeit« (11/362, Streit) erdffnen zu konnen
und so einen »verewigte(n) transitorische(n) Kompromifi«*®¥, eine
»unendliche(} Transformation«™ bezeichnet, der sich aus jener un-
abldssigen Orientierung an der auf die Zukunft ausgerichteten Zeit-
lichkeit ergibt, miflachtet die schlichte, aber fundamentale Wahrheit,
daf3 »bis zur Ewigkeit die uns gegebene Zeit nicht reicht«*?, mithin
»das Individuum sich die Geduld der Gattung nicht leisten kann«*2.
Die Umstellung der »Legitimationsprinzipien auf einen prozessualen
Typus«® ermoglicht gerade keine angemessene Berticksichtigung
kreattirlicher Lebenshorizonte innerhalb des institutionellen Ge-
fiiges des Staates. Prozeduralismus ohne anthropozentrischen Zeit-
index fordert, wie Kants Theorie demonstriert, die Emigration aus
der Gegenwart und fithrt zur Ewigkeit als unpassender Projektions-
flache fiir menschliche Lebensvollziige®. Im temporalen Raster der
sunabsehlichen Zeitc aber ist Legitimitit kein operationalisierbare
Grofse. Stattdessen liegt in der Unendlichkeit »allein die Aufopfe-
rung«™, insofern sie das Individuum degradiert zum blofien »Funk-

38 Kersting 1989: 187.

39 Langer 1986: 169.

0 Poser 1993: 43.

1 Blumenberg 1986: 175.

2 Maus 1992: 23.

* In ghnlichen Motiven sieht Siep 1979: Kap. V den Grund dafiit, daf} Hegels Aner
kennungslehre eine empfindliche Einbufle erleidet. Wenn Maus 1992: 119, schreibt,
Kants Favorisierung der reformerischen Langsamkeit sei mit Blick auf die Rechtsidee
»ganz ephemer«, dann ist dies, auch wenn die Autorin mit diesem Hinweis die aus-
sichtslose Intention verfolgt, Kants Rechtslehre fiir revolutionire Ideen ankniipfungs-
fihig zu machen, sogar noch untertrieben: Zeit in subjektiv relevanten Dimensionen
spielt fiir Kant schlichtweg gar keine Rolle. Aus der gattungsgemifsen Perspektive des
Ziels der Geschichte verlieren Zeitfragen jede Dringlichkeit. Es wire interessant, die
bemerkenswerten Parallelen zwischen Kants rechtstheoretischer Geschichtskonzeption
und der Entwicklung des Parusiegedankens in der christlichen Tradition zu verfolgen.
Wertvolle Orientierungshilfe fiir eine solche Untersuchung liefert, trotz einiger
fragwiirdiger religionsapologetischer Passagen, der ideengeschichtlich strukturierte Ab-
schnitt in Hinkelammert 1994: 236 ff; vgl. ferner Dux 1989 u. Nassehi 1993: 292 ff.
 Hinkelammert 1985: 220; vgl. ferner Braun 1996: 9 ff. Man kann mit resignativem
Gestus die Kantische Relationierung von Geschichts- und Lebenszeit als geradezu fata-
listische Konstante menschlichen Daseins betrachten, um dann als adiquate Verhaltens-
maxime angesichts »der Herrschaft eines anonymen historischen Prozesses« (Kittstei-
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tionir der Unmerklichkeit des Zugewinns«®®. Die Verbindlichkeit
einer gesellschaftlichen Ordnung und ihrer politischen Handlungs-
anweisungen und Sanktionen kann nur angesichts der Bedingungen
der Moglichkeit leibhaftigen Daseins sinnvoll eingefordert werden.
Das, was der unsterblichen Gattung die Ewigkeit ist, ist in der Rede
von Legitimitit der sinnliche Mensch.

Die Konsequenzen der Argumentation Kants lassen sich nicht
eingrenzen auf innertheoretische Fragestellungen®. Spitestens bei
der Diskussion der Widerstandslehre verliert diese rechts- und ge-
schichtsphilosophische Konstruktion ihre >praktische Unschulds, er-
weist sich vielmehr als eminent wirklichkeitsbestimmend. Entgegen
dem gingigen Urteil, Kant »kennt keine Handlungsanforderungen,
die die Geschichtsphilosophie selbst stellt«®?, ist darauf zu insistie-
ren, daf3 die Untersuchung dieses neuralgischen Punktes der Kanti-
schen Rechtstheorie das Gegenteil belegt. Reformpflicht, Revolu-
tions- und Widerstandsverbot sind nur vor dem Hintergrund
teleologisch-geschichtsphilosophischer Paradigmen erklirbar, die die
fatale, innertheoretisch jedoch erforderliche »Illusion eines formal-
rechtlichen Kontinuums«** erzeugen. Das aber heifit, daf3 der Ge-
schichtsphilosophie, soweit sie der Rechtslehre Kants inhidrent ist,
aufgrund des thr inkorporierten Zeitkonzepts eine explizite Hand-

ner 1987: 77) zu postulieren: »Nur eingepafSt in den neuesten Stand des Absterbens
versetzen wir uns in die Lage, die im Rahmen des Moglichen erreichbaren Korrekturen
am historischen Prozef8 vorzunehmen« (80). Doch scheint mir diese einer Lebensweis-
heit gleichende intellektuelle Antizipation der Ohnmachtserfahrung angesichts s>ver-
steinert-morbider« gesellschaftlicher Strukturen weder theoretisch zwingend, historisch
chne Widerspruch beleg-, noch lebensweltlich ertragbar. Vgl. als intellektueller Gegen-
pol zu Kittsteiner Castoriadis 1990.

5 Blumenberg 1986: 225.

6 Laut Wiinsche 1987 nimmt im 19. Jahrhundert die Pidagogik als Wissenschaft ihren
Ausgang in einem derartigen philosophischen Weltbild, das auf eine »permanente Re-
form« (100) hin angelegt ist, sich teleologisch »in Richtung Menschheit« (104) bewegt
und so den » Verlust der Gegenwart« als »Preis fiir die erwiinschte Zukunft« (112) ver-
rechnet. Es ist nach dem bisher Gesagten naheliegend, daf8 Kants explizit padagogischen
Positionen genau diese Gedanken transportieren, s. 12/695ff., Pidagogik; vgl. dazu
Thien 1984: 43-51.

7 Cavallar 1992: 269; vgl. ferner 1992a: 276; Spaemann 1976: 355. Auch die Behaup-
tung von Kersting 1988a: 169, Kant halte ein blofles »Plidoyer fiir einen geschichtsphi-
losophisch ermutigten Rechtsreformismus«, reduziert dieses Theorieelement auf ein
nur dekorativ-motivationales Niveau (s. auch 189).

3 Klenner 1974: 228. Die innige Verkniipfung zwischen den regulativen Vernunft-
ideen und der Rechtsphilosophie iibersiecht Horkheimer 1987: 146.
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lungstheorie eigen ist, die spezifisches reformerisches Handeln ge-
bietet und Zuwiderhandlungen grundsitzlich verbietet®®. Sie formu-
liert folglich in einem enormen Ausmafl Handlungsanforderungen.
Sie zwingt, wie zuvor schon ausfiihrlich diskutiert, in Diktaturen den
Untertanen dazu, »alles tber sich ergehen zu lassen, sie legitimiert
bet Verstofien gegen diese Pflicht zum Martyrium eine Sanktionie-
rung >nicht minder als mit dem Tode, sie verlangt kategorisch — in-
klusive aller damit einhergehenden und diskutierten exorbitanten
Verzichtsleistungen beziiglich des individuellen Lebensvollzugs und
aller moralischen Zumutungen mit Blick auf personliche oder kollek-
tive Leidenserfahrungen — eine Existenz als Gattungswesen. Der ge-
schichtsphilosophische Leitfaden pladiert nicht nur fiir die Reform,
er spricht »damit zugleich eine Pflicht zu diesem Wirken«*® aus, d. h.
er geriert sich eindeutig in einem strikten Sinne handlungsanwei-
send®!. Am Anfang der geschichtsphilosophischen Reise steht mit-
nichten blof$ die harmlose »Hoffnung (auf, F. Z.) bessere() Zeiten«
(11/170, Gemeinspruch}. Sie nimmt vielmehr ihren Ausgang in der
ebenso subtilen wie gewalttitigen Internalisierung des >Opferstatus«
als letztlich »positiver Bedingung« (11/367, Streit) der gesamten
Konstruktion. Wenn W. Bartuschat mit Blick auf Kant den entsetzli-

* Die folgende Reflexion verdeutlicht nochmals sehr klar den Zusammenhang zwi-
schen Gehorsamspflicht, alternativlosem Reformgebot in Kombination mit der Bestiti-
gung dieses Zusammmenhangs in der Zukunft im Sinne des Rechtspositivismus. »Der
Monarch hat Unrecht, manches zu befehlen, aber der Unterthan hat Unrecht, sich die-
sem (!) Befehl zu wiedersetzen. Denn der status civilis muf$ nicht aufhéren. Es ist aber
im status civili keine Art sein Recht zu persequiren als durch processum. Und hier ist
kein Richter. Der Erfolg macht hier ein neues Recht. Man muf8 darum beym fiirsten
nicht alles Recht heissen, weil der Unterthan gehorchen mufi« (AA XIX, 533). Die Aus-
schlielichkeit des Reformweges betont auch Gerhardt 1995b.

3% Kaulbach 1975: 80.

31 Diesen Aspekt der Geschichtsphilosophie streicht Kaulbach 1975: 80, klar heraus.
»Vom Standpunkt der Praxis aus erdffnet sich fiir die Geschichtsphilosophie ein wei-
teres Aufgabenfeld, in welchem es darum geht, iiber die bisher betrachtete wissen-
schaftstheoretische Funktion der Geschichtsphilosophie hinauszusehen, um diejenige
des Orientierens fiir das Handeln in den Blick zu bekommen. Das bedeutet, daf3 die
Geschichtsphilosophie nicht nur geschichtliches Handeln zu ihrem Thema macht, son-
dern Orientierung fiir die Praxis selbst und eine Ausrichtung des politischen Tuns auf
ein Ziel der Geschichte hin leistet«. Dieses Lehrstiick stellt demnach, »vom Ziel her
gesehen, ihre kategorischen Forderungen an das Handeln der Einzelnen« (Weyand
1964: 199), die Geschichtsphilosophie erhebt sden Anspruch auf nichts Geringeres als
darauf, Anleitung fiir das gesamte sich in geschichtlichem Raum aktualisierende Han-
deln des Menschen zu sein« (103). Vgl. dazu weiterhin Terra 1993: 54; 5. schon AA XX,
307.
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chen Satz schreibt: »Daf3 der empirische Staat eine Darstellung des
idealen Staates ist (...) mufl angenommen werden, weil anders die
UnrechtmifSigkeit des Staates nicht von den Untertanen ertragen
werden konnte, denen ein Aufbegehren gegen die staatliche Ord-
nung, ohne die tiberhaupt kein Recht sein konnte, verwehrt ist«®32,
dann macht er transparent, inwiefern die Imperative dieser Theorie
den Menschen unter Umstinden das Martyrium aufoktroyiert und
wie die Systematik dieser Konzeption jene notigt, ihr reales Erleben
und Erleiden abzuwerten und an deren Stelle die Liige in Form einer
fiktionalen Tllusion tiber den formalrechtlich kontinuierlichen Fort-
schritt treten zu lassen. Und wenn R. Spaemann, nachdem er die
Handlungsirrelevanz der Geschichtsphilosophie Kants behauptet hat,
ausfihrt: »Handlungsrelevant ist diese Lehre nur (!!), insofern sie
keinem Handelnden erlaubt (!1), sich und die gegenwirtige Situation
als gleichgiiltiges Abfallprodukt eines geschichtlichen Unfalls zu be-
greifen. Sie macht vielmehr die jeweilige Gegenwart fiir den Han-
delnden stets von neuwem zum »Tag des Heiles«*®, dann reizt die fast
saloppe Unbekiimmertheit, mit der hier Opfern staatlicher Willkiir
Lebensmut zugefiachelt wird, zum Widerspruch. Die Hoffnung al-
lein, selbst wenn Kant das befiehlt, macht aus einer elenden Situation
nunmal noch lange keinen >Tag des Heiles¢, ebensowenig wie es pri-
mar eine Frage des richtigen Denkens ist, wie eine Diktatur von mar-
ginalisierten Individuen empfunden wird. Daf8 die Kantische Theorie
an einem so zentralen Punkt eben nicht mehr zu bieten hat als eine
christlich verbramte »tréstende Aussicht in die Zukunft« (11/49,
Idee; 5. auch 11/168, Gemeinspruch), die flankiert wird von dem ohn-
machtigen, um nicht zu sagen geschmacklosen Appell, sich blof3 nicht
hingen zu lassen, darin liegt wohl ihr eklatantester Defekt.

Ruft man sich zudem die Resultate des ersten Kapitels vorlie-
gender Studie in Erinnerung, dann spitestens wird ersichtlich, daf3
der Kantische Prozeduralismus keineswegs, vergleichbar der Dis-
kurstheorie Habermas’, eine primir >inhaltsleere« Option fir die
formalen Regeln friedvollen und gerechten Zusammenlebens formu-
liert®*. Kants Rechtslehre ist in ihrem Kern eine Institutionentheo-
rie. Sie erhebt die mit apriorischer Dignitét ausgezeichneten Institu-

32 Bartuschat 1987a: 46 {,; s. auch Herb/Ludwig 1994: 474.

2 Spaemann 1976: 355.

3+ Dieser Irrtum aber durchzieht insbesondere die Studie von Maus 1992. Eine luzide
Kritik an ihr formuliert Brandt 1993.
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tionen des uneinschrankbaren Privateigentums inklusive der damit
zusammenhingenden Einrichtungen des Minimalstaats und des von
der >invisible hand« dirigierten neoliberalen Marktmodells zu unver-
zichtbaren Bedingungen jedes Freiheits- und Rechtskonzepts. Sein
Reformprogramm bezieht sich zweifellos auf eine konkrete und in
weiten Teilen prifigurierte Gesellschaftsform, von der behauptet
wird, dafl sie die alternativlos-verniinftige conditio sine qua non
jeder denkbaren Sozietit ist. Nur unter den strukturellen Vorgaben
einer Eigentiimermarktgesellschaft vollzieht sich der asymptotische
Reformprozef3, nur unter diesen Vorgaben ist die Verwirklichung des
Gattungsauftrages in unabsehbarer Zeit denkméglich und praktika-
bel. Kant behauptet also nicht, dafl der Reformismus als solcher im
Sinne einer politischen Praxismethode der allein gangbare Weg hin
zur wahren Republik ist, sondern er lehrt, daf8 der Reformismus sich
ausschliefSlich unter den institutionellen Voraussetzungen einer mi-
nimalstaatlich flankierten Eigenttimermarktgesellschaft zu entfalten
habe. Kein Heil auflerhalb biirgerlich-kapitalistischer Realititen —
das ist das mit apriorischer Wiirde vorgetragene, unerschiitterliche
Kredo des Kantischen Prozeduralismus!

Vor diesem Hintergrund geraten Interpretationen, die die
nihilistische Tendenz prozeduraler Rechtskonzeptionen hinsichtlich
der Zeitdimension und die illusorischen Vorstellungen tber die
Leistungsfahigkeiten eines Eigentiimermarktmodells verkennen,
zwangslaufig in den Verdacht, artifiziell-lebensferne und latent ge-
walthaltige Theorien zu propagieren. Wenn etwa E. Sandermann in
seiner Studie der Kantischen Rechtslehre zugute hilt, daf8 »auf die
Formulierung >wahrer< gesellschaftlicher Interessen und Bediirfnisse
verzichtet werden kanne, gerade weil sie imstande sei, »in the long
run ebenfalls zur Beseitigung entscheidender sozialer Ungleichheit
und zu materieller Gerechtigkeit (zu, F. Z.} fithren«, dann blendet
der Autor eben jene aporetischen zeittheoretischen Tmplikationen
fir den lebensweltlichen Kontext realer Individuen ebenso aus wie
er es unterldfit, die problematischen strukturellen Vorgaben der Kan-
tischen Rechtslehre zu untersuchen. Diese mangelnde Sensibilitit
fir die Paradoxien einer zukunftsorientierten und institutionell illu-
sorischen Perspektive hat zur Folge, die neuralgische Frage nach der
Legitimitit prozeduraler Rechtsprinzipien aus dem Blickwinkel zu
verlieren. Wieso sozial situierte konkrete Subjekte Kants Votum fiir
»die formalen juridischen und politischen Teilhaberrechte an Ent-
scheidungsprozessenc, das »selbst bei bestehender sozialer Ungleich-
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heit« nur die Perspektive zu bieten hat, »in the long run«®®, also
irgendwann einen menschenwiirdigen Zustand realisieren zu
konnen, anerkennen sollen, ist innerhalb dieser anthropologiescheu-
en Konzeption nicht einmal mehr thematisierbar. Aufgrund ihrer
Logozentrik berauscht sie sich an formaler Stringenz und geht dabei
auf dem unendlichen und linear gedachten Weg in explizierter Weise
des sinnlichen Menschen verlustig.

Man mache sich dariiber keine falschen Vorstellungen. Der Ver-
zicht auf die normativ besetzte Formulierung >wahrer« Bediirfnisse
und Interessen und die Orientierung an formal-prozessualen Grund-
sitzen erleichtert die Suche nach Gerechtigkeits- und Rechtsprinzi-
pien nicht. Ohne anthropologisches Prolegomenon, in dem zu erér-
tern wire, was es heifit, ein Mensch zu sein®®, und ohne griindliche
Analysen soziookonomischer Zusammenhinge kann philosophisch-
praktische Theoriebildung keinen verbindlichen Begriff von Gerech-
tigkeit und Menschenwiirde hervorbringen®”. Diese Einsicht verein-
facht die Suche keineswegs — aber sie eroffnet ihr womoglich den
Horizont, vor dem allein sie erfolgreich sich gestalten kann.

5 Sandermann 1989: 288 ff,, vgl. ferner Langer 1986, Maus 1992 und die affirmierend
wirkende Darstellung Kants in Kersting 1994: 202 ff.

36 Damit soll nicht behauptet werden, daf8 die Geschichtsphilosophien des deutschen
Idealismus ohne Anthropologie ausgekommen wiren. Der Topos, die Bestimmung des
Menschen liege in der Aufopferung fiir die Gattung, birgt sogar starke anthropologische
Festschreibungen. Wieso ich dieses anthropologische Modell fiir eine inakzeptable Zu-
mutung halte, sollte das Kapitel am Beispiel Kants aufzeigen (Kodalle 1995 iibt an Fich-
tes Rechts- und Geschichtsphilosophie vergleichbare Kritik). Insofern schlie8t die For-
derung nach einer anthropologischen Ouvertiire derartige Konzeptionen aus. Der
Abschlufs dieses Kapitels soll dariiber hinaus zumindest die Konturen einer angemesse-
neren Auffassung vom Menschen skizzieren.

%7 Vgl. dazu die Anregungen von Siep 1988: 89 ff.
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3. Exkurs: Geschichtsphilosophie und moderne politische
Theoriebildung®® — ein Schlaglicht auf R. Dahrendorf und
M. Kriele

»History is like a play, a world-drama to which we are spectators. And
some plays produce no good disposition in us, they make the heart
languid or frivolous. What matters, then, is how we view this spectacle,
this seemingly purposeless, bloody chaos — and in this we have a
choice« (Booth 1983: 70).

»(T)he spectator must reconstruct the human tragedy so that its pro-
gressive aspect become visible, watch the reconstructed drama, and en-
courage others to see it as well« (van der Linden 1988: 93).

»Ich weigere mich nur, daf wir allem, was einmal geschehen ist — weil
es geschehen ist, weil es Geschichte geworden ist und somit un-
widerruflich — einen Sinn unterstellen, der ihm nicht zukommt« (Frisch
1984: 70).

Zentrale Topoi der Kantischen Geschichtsphilosophie lassen sich
beinahe zwangsliufig in rechts- und politiktheoretischen
Entwiirfen finden, die zum hermeneutischen Ausgangspunkt
ihrer Uberlegungen eine iiberindividuelle, zeitlose und histori-
schen Erfahrungen enthobene Zuschauerperspektive einneh-
men®®. In einer solchen Sichtweise wird es moglich, zu behaup-
ten, »Hitlers Nationalsozialismus (war, F. Z.} notig, um die
Revolution der Modernitit fiir Deutschland zu vollenden«®%,
ebenso wie zwecks Erreichung des Fortschritts in Deutschland
eine »Dosis Klassenkampf (...} nichts geschadet«®! hitte, oder
der 2. Weltkrieg und »der Tod von Hunderttausenden in Hiro-
shima und Nagasaki« erforderlich waren, denn schliefilich

3% Der lateinamerikanische Wirtschaftswissenschaftler E J. Hinkelammert bestimmt in
den Gesellschaftstheorien des Neoliberalismus, Stalinismus, Marxismus-Leninismus,
Anarchismus und im Werk von K. Popper die Ideologielastigkeit dieser Konzepte, indem
er u.a. ihre Kontaminierung mit geschichtsphilosophischem Gedankengut im Geiste
von Hegels Diktum der sschlechten Unendlichkeit< herausarbeitet. S. Hinkelammert
1985: 69-161 u. insb. 1994: 39-254.

3 Exemplarisch demonstriert Kant diese Positionierung des urteilenden und unbetei-
ligten Betrachters am Beispiel der revolutioniren Ereignisse in Frankreich; s. 11/357ff.,
Streit; vgl. ferner Jachmann 1993: 154 u. Arendt 1985: 71{f.

¥ Dahrendorf 1992: 109.

*#1 Dahrendorf 1992: 110.
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»mufiten die Hindernisse auf dem Weg der Modernitit, der
Ausweitung der Biirgerrechte, der Erweiterung der Lebenschan-
cen und Freiheit offenbar auf explosive und gewaltsame Weise
beseitigt werden«*2. All diese Tragodien sind fir Dahrendorf —
und da unterscheidet er sich keineswegs von Kant — unvermeid-
bare und notwendige »Ingridenzien des politischen Wandels«>%.
Derart gesonnene Denker haben aus Griinden der Theoriekoha-
renz grundsitzlich ein grofies systematisches Interesse an der
Existenz und Beibehaltung von Klassenkonflikten®*, Gegensét-
zen®®, Kriegen und Gewalt, die euphemistisch unter dem neu-

*2 Dahrendorf 1992: 114/15.

*# Dahrendorf 1992: 86.

*# Vor diesem Hintergrund findet sich in der Studie eine, wenn auch etwas zaghaft
vorgetragene, pragmatisch begriindete Option fiir die Herrschaft von Eliten (87f.).
H. Kopper hingegen, Vorstandssprecher der Deutschen Bank AG, formuliert seinen
Waunsch nach Elitenherrschaft unverbliimt. In einem Beitrag fiir die >Frankfurter Rund-
schauc stellt er fest: »Die Traume, daf sich alle durch alle regieren und verwalten
kinnen, sind ausgetriumt, restlos«, so dafs am Ende dieses basisdemokratischen Spuks
die altbekannte »Notwendigkeit von Eliten« in neuem Glanz erstrahlt. Diese seien, so
Kopper, immer schon »Vehikel gewesen fiir Veranderung, auch fiir Anpassung an neue
Produktionsverhiltnisse«, und, durchaus im Kantischen Geist, gesellt sich zu dieser
ideologischen Triebfeder eine gewisse Zwietrachtsdynamik zwischen »elitire(r) und
egalitire(r) Tendenz«, die gemeinsam schliefSlich Fortschritt und systemadiquates Ver-
halten hervorbringen. Insbesondere die politische Elite sei »wichtiger als jede andere«,
weil sie »vorzugeben und vorzuleben« habe, wie die Zukunft zu meistern sei, wobei
diese sich gerade »nicht der jeweiligen politischen Korrektheit« unterwirft und statt-
dessen »nach eigenen Gesetzen« zu agieren habe. Die Summe dieser Fihigkeiten und
Funktionen ist es, was Eliten, »jenseits ihrer Leistung und ihrer Figenschaften zu dem
macht, was sie sind — Vorbilder« (Kopper 1996: 8; zu diesem Flitenbild s. weiterhin den
Bericht von Wiedemann 1995 beziiglich einer Tagung von Bankiers und Industriellen
iiber die schwierige Suche nach wirklichen Eliten in Deutschland). In Zeiten gesell-
schaftlicher Krisen werden plotzlich erneut die problematischsten Paradigmen politi-
scher Theoriebildung reaktiviert: Tabubruch als produktives und kreatives Verhalten,
Erfolg als ausschlaggebender Bewertungsmafstab politischer Handlungen, Bildung
von Fithrungsschichten, deren Wert funktional im Hinblick auf ihre Gesinnungs- und
Loyalititsférderung innerhalb der Nicht-Elite bestimmt wird. Paradoxerweise sollen
nun genau diese Optionen den seit Jahrhunderten gefithrten Kampf um gerechte Struk-
turen in kapitalistisch-demokratischen Staaten neu stimulieren, wihrend mit einem
apodiktischen Satz der (in der Tat gescheiterte) Versuch, eine andere Gesellschaftsord-
nung als jene zu etablieren, als endgiiltiger Beweis fiir die Alternativlosigkeit des Be-
stehenden interpretiert wird — gerade so, als lasteten auf Koppers Vorschligen nicht
ebenfalls schwirzeste historische Erfahrungen.

5 So behauptet Dahrendorf, Kant geradezu paraphrasierend, »daf die Ungleichheit ein
Medium der Freiheit ist, solange sie Ungleichheit des Angebots bleibt und sich nicht auf
Anrechte erstreckt. Sie (1) fiillt die Supermirkte« — nebenbei bemerkt, eine sehr eigen-
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tralen Wort >Antagonismen« zusammengefafit werden. Es kann
nicht mehr verwundern, daff Dahrendorf das Kantische Zwie-
trachtstheorem™® als »geradlinig und plausibel« betrachtet,
ebenso wie es ihm einleuchtet, »dafl es in diesem Chaos eine
verborgene >Naturabsicht< gibt und daher Hinweise auf den
Sinn des Ganzen«*¥. Diese geschichtsphilosophischen Fragmen-
te, die Dahrendorfs Modell durchziehen, sind mehr als »eine
kleine utopische Siinde«** eines modernen Gelehrten. Sie stel-
len vielmehr das notwendige Gertist des gesamten Konzepts dar.

willige Erklirung der Warenproduktion — »und das ist héchst wiinschenswert, solange
alle zu ihnen Zugang haben« (67). War der Gedanke zu Zeiten Kants durchaus originell,
so ist dieser urbiirgerliche Topos mittlerweile doch arg ramponiert. Der freie Zugang zur
Whurst- und Gemiisetheke ist eben in einem nur sehr eingeschrinkten Sinn als Hand-
lungs- und Wahlfreiheit biirgerlicher Individuen zu deuten. Denn erst beim Verlassen
der Konsumstitte zeigt sich am Umfang der Einkaufstasche, welchen Grad dieser Form
von Freiheit der Einzelne sich zu leisten vermag. Letztlich korrelieren, wie schon im
ersten Kapitel bei der Debatte um die sozial- oder minimalstaatliche Ausrichtung der
MS deutlich wurde, dieses Freiheitsverstindnis und diese Lebenskonzeption mit den
bekannten Parolen sLeistung mufs sich wieder lohnen< und >Gliickswiirdigkeit durch
Arbeit«. Noch in der rabiaten Verurteilung friedliebend-einfacher Vélker und arka-
discher Schifer als genuBsiichtiger dummer Schafe (11/38, Idee; AA XV. 2, 887 u. 891;
vgl. auch 12/613 £, Anthropologie), deren Ausrottung, sollten die Ursachen dieses Zu-
standes anthropologischer Natur sein, geradezu sinnvoll ist (12/805, Rezension; AA
XV. 2, 785, vgl. zudem Sutter 1989: 2491f.), spiegelt sich eben Kants biirgerlicher Glau-
be wieder, daf3 das Leben primir Miihsal zu sein habe (s. dazu auch die von Kant iiber-
lieferten Aulerungen in Malter 1990: 346 £.), Gliick allenfalls als Resultat entbehrungs-
reicher Selbstkasteiung zu betrachten ist, der Verzicht auf die Annahme dieses
biirgerlich-kapitalistisch-produktiven Schicksals nicht etwa klug, sondern geradezu ent-
menschlichend ist, und solche minderwertigen Existenzen die geschichtsphilosophisch
unterfiitterte Menschenpflicht, dem gattungsfixierten Naturzweck zu férdern, »nicht
ausfiillen« (11/38, Idee).

#5 Kant entwickelt den Gedanken ausfiithrlich in der >Idee«-Schrift (11/37-39, Idee). Er
kulminiert in einer bereits zitierten, fiir Kant ungewdhnlich pathetischen Passage:
»Dank sei also der Natur fiir die Unvertragsamkeit, fiir die mifgiinstig wetteifernde
Eitelkeit, fiir die nicht zu befriedigende Begierde zum Haben, oder auch zum Herrschen!
Ohne sie wiirden alle vortrefflichen Naturanlagen in der Menschheit ewig unterentwik-
kelt schlummern. Der Mensch will Eintracht; aber die Natur weil3 besser, was fiir seine
Gattung gut ist: sie will Zwietracht« (11/381., Idee).

*# Dahrendorf 1992: 282. Von daher liegt es nahe, dafy Dahrendorf, ebenso wie Kant,
gegen die bewufSte menschliche Planung des Weltenlaufs und stattdessen fiir das Mittel
der urwiichsigen Marktmechanismen (vinvisible hand¢) optiert (187).

# Dahrendorf 1992: 291. In der Studie distanziert sich der Autor ausdriicklich von
dogmatischem geschichtsphilosophischem Denken (76). Nicht nur verkennt er aber da-
mit die dargestellte klare geschichtsphilosophische Kontaminierung des eigenen Ansat-
zes, seine Distanzierung ist zudem der Form nach vergleichbar mit Kants Option fiir
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Die spezifische Pointe dieses geschichtsphilosophischen Per-
spektivismus ist es ja gerade, das Chaos auf der Welt selbst in
seinen katastrophalsten Ausformungen nicht als Gegner, son-
dern im Sinne von public benefits der Weltgeschichte®*® gerade-
zu als Garanten der Verrechtlichung und Rationalisierung ge-
sellschaftlicher Zustdnde zu betrachten®. Theoretiker wie
Kant und Dahrendorf fordern Kriege nicht direkt™, aber sie

eine regulative Geschichtsphilosophie — und unterliegt damit in paralleler Weise eben
den Problemen, die anhand Kants Theorie bereits hinlianglich diskutiert wurden.

* Interessanterweise kritisiert Dahrendorf analoge Argumentationsketten im Lager
linker und stalinistischer Autoren, die mein(tjen, noch den Archipel Gulag als notwen-
dige Ftappe auf dem Weg zur klassenlosen Gesellschaft betrachten zu miissen (128 ff.).
0 Damit sind derartige theoretische Modelle klassische Theodizeen, insoweit sie die
Sinnhaftigkeit der Schépfung im Anbetracht von Leidens- und (scheinbaren) Absurdi-
titserfahrungen verteidigen. Richtig formuliert Kersting in bezug auf Kants Konzept:
»Um ihre Ohnmachtsbefiirchtungen zu betiuben, wird die Rechtsvernunft geschichts-
philosophisch und entziffert voll hermeneutischem Vertrauen das Wirken der opposi-
tionellen Natur als zweckbestimmt und rechtsdienlich« (Kersting 1993: 87). Schon der
vorkritische Kant hat sich der Theodizeefrage gestellt, besonders augenfillig in einem
Kondolenzschreiben aus dem Jahre 1760. Dort bekennt er, es sei weise, »mit einer christ-
lichen Resignation sich in den Befehl des Héchsten zu ergebenc, denn: »Wir finden die
Wege der Vorsehung allemal weise und anbetungswiirdig in den Stiicken, wo wir sie
einigermafSen einsehen kénnen; sollten sie es da nicht noch weit mehr sein, wo wir es
nicht kénnen?« (AA 11, 42). Von dieser Gedankenfigur hat sich Kant im Grunde nie
geldst (5. z. B. exemplarisch in 7/235, KpV). Die Affinititen in der Geisteshaltung zwi-
schen Theodizee und Geschichtsphilosophie sind offensichtlich: Kants Geschichtsphi-
losophie ist sikularisierte Religion, sie ist der legitimationstheoretische Humus fiir die
absolute Pflicht zum Gehorsam im Staat und die Verurteilung des revolutioniren Im-
petus. Die von Marquard 1965/66: 43, Anm. 33, formulierte These, daf} die Transzen-
dentalphilosophie als »>eine Philosophie unterwegs von der Theodizee zur Geschichts-
philosophie« zu begreifen« sei, findet in diesem Sinn im Kantischen Projekt ihre
Bestitigung; vgl. dazu ferner Baumann 1950: 94 u. 108ff; Weyand 1964: 60; Despland
1973; Burg 1974: 98ff,; Cavallar 1992: 297 f,; Kleingeld 1995: 179£f. u. grundsitzlich
Lacorte 1989.

1 Zumindest fiir Kant ist diese Feststellung, wie zuvor bereits dargelegt, massiv ein-
zuschrianken. Er betrachtet den Krieg als prinzipiell sinnstiftendes Mittel des Rechts-
fortschritts (s. 10/391£., KU). Und an anderer Stelle konzediert er: » Auf der Stufe der
Kultur also, worauf das menschliche Geschlecht noch steht, ist der Krieg ein unentbehr-
liches Mittel, diese noch weiter zu bringen« (11/99f., Anfang; s. ferner 11/42, Ides;
11/364, Streit; AA XV.2, 7791f,, 791, 893; AA XIX, 612), denn »so ein grofies Ubel er
auch ist, (ist e, F Z.) doch zugleich die Triebfeder, aus dem rohen Naturzustande in den
biirgerlichen {iberzugehen, als ein Maschinenwesen der Vorsehung, wo die einander
entgegenstehende Krifte zwar durch Reibung einander Abbruch tun, aber doch durch
den Stof3 oder Zug anderer Triebfedern lange Zeit im regelmifligen Gange erhalten
werden« (12/686, Anthropologie). Das meint Kant, wenn er vom »glinzenden (!)
Elend« (10/391, KU) spricht: Kriege produzieren Elend, doch in gattungsgeschichtlicher
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goutieren umstandslos ihre Effekte® und legen es sich als be-

sondere Weisheit aus, dafS sie diese >Antagonismenc als Motoren
des historischen Fortschritts ausgemacht haben®®. Insofern es

Perspektive verbreiten sie Glanz. Zu den verschiedenen Funktionen des Krieges in Kants
politischer Theorie vgl. Baumann 1950: 97ff; Erdmann 1986: 9f,; Siep 1995: 361f,;
Gerhardt 1995a: 15 ff. u. 119ff. Kritisch zu Kants Annahme, Kriege zeitigten tendenziell
friedensstiftende Effekte, dullert sich Holz 1996. Mit Verweis auf die zahlreichen Stellen
in Kants Werk, in denen er den Krieg als Geiflel der Menschheit brandmarkt, entwik-
kelte sich eine Debatte um seine Einstellung zum Krieg (vgl. dazu Cavallar 1992: 383 ff.
u 1995a: 831.), in der ihn einige Interpreten als grundsitzlichen Pazifisten zu charakte-
risieren suchten (so z.B. Baumann 1950: 87 u. 97; Bloch 1976: 369; mit Affinititen zu
diesem Urteil auch Weyand 1964: 153f. u. Weiper 1996: 66, 721.) oder eine durch die
franzésische Revolution »nachhaltig geindert(e)« Haltung ausmachen, die Kant von
einem »militanten Saulus« zu einem »pazifistische(n) Paulus« (Gerhardt 1995a: 171.)
haben werden lassen. Diese Urteile scheinen mir nicht haltbar. Zum einen billigt er noch
in der Anthropologie-Schrift von 1798, wie oben dokumentiert, dem Krieg eine grund-
satzlich positive Rolle als Triebfeder der Geschichte zu. Zum anderen ist Kants Haltung
zum Krieg, wie generell zu allen Ubeln, gerade nicht von einer durch Prinzipien ge-
leitete Uberzeugung bestimmt. Je nach Standpunkt (rechts-, geschichtsphilosophisch,
asthetisch) changiert auch sein Urteil iiber diese Phinomene. Diese bedenkliche, positi-
vistisch gefirbte >Beliebigkeit, die zudem tendenziell {iberformt wird von Kants Ein-
schitzung, daf alle Ubel sich in gattungsgeschichtlicher Perspektive als Quellen des
Guten erweisen, muf vor jedem noch so blutigen historischem Ereignis kapitulieren
(das verkennt z.B. Lutz-Bachmann 1988: 103f.). Auch eine »saubere Trennung zwi-
schen den verschiedenen Perspektiven« (Cavallar 1992: 391; s. ebenso 1995a: 83-89;
kritisch dazu Williams 1995) kann die methodische Schwiche der Kantischen Position
nicht autheben (s. dazu den richtigen Einwand von Siep 1995a: 264). Vielmehr verstirkt
dies nochmals den Eindruck, dafl mit Kant die Ursachen von Leid und Tod fatalerweise
jederzeit als sinnvolle Ingridenzien der Politik betrachtet werden kénnen.

2 Fine derartige Einstellung beruht in letzter Konsequenz auf einer positivistischen
Haltung zur Geschichte: alles, was sich ereignet, ist schon deshalb, weil es sich ereignet
hat, gut, weil notwendig. Dieses Motiv erklirt auch Kants paradoxes Verhiltnis zur
Revolution. Zwar lehnt er sie grundsitzlich als Mittel der Veranderung ab. Aber ist sie
erfolgreich, dann ist sie »durch ihren Frfolg ja gerechtfertigt, denn der Erfolg ist zu-
gleich der Erweis der Ohnmacht der bestehenden Herrschaft, Gewalt zu verhindern.
Diese Ohnmacht aber allein (!) ist es, die die bestehende Herrschaft unrechtmiBig
macht« (Spaemann 1976: 353). In diesen Zusammenhang fiigt sich Kants These, Revo-
lutionen seien als Naturereignisse zu beurteilen (s. 11/234, Frieden, Anm.).

3% Nicht nur wegen ihres fragwiirdigen Verhiltnisses zu Krieg und Gewalt ruht die
Kantische Geschichtsphilosophie auf sblutigem< Untergrund. Thr ist zudem, wie mehr-
fach angedeutet, eine eurozentrisch geprigte, deutlich rassistisch gefirbte Dimension
eigen. So ist fiir Kant unbezweifelbar, daf sich sein Modell der vélligen Entfaltung aller
Naturanlagen in der Gattungsgeschichte ausschliefllich auf die weifle Rasse anwenden
laBt. Amerikaner, Neger und Indianer sind aufgrund ihres minderwertigen Charakters
(s. 2/8801f., BSE; 9/158 ff.,, Prinzipien; 12/648-72, Anthropologie; vgl. ferner AAXV. 2,
781 u. 788f; zudem in Bd. 9 der von K. Vorlinder hrsg. Ausgabe der Werke Kants
[Physische Geographie], 192-203) prinzipiell nicht in der Lage, innerhalb dieses gat-
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beiden darum geht, den »Weg der Weltbiirgergesellschaft«** zu
skizzieren, impliziert diese Stofirichtung eine fatale Neigung
der Autoren, methodisch eine Symbiose zwischen realem Wel-
tenlauf und dem anvisierten Ziel zu konstruieren, so daf$ am
Ende der » Welt-Zuschauer« mit seiner »Idee vom Ganzen (...)
entscheidet, ob in einem einzelnen, besonderen Ereignis Fort-
schritt erzielt wird«***. Vom Standpunkt des saturierten und un-

tungsgeschichtlichen Kontextes eine Rolle zu spielen, denn die Weiflen »sind die ein-
zigen, welche immer in Vollkommenheit fortschreiten.« Daraus folgt, daf die Gattungs-
geschichte der Menschen »mit Zuverlassigkeit« nur von der »Race der Weiflen« han-
delt. Da die Ursachen hierfiir nicht kulturell, sondern biologisch bestimmt sind, zieht
Kant die naheliegende Konsequenz: »Der Neger kann discipliniert und cultiviert, nie-
mals aber echt civilisiert werden. Er verfillt von selbst in die Wildheit. Alle Racen wer-
den ausgerottet werden (Americaner und Neger konnen sich nicht selbst regieren, die-
nen also nur zu Sclaven), nur nicht die Weilen« (AA XV. 2, 877ff.). Es liegt auf der
Linie dieser Billigung weltweiten Vélkermords und Versklavung, daf8 Kant wenige Sei-
ten zuvor feststellt: »die Welt wiirde gar nichts verlieren, wenn Otaheite (Tahiti) unter-
ginge«, denn die dort lebenden Menschen sind aus geschichtsphilosophischer Sicht fiir
die Perfektionierung der Spezies und damit fiir die Erfiillung des Naturplans schlicht-
weg »iiberfliissig« (785), und es bleibt, so bemerkt er an anderer Stelle, ein Ritsel,
»warum sie denn gar existieren, und ob es nicht eben so gut gewesen wire, daf3 diese
Insel mit gliicklichen Schafen und Rindern, als mit im bloen Genusse gliicklichen
Menschen besetzt gewesen wire« (12/805, Rezension). Angesichts der dokumentierten
AuBerungen zu behaupten, es fehle an unzweideutigen Belegen, um in Kants Philo-
sophie eine rassistische Komponente ausmachen zu kénnen (so Kleingeld 1995: 33,
Anm. 1), entbehrt nicht eines gewissen Zynismusses. Wenn Kant z.B. schreibt: »Die
Negers von Afrika haben von der Natur kein Gefiihl, welches {iber das Lippische stiege«
oder aus der Tatsache, daf ein Mensch »von Kopf bis auf die Fiifle ganz schwarz« ist,
schlieft, dies sei »ein deutlicher Beweis, daf} das, was er sagte dumm war« (2/8801f,,
BSE), dann sind dies, ebenso wie die zuvor angefiihrten Passagen und Verweise, eindeu-
tig beschimende rassistische Aussagen, die noch einem Rassentheoretiker wie Gobineau
zur Ehre gereichen wiirden und nicht durch Hinweis auf den damaligen Zeitgeist — der
im iibrigen weitaus weniger homogen rassistisch war, als derartige Hinweise in der
Regel insinuieren wollen (s. dazu Sutter 1989: 242 u. 259, Anm. 5) — zu relativieren
sind.

3¢ Dahrendorf 1992: 141.

5 Arendt 1985: 80; Wenn Gallinger 1955: 165 (vgl. auch die Zitate von Booth und van
der Linden zu Beginn dieses Exkurses), mit Blick auf Kant bemerkt, er setze Rousseaus
»schwiichlichem >zuriick zur Natur« (...) ein mutiges >vorwirts zur Kultur und hindurch
() zur Humanitit< entgegen«, dann deutet schon die Wortwahl an, wie die Theorie vom
Ziel der Geschichte her den Weg dorthin zur Notwendigkeit stilisiert. >sVorwirts und
hindurch«—ungetriibt von der Finsicht, daf$ durch geschichtliche Katastrophen hindurch
Humanitit nicht zu gewinnen ist. Fine solche Perspektive kennt weder Briiche noch
Kontingenz, Sinnlosigkeit oder Tod, ebenso wenig, wie sie es erméglicht, ein emphati-
sches Verstandnis von Kreatiirlichkeit, Leben und Freiheit endlicher Wesen zu entwik-
keln. In einer kurzen Passage falt Adorno 1992: 104, die zentralen Kategorien, Einfliisse
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beteiligten Weltbetrachters ist dann selbst Auschwitz eine not-
wendige Etappe im Hinblick auf das »Projekt der Weltbiirgerge-
sellschaft«®¢. Doch das Leiden des in diese Etappenereignisse
existentiell involvierten Individuums wird zum deutlichsten Fa-
nal fiir die unglaubliche Zumutung und Kilte, die ein derartiges
geschichtsphilosophisches Denken Menschen abverlangt®™.
Deutlicher noch als R. Dahrendorf reproduziert der Vélker-
rechtler M. Kriele alle zuvor genannten problematischen ge-
schichtsphilosophischen Theoreme. Unter ausdriicklicher Be-
zugnahme auf Kant entwickelt er ein Geschichtsmodell, das als
Abbild einer »natiirliche(n) Tendenz«**® zur Universalisierung
der Demokratie tiber die ganze Menschheit konzipiert ist. Da
laut Kriele »das Ideale die Tendenz hat, wirklich zu werden«***,
sind historische Ereignisse gemif dieser teleologischen Vor-
strukturierung zu interpretieren. Der Autor stellt sich damit in
die Tradition einer »christliche(n) Geschichtsauffassunge, in der
»am Ende das Gute siegt«, weil sich letzteres, »auf das grofie
Ganze gesehen, als »méchtiger als das Bose« erweist®®. So wird
erneut der bekannte Antagonismus zwischen Gut und Bése zum
Motor des Fortschritts erklirt®, ebenso wie menschen- oder
naturverursachte Katastrophen aller Art katharsische Wirkung
auf den Menschen und damit letztlich fortschrittsférdernde Ef-

und Methoden dieses Zuges Kantischen Philosophierens zusammen. »Noch die Sinn-
losigkeit, deren Konstatierung den Positivismus zum Triumphgeschrei veranlaft, leuch-
tet geschichtsphilosophisch ein. Weil die Sakularisation des einst als objektiv verpflich-
tend betrachteten theologischen Gehalts nicht sich widerrufen 1it, mufl dessen
Apologet ihn zu retten trachten durch Subjektivitit hindurch. So verhielt sich virtuell
bereits die Glaubenslehre der Reformation; sicherlich war es die Figur der Kantischen
Philosophie«.

3% Dahrendorf 1992: 286.

7 Selbst im Denken eines Philosophen wie J. Habermas, moralisch iiber jeden Verdacht
erhaben, historische Katastrophen zu sinnvollen Etappen der menschlichen Entwicklung
zu verkldren, finden sich zahlreiche Argumentationsfiguren und Theoreme, die in nicht
unbedenklicher Weise auf geschichtsphilosophische Motive im zuvor erérterten Sinn
rekurrieren und eine affirmative Haltung zur Geschichte bedingen (vgl. dazu die aus-
gezeichnete Studie Baumgartner 1972: 217-48; ferner Hutchings 1996: 71{,; zudem die
problematischen Formulierungen in Habermas 1995: 298f. u. 302).

3 Kriele 1988: 12. Zur Affinitiat von Natur und Demokratie s. ebenfalls 991f.; 1181 u.
192.

3% Kriele 1988: 111.

0 Kriele 1988: 90.

1S, Kriele 1988: 11£,; 69 u. 98.
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fekte zugeschrieben werden®?. Zwar miisse man »mit schweren

Riickschligen und Opfern rechnenc, die jedoch durch das Den-
ken »in langfristigen Zeitraumen«*® und im unerschiitterlichen
Vertrauen auf die »sanfte(), aber langfristige() Tiefenwirkung
der Wahrheit«*** keinen Niederschlag bei der Formulierung der
»Erkenntnis« haben, dafd »die Freiheit sich durchsetzen wird«***
im Sinne »kontinuierlicher Fortentwicklung des schon Erreich-
ten«®. In geradezu abenteuerlicher Verschiebung der Bewer-
tungskategorien wird das Faktum, dafd unser Jahrhundert unge-
ahnte Tragodien gezeitigt hat, umstandslos in die Logik eines
permanenten und kontinuierlichen Prozef8 des Rechtsprogresses
integriert. Kriele schreibt: »Es gibt im 20. Jahrhundert zwar
Riickfille in die Barbarei, die wir aber eben als Riickfille hinter
einen schon erreichten Stand der Rechtskultur erleben«. Dies sei
zweifellos ein Fortschritt, denn eine »Befreiung aus der Barbarei

2 Kriele 1988: 1181f; vgl. auch 1991: 2101.

3 Kriele 1988: 15. Dieser hermeneutische Zugang im Kontext einer Geschichtsphiloso-
phie ist eigentlich nichts anderes als eine ex post stattfindende Idealisierung, die alle
Momente der Diskontinuitiat und der Krise im Dienste einer >Siegergeschichtsschrei-
bunge eliminiert hat.

% Kriele 1991: 210.

%5 Wie sehr die offenbar ideclogisch bedingte, eingeschrinkte Wahrnehmung der Ge-
schichte bei Kriele geht, zeigt ein kurz nach dem Zusammenbruch der stalinistischen
Diktaturen Osteuropas publizierter Aufsatz. Hatte der Autor der Studie von 1988 noch
den wahrsagenden Untertitel sWarum sich die Freiheit durchsetzen wird« gegeben, so
scheint die Geschichte durch die erwahnten Umbriiche zu ihrem Endziel gelangt zu sein,
wie Kriele durch einen Tempuswechsel anzeigt. Der Aufsatz trigt nun den Untertitel
»Warum sich die Freiheit durchsetzt« (Kriele 1991: 201; die Affinititen zum 1989 versf-
fentlichten Aufsatz von E Fukuyama, in der er die These vom >Ende der Geschichte«
entwickelt, sind uniibersehbar). Es ist bezeichnend fiir Krieles Weltbild, daf8 die kata-
strophalen historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts bruchlos und ausschliellich mit
dem Stalinismus bzw. Sozialismus (fiir Kriele im {ibrigen offenbar weitgehend synony-
me Begriffe) identifiziert werden. So habe der Sozialismus bisher »noch in keinem ein-
zigen Fall die Lebenssituation der Menschen in irgendeiner Hinsicht verbessert, sondern
im Gegenteil die Verelendung verschlimmert« (Kriele 1988: 96; ebenso 121; vgl. ferner
1991: 207 ££.), und es verwundert nun nicht mehr weiter, dal der Nationalsozialismus
im Kern als Ausdruck marxistischen Gedankenguts gedeutet wird (901.), stattdessen
aber als Gegenmodell das Christentum weltweit als Motor demokratischer, grundsitz-
lich gegen Diktaturen gerichteter Entwicklungen gepriesen wird (128ff. u. 1991: 208£.).
Man muf$ weder Sozialist noch Atheist sein, um diese historischen Urteile wohlwollend
als haarstreubenden Unsinn, schlimmstenfalls als ideologisch verblendet zu bezeichnen
- zumal die weltgeschichtlichen Katastrophen mit dem Scheitern des realsozialistischen
Projekts nicht geendet haben.

%6 Kriele 1988: 16.
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2.7

fritherer Zeiten hitten die jeweiligen Zeitgenossen schwerlich
fiir moglich gehalten«®”. Man reibt sich erstaunt die Augen.
Nebst der schwer zu widerlegenden Vermutung, daf$ keine noch
so primitive Epoche imaginierbar ist, die angesichts von Faschis-
mus und Stalinismus nicht von einem Riickfall hinter bereits
erreichte Standards reden wiirde, schenkt Kriele der Feststel-
lung, dafi eine so stark differenzierte Kultur wie die europaische
tberhaupt dazu fihig war, solche einmaligen Unrechtsakte zu
begehen, keine mafigebliche Beachtung. Im Kontext dieser ge-
radlinigen Fortschrittslogik richtet sich das Augenmerk selektiv
auf die Empfindungen der endzielfixierten Beobachter, nicht
aber auf die jedes lineare Denken zerbrechende Tat selbst oder
das Erleben der Opfer. Moglicherweise, auch wenn mir dies eine
wenig plausible Spekulation zu sein scheint, neigten die Men-
schen in der Vergangenheit dazu, die Befreiung aus barbari-
schen Verhiltnissen fiir tendenziell unméglich zu halten. Aber
zweifellos fehlte ihnen die Phantasie, um sich ein Inferno wie
die planmifig organisierte Vernichtung des europiischen Ju-
dentums vorstellen zu konnen. Man mag wie Kriele das Schau-
dern tiber dieses Ereignis als Indiz fiir gereifte moralische Hal-
tungen interpretieren — doch wer dariiber vergifit, dafi dem
entsetzlichen Ereignis selbst aber zugleich eine jede Rede tiber
Moralitit konterkarierende Dimension eigen ist, der [9st diese
strukturelle und inkommensurable Ambivalenz menschlicher
Geschichte um den Preis der theoretischen und praktischen Un-
redlichkeit im Dienste einer linearen Fortschrittslogik auf.

Fazit

»An Kant ankniipfen muf zugleich heifien, sich von ihm abstoflen«
(Holz 1996: 48).

In einer weit ausholenden gedanklichen Bewegung ist der zu Beginn
des Kapitels skizzierte Gedankengang nun zu einem Abschlufi ge-
kommen. Die Geschichtsphilosophie Kants hat sich als integrierender
Bestandteil seiner Rechtstheorie erwiesen. Thr dogmatischer gel-

%7 Kriele 1988: 117, Hervorhebung im Original, E Z.

PRAKTISCHE PHILOSOPHIE Franco Zotta

https://dol.org/10.5771/9783495007413-145 - am 17.01.2026, 14:44:37. https://www.Inllbra.com/de/agh - Open Access - I Tmmm.


https://doi.org/10.5771/9783495997413-145
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2.7 Fazit

tungstheoretischer Status wurde in Auseinandersetzung mit Kants
spezifischer Verwendung des Terminus >regulativ< belegt. Insofern
jedes vernunftbegabte Wesen philosophisch gendtigt ist, mittels der
regulativen Vernunftideen und in ihrer Folge auch mittels der
geschichtsphilosophischen Theoreme die Weltwahrnehmung zu
strukturieren, kann kein Bild menschlicher Geschichte und ihrer
Rechtsinstitutionen gezeichnet werden, das den regulativen Ideen
widerspricht. In Kants Verwendung des Begriffs ist >regulativ< ein
Synonym fiir apodiktisch, da jene regulative Ideen universale und
ewige Giiltigkeit fiir sich reklamieren. Kant untergribt damit in fol-
genschwerer Weise die Unterscheidung zwischen Epistemologie und
Ontologie.

Dartiber hinaus prastrukturiert dieses unbedingt verbindliche
und alternativlose Weltwahrnehmungsmuster mafigeblich das Feld
politischer Handlungsméglichkeiten. Es hat sich gezeigt, dafs die Op-
tion fir den prozeduralistischen Reformismus im Recht ihre gel-
tungstheoretische Verankerung in jenem geschichtsphilosophischen
Fundament erfihrt. Kants Reformismus inhiriert eine Zeittheorie,
die sich am Ideal der homogenen und leeren Zeit ausrichtet. Die Apo-
rien und Zumutungen, die einer solchen temporalen Konzeption ei-
gen sind, wurden in zwei Annéherungen an die Beziehung zwischen
Zeit und Recht thematisiert.

Sich aufgrund der Einsicht in diese Aporien und Zumutungen
von Kants Geschichtsphilosophie zu 6sen bedeutet zugleich, sich
auch von den zuvor kritisierten Aspekten seiner Rechtsphilosophie
zu trennen, soweit sie in unaufhebbarer Symbiose mit jenen ge-
schichtsphilosophischen Theoremen verwachsen sind. Es gilt, in der
Rechtstheorie zu beriicksichtigen, was H.-D. Kittsteiner mit Blick auf
die Geschichtsphilosophie bilanziert: »Man muf offenbar versuchen,
sich bestimmten psychischen Dispositionen zu entziehen. Erst dann
kann Geschichte illusionslos als das, was ist, begriffen werden; als ein
fremder Prozef3, der in das individuelle Leben einschneidet, der nicht
zum allegorischen Ausdruck eines geheimen Sinns gemacht werden
kann und der nicht Biindnispartner fiir irgend jemanden ist. Was
dann noch an bescheidenen humanen Zielsetzungen iibrigbleibt,
mufs gegen die Geschichte erkidmpft werden. Schlidgt man sich die
Vorstellung aus dem Kopf, ihres inhaltslosen Prozesses irgendwann
Herr werden zu konnen, so kommt es auch nicht mehr auf die Auf-
gabenstellung an, sie durch >gesellschaftliche Praxis< auf einen ima-
gindren Kontrollzustand zu bringen, sondern man muf3 nach neuen
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Bestimmungen suchen, was es heiflen kann, ein Lebewesen zu sein,
das seiner nichtmachbaren Geschichte nicht entrinnt«:.

Zugegeben, eine gewaltige Aufgabe, verwoben mit zahlreichen,
geradezu »klassischen« Fragen der Philosophie. Wenn im abschlie-
flenden Ausblick versucht wird, zumindest einige zaghafte Schritte
in die von dieser Problemstellung geebnete Richtung zu gehen, sollte
das nicht als Anmafiung mifiverstanden werden. Im Kontext der im
bisherigen Argumentationsgang der vorliegenden Studie entwickel-
ten Kritik an Kants Rechtsphilosophie kommt es mir nun vielmehr
darauf an, eine sehr grobe Skizze zu entwerfen, die einige zentrale
Grundsitze festhalten soll, an denen man sich in meinen Augen ori-
entieren miifite, um ein Gesellschaftsmodell zu begriinden, das sich
eben nicht den Einwinden ausgesetzt sicht, die in vorliegender
Arbeit gegen Kants Entwurf erhoben wurden. Der nun folgende
»Essay« macht also die Folie transparent, vor der sich Kants Vorstel-
lungen negativ abgehoben haben, biindelt demnach in aller Vor-
ldufigkeit die Aspekte, die u.a. als positive Kriterien einer legitimier-
baren Ordnung menschlicher Gemeinschaft anzusehen wiren.

2.8 Zur Legitimitit gesellschaftlicher Institutionen — eine
Skizze®**

»(D)och, man soll Birnen von einer Ulme verlangen (...)« (Octavio
Paz).

»Die Irreversibilitit der Zeit gibt ein objektives moralisches Kriterium
ab« (Adorno 1993: 97).

2.8.1 Anerkennung

Um ihren Widerstand gegen die kapitalistische Produktionsweise zu
verdeutlichen, zerschlugen im 19. Jahrhundert englische Industrie-

5 Kittsteiner 1980: 221, Hervorhebung im Original, F. Z.

% Diese abschliefenden Ausfithrungen wurden nicht von ungefihr als Essay an-
gekiindigt. Ich werde im Folgenden die Positionen der Autoren, auf die Bezug genom-
men wird, weder umfassend darstellen oder kritisch diskutieren, noch den maf3geblichen
Forschungsstand beriicksichtigen. Der fragmentarische Charakter des Gedankengangs
wird noch dadurch verstirkt, dafl von jenen Autoren hiufig Texte zitiert werden, die
selbst wiederum Provisorien darstellen oder zumindest keine elaborierte Theorie im
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arbeiter die Uhr, die tiber dem Fabrikeingang angebracht war®”. Sie
zerschlugen die Uhr — nicht aber die Maschinen, an denen sie arbei-
teten! Der Protest richtete sich, so konnte man schliefSen, mehr noch
als gegen die Arbeitszeiten gegen einen gesellschaftlichen Zustand,
der die Arbeiter zum bloflen Anhéngsel der Maschinerie degradierte.
Das Zerschlagen der Uhr wire demnach zu verstehen als Versuch, das
eigene Menschsein und das darin implizit enthaltene Selbst-Ver-
stindnis gegen die temporal versteinerten und somit entanthropo-
morphisierten Strukturen eines kapitalismuszentrierten Gemein-
wesens zur Geltung zu bringen. Die Weigerung, sich dem
chronometrischen Diktat bedingungslos zu unterwerfen, ist zugleich
der Auftakt eines Kampfes von Menschen gegen eine Gesellschafts-
ordnung, die sie in ithren lebensweltlichen Konsequenzen erfahren
als »Hochstmafl an Vorenthaltung sozialer Anerkennung«®!. Der
Widerstand der Fabrikarbeiter gegen die als Unrecht erfahrene Mifs-
achtung ihrer selbst ist in letzter Konsequenz anthropologisch fun-
diert, griindet »in Identititsanspriichen, die zur Reproduktionsweise
der gesamten menschlichen Gattung gehoren«™. Mit der Vision
eines erfillten menschlichen Lebens, so wire in aller Vorlaufigkeit
zu sagen, ist es nicht zu vereinbaren, Menschen zu nétigen, sich Be-
dingungen zu unterwerfen, die sie in wesentlichen Aspekten als Ne-
gation ihres Menschseins und als Verhinderung der Entfaltung ihrer
Potentiale erleben. Betrachtet man die Zerschlagung der Fabrikuhr
durch die in ihrer Wiirde verletzten Arbeiter vor dem Hintergrund
der Kritik, die in den vorangegangenen Kapiteln an der Rechtsphi-
losophie Kants getibt wurde, bekommt diese Handlung eine geradezu
parabolische Bedeutung.

Sinne der MS beinhalten (Interviews, Zeitungsartikel, Aufsitze) —wissend, daf§ von den
Autoren in der Regel durchaus ausgearbeitete Werke vorliegen, deren angemessene
Beriicksichtigung jedoch an dieser Stelle nicht méglich war. Besonders anregend war
die im Anschluf an einen Essay von P. Flores d’Arcais gefiihrte Debatte iiber den Stel-
lenwert des Individuums in der politischen Theoriebildung, die in der >Frankfurter
Rundschauc gefithrt wurde (vgl. Flores d’Arcais 1995; Figal 1995; Metz 1995; Brunk-
horst 1995; Honneth 1995; Marquard 1995; Gerhardt 1995¢; Menke 1995; Willke 1996;
Saage 1996).

7 S. dazu Nowotny 1990: 49.

1 Honneth 1994: 76. Zum Begriff der Anerkennung als Terminus der Rechts- u. prak-
tischen Philosophie s. Siep 1974, 1975, 1979; zu seiner Bedeutung im Kontext eines
Institutionensystems vgl. insb. 1979, Kap. IV u. V. Vgl. dazu auch die Teile 2—4 der
ausgezeichneten Studie von Margalit 1997.

7 Honneth 1994: 76.
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2.8.2 Zeit und Synchronisation

»O ja, es ist wahr, dafl wir elend sind, und auf die Frage >Dann sind wir
also nicht notwendig?< kann keine andere Antwort kommen als »Nein,
das bist Du nicht., die wir alle uns selber geben konnen miifiten. Was
uns am Leben halt und was das ironische Licheln der Gotter provoziert,
ist die Annahme unserer Endlichkeit als Wert« (Rossanda 1982: 126).

Ich méchte im weiteren fiir die These pladieren, daf$ sich die Legiti-
mitit eines sikularen Staates®, seiner Institutionen und der von ihm
geschiitzten soziodkonomischen Strukturen vor allem am Verhiltnis
zum Phénomen der Zeit entscheidet. Genauer gesagt: Die Art und
Weise, wie die von der Kreatiirlichkeit des Menschen veranlaf3ten
temporalen Rhythmen und in ihrer Folge seiner existentiellen
Bediirfnisse seitens des Staatsartefakts integriert und respektiert
werden, gibt den Ausschlag tiber die Rechtmifligkeit des staatlichen
Anspruchs, von diesen Menschen anerkannt zu werden®.
Insbesondere die beiden Annidherungen an das Verhiltnis von
Zeit und Recht haben transparent gemacht, dafi die prozedurale
Auflosung des Dualismus Endlichkeit/Unendlichkeit abzulehnen ist,
insoweit sie auf der Negation des ersten Poles dieses Spannungsver-
hiltnisses beruht. Auch eine prozessual zu realisierende Rechtsord-
nung hat sich den Anspriichen zu stellen, die sich aus der kreatiir-
lichen Endlichkeit der Rechtssubjekte ergeben, auch ein evolutiver
Rechtsfortschritt mufl die »Anbindung der Zeit an die realen Vor-
gaben des Organismus«®® suchen, kann die Anerkennungswiirdig-
keit ihrer Entwicklungsschritte und -geschwindigkeit nicht gegen
dieses anthropologische Fundament einfordern®®. Ein Begriff von
Legitimitit, der das berticksichtigt, muf3 »die im verstandesmifiigen

7 Die weiteren Ausfilhrungen basieren also auf der Voraussetzung, daf8 religitse oder
mythologische Uberlegungen keine Rolle spielen bei der Suche nach den Legitimi-
titsgriinden staatlicher Strukturen.

7+ Vgl. zu diesem Legitimititsverstindnis Nagel 1994: 51ff. u. Gimmler 1997: 186ff.
Ich richte mein Augenmerk aus den bekannten Griinden primir auf den Zeitaspekt. Daf3
Legitimitit ein politischer Begriff ist, der noch weiteren Kriterien geniigen muf, soll
dabei nicht bestritten werden.

75 Dux 1989: 60, s. auch 370. Wingert 1996: 16, schreibt in analoger Weise, es gehe
darum, »daf3 Eigenzeiten von Akteuren und Systemen koordiniert statt isoliert wer-
denc. S. auch Marramao 1989: 103; Nowotny 1990: 42 {f.

76 Entsprechend konstatiert Nagel 1994: 35: »Wenn wirkliche Menschen es psychisch
als hischst schwierig empfinden, den Forderungen einer bestimmten Lehre im konkreten
Leben nachzukommen und sich ihren Institutionen titig anzuschlieen, muf$ anerkannt
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Urteil auseinandergetretenen und als Gegensatz fixierten Bestim-
mungen wie Endlichkeit und Unendlichkeit wieder in einem vollends
entfalteten, konkreten Vernunft-Begriff in der Einsicht zusam-
men()bringen, daf erst auf dieser Grundlage eine in sich gegliederte
Gestalt oder ein in sich verstiandlicher Prozef in seiner inneren Not-
wendigkeit wahrgenommen und begriffen wird«*7.

Es liegt in der Logik des Institutionalititsgedankens, dafs er sich
zu immunisieren sucht gegen die Lebensvorginge der Subjekte, de-
ren Koexistenz er zu reglementieren trachtet. Institutionalitit, so
kann man in Anlehnung an H. Blumenberg sagen®?, ist gerade da-
durch charakterisiert, dafs ihr die Pluralitit der Subjekte gleichgiiltig
ist und sie von deren individuellen Motiven und Zielen nicht tangiert
wird. Der Reifungsprozef3 von Institutionen verlduft, als sei er
riickgebunden an ein ewiges identisches Subjekt, so dafl der Primat
der mit Objektivitatsanspruch versehenden institutionellen Ausdif-
ferenzierung die realen Subjekte zur Askese nétigt. Diese mani-
festiert sich vor allem als erzwungener Verzicht auf das Selbstver-
stindnis, die Dimension der individuellen Lebenszeit als Maf3 der
Sinnerwartung aufrechtzuerhalten. Die damit zugleich postulierte
Verhiltnisbestimmung zwischen Individuum und Gattung ist eine
konsequente, aber einseitige Auflésung der stindigen Spannung
zwischen dem Einzelnen und der Allgemeinheit und sieht sich den
Abschnitten zuvor formulierten Anfragen ausgesetzt. Wenn Institu-
tionen »notwendig tiber das Dasein des einzelnen Menschen hin-
aus(greifen}« und »von ihrem Anspruch her auf eine Dauer gerichtet
(sind, F. Z.), die Generationen tiberspannt«*?, dann mag das eine an-
gemessene Beschreibung der Institutionenlogik sein, doch wiire es
fatal, dartiber die fundamentale Paradoxie aus den Augen zu verlie-
ren, die der Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft immer
schon, quasi konstitutiv zugrundeliegt, und die von jener Logik gera-
de nicht sublimiert werden kann. Es krinkt das Individuum, diese
»an die Oberfliche der Sikularisierungsdynamik gedringte() Exis-

werden, daf3 dieser Gesichtspunkt auch mit nennenswertem empirischem Gewicht ge-
gen das betreffende Ideal spricht«.

77 Pleines 1991: 146. Unter Riickgriff auf eine Formulierung von Blumenberg 1986:
239 laBt sich ein solches Projekt als Versuch umreifien, die »unbestimmte offene Zeit
in lebenszeitliche Proportionen zuriickzuholen«.

78 Blumenberg 1986: 173.

79 Gerhardt 1995¢: 8. Politik ist folglich, so der Autor, »a priori auf die Kompensation
der Hinfilligkeit des individuellen Lebens gerichtet«.
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2. Recht und Zeit in der >Metaphysik der Sitten<
tenz«>®, sein emphatisches Sinnbediirfnis reduziert zu sehen auf die
Zustimmungsfihigkeit eines prozeduralen Verfahrens, in dem seine
Einmaligkeit und Endlichkeit unberticksichtigt bleiben und das sich
zudem perspektivisch vor der Folie der seine Lebenszeit vollstindig
transzendierenden Unendlichkeit der Zukunft realisiert. Diese Krén-
kung, die der Anbindung der Anerkennungswiirdigkeit der biirokra-
tisch-administrativen Maschinerie an das Verfahren seiner Genese
innewohnt, kann weder durch eine formal-kohirente Verstindi-
gungsmethode aufgehoben, noch durch den Rekurs auf eine genera-
tionengemifle Erwartungshaltung und Sinnausrichtung abgegolten
werden. Eine derartig einseitige Orientierung des Legitimitits-
begriffs schrumpft ihn auf das Niveau einer >verniinftigen Ideologies,
weil sie sich darauf beschrinkt, den immerwihrenden Wettstreit
zwischen Individualitit und Gemeinschaft entstellend zugunsten
der Gemeinschaft, d.h. zugunsten der erwihnten Maschinerie im
Sinne einer Transformation von Legitimitét in Verfahrensrationali-
tit aufzulosen. Die Rationalisierung der Staatsmaschinerie ist aber
kein Synonym fiir Legitimitit. Diesem prozeduralen Modell fehlt
die Sensibilitit fiir die Leidensphénomene, die es selbst, die seinem
»Verstindigungsapriori«®! inhdrenten temporalen Muster und die
Imperative der Institutionalisierungsprozesse in Konfrontation mit
der anthropologischen Konstitution endlicher Wesen notwendig her-
vorbringen. Jene Leiden hingegen (auch) als Ausdruck der Krise des
Prozeduralismus begreifen wiirde bedeuten, sie als chronische Krise
einer Verfahrenslogik zu interpretieren, die die Verwirklichung poli-
tischer Entscheidungen unter rein verfahrenstechnischen Gesichts-
punkten betrachtet, und, insofern sie Legitimitit identifiziert mit
dem Schema evolutiv fortschreitender Ordnung und kumulierter
Sinnhaftigkeit, die Legitimationskrisen politischer Herrschaft nicht
mehr als ihr ureigenstes Produkt zu analysieren vermag®?. Derart
auf dem »Triumphwagen der objektiven Tendenz«*? thronend, dient
philosophische Theoriebildung allein der blinden Affirmation des
Bestehenden, ohne jedes Gespiir fiir die gewaltigen aporetischen Im-
plikationen dieses Entwurfs.

Ein solches strukturfixiertes Gesellschaftsmodell ist permanent

30 Marramao 1989: 112.

1 Metz 1995: ZB 1.

32 S dazu vor allem den SchluBabschnitt von Punkt IT in Metz 1995.
¥ Adorno 1993: 10.
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der Gefahr des Verlustes seines eigentlichen Bedeutungszentrums
ausgesetzt, d.i. der Mensch, der einst die Institutionen schuf, um
seine Bediirfnisbefriedigung adiquat zu sichern und der nun von de-
ren immanenten Sachzwingen und Verselbstindigungstendenzen
tberrollt zu werden droht®*. Die Zerstorung der Fabrikuhr birgt also
zugleich den Appell, sich dieser urspriinglich subsididren Funktion
der institutionellen Apparatur mit Blick auf das Individuum zu erin-
nern, mit anderen Worten die Eingangsfrage zu reformulieren, die da
lautet: Was heifit es, ein Mensch zu sein und als solcher mit anderen
Menschen in Gemeinschaft angemessen und wiirdig zu leben?
»(D)as steife Riickgrat der deutschen Metaphysik geschmeidiger
zu machen«** hiefie mit bezug auf die eben gestellte Frage, die Un-
affizierbarkeit der biirokratisch-administrativen Staatsmaschinerie
durch die individuelle Existenz aufzubrechen zugunsten einer an-
thropologisch sensiblen Ordnung, die die agonale Spannung zwi-
schen dem endlichen Individuum und seinen lebenszeitlich durch-
trinkten Sinnerwartungen und der generationeniiberspannenden
Verfahrens- und Institutionenlogik aufgreift und gerade nicht einsei-
tig aufhebt. Das hitte zur Konsequenz, an die Stelle des evolutiv-ku-
mulativen Sinn- und Legitimititsbegriffs des Prozeduralismus eine
konstitutiv-agonale Auffassung jener Termini treten zu lassen. Diese
Auffassung wiirde auf ein starres Kantisches Theorie- und Praxisver-
stindnis (im Sinne der Orientierung an systematischer Einheit und
Geschlossenheit) und auf die geschichtsphilosophisch durchzogene
linear-prozedurale Aufhebung aller agonalen Spannungen verzich-
ten, und sich stattdessen auf der Basis jener neuen Sinn- und Legiti-
mititsdefinitionen vertikal-asymmetrisch ausrichten, sich demnach
in der Lebenswelt sozial situierter Subjekte verankern. Die unauf-
hebbaren Differenzen, zu denen vor allem das prekire Verhiltnis
zwischen Lebens- und Systemzeit zihlt, gesellschaftlich so zu syn-
chronisieren, daf§ zu diesem Zweck nicht auf ein Kantisches Sinnver-
stindnis rekurriert werden mufi, und wo zudem »die Gewalt der
Synchronisation«®® maoglichst gering gehalten wird, wire die Auf-
gabe, deren Bewiltigung im Zentrum einer anthropologisch sensi-
blen Rechts- und Institutionentheorie stinde. Wie kann eine derarti-

# Vgl. dazu die Kritik an den Theorien von R. Dahrendorf u. M. Kriele im 3. Exkurs
dieses Kapitels.

= Barber 1994: 24.

6 Weiss 1995: 94.
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ge »Synchronisation mit anderen Eigenzeiten«**” aussehen? Anders
gefragt: Wie miissen Institutionen geschaffen sein, »welche die Su-
che nach gemeinsamen Zwecken erleichtern, ohne die Individualitit
der Suchenden zu zerstéren<®®, die also die agonalen Spannungen
zwischen Individuum und Gemeinschaft als Grundstruktur begrei-
fen, als Bezugsfeld mit eigener, nichtlinearer Prozeflogik? Die Be-
antwortung dieser Fragen kime dem Versuch gleich, eine »Transfor-
mation zu inaugurieren, die sich nicht mehr um die Zukunft sorgt,
sondern um die Gegenwart, nicht mehr um den Menschen, sondern
um das Dasein des Einzelnen; die Passage zu eroffnen fiir eine Politik,
die endlich das im Verlust des Sinns der Geschichte eingeschlossene
Befreiungspotential zu interpretieren weif3«**.

2.9 Der Geist der Revolution

»Die einzige Revolution, die mich beunruhigt, ist die der Zeit, die ver-
geht und damit unsere Aussichten, endlich gliicklich zu sein, immer ge-
ringer werden lifit« (Tomeo 1991: 50).

»Ich triiume von einer Revolution ohne Ideologie, in der das Schicksal
des Menschen, sein Recht zu essen, zu arbeiten, zu leben, das Leben
vollkommen zu leben, nicht einem von welcher Ideologie auch immer
ausgedriickten und aufgezwungenen Konzept unterworfen ist. Ein ab-
surder Traum?« (Amado 1994: 46).

Ausgehend von der Problembeschreibung lassen sich nun wenigstens
die Konturen einer Rechtsphilosophie andeuten, die die Aporien und
Zumutungen der Kantischen Lehre zu umgehen sucht.

Ein konstruktiver Umgang mit der oben ausgefiihrten Diagnose
hat nicht zwangsliufig das Plidoyer fiir eine »auf Uberstiirzung an-

%7 Nassehi 1993: 343, Anm. 99. Nassehi formuliert die Problemstellung in Anbetracht
der Feststellung, daf3 sich im Kontext moderner Gesellschaften Institutionalisierungs-
prozesse zunehmend als »soziale Zumutung fiir das Individuume« (355) entpuppen, zu-
mal das Festhalten an Einheit, Linearitit und prozeduraler Sinnakkumulation zur apo-
diktischen »Semantik der Selbstbeschreibung der modernen Gesellschaft« (368)
geworden ist. Interessante Anregungen zu diesem Komplex finden sich laut Wiirten-
berger 1998 in einer Studie von G. Winkler.

% Barber 1994: 153.

*9 Marramao 1989: 113.
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2.9 Der Geist der Revolution

gelegte() Erfiilllungsversessenheit des Individuums«®® zur Folge.

Moderne Gesellschaftsdiagnosen, die in der Panik des mit einer be-
grenzten Lebensspanne geschlagenen Menschen die Ursache dafiir
sehen, daf3 der neuzeitliche Erdenbewohner in seinem unersittlichen
»Welthunger«*! durch enorme Beschleunigungen des Lebenstempos
gleichzeitig einen dramatischen Verlust an Lebenssinn erleidet,
mogen ein beachtliches prognostisches Potential haben®?. Allerdings
bleiben auch derartige Lebensentwiirfe und Gesellschaftsmodelle ex
negativo dem gleichen Schema verhaftet, auf dem Kants Konzept
basiert. Das Problem einer Rechts- und Gesellschaftstheorie, die sich
davon zu [6sen trachtet, besteht demnach gerade darin, die Spannung
zwischen Existenz und Welt in ihrer irreduziblen Agonie zu erhalten
und nicht zu betiduben.

Zu dem Zweck mochte ich nochmals an den Begriff >Revolution«
ankntipfen, wie er bereits in der zweiten Anniherung an das Verhalt-
nis von Zeit und Recht kurz eingefithrt wurde®?. Darunter mochte

% Blumenberg 1986: 175.

¥ Gronemeyer 1993: 103.

2 Jch méchte nicht bestreiten, dafs Beschreibungen, die davon ausgehen, daf sich mo-
derne Lebewesen angesichts »einer verlockenden Fiille von Weltméglichkeiten« (Gro-
nemeyer 1993: 103) in die erwihnten Lebensentwiirfe fliichten und » Versiumnisangst«
(105) so zur primiren Befindlichkeit wird, den >Zeitgeist< adidquat abbilden. Doch glaube
ich, daB8 sie, verglichen mit den Lebensméglichkeiten der meisten Menschen auf unse-
rem Planeten, primir die Situation der sgesittigten Bauche« thematisieren. Fiir den
iiberwiegenden Teil der Menschen geht es nicht darum, das Uberangebot an Lebensmo-
glichkeiten mit der eigenen begrenzten Lebensspanne zu synchronisieren. Das Gegen-
teil ist der Fall: Ein empérender Mangel an elementaren, Leben in seiner rudimentirsten
Form tiiberhaupt erst erméglichenden Strukturen kennzeichnet das Schicksal vieler Er-
denbewchner. Es klingt banal, wenn Hinkelammert 1994: 268 notiert: »Das Leben wird
moglich, wenn die Grundbediirfnisse befriedigt sind; das Leben wird angenehm, wenn
man sich Wiinsche etfiillen kann. Um sich das Leben angenehm machen zu konnen,
muf es zundichst einmal erméglicht werden. Nur, wenn die Realisierung von Wiinschen
auf der Grundlage der Bediirfnisbefriedigung aufbaut, kann jeder Mensch sein Lebens-
projekt nach eigenen Wiinschen gestalten«. Doch schon der Umstand, dafi die kursive
Hervorhebung sich im Original findet, ist ein Indiz dafiir, daf} die Feststellung jede
Banalitit verliert, wenn man sie auflerhalb der Metropolen dufSert, deren Bewohner
blo8 an sWelthunger< leiden. Im globalen Maf3stab gilt nach wie vor: »Zart wire einzig
das Grobste: daf3 keiner mehr hungern soll« (Adorno 1993: 206).

% Auch hier kniipfe ich an bei Marramao 1989: 113: »Heute erscheint es noch deut-
licher, daf8 die Entfaltung dieses Diskurses eine Neudefinition des Revolutionsbegriffs
(mithin auch eine Neudefinition des Begriffs der Geschichtszeit) von einer innovativen
Tragweite verlangt, die zumindest derjenigen gleichkommt, welche die Aufklirung mit
der Distanzierung vom zyklischen Modell eingebracht hatte. Nichts vermag heute zu
garantieren, daf3 eine solche Innovation gelingt. Warum aber einen Begriff verloren
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ich in einer bewufit schillernden Annéherung Handlungen subsu-
mieren, die einen Zustand bekidmpfen, »der die Menschenrechte
krinkt«®*, einen Akt, der den kategorischen Imperativ, »(f)ir alle
und sofort« die »Chance des zivilen Zusammenlebens« in »Wiir-
de«® zu ermoglichen, zu realisieren sucht, eine Tat, in dem sich ein
ssomatisches Moment« artikuliert, eine MafSnahme, um Verhiltnisse
herbeizufithren, die vom »Willen der jeweils lebenden Generation
getragen und legitimiert«*® werden kénnen. Der Begriff der >Revo-
lution< kann in dieser emblematischen Verwendung als emotional
gefirbter und material ausgerichteter Gegenpol zum gattungsorien-
tierten und formalen Rechtsbegriff Kants verstanden werden®”. Er
rekurriert weniger auf die revolutiondre Aktion als vielmehr auf
thren Geist, den es, um es mit Marx zu sagen, wiederzufinden gilt,
ohne das Gespenst der Revolution selber wieder umgehen zu ma-
chen:.

Es ist folglich nicht meine Absicht, eine Revolutionstheorie zu
entwerfen. Bezogen auf die Polaritit von Lebens- und Systemzeit
erfolgt die Bezugnahme auf die den revolutionidren Akt speisenden
Leidenschaften und Prinzipien im Sinne des Einklagens von le-
benszeitlichen Postulaten®® und Identititsanspriichen, wie sie der
symbolischen Aktion erwihnter Fabrikarbeiter inhdrieren. Es geht
darum, den der Revolution immanenten und konstituierenden Im-
puls einer »passionsfihige(n) Wahrnehmung«*®, eines berechtigten
»Sehnens«® nach menschenwiirdigem Leben in seiner Radikalitit
zu bewahren, ohne ihn durch die Einbettung in eine rechtsstaatlich

geben, bevor man sich nicht dazu gezwungen hat, die Riickseite des Spiegels zu betrach-
ten?s.

% Haasis 1976: 212.

% Flores d’Arcais 1995: 12.

% Preufl 1994: 107. Der Historiker P. Steinbach sieht im Zentrum des revolutioniren
Akts »letztlich die Frage nach den Geltungsgriinden eines Gemeinwesens artikuliert«
(Steinbach 1995: 18).

37 Preufs 1994: 105 sieht die Revolution charakterisiert durch »das Element der unge-
biandigten Wildheit, der Unberechenbarkeit, der Vitalitit«.

3 Marx 1973: 116.

* Die Postulierung von Sinn, verstanden als Legitimitit und Notwendigkeit gesell-
schaftlicher Strukturen, hat daher bei ihrer Begriindung die »Perspektive der Endlich-
keit« als »eine notwendige Bedingung der Konstitution von Sinn« (Schmid Noerr 1990:
2671.) zu beriicksichtigen.

0 Weiss 1995: 94.

1 Preuf 1990: 11.
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2.9 Der Geist der Revolution

organisierte, zivile Vergesellschaftungsform zu paralysieren oder zu
biirokratisieren. Diese Problemstellung lafit sich transformieren in
die Frage, wie »der Geist der Revolution institutionalisiert wer-
den«*? kann. Sie zu beantworten kime dem Versuch gleich, in einer
»Welt endlicher Beziiglichkeiten«*® die Anerkennungswiirdigkeit®*
der gesellschaftlichen Zustinde inklusive ihres institutionellen
Gertists, gemessen an jenen revolutiondren >Mafistiben, erweisen
zu kénnen.

Ein derartiger Zugang zur Struktur einer Gesellschaft grenzt
sich bewuflt ab von unserer bisherigen Verfassungsgeschichte, die
davon gekennzeichnet ist, »dafl Revolutionen die Macht erzeugt ha-
ben, zu deren Verstetigung Institutionen geschaffen wurden«. Einer
anthropologisch sensiblen Ordnung geht es nicht um die Perpetuie-
rung von Macht um ihrer selbst Willen, sondern darum, »daf sich
der Geist der Revolution in Institutionen verkorpert (...), die zur
Grundlage neuer Machtbildungen werden«*, wobei diese Macht
sich permanent zu rechtfertigen hat vor den Inhalten des revolutio-
niren Anspruchs. Die Legitimitit der Macht speist sich allein aus
threr Fahigkeit, den revolutionidren Akt de facto tberflissig zu ma-
chen, das wiederum aber setzt aus den explizierten Griinden »ein
anderes Verhiltnis des Gesellschaftssystems zur Zeit voraus«*™.

2.9.1 Mensch und Institution

»Es gilt, eine grundlegende Frage aufzuwerfen, niamlich diejenige nach
dem Verhiltnis zwischen dem konkreten Menschen und der unver-
meidlichen Institutionalisierung seiner gesellschaftlichen Beziehun-
gen« (Hinkelammert 1994: 291).

»Was objektiv die Wahrheit sei, bleibt schwer genug auszumachen, aber
im Umgang mit Menschen soll man sich davon nicht terrorisieren las-
sen. Es gibt da Kriterien, die fiirs erste ausreichen« (Adorno 1993: 84).

Wenn es menschliche Subjekte sind, die Gesellschaft konstituieren
und zu deren >Ermdglichungshilfe< ein derartiger Zusammenschluf3

-

% Preuf} 1994: 103.

4 Guzzoni 1988: 79.

4 Vgl zu dem Terminus in diesem Kontext Preufs 1990: 78 u. 1994: 107.
% Preuf} 1994: 112.

4% Marramao 1989: 155.

-
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tberhaupt nur erfolgt, dann liegt es nahe, vom Menschen ausgehend
nach den Prinzipien zu suchen, die die Rahmenordnung einer Ver-
einigung von Individuen als menschenwiirdig charakterisiert. Eine
anthropologische Ouvertiire steht daher am Anfang einer Theorie,
die in beschriebener Weise »democratic and revolutionary«*’ sein
mochte. Wissend um die Schwierigkeiten, die das Unterfangen be-
gleiten, universalisierbare anthropologische Charakteristika zu be-
stimmen, sollte vorliegende Studie zumindest angedeutet haben,
dafl der Verzicht auf eine derartige Bestimmung weitaus gravieren-
dere Probleme aufwirft, als er ausraumt*®.

Verallgemeinerbare Aussagen iiber die Natur des Menschen
werden mindestens aus zwei bedeutsamen Quellen gespeist, die
grundsitzlich als gewichtige Ressourcen fiir tragfihige Argumente
tberhaupt betrachtet werden konnen: das historisch geronnene
Selbstverstandnis von Menschen (hier mit Blick auf die Frage, was
ein Leben zu einem menschlichen Leben macht), und das biologisch-
kulturell unterfiitterte Wissen um menschliche Grundfunktionen
und -bediirfnisse.

Ausgehend von der Basis [af3t sich zumindest ein weithin akzep-
tierter Konsens dariiber erzielen, »dafl das menschliche Leben be-
stimmte zentrale und universale Eigenschaften besitzt, die fir es
kennzeichnend sind«*® und deren Preisgabe »das Ende einer
menschlichen Lebensform bedeutet«*°. M. Nussbaum hat wieder-
holt eine Liste von entsprechenden Eigenschaften vorgeschlagen, die
berticksichtigt, geschiitzt und gefordert werden miissen, damit die
Voraussetzungen einer gedeihlichen menschlichen Lebensentwick-
lung erfillt sind**. Es wiire ein MifSverstindnis, eine solche essentia-
listische Konzeption als doktrinére Miflachtung des Umstands zu le-
sen, daf3 das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen es verbiete, thn
mit normativen Idealititsvorstellungen zur Annahme einer be-
stimmten Lebensform zu notigen®?. Die Festschreibung essentieller

*7 Howard 1988: xii.

5 Die Kriterien, denen die Anthropologie im Kontext einer politischen Theorie
geniigen muf3, um universale Geltungsanspriiche verteidigen zu kénnen, diskutiert z. B.
Rapp 1995.

#° Nussbaum 1993: 326.

#° Nussbaum 1993: 333.

41 Sp z.B. Nussbaum 1993: 334£f,; vgl. auch Hinkelammert 1994: 264 £f.

2 Bei der Diskussion des Kantischen Staatsbiirgermodells hatte sich zudem gezeigt,
daB der Rekurs auf formale Rechtsgleichheit keineswegs neutral ist gegeniiber indivi-
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Eigenschaften beabsichtigt nicht, die Umsetzung abweichender
Gliickseligkeitsideale zu unterbinden. Jene Liste dient vielmehr dem
zentralen Zweck, in einer Gesellschaft oder einem Gesellschaftsver-
band die soziookonomischen Rahmenbedingungen und Fragen der
Verteilungsgerechtigkeit zu prastrukturieren und zu fixieren. Die
Institutionen des Staates sollen demnach sicherstellen, daf allen
Menschen die notwendigen Bedingungen und Ressourcen zur Verfii-
gung stehen, auf deren Grundlage ein gedeihliches menschliches
Leben sich erst entfalten kann*®. Ein solches Modell basiert im Aus-
gang vom Individuum auf einer »Hermeneutik des Uberschusses«“*,
indem es sich an der Fiille menschlicher Handlungsoptionen und Le-
bensentwiirfe orientiert und ihre Umsetzung zu erméglichen sucht,
ohne die materiellen Voraussetzungen und empirischen Interferen-
zen aus den Augen zu verlieren, die es zu beachten gilt, um allen
Menschen die gleichen Chancen auf Selbstverwirklichung einzurdu-
men*®. Der Luxus der Entscheidung, in einer derart ausgerichteten
Gesellschaft verhungern zu wollen oder seine Gesundheit willentlich
zu ruinieren, wird durch eine essentialistische Konzeption nicht ge-
nommen. Im Gegenteil: Sie erlaubt es erst, die Entscheidung tatséch-
lich zu einer freien Wahl zu machen.

Vor dieser anthropologischen Folie wiren nun auch die mehr-
fach angedeuteten Richtlinien einer Institutionenlogik zu prizisie-
ren, die die Anerkennung von Menschen verdient. Eines der wesent-
lichen Legitimititskriterien bestiinde darin, das lebendige Subjekt
und die Sicherung seiner Grundbediirfnisse und -potentiale zum
zentralen Definiens dessen zu erheben, was wirtschaftlich und gesell-
schaftlich méglich ist oder intendiert wird*¢. Nicht die funktionalen
Sachzwiinge der biirokratisch-administrativen »Megamaschine«*?,
sondern die Dynamik menschlichen Lebens gilt es ins Zentrum zu
riicken, um die gesellschaftlichen Beziehungen und das ihr korres-
pondierende institutionelle Geflecht human einzurichten. Die Insti-
tutionalisierung hitte demnach die effektiv vorhandenen Moglich-

duellen Lebenskonzepten und den Inhalten der je eigenen Gliickseligkeitsvorstellung.
Vgl. dazu auch Kap. 2 in Barber 1994.

# Vel. dazu Nussbaum 1993: 342 1.

#* Marramao 1989: 146.

415 Fine solche Konzeption weifs sich folglich einem strengen und universalen Egalita-
rismus verpflichtet; vgl. dazu Nagel 1994: 91 {f.

415 Vgl. dazu den Hinweis in Nagel 1994: 68.

%7 Gorz 1994: 10.
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keiten des Subjekts, wie sie zuvor unter Riickgriff auf den aristote-
lischen Essentialismus angedeutet wurden, zu fordern und sein Le-
ben als menschliches Leben angemessen zu gestalten. Die Institutio-
nalisierung intersubjektiver Relationen ist im Hinblick auf diese
Erfordernisse unumginglich, aber die Rolle der Institutionen selbst
erschopft sich in ihrer Subsidiaritit und Funktionalitit in bezug auf
die Beziehung zwischen Menschen, die maximale Entfaltung ihrer
Fihigkeiten und schliefllich der Wahrung humaner Identitits-
anspriiche®®,

Die biirgerliche Gesellschaft, wie sie sich in Kants Rechtstheorie
dargestellt hat, widersteht einer solchen Interpretation ihres institu-
tionellen Systems aufgrund der transzendentalen Mystifizierung des
Staates und des Eigentiimermarktmodells. Die apriorische Fest-
schreibung von Privateigentum, Minimalstaat und Staatsbirger-
theorie als unabdingbare Strukturprinzipien jeder verniinftigen
Ordnung in Kombination mit Kants temporal indifferenten Futuro-
zentrismus, der dann im Prinzip alle Méngel >in the long runs, ir-
gendwann oder auch nie behebt, ist immun gegen jede lebenswelt-
liche Kritik oder erfahrungsbelehrte Korrektur und blind gegentiber
anthropologischen Grundkonstellationen. Sie legt vielmehr ein be-
tonhartes Fundament fiir einen unpersonlichen und ausschlieSlich
selbstreferentiellen Institutionendogmatismus, dem das sozial situ-
ierte, fragile und bediirftige Subjekt gleichgiiltig ist, in der die
personliche Perspektive endlicher Individuen jede systematische Re-
levanz verliert. Angesichts dieser lihmend-morbiden Starrheit der
Kantischen Institutionenlehre wire das angedeutete Bestreben,
»Bruchstellen in der Syntax des methodos herbeizufiihren, Bruch-
stellen im un-endlichen Weg«* zu orten, gleichbedeutend mit einer

48 Tn diesem Sinne schreibt Gorz 1994: 10 (Hervorhebung im Original, F. Z.), es sei der
Zentralkonflikt moderner Gesellschaften, das Individuum gegen die Herrschaft der sich
verselbstindigenden Institutionen zu verteidigen. Das Ringen um die Wiederaneignung
humaner Selbstbestimmung ist »wesentlich ein Kampf darum, den (technischen, admi-
nistrativen, finanziellen, kommerziellen, urbanen etc.) Apparaten Raume (...) zu ent-
ziehen und zu untersagen«, mithin sich der subsidiiren Funktion jener Apparate zu
erinnern. Vgl. dazu auch Margalit 1997: 221 ff.

#9 Marramao 1989: 147 (2. Hervorhebung im Original, F Z.). Entsprechend bemerkt
Flores d’Arcais 1995: 12, daf} sich an der Frage, inwieweit politische Theoriebildung in
der Lage ist, ein »Denken der Endlichkeit« zu integrieren, entscheidet, ob sie dem Ein-
zelnen Wertschitzung entgegenbringt oder sich der individualititsverneinenden »nos-
talgischen Sehnsucht nach Totalitit« verschreibt.
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radikalen und emphatischen Parteinahme fiir jene fragilen Existen-
zen und der Sorge um ihre Daseinsbedingungen.

Th. Nagel hat in einer vor wenigen Jahren publizierten Abhand-
lung tiber Gleichheit und Gerechtigkeit betont, daf3 der biirokratisch-
administrative Rahmen einer Gesellschaft dann anerkennungs-
wiirdig wire, wenn er dem Standpunkt der Individualitit und jenem
der iiberpersonlichen Perspektive »wirklich gleichermafien gerecht
wiirde«*?. Da die Doppelperspektivitiit fiir Menschen konstitutiv ist,
insofern die »iiberpersonliche Perspektive jederzeit mit der subjekti-
ven koexistiert«*?!, setzen sich Institutionen und ihre theoretischen
Legitimationsverfahren immer dann ins Unrecht, wenn sie die »Irre-
duzibilitit subjektiver Perspektiven«*? aus den Augen verlieren und
stattdessen versuchen, den impersonalen Standpunkt »immer weiter
auszudehn(en)«**. Ein ideales Gesellschaftsmodell mufi daher so
Nagel, »in einem gesellschaftlichen Institutionensystem bestehen,
innerhalb dessen Menschen ein kollektives Leben fiihren konnten,
das den Anforderungen des impersonalen Standpunkts Geniige leis-
tete, wihrend sie sich zugleich nur Handlungsweisen abzuverlangen
brauchten, die Individuen mit starken personlichen Beweggriinden
wirklich mit Vernunft zugemutet werden kénnen«**. Auch wenn
Ideale, wie Nagel an selbiger Stelle einrdumt, nur schwer zu verwirk-
lichen sind, konnen sie dennoch einen positiven paradigmatischen
Orientierungspunkt abgeben, der normative Kriterien abwirft, an
der sich die Antwortversuche auf die zu Beginn dieses Kapitels for-
mulierte zentrale Frage — was bedeutet es, ein Mensch zu sein —
messen lassen miissen und die in Nagels Worten lautet: »Unter wel-
chen Bedingungen wird es iiberhaupt erst moglich, so zu leben, wie
wir leben sollen?«**. Mit U. K. Preufs kann ein derart anthropo-
logisch riickbeziigliches Gesellschaftskonzept, welches mifdtrauisch®®

0 Nagel 1994: 84. Diese Doppelperspektive spiegelt sich ganz wesentlich in den ein-
gangs erwihnten temporalen Rhythmen (Lebens- und Systemzeit) wieder, die eine le-
gitime Ordnung zu synchronisieren und koordinieren hitte.

1 Nagel 1994: 14.

2 Nagel 1994: 31.

5 Nagel 1994: 84.

4 Nagel 1994: 31.

#5 Nagel 1994: 77.

#6 Mifltrauen gegeniiber den Institutionen ist also gleichbedeutend mit der stindig zu
wiederholenden Vergewisserung, daf jene »keine die Gesellschaft selbst transzendie-
rende Grundlage haben, sondern ihre eigene Schipfung sind, die sie wieder aufgreifen
und verandern kann« (Castoriadis 1990: 80). Mit diesem Paradigma bewegt man sich in
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dartiber wacht, dafl weder die Eigendynamik staatlicher Institutionen
noch Sinn und Zweck politischer Richtungsentscheidungen gegen
das urpriingliche Gesellschaftsgriindungsmotiv und die Erfordernis-
se eines gedeihlichen menschlichen Lebens verstoflen, als »»mora-
lisch reflexive(r) Konstitutionalismus«*” bezeichnet werden.

Trotz des zugegebenermafien starken Allgemeinheitsgrad der
vorstehenden Skizze lassen sich mit Blick auf momentan virulente
gesellschaftspolitische Debatten zumindest Positionen formulieren,
die es erlauben, die vorgetragenen Argumente zu ordnen, gemessen
an threr Zu- oder Abtréglichkeit hinsichtlich erwihnter Idealvorstel-
lung. Ich mochte das abschlieflend an zwei aktuellen Problemen kurz
andeuten: Der Auseinandersetzung um a) den Sozialstaat und b) den
Weltmarkt.

a) Der Sozialstaatsgedanke hat seine Wurzeln im Wissen um die
katastrophalen Konsequenzen eines radikalen 6konomischen Libera-
lismus. Dem freien Spiel der Marktkrifte so zu begegnen, daf3 die
>benefitsc maximalisiert, die Depravierung grofler Teile der Bevolke-
rung eingedimmt und Chancengleichheit aktiv gefordert werden,
stand im Mittelpunkt der sozialstaatlichen Flankierung der nackten
okonomischen Rationalitdt. So erfolgreich der Sozialstaat in einigen
wenigen Lindern dieser Erde in der Nachkriegszeit war, so unbe-
streitbar ist, daf8 durch diesen Gesellschaftstyp die eigentliche Ur-
sache der Depravierung nicht in Frage gestellt warde. Der Sozialstaat
hat, wie A. Gorz hervorhebt, »die Funktionsweise des Wirtschafts-
systems und die hegemonische Dynamik seines Rationalititstyps
unangetastet gelassen. Die Eindimmung des Bereichs, in dem sich
dieser entfalten darf, beruht ausschliefllich auf der Verstarkung der
Interventionsbefugnis des Staates. Diese Verstirkung fiihrte nicht

einer in Deutschland nicht kultivierten demokratischen Tradition (vgl. dazu die Bemer-
kungen in Preuf$ 1994: 106 u. Vollrath 1994: 23 ff.). Laut P. Steinbach ist diese Form des
MifStrauens »ein Grundprinzip, das in bester demokratietheoretisch reflektierter Tradi-
tion steht. Nicht Vertrauen ist das Grundelement der Demokratie, sondern MifStrauen.
Dieser Satz stammt aus der Geschichte der Griindung eines Staates, der nun wirklich aus
einer Revolution entstanden und fiir uns vorbildlich ist, aus der amerikanischen Revo-
lution. Das ist das Dilemma, das wir seit Tausenden von Jahren l6sen miissen: daf wir
die Verletzungen, die ertriglich werden sollen, indem wir konstitutionelle Regeln kon-
struieren, nicht mehr hinnehmen wollen« (Steinbach 1995: 18). In Deutschland hat sich
die Tradition eher an Kants Imperativ: »risonniert, so viel ihr wollt, und woriiber ihr
wollt; nur gehorcht« (11/61, Aufklirung) gehalten.

#7 Preufs 1990: 78. Interessante Anregungen zu diesem Themenfeld finden sich bei
Gimmler 1997.
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zur Entstehung eines anderen 6ffentlichen Raums, anderer gesell-
schaftlicher Beziehungen, anderer Lebens- und Arbeitsweisen, in de-
nen eine eigene Rationalitit und eigenstindige Werte bestimmend
wiiren«*®. Die Dimension der sozialen Zeit und des sozialen Raums
sind unter dem Primat der 6konomischen Logik sekundire Phianome-
ne, der Sozialstaat kann sich nur dort entfalten, wo er den Eigenge-
setzlichkeiten der Marktmechanismen nicht zuwiderlduft. So effek-
tiv ein derartiger Sozial-Etatismus in historischer Perspektive auch
war, so fatalistisch und passiv verhilt er sich gegentiber dem emanzi-
patorischen Idealanspruch, einen institutionellen Rahmen zu schaf-
fen, in dem das menschliche Subjekt sich auf der Basis gesicherter
Grundbedirfnisbefriedigung fiir alle selber entfalten kann und sein
Lebensprojekt autonom entwirft. Anstatt selbstbewufst den Institu-
tionen den Ort zuzuweisen, in der sie effizient ihre emanzipations-
dienliche Funktion erfiillen konnen, unterwirft der konservative
Sozialstaatsgedanke die Macht des Kollektivs und seine gesellschafts-
gestaltenden Fihigkeiten den im Kapital verkdrperten Imperativen
der 6konomischen Rationalitit und »raubt so den Individuen ihren
Autonomieraum«*?. Der Kampf um die »Wiederaneignung der Zeit,
der Lebensumwelt, des Konsumtionsmodells und der sozialen Ko-
operationsweise durch die Individuen«* ist folglich nicht erfolgreich
zu gestalten, wenn nicht die 6konomische Rationalitit selbst hinter-
fragt und »die in der Produktionssphire gegenwirtige intensive Po-
litizitdt«*! thematisiert wird. Gesellschaftliche Verhiltnisse, die die
Menschen in ithrem Lebensvollzug zu einer nihilistisch-fatalistischen
»Bewegung des Nachfolgens«*? zwingen und das Leben selbst dem
Diktat der Institutionen- und Marktlogik unterwerfen, nehmen dem
Menschen »immer mehr die Eigenschaften der Identitit und des In-
halts«** und bringen ihn schliefllich um die Méglichkeit, eine Ant-
wort auf die Frage, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, in einem
ebenso substantiellen wie selbstbestimmten Sinn zu formulieren. In-
sofern decken die >Krise des Sozialstaats< und vor allem die Argu-
mentationsstrategien seiner Kritiker und Verteidiger zugleich die
Mingel eines Konzeptes auf, das sich grundsitzlich affirmativ auf

28 Gorz 1994: 10.
29 Gorz 1994: 10.
£ Gorz 1994: 10.
1 Marramao 1989: 160.
2 Marramao 1989: 140.
43 Marramao 1989: 109.
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jene fatale Hierarchie zwischen Mensch und Institutionalitit bezieht.
Der Sozialstaat ist kein Modell, das sich dem zuvor skizzierten Ideal
anndhert. Es reprisentiert nicht den Gegenpol zur Idee des depravie-
renden totalen Marktgeschehens, sondern verbleibt in verhingnis-
voller Abhingigkeit zur Rhythmik des Marktes.

b) Weit mehr noch als in nationalen Zusammenhingen erweist
die 8konomische Rationalitdt thre depravierenden Folgen im inter-
nationalen Kontext. Laut dem jiingsten >Bericht tiber die menschliche
Entwicklung« der Vereinten Nationen lebt ein Drittel der Welt-
bevélkerung in Armut, fast 800 Millionen Menschen haben nicht
genug zu essen, etwa 500 Millionen Menschen sind chronisch unter-
erndhrt. 1991 erhielten tber 85% der Weltbevolkerung 15% des
Welteinkommens; zur Zeit entspricht der Nettowert des Vermogens
der 358 reichsten Menschen der Welt dem Gesamteinkommen der
drmsten 45% der Weltbevolkerung, d.h. von 2,3 Milliarden Men-
schen. Betrachtet man diesbeziiglich zudem langfristige Entwicklun-
gen, so ist eine Tendenz zur Verschirfung der Gegensitze in fast
allen Punkten zu verzeichnen®*. Ganz offensichtlich sind die Institu-
tionen einer Privateigentiimermarktgesellschaft und die mit ihnen
verwobenen Eigendynamiken, die ohne Zweifel das Fundament des
Weltmarktes abgeben, nicht in der Lage, die Voraussetzungen her-
vorzubringen, derer es bedarf, um angemessene und anerkennungs-
wiirdige Lebenszusammenhinge fiir alle Menschen zu schaffen®s. In

#* Die Angaben entstammen der Dokumentation von Ausziigen des erwihnten Be-
richts in der sFrankfurter Rundschau< vom 5.11.1996, 12.

#5 Wenn Marquard 1995: 10 bemerkt, es stehe »nicht deswegen schlimm in der Welt,
weil es zu viel, sondern deswegen, weil es zu wenig biirgerliche Gesellschaft in ihr gibt«,
dann ist diese Feststellung korrekt, soweit man das ékonomische Prinzip einer privat-
eigentumszentrierten Marktgesellschaft nicht zu den Konstituenzien der Biirgerlichkeit
rechnet — eine Einschrinkung, die der Autor aber sicherlich nicht teilt. Wenn Marquard
vor diesem Hintergrund konstatiert, daf} die Lebensvorteile der biirgerlichen Welt auf-
grund ihrer Selbstverstindlichkeit »nicht sehr aufregend, ein wenig langweilig und
reichlich allzumenschlich« sind, und darin den Grund dafiir verortet, dafl »radikale()
Weltverbesserer« ihr Verlangen nach » Auferordentlichkeitsbedarf« nicht befriedigt se-
hen und deshalb zu politischer »Radikalititsschwirmerei« tendieren, dann dokumen-
tiert er vor allem seine fehlende Sensibilitit fiir die 6konomisch-politischen Vorausset-
zungen, die es ihm erlauben, sich auf hohem Niveau gelangweilter Selbstzufriedenheit
hinzugeben. Diese ungetriibte Selbstgeniigsamkeit griindet nicht in der urwiichsigen
Menschlichkeit biirgerlich-kapitalistischer Verhiltnisse, sondern in der Fahigkeit, die
dramatischen strukturellen Probleme der Welt zu scheiden von einer solchen biirgerli-
chen Welt selbst. Was Marx mit Blick auf P. Proudhon und das 19. Jahrhundert notiert,
hat offenbar an Geltung fiir unsere Zeit nicht verloren: »In Wirklichkeit tut er, was alle
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2.9 Der Geist der Revolution

genau diesem Sinn ist jenes Gesellschaftsmodell, das das Leben aller
durch Sicherung der Grundbediirfnisse und lebenswerter Existenz-
bedingungen nicht garantieren kann, ein unmdogliches Modell*¢. Es
ist unmoglich nicht etwa deshalb, weil es empirisch nicht vorzufin-
den wire, sondern es ist unmoglich, weil seine Institutionen und die
Art ihrer Funktionslogik der Notwendigkeit der Befriedigung der
Grundbediirfnisse, dem »entscheidende(n) Basiskriterium«*’ zur
Uberpriifung des Legalititsanspruchs von Institutionen, strukturell
nicht angemessen sind. Die Verteidiger des universalen freien Han-
dels bestreiten angesichts der oben aufgefiihrten Fakten in der Regel
nicht, daff momentan der Weltmarkt in den »globale(n) Handels-
beziehungen ein(em) archaische(n) Rauberkapitalismus«** gleicht.
Doch weil sie Kritik an diesen Mifistinden im Sinne des Sozialstaat-
prinzips zumeist als Kritik an mangelnder sozialer Flankierung der
grundsitzlich unhinterfragten ckonomischen Rationalitit begreifen,
arbeiten auch sie der transzendentalen Mystifizierung der Institutio-
nen einer Eigentimermarktgesellschaft zu®’.

Am Ende bleibt nicht mehr als das, was schon Kants Rechts- und
Geschichtsphilosophie wie ein roter Faden durchzog. Die Verhei-
Bung, dafd der unendliche AusdifferenzierungsprozefS der von aprio-

guten Bourgeois tun. Sie sagen alle, daf§ die Konkurrenz, das Monopol etc. im Prinzip,
d.h. als abstrakte Gedanken, die alleinigen Grundlagen des Lebens sind, in der Praxis
aber viel zu wiinschen lassen. Sie wollen alle die Konkurrenz ohne die unheilvollen
Folgen der Konkurrenz. Sie wollen alle das Unmagliche, d. h. biirgerliche Lebensbedin-
gungen, ohne die notwendigen Konsequenzen dieser Bedingungen. (...) Dieser Irrtum
stammt daher, daf§ der Bourgeois-Mensch fiir sie die einzig mégliche Grundlage aller
Gesellschaft ist, daf sie sich keine Gesellschaftsordnung denken kénnen, in der der
Mensch aufgehért hitte, Bourgeois zu sein« (Marx 1975a: 507). In diesem biirgerlichen
BewufBtsein ist es bequem, den radikalen Kampf um gerechte Strukturen als »Appetit
auf Auferordentlichkeitslagen« unverbesserlicher Weltverbesserer zu verhéhnen. In
der Tat ist verniinftig, »wer den Ausnahmezustand vermeidet« (Marquard 1995: 10) —
die Frage ist nut, wie man den Zustand definiert und wann man ihn als gegeben ansieht
(vgl. dazu Marramao 1989: 233 £.).

#6 Vgl. dazu Hinkelammert 1994: 20.

*7 Hinkelammert 1994: 296.

5 Willke 1996: 12.

9 Vgl. dazu Willke 1996, dessen Argumentation geradezu idealtypisch diesem Schema
folgt. Damit reduziert sich die Forderung nach gerechten Verhiltnissen aufgrund der ihr
eigentiimlichen Okonomievergessenheit in letzter Konsequenz auf einen mehr oder
weniger wirkungsvollen Aufruf, konomisches Handeln ethisch zu fundieren. Vgl. dazu
den Beitrag von Honneth 1995, der in der fehlenden Beriicksichtigung sozialwissen-
schaftlich-skonomischer Erkenntnisse die grofite Schwiche moderner philosophischer
Gesellschaftskonzepte erblickt.
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2. Recht und Zeit in der >Metaphysik der Sitten<

rischer Dignitit umrankten Eigentiimermarktinstitutionen im Prin-
zip alle Probleme 9sen wird, die die sozial situierten Subjekte in der
Gegenwart plagen, fihrt zu einer infalliblen und hermetischen Theo-
rie der schlechten Unendlichkeit, die sich der Verantwortung fir die
humane Gestaltung des sozialen Raums und der sozialen Zeit durch
>Futurisierung< entzieht und damit der Zukunft aufbiirdet, ein Para-
dies zu schaffen, was sich bei unverianderten strukturellen Vorgaben
allerdings niemals einstellen kann. Die Opferung der Gegenwart im
Dienst einer zum Selbstzweck erhobenen gesellschaftlichen Entwick-
lung, an deren Ende wieder nur das Opfer wartet, das, um sinnvoll zu
erscheinen, bereits nach dem nichsten fatalen Entwicklungsschritt
auf dem eingeschlagenen Weg verlangt, kann keinen Begriff von Le-
gitimitit hervorbringen, der Menschen gerecht wird.

PRAKTISCHE PHILOSOPHIE Franco Zotta

https://dol.org/10.5771/9783495007413-145 - am 17.01.2026, 14:44:37. https://www.Inllbra.com/de/agh - Open Access - I Tmmm.


https://doi.org/10.5771/9783495997413-145
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	2.1  Kurze Einführung in die Fragestellung
	2.2  Kants Lehre von den regulativen Ideen
	2.2.1  Der Status der Geschichtsphilosophie im Spiegel der Literatur
	2.2.2  Das Bedürfnis und der Glaube der Vernunft
	2.2.3  Der geltungstheoretische Status der regulativen Ideen

	2.3  Kants Geschichtsphilosophie
	2.3.1  Zweckmäßigkeit und Teleologie
	2.3.2  Geschichte und Anthropologie
	2.3.3  Naturplan, Naturabsicht und göttliche Vorsehung
	2.3.4  Die Beziehung zwischen Individuum und Gattung
	2.3.5  Die Funktion des Staates in geschichtsphilosophischer Perspektive

	1.  Exkurs: Gehurt, Leih und Tod hei Kant
	2.4  Naturzustand, Rechtsunsicherheit, Gewaltmonopol
	2.4.1  Das unhedingte Verhot aktiven Widerstands

	2.  Exkurs: Extremismus der Mäßigung, oder: Widerstand und Despotismus. Ein Anwendungsfall für Kants Geschichtsphilosophie
	2.5  Erste Annäherung an das Verhältnis von Zeit und Recht - Temporalität, Gattung und der endliche Mensch
	2.6  Zweite Annäherung an das Verhältnis von Zeit und Recht - Kritik am Prozeduralismus
	3.  Exkurs: Geschichtsphilosophie und moderne politische Theoriehildung - ein Schlaglicht auf R. Dahrendorf und M. Kriele
	2.7  Fazit
	2.8  Zur Legitimität gesellschaftlicher Institutionen - eine Skizze
	2.8.1  Anerkennung
	2.8.2  Zeit und Synchronisation

	2.9  Der Geist der Revolution
	2.9.1  Mensch und Institution


